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1. Einleitung 
Umweltrecht umfasst weit mehr als das eigentliche Umweltschutzgesetz 

(USG). Viele weitere Gesetze enthalten wichtige Bestimmungen im Be-

reich des Umweltschutzes. Dies verdeutlicht: Umweltschutz ist eine 

Querschnittsaufgabe. Der vorliegende Wegweiser unterstützt die Ge-

meinden bei ihren vielfältigen – und zum Teil komplexen – Vollzugsauf-

gaben zum Schutz der Umwelt. 

Viele Gesetzte schützen die  

Umwelt 

Das Bundesgesetz über den Umwelt-

schutz (Umweltschutzgesetz, USG) hat 
zum Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
ihre Lebensgemeinschaften und Lebens-

räume gegen schädliche und lästige Ein-
wirkungen zu schützen und die Boden-
fruchtbarkeit zu erhalten (Art. 1 Abs. 1 

USG). Es beinhaltet u.a. die Sachberei-
che Luftverschmutzung, Lärm, umweltge-
fährdende Stoffe und Organismen, Abfäl-

le sowie Belastungen des Bodens. Zum 
Schutz der Umwelt ist jedoch nicht allein 
das USG massgebend. Viele weitere 

Gesetze enthalten Bestimmungen zum 
Schutz der Umwelt. Zum erweiterten 
Umweltrecht gehören u.a. das Natur- und 

Heimatschutzgesetz (NHG), das Gewäs-
serschutzgesetz (GSchG) und das Wald-
gesetz (WaG). Auch das Raumplanungs-

gesetz (RPG) und das kantonale Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG) umschrei-
ben den Schutz der Umwelt als zentrales 

Anliegen.  

Der vorliegende Wegweiser beinhaltet die 
wichtigsten Erlasse und Bestimmungen, 

welche die Gemeinden beim Vollzug des 
Umweltrechts anwenden müssen. Die 
darin aufgeführte Themenbreite verdeut-

licht, dass Umweltschutz als Quer-
schnittsaufgabe zu verstehen ist. Neben 
den klassischen Umweltbereichen wie 

z.B. Lärm, Luft und Boden greift der Voll-
zugsschlüssel zusätzlich die Bereiche 
Denkmalpflege und Archäologie auf (sie-

he Kapitel «Kulturdenkmäler»). Denn 
auch die durch den Menschen erschaffe-
nen Kulturgüter gehören zu einer schüt-

zenswerten Umwelt. 

Kontakt 

Koordinationsstelle für Umweltschutz 

Telefon: 043 259 24 17 

E-Mail: kofu@bd.zh.ch 

Kantonale Leitstelle für Baubewilligungen  

Telefon: 043 259 24 17 

E-Mail: leitstelle@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/baudirektion  

 www.zh.ch/awel (Amt für Abfall, Wasser, 

Energie und Luft) 

 www.zh.ch/aln (Amt für Landschaft und 

Natur) 

 www.zh.ch/are (Amt für Raumentwicklung) 

 www.zh.ch/umweltschutz  

 www.zh.ch/bauvorschriften  

 www.bafu.admin.ch (Bundesamt für Umwelt) 

 www.vur.ch (Vereinigung für Umweltrecht) 

 

Publikationen 

 Zürcher Umweltpraxis (ZUP), Informations-

bulletin der Umweltschutzverwaltung Kan-

ton Zürich, erscheint 4x jährlich 

 Umweltbericht Kanton Zürich, erscheint alle 

4 Jahre 

 Magazin «umwelt», Bundesamt für Umwelt 

(BAFU), erscheint 4x jährlich 

 Umweltrecht in der Praxis (URP),  

hrsg. Vereinigung für Umweltrecht (VUR),  

erscheint 8x jährlich 

 Kommentar zum Umweltschutzgesetz,  

2. Auflage, hrsg. VUR (2004)  

 Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 

Ergänzungsband zur 2. Auflage, hrsg. VUR 

(2011) 

 Umweltrecht kurz erklärt, BAFU (2013) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660144/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910022/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910255/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
mailto:kofu@bd.zh.ch
mailto:leitstelle@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/baudirektion
http://www.zh.ch/awel
http://www.zh.ch/aln
http://www.zh.ch/are
http://www.zh.ch/umweltschutz
http://www.zh.ch/bauvorschriften
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.vur.ch/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltbericht.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/magazin.html
http://www.vur.ch/deutsch/i2_urpdep/urpdep.html
http://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783725563852/Kommentar-zum-Umweltschutzgesetz-inkl.-Ergänzungsband
http://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783725562947/Griffel-Alain-Rausch-Heribert/Kommentar-zum-Umweltschutzgesetz
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/recht/publikationen-studien/publikationen/umweltrecht-kurz-erklaert.html
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Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Die Aufgabenteilung zwischen Bund, 

Kanton und Gemeinde richtet sich grund-
sätzlich nach dem Subsidiaritätsprinzip. 
Dieses besagt, dass bei der Zuteilung 

von Aufgaben das stärkere Glied der 

Gemeinschaft nur gerade die Aufgaben 
zugeteilt erhalten soll, die vom Schwä-

cheren nicht mehr selbst bewältigt wer-
den können.  
Den Gemeinden fallen beim Vollzug des 

Umweltrechts wichtige Aufgaben zu. Die-
se beginnen bereits bei Planungsaufga-
ben, denn viele Bestimmungen sind im 

Rahmen der kommunalen Richt- und 
Nutzungsplanung zu berücksichtigen. In 
den Kapiteln des Vollzugsschlüssels 

werden gleich zu Beginn die entspre-
chenden Aufgaben unter «Planen» auf-
geführt; Grundsätzliches zur Raumpla-

nung findet sich im Kapitel «Kommunale 
Richt- und Nutzungsplanung». 
Ein wichtiger Teil der Erlasse und Best-

immungen des Umweltrechts wird im 
Rahmen des baurechtlichen Bewilli-
gungsverfahrens umgesetzt. Dabei ist die 

örtliche Baubehörde für die Einhaltung 
einer Vielzahl von Umweltschutznormen 
zuständig. Diese werden in den einzelnen 

Kapiteln unter «Bewilligen, kontrollieren, 
beaufsichtigen» aufgeführt. 
Einschränkungen hinsichtlich der kom-

munalen Zuständigkeit ergeben sich aus 
den Bestimmungen des Anhangs zur 
Bauverfahrensverordnung (BVV). Darin 

sind Bauvorhaben mit besonderen 
Merkmalen aufgeführt, welche zusätzlich 
eine Beurteilung durch kantonale Stellen 

benötigen (siehe Kasten «Notwendige 
Beurteilung durch kantonale Stellen [An-
hang BVV]»). Auch im Rahmen der «Pri-

vaten Kontrolle» und den «Branchenver-
einbarungen» (siehe Kapitel «Kooperati-
onsprinzip», S. 5) bestehen beim Vollzug 

spezielle Regelungen. 
 
 

Vorbildfunktion wahrnehmen 
Die Gemeinden haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben gegenüber Privatwirt-

schaft und Bevölkerung eine Vorbildfunk-
tion hinsichtlich ökologischen Verhaltens 
wahrzunehmen (siehe Absatz «Ökolo-

gisch beschaffen und bauen», S. 3). Dies 

ist sowohl in Betrieb und Unterhalt als 
auch bei der Ausschreibung von Bauten 

und bei der Beschaffung von Produkten 
und Dienstleistungen zu berücksichtigen. 
Für die Vergabe von Aufträgen ist des-

halb nicht nur der tiefste Preis massge-
bend, sondern es sind auch Kriterien der 
Ökologie und der Fairness zu beachten. 

Ein vorbildliches Verhalten ist insbeson-
dere bei den unter «Selbst betreiben und 
unterhalten» aufgeführten Aufgaben an-

zustreben. 

Notwendige Beurteilung durch 

Kantonale Stellen (Anhang BVV) 

Die Bauverfahrensverordnung (BVV) bildet ge-

stützt auf § 319 des Planungs- und Baugesetzes 

(PBG) die gesetzliche Grundlage für die Koordi-

nation, den Verfahrensablauf und die kantonalen 

Entscheide zu Baugesuchen im Kanton Zürich. 

Rund 3000 Bauvorhaben sind pro Jahr von 

kantonalen Fachstellen zu beurteilen. Dabei 

handelt es sich um Bauten und Anlagen, welche 

sich ausserhalb der Bauzone, im Wald, in 

Grundwasserschutzzonen oder an Strassen etc. 

befinden. Weiter können dies geschützte Objek-

te oder Bauten und Anlagen mit umweltrelevan-

ten Prozessen oder besonderen Problemen 

hinsichtlich Lärmschutz oder Luftreinhaltung 

sein. Eine abschliessende Auflistung findet sich 

im Anhang der BVV. 

Die örtliche Baubehörde leitet Baugesuche, 

welche gemäss Anhang BVV einen kantonalen 

Entscheid erfordern, an die kantonale Leitstelle 

für Baubewilligungen weiter (siehe Kasten «Kan-

tonale Leitstelle für Baubewilligungen», S. 5). 

Der Ablauf eines koordinierten Verfahrens zur 

Erteilung der Baubewilligung ist im Anhang er-

sichtlich. 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
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Verstösse gegen das Umwelt-

recht – kein Kavaliersdelikt 

Die Verletzung von umweltrechtlichen 

Bestimmungen ist kein Kavaliersdelikt. 
Um die Vorschriften zum Schutz der Um-
welt durchzusetzen, hat der Gesetzgeber 

strafrechtliche Konsequenzen, nament-
lich Busse und Gefängnis vorgesehen. 
Verschiedene Gesetze enthalten Strafbe-

stimmungen, welche zur Anwendung 
kommen, falls vorsätzlich oder fahrlässig 

umweltrechtliche Normen missachtet 
wurden. 
Es ist die Aufgabe der kommunalen Be-

hörden, entsprechende Verstösse zu 
ahnden bzw. zur Anzeige zu bringen. Zur 
Abklärung, ob ein Verstoss gegen ge-

setzliche Bestimmungen vorliegt sowie 

zur Beweismittelaufnahme, können ne-
ben der örtlichen Polizei die Dienststelle 

Tier- / Umweltschutz der Kantonspolizei 
(Tel: 044 247 22 11) oder die kantonalen 
Fachstellen beigezogen werden. 

 
 
Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die kantonalen Fachstellen geben Auskunft bei 

Fragen zu ihrem Fachbereich. Sie bieten zudem 

auf ihren Internetseiten umfassende Informatio-

nen für die Gemeinden und sonstige Interessier-

te an. In den einzelnen Kapiteln des Vollzugs-

schlüssels sind Kontaktangaben sowie die Ad-

ressen von relevanten Internetseiten zu finden.  

Bei Unsicherheiten und Fragen zum Verfah-

rensablauf betreffend den notwendigen kantona-

len Beurteilungen (gemäss Anhang BVV) gibt 

die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen 

gerne Auskunft.  

Die Koordinationsstelle für Umweltschutz (KofU) 

berät die Gemeinden bei Fragen zur Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP). Sie bietet zudem 

Unterstützung bei der Suche nach der richtigen 

kantonalen Ansprechstelle an. 

 
 

Ökologisch beschaffen und  

bauen 

Eine ökologische Beschaffung von Gütern und 

Dienstleistungen hat zum Ziel, den Energie- und 

Ressourcenverbrauch sowie die Umweltbelas-

tung durch die Tätigkeiten der öffentlichen Hand 

(Bund, Kantone und Gemeinden) möglichst klein 

zu halten. Nebst Wirtschaftlichkeit und Ökologie 

gewinnen in den letzten Jahren zunehmend 

auch gesellschaftliche Aspekte an Bedeutung. 

Es findet also eine Entwicklung hin zu einer 

«Nachhaltigen Beschaffung» statt.  

Vielfältige Informationen zur nachhaltigen Be-

schaffung gibt der Kompass Nachhaltigkeit. 

Dieser unterstützt öffentliche Einkäufer bei der 

Berücksichtigung von sozialen und ökologischen 

Kriterien in der Beschaffung. Das Angebot reicht 

von generellen Informationen über nachhaltige 

Beschaffung zu juristischen Hintergrundinfos 

von Ausschreibungen bis zu Praxisbeispielen 

von Gemeinden. 

Einen Überblick zu den Aktivitäten auf kantona-

ler Ebene sowie eine umfassende Linksamm-

lung findet sich unter www.umweltschutz.zh.ch  

› Betriebsökologie. 

Eine weitere wichtige Vorbildfunktion kommt den 

Gemeinden beim Neubau und bei Sanierungen 

von gemeindeeigenen Bauten zu. Die Internet-

seiten von Eco-Bau, einem Verein öffentlicher 

Bauherrschaften, stellen den Bauverantwortli-

chen in den Gemeinden verschiedene Werkzeu-

ge, Informationen und Publikationen zum ökolo-

gischen Bauen zur Verfügung  

(› www.eco-bau.ch). 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/baudirektion/generalsekretariat/organisation.html
https://www.zh.ch/de/baudirektion/generalsekretariat/organisation.html
https://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/
http://www.umweltschutz.zh.ch/
http://www.umweltschutz.zh.ch/internet/baudirektion/kofu/de/betriebsoekologie.html
http://www.eco-bau.ch/
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Grundprinzipien beim Vollzug 
des Umweltrechts 
Der Vollzug des Umweltrechts ist eine komplexe Sache, denn eine Viel-

zahl von Normen und Teilproblemen sind zu berücksichtigen. Um für die 

Umwelt optimale Lösungen zu finden, braucht es eine ganzheitliche und 

vorausschauende Sicht- und Handlungsweise. Dabei sind nicht nur die 

Behörden gefragt, auch Unternehmen und Private sind mit einzubeziehen.

Ganzheitliche Betrachtungsweise 

Einzelne Umweltbereiche wie z.B. Boden, 

Wasser oder Luft stehen in einem steti-
gen Wechselspiel und können deshalb 
nicht isoliert betrachtet werden. Umwelt-

schutz ist eine typische Querschnittsauf-
gabe und erfordert deshalb eine ganz-
heitliche, vernetzte Sicht- und Hand-

lungsweise.  
Umweltschäden werden oftmals erst 
durch das Zusammenwirken einer Viel-

zahl von Emissionsquellen verursacht. So 
können beispielsweise die Lärmemissio-
nen einer Bahnanlage für sich betrachtet 

als nicht sehr relevant erscheinen. Kom-
men jedoch noch weitere Lärmquellen 
wie z.B. Flug- oder Verkehrslärm dazu, 

so können erhebliche Lärmbelastungen 
entstehen. Die Einwirkungen auf die 
Umwelt sind deshalb sowohl einzeln, als 

auch gesamthaft in ihrem Zusammenwir-
ken zu beurteilen (Art. 8 USG).  
Ein wichtiges Instrument zur Umsetzung 

dieses Prinzips ist die Umweltverträglich-

keitsprüfung von grösseren Vorhaben 
(siehe Kasten «Umweltverträglichkeits-

prüfung [UVP]»). 
 
Vorsorgeprinzip 

Das Umweltschutzgesetz (USG) hält fest, 
dass Einwirkungen, die schädlich oder 
lästig werden können, im Sinne der Vor-

sorge frühzeitig zu begrenzen sind (Art. 1 
Abs. 2 USG). Dieser wichtige Grundsatz 
trägt der Tatsache Rechnung, dass viele 

Umweltschäden nur sehr langsam oder 
gar nicht rückgängig gemacht werden 
können. Zudem verursacht die voraus-

schauende Schadensbegrenzung meist 

geringere Kosten, als das Beheben von 
bereits bestehenden Schäden.  

Konkretisiert wird dieser Grundsatz u.a. 
im Umweltschutzgesetz, im Kapitel zu 
Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütte-

rungen und Strahlen. Darin ist festgelegt, 
dass prioritär Massnahmen an der Quelle 
umzusetzen sind (Art. 11 Abs.1 USG). 

Dabei ist im Sinne der Vorsorge in erster 
Linie der Stand der Technik massgebend 
und nicht bestehende Belastungen. Das 

heisst unabhängig von der bestehenden 
Umweltbelastung sind Emissionen so 
weit zu begrenzen, als dies technisch und 

betrieblich möglich und wirtschaftlich 
tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). 
 

Verursacherprinzip 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist das 
Verursacherprinzip. Dieses legt fest, dass 

Kosten für Massnahmen, welche durch 
das USG oder das Gewässerschutzge-
setz verlangt werden, dem Verursacher 

angelastet werden (Art. 2 USG und Art. 

3a GSchG). Somit können sämtliche Kos-
ten, welche durch verordnete Massnah-

men anfallen, zu Lasten des Verursa-
chers gehen. Dies können Kosten für 
notwendige Sanierungen von Anlagen 

oder Entsorgungskosten für Abfälle sein. 
Ausnahmen vom Verursacherprinzip be-
stehen im Bereich der Lärmbekämpfung. 

 
Koordinationsprinzip 

Bei der Planung und Realisierung von 

Bauvorhaben müssen oft verschiedene 
Gesetze und Verordnungen eingehalten 
werden. Dementsprechend sind für die 

Bewilligung von Projekten oft mehrere  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
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Amtsstellen und Behörden zuständig. Um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewähr 
leisten und widersprüchliche Entscheide 

zu vermeiden, ist ein formell und materiell 
koordiniertes Verfahren unabdingbar. Die 
kantonale Leitstelle für Baubewilligungen 

(siehe Kasten «Kantonale Leitstelle für 

Baubewilligungen») koordiniert die kan-
tonalen Bewilligungen gemäss Bauver-

fahrensverordnung (BVV). Der Baube-
schluss der Gemeinde ist mit den kanto-
nalen Bewilligungen (Gesamtverfügung) 

koordiniert zu eröffnen (siehe Anhang 2 
«Verfahrenskoordination im baurechtli-
chen Bewilligungsverfahren [Ablauf-

schema]»). 
 

 

  

Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) prüft 

frühzeitig, ob eine geplante Anlage den ge-

setzlichen Vorschriften zum Schutz der Um-

welt entspricht. Die UVP schärft den Blick auf 

Zusammenhänge verschiedener Umweltbe-

reiche und ist zudem ein Instrument der Vor-

sorge. Weiter dient die UVP zur Information 

der Öffentlichkeit.  

Die UVP wird bei Anlagen durchgeführt, wel-

che die Umwelt erheblich belasten können. 

Eine abschliessende Auflistung der UVP-

pflichtigen Anlagen ist im Anhang der Verord-

nung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPV) enthalten. Bei vielen Anlagetypen 

entscheiden festgelegte Schwellenwerte über 

die UVP-Pflicht (z.B. mehr als 500 Parkplätze 

bei Parkhäusern).  

Der Gesuchsteller erstellt den Umweltverträg-

lichkeitsbericht, welcher durch die Koordinati-

onsstelle für Umweltschutz (KofU) – in Zu-

sammenarbeit mit den relevanten kantonalen 

Fachstellen – beurteilt wird. Die Beurteilung 

hat den Stellenwert einer behördlichen Exper-

tise.  

Die UVP ist kein eigenes Verfahren, sondern 

in ein bestehendes Bewilligungsverfahren 

integriert. Die kantonale Einführungsverord-

nung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(EV UVP) bezeichnet das massgebliche Ver-

fahren sowie die zuständige Behörde. Erfolgt 

die UVP im Rahmen des kommunalen Bau-

rechtsverfahrens, so ist die Gemeinde die 

zuständige Behörde. Mithilfe der kantonalen 

Beurteilung entscheidet sie abschliessend 

über die Umweltverträglichkeit eines Vorha-

bens und die zu treffenden Massnahmen.  

Weitere Informationen zur UVP und zu den 

Aufgaben der Gemeinde als zuständige Be-

hörde gibt es auf www.zh.ch  Umweltver-

träglichkeitsprüfung. 

 

Kantonale Leitstelle für Baube-

willigungen 

Die Bauverfahrensverordnung (BVV) legt fest, 

ob es bei einem Bauvorhaben neben der kom-

munalen Baubewilligung zusätzlich kantonale 

Spezialbewilligungen braucht (siehe Kasten 

«Notwendige Beurteilung durch kantonale Stel-

len, Anhang BVV», S. 2). Ist dies der Fall, so 

koordiniert die kantonale Leitstelle für Baubewil-

ligungen kantonsintern das Bewilligungsverfah-

ren.  

Die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen 

überwacht die Fristen und stellt sicher, dass die 

Gesuche von allen beteiligten Fachstellen beur-

teilt werden. Schliesslich sorgt sie dafür, dass 

die Entscheide der verschiedenen Ämter inhalt-

lich aufeinander abgestimmt sind und integriert 

diese in eine Gesamtverfügung. Diese wird der 

Stadt / Gemeinde zur koordinierten Eröffnung 

zugestellt. 

Die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen 

dient den kommunalen Baubehörden als Anlauf-

stelle für Bauvorhaben, welche einer kantonalen 

Bewilligung bedürfen. Ebenso gibt sie telefoni-

sche Auskünfte über den Verfahrensstand oder 

zum Baurecht. 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_011.html
https://www.zh.ch/de/baudirektion/generalsekretariat/organisation.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.5
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltvertraeglichkeitspruefung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltvertraeglichkeitspruefung.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
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Kooperationsprinzip 

Der Schutz der Umwelt wird in erster 

Linie durch Verbote und Gebote gewähr-
leistet, welche durch die Behörden voll-
zogen werden. Damit optimale Lösungen 

zum Schutz der Umwelt gefunden wer-
den können, braucht es jedoch auch den 
Miteinbezug und die Unterstützung durch 

Unternehmungen und Private.  
Eine Zusammenarbeit mit dem privaten 
Sektor bedingt, dass Transparenz ge-

schaffen wird, indem die Beteiligten in-

formiert werden. Der Staat kann mit den 
Privaten Absprachen treffen sowie Ziele 

und Vorgehen vereinbaren. Im USG zeigt 
sich dieses Prinzip in den Bestimmungen 
über Informations- und Anhörungspflich-

ten (Art. 6 und 39 Abs. 3 USG) oder in 
der Möglichkeit der Übertragung von 
Vollzugsaufgaben an Private (Art. 43 

USG, siehe Kasten «Private Kontrolle»).  
Eine weitere Möglichkeit zur Zusammen-
arbeit mit den Organisationen der Wirt-

schaft sind Branchenvereinbarungen (Art. 
41a USG). Dazu können mit ganzen 
Branchen (z.B. Malergewerbe) Koopera-

tionsvereinbarungen getroffen werden. 
Die Verbände können im Namen der Be-
hörden Kontrollen in den Betrieben 

durchführen. Dies entlastet die Behörden 
und fördert die Eigenverantwortung der 
jeweiligen Branchen (siehe Kasten 

«Branchenvereinbarungen»). 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Private Kontrolle 

Das Umweltschutzgesetz (Art. 43 USG) ermög-

licht es den Behörden, Vollzugsaufgaben an 

Private abzugeben. Der Kanton Zürich bezeich-

net im Anhang zur Besonderen Bauverordnung I 

(BBV I) diejenigen Bereiche, welche primär der 

privaten Kontrolle unterstehen. Die private Kon-

trolle kommt z.B. bei der Einhaltung von Wär-

medämmvorschriften bei Bauten oder der Feue-

rungskontrolle zum Zug. Eine private Fachper-

son bestätigt zuhanden der Bewilligungsbehörde 

(Gemeinde, Baudirektion), dass ein Projekt bzw. 

eine Anlage den geltenden Richtlinien und Nor-

men des Kantons Zürich entspricht (Projektkon-

trolle). Sie liefert damit der Bewilligungsbehörde 

eine wichtige Grundlage für die Erteilung der 

Bewilligung. In der Ausführungskontrolle bestä-

tigt die private Fachperson, dass ein Projekt 

bzw. eine Anlage entsprechend der umwelt-

rechtlichen Bewilligung erstellt wurde. 

 

Branchenvereinbarungen 

Die Baudirektion hat mit verschiedenen Bran-

chen Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt 

getroffen, welche diese teilweise in Eigenkontrol-

le in den jeweiligen Betrieben kontrollieren. So 

besteht z.B. eine erfolgreiche Branchenverein-

barung mit dem Autogewerbeverband Schweiz 

(AGVS). Dessen Umweltinspektorat (UWI) sorgt 

für eine regelmässige Kontrolle der Betriebe des 

Auto- und Transportgewerbes durch branchen-

eigene Kontrolleure. Dabei wird das Einhalten 

der umweltrechtlichen Vorschriften überprüft.  

Eine weitere Vereinbarung gibt es mit dem 

«Verein Kontrollstelle Textilreinigungen Schweiz 

(VKTS)». Dieser sorgt für eine brancheneigene 

Betriebskontrolle und verleiht denjenigen Betrie-

ben Umweltschutz-Zertifikate, welche die Vor-

schriften bezüglich Reinigungsmittel, Abluft, 

Abwasser und Abfall einhalten.  

Weitere Vereinbarungen gibt es mit der «Voll-

zugsorganisation Umweltschutz Malergewerbe 

Kanton Zürich (VUM)» sowie den Zahnpraxen 

im Kanton. Zürich.  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.agvs-upsa.ch/de/autogewerbe/umwelt-inspektorat-uwi
http://www.vumzuerich.ch/
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2. Lärm 
Verkehr macht Lärm, Gewerbe macht Lärm, Schiessen macht Lärm, Nacht-

leben macht Lärm, Nachbar macht Lärm. Vieles macht Lärm. Lärm ist läs-

tig und gefährdet die Gesundheit. Dabei ist der Strassenverkehrslärm das 

am weitesten verbreitete Lärmproblem. Lärmschutz beginnt bei der Raum-

planung und setzt sich fort beim Bauen; Lärmschutz beinhaltet mehr als 

Lärmschutzwände oder Schallschutzfenster. Der beste Lärmschutz wird 

erreicht, wenn das Problem Lärm bereits in einer frühen Projektphase aus-

reichend Beachtung findet. 

Um was es geht

Als Lärm wird Schall bezeichnet, welcher 
als störend empfunden wird. Im dicht be-
siedelten Kanton Zürich ist heute beinahe 

ein Drittel der Bevölkerung übermässigen 
Lärmbelastungen ausgesetzt. Der Stras-
senverkehrslärm ist und bleibt das grösste 

Lärmproblem im Kanton Zürich. Aufgrund 
des zunehmenden Verkehrs und der Ten-
denz zu grösseren und stärkeren Fahrzeu-

gen ist trotz aller Anstrengungen auch wei-
terhin mit einer konstanten Zunahme die-
ses Lärms zu rechnen. Neben dem Stras-

sen-, Flug-, und Bahnlärm können die 
Lärmemissionen von Industrie- und Ge-
werbeanlagen, von Schiessständen, aber 

auch von Baustellen sowie diverse Arten 
von Alltags- und Nachbarschaftslärm 
Probleme verursachen. Und schliesslich 

ist bei Veranstaltungen das Publikum oft 
hohen Schallpegeln ausgesetzt, die Ge-
hörschäden verursachen können. 

Strassen-, Flug-, Bahn- und Nachbar-

schaftslärm schädigen das Gehör nicht di-
rekt. Übermässige und andauernde Lärm-

belastung kann sich jedoch negativ auf die 
Gesundheit auswirken; Lärm kann den 
Schlaf stören oder zu Unwohlsein und 

Stress bis hin zu einem erhöhten Risiko für 
kardio-vaskuläre Erkrankungen (bis Herz-
infarkt) führen. Anhaltende Lärmbelastun-

gen haben auch einen Einfluss auf die Bo-
den- und Liegenschaftspreise sowie auf 
die soziale Zusammensetzung der be-

troffenen Bevölkerung. 
Die verschiedenen Lärmarten werden 
von der Gesetzgebung unterschiedlich – 

oder gar nicht – behandelt. So legt die  

Kontakt 

Tiefbauamt (TBA)  

Fachstelle Lärmschutz (FALS) 

(von A wie Alltagslärm bis Z wie Zonenord-

nung) 

Telefon: 043 259 55 11  

E-Mail: fals@bd.zh.ch 

Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)  

Arbeitsbedingungen  

(Lärm durch Industrie- und Gewerbeanlagen) 

Telefon: 043 259 91 00 

E-Mail: arbeitsinspektorat@vd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/laerm-schall  

 www.bauen-im-laerm.ch  

(Cercle Bruit Schweiz) 

 www.laerm.ch (Cercle Bruit Schweiz) 

 www.klanglandschaften.ch  

(Cercle Bruit Schweiz) 

 www.laermpfad.ch  

(alles zum Thema Lärm) 

 www.schallundlaser.ch 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 www.bafu.admin.ch/laerm  

(Bundesamt für Umwelt) 

 

Lärmschutzverordnung nur für Verkehrs-
lärm, Industrie- und Gewerbelärm sowie 

Schiesslärm Belastungsgrenzwerte fest. 
Im Zentrum stehen die Immissionsgrenz-
werte (IGW). Die IGW werden flankiert von 

Planungswerten (PW) und Alarmwerten 
(AW). Alle drei Werte definieren – je nach 
Situation und aktuellem Verfahren – 

http://www.laerm.ch/de/laermsorgen/laerm-und-bekaempfung/laerm-und-laermbetroffene/laerm-und-laermbetroffene.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/fluglaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/bahnlaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schiesslaerm.html
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/baustellen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/weitere-laermarten.html#516569416
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schall-laser.html
mailto:fals@bd.zh.ch
mailto:arbeitsinspektorat@vd.zh.ch
http://www.zh.ch/laerm-schall
http://www.bauen-im-laerm.ch/
http://www.laerm.ch/
http://www.klanglandschaften.ch/
http://www.laermpfad.ch/
http://www.schallundlaser.ch/
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.bafu.admin.ch/laerm
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Grenzwerte von Immissionen, die auf 
lärmempfindliche Bauten und somit auf 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner ein-

wirken dürfen (siehe Kasten «Belastungs-
grenzwerte und Anwendungsbereiche»). 
Andere Lärmarten wie zum Beispiel der 

Lärm von Rasenmähern unterliegen einer 

Einschränkung an ihrer Quelle. Die Ma-
schinenlärmverordnung und Typenprüfun-

gen erfassen kommerziell oder privat ein-
gesetzte Geräte zumindest teilweise. Wei-
tere Lärmarten wie z. B. Nachbarschafts- 

oder Veranstaltungslärm werden in vielen 
Gemeinden durch einschlägige Verord-
nungen und Beschlüsse zeitlich und örtlich 

geregelt. Der Schutz des Publikums vor 
gehörgefährdendem Schall (Musik) wird 

mittels Belastungsgrenzwerten und 
Schutzmassnahmen geregelt. 
Die Gemeinden werden aber auch mit 

Lärmproblemen konfrontiert, die durch 
keine Gesetzgebung reguliert werden. In 
diesen Fällen können ähnlich gelagerte 

Gerichtsurteile eine Orientierungshilfe für 

die Beurteilung sein. 
Guter Lärmschutz beginnt bei der Raum-

planung. Auf Gemeindeebene bildet die 
kommunale Richt- und Nutzungsplanung 
ein geeignetes Mittel für die frühzeitige Be-

rücksichtigung der massgebenden As-
pekte zur Minimierung der Lärmbelastung. 
Bei der Wahl des Standorts oder der Lini-

enführung neuer Lärm erzeugender Anla-
gen können vorsorglich schädliche 
Lärmeinwirkungen vermieden werden. Bei 

bestehender Lärmbelastung durch Stras-
sen- und Bahnverkehr lässt sich durch ge-
eignete Gebäudeform und Anordnung der 

Räume sowie bauliche und gestalterische 
Massnahmen die Situation für neue und 
bestehende Wohnbauten meist wesent-

lich verbessern.  
 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Grundsätzlich sind die Kantone für den 
Vollzug der Lärmschutzverordnung zu-

ständig. Für zivile Flugplätze, Natio-
nalstrassen, Eisenbahnanlagen und Anla-
gen der Landesverteidigung ist jedoch der 

Bund mit den entsprechenden Bundes-
ämtern verantwortlich.  
Der Kanton mit seinem Tiefbauamt hat als 

Eigentümer der Staatsstrassen die Pflicht, 
die entsprechenden Lärmbelastungskata-
ster zu erstellen und nachzuführen. Im 

Rahmen der Lärmsanierung prüft der Kan-
ton Lärmschutzmassnahmen zur Reduk-
tion der Lärmbelastung unter die Immissi-

onsgrenzwerte. Dazu gehören lärmarme 
Beläge, Temporeduktionen und Lärm-
schutzwände. Ist dies nicht möglich, so 

werden Schallschutzfenster im Sinne von 
Ersatzmassnahmen vorgesehen. 

Belastungsgrenzwerte und An-

wendungsbereiche 

Für Verkehrslärm, Industrie- und Gewerbelärm 

sowie Schiesslärm legt die Lärmschutzverord-

nung je nach Anwendung verschiedene Belas-

tungsgrenzwerte fest: 

Planungswert (PW) 

 Bewilligung neuer Anlagen 

 Ausscheidung und Erschliessung von 

Bauzonen 

Immissionsgrenzwert (IGW) 

 Bewilligung von neuen Gebäuden oder 

Umbauten mit lärmempfindlichen Räu-

men 

 Lärmsanierung bestehender Anlagen 

 Schallschutzmassnahmen an bestehen-

den Gebäuden in der Umgebung neuer o-

der wesentlich geänderter öffentlicher o-

der konzessionierter Anlagen  

Alarmwert (AW) 

 Beurteilung der Dringlichkeit von Sanie-

rungen bestehender Anlagen 

 Schallschutzmassnahmen an bestehen-

den Gebäuden in der Umgebung beste-

hender öffentlicher oder konzessionierter 

Anlagen  

Für verschiedene Lärmarten bestehen auch 

unterschiedliche Belastungsgrenzwerte. Sie 

variieren auch je nach Tageszeit, Lärmemp-

findlichkeit der Nutzungszone und Art der Nut-

zung.  

 

http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/bauvorhaben/einstufung_raumnutzung.html#a-content
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20060384/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20060384/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
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Der Kanton berücksichtigt die Lärmproble-
matik bei seiner Richtplanung. Das Amt für 
Raumentwicklung hat unter anderem in 

Zusammenarbeit mit der Fachstelle Lärm-
schutz die kommunalen raumplanerischen 
Instrumente (Zonenordnungen und Ge-

staltungspläne) lärmschutzrechtlich zu 

prüfen. Bauvorhaben an Lagen mit mögli-
cher Grenzwertüberschreitung sind durch 

die Gemeinde unter Beizug der kantona-
len Fachstelle Lärmschutz zu beurteilen. 
Die Fachstelle vollzieht in den Gemeinden 

für Veranstaltungen mit hohen Schallpe-
geln auch die V-NISSG (Verordnung zum 
Bundesgesetz über den Schutz vor Ge-

fährdungen durch nichtionisierende Strah-
lung und Schall).   
Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (Bereich 

Arbeitsbedingungen) ist für die lärmrecht-
liche Beurteilung ortsfester, Lärm erzeu-
gender Anlagen von Industrie, Gewerbe 

und Landwirtschaft zuständig.  
Die Gemeinden leisten im Kanton Zürich 
einen beträchtlichen Beitrag zum Vollzug 

im Bereich Lärmbekämpfung. Sie haben 
im Rahmen der kommunalen Richt- und 
Nutzungsplanung und des Baubewilli-

gungsverfahrens unter Beizug der kanto-
nalen Fachstelle Lärmschutz für den Voll-
zug der Lärmschutzvorschriften und für 

die entsprechenden Kontrollen zu sorgen. 
Zudem sind sie zuständig für die Lärmsa-
nierung derjenigen kommunalen Stras-

senabschnitte, die zu einer Überschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte führen.  
Weiter sind die Gemeinden zuständig für 

das grosse Spektrum alltäglicher Lärmbe-
lästigung durch Heizungen, Wärmepum-
pen, Baustellen, Laubbläser, Musikveran-

staltungen, Gastgewerbe, Kirchenglo-
cken, Spielplätze, Skateranlagen, Sam-
melstellen, Tiere und durch viele weitere 

Quellen von Alltagslärm – Tendenz im 
Rahmen der Verdichtungsbestrebungen 
eher zunehmend. 

 
 

Dienstleistungen des Kantons 

für die Gemeinden 

 

Die Fachstelle Lärmschutz (FALS) des Tief-

bauamtes (TBA)  

 stellt unter www.zh.ch/schall-laser sowie 

unter www.bauen-im-laerm.ch ein umfas-

sendes Angebot an grundlegenden Da-

ten, Informationen und Werkzeugen zum 

Thema Lärm,Lärmschutz und Schall an 

Veranstaltungen zur Verfügung, 

 bietet Unterstützung an bei der Abklä-

rung von Lärmsituationen und bei den 

Genehmigungs- und Bewilligungsverfah-

ren, 

 gibt Auskunft und bietet Beratung an bei 

allen Problemen und Fragen zum Thema 

Lärm und Schall, 

 organisiert Lärmvorträge an Schulen 

(Oberstufe).  

 

Die Abteilung Arbeitsbedingungen des 

Amtes für Wirtschaft und Arbeit ist kantonale 

Ansprechstelle für Fragen zu Industrie- und 

Gewerbelärm. 

 
 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20173129/index.html
http://www.zh.ch/schall-laser
https://www.zh.ch/de/volkswirtschaftsdirektion/amt-fuer-wirtschaft-und-arbeit/awa-organisation.html#884039669
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Ortsplanung (BZO) 

Lärmquellen gemäss LSV:  

 Strasse 

 Eisenbahn 

 Flughafen 

 Flugplatz 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

(einschliesslich Lüftun-

gen, Heizungen, Wärme-

pumpen, Parkierungsan-

lagen u. ä.) 

Einhaltung der Planungswerte bei der  

Ausscheidung neuer Nutzungszonen 

Der kantonalen Genehmigungsbehörde ist unter an-

derem Bericht darüber zu erstatten, wie der geänderte 

Nutzungsplan den Anforderungen der Umweltschutz-

gesetzgebung Rechnung trägt. Neue Bauzonen dür-

fen nur in Gebieten ausgeschieden werden, in denen 

die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht über-

schreiten oder in denen diese Werte durch planeri-

sche, gestalterische oder bauliche Massnahmen ein-

gehalten werden können.  

› Art. 3 Abs. 3 lit. b und 26 RPG; Art. 47 RPV; Art. 23 

und 24 Abs.1 USG; Art. 29 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz in der Nut-

zungsplanung 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 

 Einhaltung der Planungswerte bei der  

Erschliessung bestehender Bauzonen 

Bauzonen dürfen nur erschlossen werden, wenn bis 

auf kleine Teile die Planungswerte nicht überschritten 

werden. Falls erforderlich, sind dazu planerische, ge-

stalterische oder bauliche Massnahmen oder eine 

Umzonung in eine Zone mit weniger lärmempfindlicher 

Nutzung vorzunehmen.  

Unter Erschliessung ist die Feinerschliessung, d. h. die 

vollständige, tatsächliche und rechtsgültige Erschlies-

sung zu verstehen (z. B. im Rahmen eines Quartier-

planes oder eines Gestaltungsplanes, sofern darin 

eine noch nicht vorhandene Erschliessung festgelegt 

wird [vgl. §§ 84 Abs. 3 und 128 PBG]). 

› Art. 23 und 24 Abs. 2 USG; Art. 30 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärm beim Planen & Projek-

tieren 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 Einhaltung der massgeblichen Grenzwerte 

bei der Umzonung in eine Zone mit lärm-

empfindlicherer Nutzung 

Umzonungen sind keine Einzonungen. Soll z. B. eine 

Industriezone (ES IV) in eine Wohn- und Gewerbe-

zone (ES III) umgezont werden, so gelten die Immissi-

onsgrenzwerte. Dies gilt jedoch nur für Bauzonen, die 

für die neue Nutzung bereits ausreichend erschlossen 

sind. Ansonsten sind die Planungswerte massgebend. 

› Art. 24 Abs.1 und 2 USG; Art. 30 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärm beim Planen & Projek-

tieren 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-nutzungsplanung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-nutzungsplanung.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau & Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Lärm» 

5/13 

 

 

 

Ortsplanung (BZO) Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufe 

(ES) zu den Nutzungszonen 

Die Gemeinde ordnet den Nutzungszonen eine Lärm-

empfindlichkeitsstufe (ES I bis IV) zu und zwar ent-

sprechend der planungs- und baurechtlich zulässigen 

Nutzung. Die ES-Zuordnung ist anlässlich der Aus-

scheidung oder Änderung von Nutzungszonen vorzu-

nehmen. Dies gilt auch bei der Ausscheidung neuer, 

nicht überbaubarer Zonen mit erhöhtem Lärmschutz-

bedürfnis (z. B. Erholungszonen). 

› Art. 43 und 44 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärm beim Planen & Projek-

tieren 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

Gestaltungsplan (GP) 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Eisenbahn 

 Flughafen 

 Flugplatz 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

Einhaltung der Planungswerte bzw. der Im-

missionsgrenzwerte  

Ein Gestaltungsplan erlaubt eine umfassende Planung 

über grössere Baugebiete. Bei Lärmproblemen er-

möglicht er Lösungen, die später, im Rahmen einzel-

ner Bauvorhaben, nicht mehr möglich sind. Die Siche-

rung der Planungswerte kann entweder mit konkreten 

Lärmschutzmassnahmen oder aber mit der Festle-

gung der mindestens erforderlichen Lärmreduktion ge-

genüber der Emissionsquelle erreicht werden. Werden 

in den Gestaltungsplanvorschriften konkrete und da-

mit einfach überprüfbare Lärmschutzmassnahmen 

festgesetzt, so sind im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens – vorausgesetzt, dass diese Massnahmen 

auch berücksichtigt werden – keine Lärmabklärungen 

mehr notwendig.  

Sind in einem Gestaltungsplan die Immissionsgrenz-

werte massgebend, so ist mit dem Gestaltungsplan die 

Machbarkeit der zulässigen Nutzung (Wohnanteil) zu 

belegen. 

› Art. 23 und 24 Abs. 2 USG; Art. 30 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz im Gestaltungs-

plan 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 Festlegung eines minimalen Gewerbean-

teils in Mischzonen  

In einem Gestaltungsplan werden die Empfindlich-

keitsstufen nutzungskonform je Baubereich zugeord-

net. Sind Mischnutzungen mit mässig störendem Ge-

werbe vorgesehen (ES III) – und damit auch höhere 

Grenzwerte als in reinen Wohnzonen (ESII) –, so ist 

diese Absicht durch die Festlegung eines Gewerbean-

teils von mindestens 20 % zu sichern. 

› Art. 43 und 44 LSV 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-gestaltungsplan.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-gestaltungsplan.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
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Quartierplan (QP) 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Eisenbahn 

 Flughafen 

 Flugplatz 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe  

Einhaltung der Planungswerte 

Ist ein Quartierplanperimeter noch nicht erschlossen, 

so sind die Planungswerte massgebend. Da Quartier-

pläne grundsätzlich der Erschliessung dienen, ist dies 

der Normalfall. Werden die Planungswerte nicht ein-

gehalten, können im Quartierplan lediglich bauliche 

Lärmschutzmassnahmen, also Wände oder Dämme, 

festgelegt werden. In den meisten Fällen ist es jedoch 

sinnvoller nach umfassenden Lösungen zu suchen. 

Dazu ist ein Gestaltungsplan notwendig, welcher 

Lärmschutzmassnahmen wie z. B. die lärmgünstige 

Anordnung der Nutzungen, der Gebäudekörper und 

der Wohnungsgrundrisse festlegen kann. 

› Art. 23 und 24 Abs. 2 USG; Art. 30 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz im Quartierplan 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauvorhaben 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Eisenbahn 

 Flughafen 

 Flugplatz 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

 Neuanlage 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 

Bauvorhaben mit lärmempfindlichen Räumen sind in 

Gebieten mit übermässigen Lärmbelastungen nur be-

schränkt bewilligungsfähig.  

Die Immissionsgrenzwerte müssen bei Wohnnutzung 

prinzipiell am offenen Fenster eingehalten werden, für 

betriebliche Nutzung ist kontrollierte Lüftung als Mas-

snahme zulässig. 

Für Wohnbauvorhaben an lärmbelasteten Lagen ist 

der Lärmschutz primär durch eine Bebauungsweise 

mit Riegelwirkung sowie durch die lärmoptimierte An-

ordnung der Wohn- und Schlafräume zu erreichen. 

Lärmhindernisse sind als Zwischenwände oder Ne-

bengebäude zu integrieren. Freistehende Lärmschutz-

wände sind zu vermeiden. 

Massnahmen am Gebäude wie Erker, Loggien und 

Balkone sind sekundär. Letztere sollen nur eingesetzt 

werden, wenn ein über den Lärmschutz hinausgehen-

der Zusatznutzen vorhanden ist.  

Tiefgaragenzufahrten sind auf der lärmvorbelasteten 

Seite vorzusehen. 

› Art. 22 USG; Art. 31 und 34 LSV; § 14 BBV I 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Bauvorhaben 

 www.bauen-im-laerm.ch 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Neuanlagen 

 www.laermwand.ch  

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-quartierplan.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-bauvorhaben.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-neuanlagen.html
http://www.laermwand.ch/
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
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Bauvorhaben Ausnahmen bei überwiegendem Interesse 

Können die Immissionsgrenzwerte bei lärmrelevanten 

Vorhaben trotz aller Massnahmen nicht eingehalten 

werden, darf die Baubewilligung nur bei überwiegen-

dem Interesse der Gemeinde an der Errichtung des 

Gebäudes und nach Zustimmung der kantonalen Be-

hörde (Baudirektion) erteilt werden, unter Einhaltung 

von deren Auflagen. Bei Wohnbauten erfolgt eine Zu-

stimmung dann, wenn trotz Lärmbelastung eine gute 

Wohnqualität erreicht wird, das heisst in stark belaste-

ten Lagen, dass jede Wohnung auch über ruhige 

Räume und einen ruhigen Aussenraum verfügen 

muss. 

› Art. 31 Abs. 2 LSV i.V.m. Ziff. 3.2 Anhang BVV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Bauvorhaben 

 www.bauen-im-laerm.ch 

 Schalldämmung gegen Aussenlärm 

Unabhängig von der Lärmbelastung muss an neuen 

und geänderten Gebäuden ein Mindestmass an 

Schalldämmung gewährleistet sein. Bei übermässiger 

Lärmbelastung werden die Anforderungen an die Aus-

senbauteile verschärft.  Der Vollzug der Schallschutz-

massnahmen obliegt der Baubehörde. Sie kann die 

Aufgabe an verantwortungsvolle Unternehmen und 

Spezialisten mit Berechtigung zur «Privaten Kontrolle» 

delegieren. 

› Art. 21 USG; Art. 32–35 LSV; SIA Norm 181:2020; 

Ziff. 3.1 Anhang BBV I 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Bauvorhaben 

 www.bauen-im-laerm.ch 

 

 
Schallschutz gegen Lärm von Veranstaltun-

gen und Betrieben 

Für intensiv genutzte begehbare Konstruktionen sowie 

Räume in denen in der Nacht (19-7 Uhr) erhebliche 

bzw. massgebende tieffrequente Emissionen verur-

sacht werden (z. B. Livemusik oder Abspielen von Mu-

sik in einer Bar oder Club, Produktionsbetrieb mit tief-

frequenten Emissionen, Veranstaltungsräume, Tanz-

flächen, etc.) sind die Anforderungen an den Schutz 

gegen Luft- und Trittschall gemäss SIA 181:2020, Zif-

fern 3.2.2.2, 3.2.2.3 und 3.3.2.5, zu berücksichtigen. 

Die Gemeinde verlangt im Rahmen des Bewilligungs-

verfahrens einen Schallschutznachweis (Private Kon-

trolle Formular S). 

› SIA Norm 181:2020 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-bauvorhaben.html#446574049
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.sia.ch/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-bauvorhaben.html#-173013661
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-bauvorhaben.html#-173013661
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-bauvorhaben.html#-173013661
http://www.sia.ch/
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Baustellen 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Baustelle 

Begrenzung von Baulärm 

Für Baulärm gibt es keine Grenzwerte. Baulärm wird 

mit Massnahmen begrenzt. In eine Baubewilligung ge-

hören konkrete Auflagen zur Begrenzung von über-

mässigem Lärm von Baustellen. Die Bewilligungsbe-

hörde stützt sich dabei auf den Massnahmenkatalog 

der behördenverbindlichen Baulärm-Richtlinie (BLR) 

des BAFU. Wichtige Auflagen betreffen die umfas-

sende Information der lärmbetroffenen Nachbarschaft, 

das strikte Einhalten der Ruhezeiten sowie die Vermei-

dung von unnötigem Lärm. Rammarbeiten, Sprengun-

gen und Arbeiten in der Nacht benötigen gemäss der 

kantonalen Verordnung über den Baulärm eine Bewil-

ligung der Gemeinde.  

Die Baudirektion stellt den Gemeinden Textbausteine 

für das Baubewilligungsverfahren zur Verfügung. 

Im Rahmen der Baustellen-Umweltschutz-Kontrollen 

wird überprüft, ob die verfügten Auflagen auch umge-

setzt werden. Für die Kontrollen bestimmt die Baube-

hörde ihr Kontrollorgan (Bauamt, privates Unterneh-

men, regionale Kontrollorganisation). 

› Art. 4–6 und 40 Abs. 3 LSV; Art. 11 Abs. 2/3 und 

Art. 15 USG; Maschinenlärmverordnung (MaLV); 

Kantonale Verordnung über den Baulärm 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Weitere Lärmarten (Baulärm) 

 Baulärm-Richtlinie,  

BAFU (2006) 

 Anwendungshilfe zur Baulärm 

Richtlinie, Cercle Bruit, Vereini-

gung kantonaler Lärmschutz-

fachleute (2005) 

 

Neue lärmerzeugende 

Anlage 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

 Wärmepumpe 

 Parkierungsanlage 

Einhaltung der Planungswerte 

Neue lärmerzeugende ortsfeste Anlagen (Bewilligung 

nach dem 1.1.1985) müssen grundsätzlich die Pla-

nungswerte einhalten. Erleichterungen sind aber mög-

lich, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse 

besteht. Auch eine allfällig resultierende Mehrbean-

spruchung anderer, bestehender Anlagen ist zu prü-

fen. Wenn die Grenzwerte durch Massnahmen an der 

Quelle und auf dem Ausbreitungsweg nicht eingehal-

ten werden können, müssen Schallschutzmassnah-

men an den betroffenen Gebäuden getroffen werden. 

Ortsfeste Anlagen der Industrie, des Gewerbes und 

der Landwirtschaft, die beim Betrieb Aussenlärm er-

zeugen, benötigen eine Bewilligung des Amts für Wirt-

schaft und Arbeit der Volkswirtschaftsdirektion.  

Für ortsfeste Anlagen wie Wärmepumpen, Parkie-

rungsanlagen und anderen, welche nicht im Zusam-

menhang mit einer gewerblichen Nutzung stehen, ist 

die Bewilligungsbehörde der Gemeinde zuständig. Bei 

Wärmepumpen ist der Wahl möglichst lärmarmer Pro-

dukte und geeigneter Aufstellungsorte besondere Be-

achtung zu schenken.  

›  Art. 25 USG; Art. 7–12 und 43/44 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Neuanlagen 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/baulaerm-richtlinie.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_412_2.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.5
http://www.laerm.zh.ch/baulaerm
http://www.laerm.zh.ch/baulaerm
http://www.laerm.zh.ch/baulaerm
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/weitere-laermarten.html#1021333160
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/baulaerm-richtlinie.html
http://www.cerclebruit.ch/enforcement/10/cb_anwendungshilfe_baulaermrichtlinie.pdf
http://www.cerclebruit.ch/enforcement/10/cb_anwendungshilfe_baulaermrichtlinie.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-neuanlagen.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
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Geänderte lärm-erzeu-

gende Anlage 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 

Wesentlich geänderte lärmerzeugende ortsfeste Anla-

gen müssen die Immissionsgrenzwerte einhalten. 

Auch eine allfällig resultierende Mehrbeanspruchung 

anderer, bestehender Anlagen ist zu prüfen. Wenn die 

Immissionsgrenzwerte durch Massnahmen an der 

Quelle und auf dem Ausbreitungsweg nicht eingehal-

ten werden können, müssen Schallschutzmassnah-

men an den betroffenen Gebäuden getroffen werden.  

Diese Regelung (Einhaltung der Immissionsgrenz-

werte) gilt nur bei der Änderung von Anlagen, welche 

vor 1.1.1985 erstellt wurden. Alle Anlagen, welche 

nach 1.1.1985 erstellt bzw. bewilligt wurden, gelten als 

«neue» Anlagen und müssen die Planungswerte ein-

halten.  

› Art. 25 USG; Art. 7–12 und 43/44 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmschutz bei Neuanlagen 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

Verkehrsintensive  

Einrichtungen 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 

Gewährleistung hoher Erschliessungsquali-

tät durch den öffentlichen Verkehr  

Als verkehrsintensive Einrichtungen (VE) gelten Anla-

gen, welche an mindestens 100 Tagen pro Jahr mehr 

als 3000 Fahrten generieren und somit wesentlich zur 

Lärmbelastung beitragen. Bei Strassenanlagen sind 

eine ausreichende Kapazität und eine hohe Erschlies-

sungsqualität durch öffentliche Verkehrsmittel erfor-

derlich. Zudem ist auf eine gute Erreichbarkeit für 

Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofah-

rende zu achten.  

Die Gemeinde berücksichtigt im Bewilligungsverfah-

ren für verkehrsintensive Einrichtungen, ob diese An-

forderungen genügend berücksichtigt werden. 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel Verkehr 

 www.zh.ch/raumplanung  

› Kantonaler Richtplan 

› Kapitel 4 Verkehr 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/planen-bauen-laerm/laermschutz-neuanlagen.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
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1 Eine Sanierung betrifft Anlagen, welche vor dem 1.1.1985 erstellt wurden. 

Sanierung1 lärm-erzeu-

gende Anlage 

Lärmquellen gemäss LSV: 

 Strasse 

 Eisenbahn 

 Flughafen 

 Flugplatz 

 Schiessanlage 

 Industrie und Gewerbe 

 Diverse 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte  

Ortsfeste Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung 

der Immissionsgrenzwerte beitragen, müssen so weit 

saniert werden, als dies technisch und betrieblich 

möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist, mindestens 

aber so weit, dass bei den betroffenen Gebäuden die 

Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Dabei 

sind Massnahmen an der Quelle (Temporeduktion, 

lärmarme Beläge) gegenüber Massnahmen auf dem 

Ausbreitungsweg zu bevorzugen.  

Erleichterungen sind unter bestimmten Bedingungen 

möglich. Private, nicht konzessionierte Anlagen dürfen 

jedoch die Alarmwerte auf keinen Fall überschreiten.  

› Art. 16–19 USG; Art. 13–18 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmsanierung Strassen 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Schiesslärm (Lärmsanie-

rung) 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 Lärmerzeugende Anlagen von Gewerbebe-

trieben 

Betriebe, welche die Immissionsgrenzwerte über-

schreiten, müssen saniert werden. Die Gemeinde 

wendet sich an das Amt für Wirtschaft und Arbeit, Be-

reich Arbeitsbedingungen. 

› Art. 16–19 USG; Art. 13–19 LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Industrie- & Gewerbelärm 

 

 Kommunale lärmerzeugende Anlagen 

Sanierungspflichtige Gemeindestrassen, Schiess-

plätze, Sportanlagen usw. müssen bezeichnet wer-

den. Nach der Festlegung des Sanierungszieles er-

stellt die Gemeinde Sanierungsprojekte. Erleichterun-

gen sind möglich, sofern Ersatzmassnahmen ange-

ordnet werden. 

› Art. 16–20 USG; Art. 13–20 LSV; 21–28 und 36 

LSV 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Lärmsanierung Strassen  

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Schiesslärm (Lärmsanie-

rung) 

 Lärm von Sportanlagen, Voll-

zugshilfe für die Beurteilung 

der Lärmbelastung,  

BAFU (2013) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm/laermsanierung-strassen.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schiesslaerm.html#-1514864613
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schiesslaerm.html#-1514864613
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/gewerbelaerm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm/laermsanierung-strassen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schiesslaerm.html#-1514864613
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schiesslaerm.html#-1514864613
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laerm-von-sportanlagen.html
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Alltagslärm 

Lärmquellen:  

 Kleinere Baustelle  

 Nachbarschaft  

 Spielplatz  

 Sportanlage 

 Sammelstelle 

 Gastgewerbe 

 Veranstaltung 

 Glocke 

 Tier 

 Gerät 

 

(Liste nicht abschliessend) 

Vermeidung und Bekämpfung von  

unnötigem und störendem Lärm 

Viele Lärmquellen, die von der Gesetzgebung nicht, 

unvollständig oder nur allgemein erfasst werden, kön-

nen Personen oder Gruppen so stark stören, dass 

Massnahmen erwünscht oder notwendig werden. Al-

len Fällen ist gemeinsam, dass erstinstanzlich die 

kommunalen Behörden und ihre Organe zuständig 

sind und im Einzelfall aufgrund der aktuellen Sachlage 

urteilen und handeln müssen. Sie können sich dabei 

nicht auf spezifische Grenzwerte berufen, sondern 

sich allenfalls an anderen Grenzwerten sinngemäss 

orientieren. Letztlich geht es immer um die Frage, ob 

der fragliche Lärm zumutbar ist oder ob er erheblich 

stört. 

Die zuständige Polizei sorgt für Ruhe und Ordnung 

beim menschlichen Verhalten, die Baubehörde für re-

gelkonforme Bau- und Betriebstätigkeiten. 

Bei der Bewilligung von öffentlichen Lokalen und lau-

ten Veranstaltungen ist es Aufgabe der Gemeinde 

mittels Interessenabwägung eine zufriedenstellende 

Lösung zwischen dem Ruhebedürfnis der Bevölke-

rung und dem öffentlichen Interesse an der Lokalität / 

Veranstaltung zu finden und die Bewilligung mit ent-

sprechenden Auflagen zu versehen.   

› Art. 257f OR; Art. 684 ZGB; div. Art USG; div. Art. 

LSV; einschlägige Art. kommunale Verordnungen; 

MaLV 

 www.laermsorgen.ch 

 Ermittlung und Beurteilung 

von Alltagslärm, Vollzugshilfe 

und Excel-Tool, BAFU (2014) 

 www.zh.ch/laerm-schall 

› Weitere Lärmarten 

 Vollzugshilfe Gaststätten-

lärm, Cercle Bruit  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_412_2.html
http://www.laermsorgen.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/beurteilung-alltagslaerm.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/beurteilung-alltagslaerm.html
http://www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/weitere-laermarten.html
http://www.cerclebruit.ch/?inc=enforcement&e=8/810.html
http://www.cerclebruit.ch/?inc=enforcement&e=8/810.html
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Veranstaltung  

Schallquelle gemäss  

V-NISSG: 

 Lautsprecher 

 Instrument 

 Stimme 

 

(Liste nicht abschliessend) 

Publikumsschutz bei Veranstaltungen mit 

hohem Schallpegel  

Zum Schutz des Publikums müssen Veranstalterinnen 

und Veranstalter von Anlässen mit hohen Schallpe-

geln die in der V-NISSG vorgeschriebenen Grenz-

werte einhalten sowie weitere Auflagen erfüllen. Ab ei-

nem Stundenmittel von 93 dB(A) muss bei elektro 

akustisch verstärktem Schall die Veranstaltung gemel-

det und der Schallpegel überwacht werden. Ausser-

dem muss das Publikum über die Gefahr von Gehör-

schäden informiert sowie Gehörschützer gratis abge-

geben werden. Bei hoher und langer Schallbelastung 

muss dem Publikum eine ruhigere Ausgleichszone zur 

Verfügung stehen und es gibt eine Aufzeichnungs-

pflicht des vorherrschenden Pegels. Die Fachstelle 

Lärmschutz der Baudirektion nimmt die Meldungen 

entgegen, kontrolliert mittels Stichproben die Einhal-

tung der Grenzwerte und leistet Präventionsarbeit. In 

ihren Bewilligungen weisen die Gemeinden die Veran-

staltenden auf die Meldepflicht hin und können, wo an-

gezeigt, auch weitere Auflagen zur Sicherstellung der 

korrekten Umsetzung der V-NISSG machen. 

› V-NISSG 

 www.zh.ch/schallundlaser 

 www.schallundlaser.ch 

›› NACHFÜHREN 

Lärmbelastungskataster 

Gemeindestrassen 

 Verkehrszahlen 

 Emissionen 

 Immissionen 

Für Gemeindestrassen muss die Gemeinde die Ver-

kehrszahlen, Emissionen und Immissionen erfassen. 

Die Datenabgabe an den Kanton geschieht in Form 

vom Geodatenmodell «Lärmbelastungskataster von 

Kantons- und Gemeindestrassen». Die Publikation er-

folgt durch den Kanton. 

›Art. 37 LSV, Id. 144 B und C, Anhang 2 KGeoIV 

 Geodatenmodell «Lärmbe-

lastungskataster von Kan-

tons- und Gemeindestras-

sen» (demnächst) 

Schiessbetrieb Die Gemeinde sorgt dafür, dass im Rahmen der Um-

frage des Kantons alle 2 Jahre die Betriebsdaten zivi-

ler Schiessanlagen erfasst werden.  

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20173129/index.html
http://www.zh.ch/schall
http://www.schallundlaser.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-704_11-2012_06_27-2012_11_01-099.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Lärmschutz-Verordnung (LSV) 

 Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbah-

nen (BGLE) 

 Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

(VLE) 

 Maschinenlärmverordnung (MaLV) 

 Verordnung zum Bundesgesetz über die nichtionisie-

rende Strahlung und Schall (V-NISSG)  

 Richtlinie über bauliche und betriebliche Massnahmen 

zur Begrenzung des Baulärms (Baulärm-Richtlinie) 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Raumplanungsverordnung (RPV) 

 Luftfahrtgesetz (LFG) 

 Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) 

 Obligationenrecht (OR) 

 Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 Strassen-Sanierungsprogramme (div. RRB) 

Gemeinde 

 Kommunale (Polizei-)Verordnung(en) 

 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994383/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143250/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_412_2.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20173129/index.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/baulaerm-richtlinie.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_131_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
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3. Luft 
Ein grosser Teil der Zürcher Bevölkerung ist nach wie vor einer zu hohen 

Konzentration von Luftschadstoffen ausgesetzt. Der Kanton Zürich ist 

deshalb verpflichtet, die Luftreinhalte-Verordnung des Bundes konse-

quent zu vollziehen und den kantonalen Massnahmenplan zur Verminde-

rung der Schadstoffbelastung regelmässig zu überarbeiten. Dabei sind 

auch die Gemeinden gefordert.  

Um was es geht

Der Kanton Zürich gehört schweizweit zu 
den Regionen mit der höchsten Luft-

schadstoffbelastung. Die Immissions-
grenzwerte einzelner Luftschadstoffe 
werden teilweise deutlich überschritten. 

So liegt die Feinstaub- und Stickstoffdi-
oxid-Belastung in städtischen Gebieten 
und im Einflussbereich viel befahrener 

Strassen über dem Jahresmittelgrenz-
wert. Nach wie vor ist ein relevanter Teil 
der Zürcher Bevölkerung zu hohen Belas-

tungen ausgesetzt. Auch der Kurzzeit-
grenzwert von Ozon, der einmal jährlich 
eine Stunde überschritten werden darf, 

wird im Sommerhalbjahr regelmässig 
überschritten. Im Gegensatz zur Fein-
staub- und Stickstoffdioxid-Belastung 

kann die Ozon-Belastung in ländlichen 
Regionen höher als im städtischen Um-
feld sein, da das Ozon in der Nacht im 

städtischen Umfeld durch andere Luft-
schadstoffe wieder abgebaut wird. 
Zu den wichtigsten Emissionsquellen der 

Luftschadstoffe gehören der Strassen- 

und Luftverkehr, die Feuerungsanlagen 
(Privathaushalte und Gewerbebetriebe), 

industrielle Verarbeitungsprozesse sowie 
die Landwirtschaft (Nutztierhaltung und 
Maschinen). 

Zu hohe Belastungen mit Luftschadstof-
fen können Atemwegs- sowie Herz-
Kreislauferkrankungen verursachen. Ins-

besondere die feinen Russpartikel aus 
der Verbrennung von Brenn- und Treib-
stoffen können aufgrund ihrer geringen 

Grösse (kleiner als 1 µm) bis tief in die 
Lunge sowie ins Herz-Kreislaufsystem 
gelangen und zu Lungenkrebs oder Herz-

infarkten führen. Zu hohe Ozonbelastun-

gen reizen die Schleimhäute und können 
die Entstehung von Augenbindehautent-
zündungen und Grippe begünstigen. Ver-

schiedene Studien zeigen einen Rück-
gang der erwähnten Krankheiten, nach-
dem sich die Luftschadstoff-Belastungen 

in einer Region verbessert haben.  
Stickoxide führen zusammen mit dem 
Ammoniak aus der Landwirtschaft zu 

einem Stickstoff-Eintrag in Wälder und 
andere empfindliche Ökosysteme, welcher 
die Belastungsgrenzen («Critical Loads») 

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Luft, Klima und Strahlung 

Telefon: 043 259 30 53 

E-Mail: luft@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch › Luft und Strahlung 

 www.zh.ch › Bauvorschriften zu  

Luftreinhaltung 

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 www.ostluft.ch   

 www.cerclair.ch 

 www.bafu.admin.ch/luft 

 

Publikationen 

 Massnahmenplan Luftreinhaltung,  

AWEL 

 Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-

Bedarfs in kommunalen Erlassen (Parkplatz-

Wegleitung), Baudirektion Kanton Zürich 

(1997) 

 Vernehmlassungsentwurf überarbeitete 

Parkplatz-Wegleitung, Baudirektion / Volks-

wirtschaftsdirektion Kanton Zürich (2018)  

mailto:luft@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
http://www.ostluft.ch/
http://www.cerclair.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/verkehr/vermeiden/pp_wegleitung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/verkehr/vermeiden/pp_wegleitung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
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für viele Standorte überschreitet. Natur-
nahe Wiesen, Wälder und Moore können 

die übermässigen Stickstoff-Einträge 
langfristig nicht verkraften. Sie führen zu 
Überdüngung und Versauerung von Bö-

den und Gewässern. Dies bringt die 
Nährstoffversorgung der Pflanzen aus 
dem Gleichgewicht und vermindert die 

Artenvielfalt (Biodiversität). Die Wider-
standskraft von Wäldern gegenüber 
Stürmen, Frost, Trockenheit und Schäd-

lingen nimmt ab. Feinstaub und andere 
Luftschadstoffe können durch Schädi-
gung oder Verschmutzung von Gebäu-

den auch höhere Unterhaltskosten verur-
sachen. 
Die zu hohe Luftschadstoff-Belastung 

verursacht für die Schadensbereiche 
Gesundheit, Ökosysteme und Gebäude 
im Kanton Zürich jedes Jahr externe Kos-

ten in der Höhe von rund 880 Mio. Fran-
ken, die jedoch nicht nach dem Verursa-
cherprinzip (siehe Kapitel «Grundprinzi-

pien beim Vollzug des Umweltrechts», 
S. 3) verteilt werden. 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Der Bund nimmt folgende Aufgaben 

wahr: die Marktüberwachung von Bau-

maschinen und deren Partikelfilter-
systemen, von Arbeitsgeräten und von 

Feuerungsanlagen, die Kontrolle von 
Brenn- und Treibstoffen bei der Einfuhr, 
die Erhebung und Verteilung der Erträge 

aus den Lenkungsabgaben auf Heizöl 
und VOC sowie Erhebungen über die 
gesamtschweizerische Entwicklung der 

Luftverunreinigung. Für alle anderen Be-
reiche sind grundsätzlich die Kantone mit 
dem Vollzug der Luftreinhalte-

Verordnung (LRV) betraut. 
Der Kanton übernimmt in erster Linie 
koordinierende Aufgaben und beaufsich-

tigt den Vollzug der Gemeinden. Der Re-
gierungsrat setzt für das gesamte Kan-
tonsgebiet den erforderlichen «Mass-

nahmenplan Luftreinhaltung» fest (Art. 31 
LRV; RRB Nr. 21/2016). Der Regierungs-
rat bestimmt, welche Massnahmen in den 

einzelnen Bereichen zu treffen sind und 
welche Behörde für deren Umsetzung 
verantwortlich ist (vgl. Kasten «Mass-

nahmenplan Luftreinhaltung», S. 3).  
Die Baudirektion führt als Grundlage für 
die Überprüfung der Luftqualität einen 

Emissionskataster. Die kantonale Fach-
stelle Luft der Baudirektion entscheidet – 
ausserhalb der Städte Zürich und Win-

terthur – über die Bewilligung von Gross-
feuerungen, grösseren Feststofffeuerun-
gen sowie Stationärmotoren und ist zu-

ständig für die Kontrolle und die Bewilli-
gung von stationären industriellen und 
gewerblichen Anlagen mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Luftqualität (An-
hang Ziff. 4.1 und 4.2 BVV). Die Abtei-
lung für Landwirtschaft des Amtes für 

Landschaft und Natur (ALN) ist zuständi-
ge Fachstelle für die lufthygienerechtli-
chen Bewilligungen im Bereich der land-

Stickoxide, Feinstaub, Ozon, 

Ammoniak 

Stickoxide (NOx) werden bei der Verbrennung 

von Brenn- und Treibstoffen gebildet.  

Feinstaub ist ein komplexes Gemisch aus Parti-

kel, die bei Verbrennungsprozessen und durch 

Abrieb (z.B. Brems- und Pneuabrieb) sowie 

Aufwirbelung entstehen. Zudem können Partikel 

auch aus Vorläuferschadstoffen (z.B. NO2, NH3, 

VOC) gebildet werden. Als PM10 resp. PM2.5 

werden Partikel bezeichnet, deren Durchmesser 

weniger als 10 resp. 2.5 Tausendstel-Millimeter 

beträgt. 

Ozon (O3) entsteht in der Troposphäre aus den 

Vorläuferschadstoffen Stickoxide und flüchtige 

organische Verbindungen (VOC). Aus diesen 

wird bei starker Sonneneinstrahlung Ozon gebil-

det.  

Ammoniak (NH3) entsteht hauptsächlich bei der 

Nutztierhaltung in der Landwirtschaft und wird 

beim Lagern und Ausbringen von Hofdünger in 

die Luft freigesetzt. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
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wirtschaftlichen Tierhaltung (Anhang 
 Ziff. 4.3 BVV). 
Die Gemeinden vollziehen die Luftrein-

haltevorschriften im Rahmen von bau-
rechtlichen Bewilligungsverfahren (§ 318 
PBG) und sind erstinstanzlich zuständig 

für den lufthygienerechtlichen Vollzug bei 

Feuern im Freien sowie bei kleinen Feue-
rungsanlagen (Öl und Gas bis 1000 kW 

und Holzfeuerungen bis 70 kW). Die Kon-
trolle der Kleinfeuerungen erfolgt durch 
die Feuerungskontrolle der Gemeinde. 

Weiter obliegt den Gemeinden der Voll-
zug der LRV bei Betrieben aus den Be-
reichen Holzbearbeitung, Farbanwen-

dung und Druckereien sowie Gastwirt-
schaftsküchen (RRB Nr. 860/2005). Wei-
tere für die Gemeinden relevante Best-

immungen sind im kantonalen Massnah-
menplan Luftreinhaltung festgelegt.  

 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilung Luft, Klima und Strahlung des Amts 

für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

bietet den Gemeinden unter www.zh.ch ein 

umfassendes Angebot an Informationen zum 

Thema Luftreinhaltung an. Die Abteilung Luft, 

Klima und Strahlung 

 stellt den Gemeinden aktuelle Messwerte 

und Prognosen von Luftschadstoffen zur 

Verfügung, 

 informiert über die Organisation und den 

Ablauf der Feuerungskontrolle in den Ge-

meinden 

 und unterstützt die Gemeinden bei Fragen 

im Bewilligungsverfahren. 

 
 

Massnahmenplan Luftreinhaltung 

Die Luftschadstoffbelastung im Kanton Zürich ist 

trotz spürbarer Verbesserungen in weiten Teilen 

des urbanen Raums und entlang von hochbelas-

teten Strassen nach wie vor zu hoch. Die Immis-

sionsgrenzwerte der LRV werden teilweise deut-

lich überschritten. Gemäss Art. 31 LRV ist der 

Kanton Zürich deshalb verpflichtet, einen Mass-

nahmenplan zur Verminderung der Schadstoff-

belastung zu erarbeiten. Der aktuelle Massnah-

menplan Luftreinhaltung ist am 13. Januar 2016 

beschlossen worden (RRB Nr. 21/2016). Er 

umfasst behördenverbindliche Massnahmen für 

Kanton und Gemeinden sowie direkt verbindli-

che Bestimmungen für Private. Letztere sind in 

der Verordnung zum Massnahmenplan Luftrein-

haltung vom 9. Dezember 2009 festgelegt. 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zh.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Kommunale Bau- und  

Zonenordnung (BZO) 

Siedlungsentwicklung auf Erschliessung 

durch ÖV abstimmen 

Die Gemeinde stimmt die Siedlungsentwicklung auf 

die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) 

ab. Neue Vorhaben, die eine Zunahme der Mobilität 

bewirken, sollen insgesamt nicht zu einer überpropor-

tionalen Vermehrung des motorisierten Individualver-

kehrs führen. 

Bei den Planungen soll generell darauf hingewirkt 

werden, dass die Schadstoffbelastung nicht zunimmt 

und Energie rationeller genutzt wird. 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel 1.2.2, Leitlinie 2;  

Massnahmenplan Luftreinhaltung, RRB Nr. 21/2016, 

Dispositiv I.B.1.e und f sowie I.B.4. 

 www.zh.ch/richtplan 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich  

Parkierungsvorschriften Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-

Bedarfs berücksichtigen 

Der Gemeinde wird empfohlen, ihre kommunalen 

Parkierungsvorschriften unter Berücksichtigung der 

lokalen Gegebenheiten an die Wegleitung zur Rege-

lung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen 

der Baudirektion anzupassen. Dabei ist den Gemein-

den freigestellt, die derzeit gültige Fassung aus dem 

Jahr 1997 oder den mittlerweile vorliegenden Ver-

nehmlassungsentwurf der überarbeiteten Parkplatz-

Wegleitung zu verwenden. Darüber hinaus wird Ge-

meinden, die gemäss kantonalem Richtplan den 

Handlungsräumen Stadtlandschaften und urbanen 

Wohnlandschaften zugeordnet sind, empfohlen, zur 

Koordination der Parkierungsvorschriften mit den 

umliegenden Gemeinden und Planungsregionen 

zusammenzuarbeiten und in den regionalen Richt-

plänen entsprechende Massnahmen zu formulieren. 

› Massnahmenplan Luftreinhaltung, RRB Nr. 21/2016, 

Dispositiv I.B.4. 

› Art. 12 Abs. 1 Bst. c USG; Art. 18 LRV; Art. 31 LRV; 

Art. 3 Abs. 3 Bst. b RPG; Art. 2 und 3 RPV;  

§§ 242–247 und 359 PBG 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel 1.3 

 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich  

 Wegleitung zur Regelung  

des Parkplatz-Bedarfs in 

kommunalen Erlassen,  

Baudirektion Kanton Zürich 

(Gültige Version 1997, Ver-

nehmlassungsentwurf Über-

arbeitung gemäss RRB Nr. 

1424/2013) 

 www.zh.ch/richtplan 

 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
http://www.zh.ch/richtplan
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/verkehr/vermeiden/pp_wegleitung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/mobilitaet/mobilitaetsplanung/kommunale-verkehrsplanung/ktzh_bd_vd_pp_wegleitung_vernehmlassung_2018.pdf
http://www.zh.ch/richtplan
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Mobilitätsmanagement Einführung eines Mobilitätsmanagements 

prüfen 

Mit einem betrieblichen Mobilitätsmanagement kann 

mit verschiedenen Anreizen das Mobilitätsverhalten 

der Mitarbeitenden beeinflusst werden. Ziel des Mobi-

litätsmanagements ist eine Verlagerung vom motori-

sierten Individualverkehr hin zum Fuss- und Velover-

kehr sowie zum öffentlichen Verkehr. So können 

wirksame Beiträge zur Mobilitätsbeeinflussung und 

damit zur Reduktion der Umweltbelastung geleistet 

werden.  

Den Gemeinden wird empfohlen, ein Mobilitätsma-

nagement für ihre Mitarbeitende zu prüfen. Für die 

Analyse zur Potenzialabschätzung und die Einfüh-

rung steht ihnen die Beratungsstelle «Impuls Mobili-

tät» des Kantons zur Verfügung. 

› Massnahmenplan Luftreinhaltung, RRB Nr. 21/2016, 

Dispositiv I.B.4. 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 Kantonale Beratungsstelle 

Impuls Mobilität 

Lokalklima Bei Planungen Massnahmen gegen Hitze-

belastung treffen 

Die Klimaanalyse- und Planhinweiskarten des Kan-

tons Zürich zeigen auf, wo wichtige Durchlüftungs-

achsen liegen und wo im Sommer die Hitzebelastung 

heute bzw. in Zukunft besonders ausgeprägt ist. Um 

die Attraktivität des urbanen Lebensraums zu erhal-

ten, ist es wichtig, bei der Planung von dichten Sied-

lungsstrukturen frühzeitig das Lokalklima zu berück-

sichtigen.  

Hierzu sollen die Auswirkungen eines raumplaneri-

schen Vorhabens auf das Lokalklima anhand der 

Klimakarten analysiert und geeignete Massnahmen 

getroffen werden. Insbesondere soll vermieden wer-

den, wichtige Durchlüftungsachsen z.B. durch bauli-

che Riegel zu unterbrechen. Zur Eindämmung der 

Hitzebelastung sollen Areale, Gebäude und öffentli-

che Flächen zunehmend begrünt und mit Was-

serelementen durchsetzt werden. Einen weiteren 

Beitrag leisten Entsiegelung, die Beschattung von 

Aufenthaltsflächen und Gebäuden und helle Oberflä-

chen. 

› Art. 3 Abs. 3 Bst. e RPG 

 

 Massnahmenplan Anpassung 

an den Klimawandel, Kanton 

Zürich 

 Leitfaden Hitze in Städten, 

Bundesamt für Umwelt (2018) 

 Fachplanung Hitzeminderung, 

Stadt Zürich (2020) 

 Analyse- und Planhinweiskar-

ten Lokalklima im GIS-Browser 

des Kantons Zürich: 

http://web.maps.zh.ch/  

 Filter: Klimamodell 

 

 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.notes.zh.ch/appl/rrbzhch.nsf/0/C12574C2002FAA1FC1257E9000317B5D/$file/21.pdf?OpenElement
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/mobilitaet/mobilitaetsberatung.html
https://www.zh.ch/de/mobilitaet/mobilitaetsberatung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimaanpassung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimaanpassung.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/agglomerationspolitik/publikationen/hitze-in-staedten-de.pdf.download.pdf/Hitze_in_Staedten_de.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung-und-bau/fachplanung-hitzeminderung.html
http://web.maps.zh.ch/
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›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bewilligung von  

Feuerungsanlagen 

Abwärme und Energie aus erneuerbaren 

Quellen nutzen 

Für die Deckung des Wärmebedarfs sollen, soweit 

möglich und sinnvoll, örtlich anfallende Abwärme und 

Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. 

Falls dies technisch und wirtschaftlich gleichwertig ist, 

kann die Gemeinde den Anschluss an das öffentliche 

Fernwärmenetz verordnen. 

› § 295 Abs. 2 PBG 

 www.zh.ch › Feuerungsanla-

gen 

 Vollzugsordner Energie,  

AWEL (Abschnitt 4.1)  

 Energie in Gemeinden, AWEL 

(2018) 

 Anschlusspflicht an Wärme-

verbunde - Kalkulationshilfe 

Kostenvergleich (XLSX) 

 Anlagen, die durch die Gemeinde bewilligt 

werden 

Öl- und Gasfeuerungen bis 1000 kW, Feststofffeue-

rungen bis 70 kW inkl. Cheminéeanlagen werden 

durch die Gemeinde bewilligt. Dies geschieht auf-

grund des Gesuchformulars für die Erstellung, den 

Umbau und den Betrieb von wärmetechnischen An-

lagen oder stationären Verbrennungsmotoren der 

Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ).  

Die Gemeinde prüft u.a. die Einhaltung der Kamin-

Empfehlungen des BAFU gemäss Anhang Ziff. 2.25 

der Besonderen Bauverordnung (BBV I).  

Für Holzfeuerungen bis 70 kW gelten ab 1. Mai 2016 

strengere Auflagen hinsichtlich Ausrüstung, Betrieb 

und Brennstoff (§§ 8 ff. Verordnung zum Massnah-

menplan Luftreinhaltung). 

Neben lufthygienischen, bau- und energierechtlichen 

Auflagen hat die Gemeinde auch die brandschutz-

rechtlichen Bestimmungen zu definieren. 

› Art. 6 und 20 sowie Anhänge 3, 4 und 6 LRV; §§ 

21–26 BBV I  

› §§ 8 ff. Verordnung zum Massnahmenplan Luftrein-

haltung 

 www.gvz.ch › Gesuchformular 

für die Erstellung, den Umbau 

und den Betrieb von wärme-

technischen Anlagen oder 

stationären Verbrennungsmo-

toren  

 Gesuch Wärmetechnische 

Anlagen (Erklärungen zum 

oben erwähnten Formular)  

 Mindesthöhe von Kaminen 

über Dach, Kamin-Empfeh-

lungen, BAFU (2018)  

 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 

für wärmetechnische Anlagen 

und gefährliche Stoffe,  

Weisung 20.1, GVZ (2015) 

 Wärmetechnische Anlagen, 

Brandschutzrichtlinie  

Nr. 24-15, VKF (2015) 

 www.zh.ch › Feuerungskon-

trolle Gemeinden 

 Vollzugsordner Energie,  

AWEL (Abschnitt 4.1) 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/energie_in_gemeinden_mai2018_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/anschlussverpflichtung_par_295_kalkulationshilfe_update.xlsx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/anschlussverpflichtung_par_295_kalkulationshilfe_update.xlsx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/anschlussverpflichtung_par_295_kalkulationshilfe_update.xlsx
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.gvz.ch/_file/1335/2019-wta-formular-2019-opwort.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-826243537
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-826243537
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
https://www.gvz.ch/_file/265/weisung-20-01-fp-bewilligungen-fuer-wta-und-gefaehrliche-stoffe.pdf
https://www.gvz.ch/_file/265/weisung-20-01-fp-bewilligungen-fuer-wta-und-gefaehrliche-stoffe.pdf
https://www.gvz.ch/_file/265/weisung-20-01-fp-bewilligungen-fuer-wta-und-gefaehrliche-stoffe.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-117.pdf/content
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
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Bewilligung von  

Feuerungsanlagen 

Anlagen, die durch die Baudirektion  

bewilligt werden müssen  

Bei Grossfeuerungsanlagen über 1000 kW sowie bei 

Feststofffeuerungen über 70 kW und stationären Ver-

brennungsmotoren (ausserhalb der Städte Zürich und 

Winterthur) holt die Gemeinde zusätzlich die Bewilli-

gung des AWEL ein. Die Gemeinde leitet das Bauge-

such an die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen 

weiter. 

› Anhang Ziff. 4.2 BVV 

 www.zh.ch › Feuerungsanla-

gen 

 Vollzugsordner Energie,  

AWEL (Abschnitte 4.1 bis 4.4) 

Abnahmekontrolle von 

Feuerungsanlagen 

Anlage nach Inbetriebnahme kontrollieren 

Feuerungskontrolle: 

Spätestens zwölf Monate nach Inbetriebnahme über-

prüft der von der Gemeinde ernannte amtliche Feue-

rungskontrolleur die Anlage bezüglich Einhaltung der 

lufthygienischen Anforderungen (Einhaltung der 

Emissionsgrenzwerte).  

Weitere Kontrolle: 

Daneben müssen die Anlagen auch feuerpolizeilich 

sowie bau- und energierechtlich (z.B. Wärmedäm-

mung der Installationen, Einzelraumregulierungen, 

Beschränkung des Einsatzes von Elektroboilern) 

geprüft werden. Diese unterstehen der privaten Kon-

trolle im Fachbereich Heizungsanlagen (§§ 4–7 und 

Anhang Ziff. 3.3 BBV I). Die Gemeinde überprüft 

stichprobenweise die private Kontrolle und nimmt die 

behördliche Kontrolle wahr, wenn keine private Kon-

trolle vorgesehen ist. 

› §§ 22–26 BBV I 

 Feuerungskontrolle:  

Leitfaden für den Kanton  

Zürich, AWEL 

 Vollzugsordner Energie, AWEL 

(Abschnitte 4.1 bis 4.8 sowie 

7.1 bis 7.2) 

 Emissionsmessung bei Feue-

rungen für Öl, Gas und Holz, 

Messempfehlungen Feuerun-

gen, BAFU (2013)  

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/emissionsmessung-bei-feuerungen-fuer-oel-gas-und-holz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/emissionsmessung-bei-feuerungen-fuer-oel-gas-und-holz.html
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Periodische  

Feuerungskontrolle 

Feuerungsanlagen periodisch kontrollieren 

Bei Ölfeuerungen bis 1000 kW müssen die Ab-

gasemissionen alle zwei Jahre überprüft werden. Bei 

Gasfeuerungen bis 1000 kW müssen die Abgasemis-

sionen alle vier Jahre überprüft werden. Bei Feststoff-

feuerungen bis 70 kW muss alle zwei Jahre eine 

Sichtkontrolle durchgeführt werden. Dabei gilt eine 

Bagatellgrenze (keine periodische Kontrollpflicht), 

falls weniger als 200 kg Holz pro Jahr verbrannt wird 

(z.B. bei Cheminées). Zusätzlich müssen bei zentra-

len Feststofffeuerungen (z.B. Zentralheizungen) bis 

70 kW ab 1. Mai 2016 alle zwei Jahre die Ab-

gasemissionen überprüft werden. 

Die Gemeinde kann zwischen zwei Kontrollmodellen 

wählen. Bei «Modell 1» kontrolliert der amtliche Feu-

erungskontrolleur die Anlage. Bei «Modell 2» ent-

scheidet der Eigentümer der Anlage, ob die Kontrolle 

durch das Servicegewerbe oder den Feuerungskon-

trolleur durchgeführt wird.  

› Art. 13 und Anhänge 3 und 5 LRV  

› § 22 und Anhang Ziff. 2.22, 2.23, 3.2 und 3.3 BBV I 
› Richtlinien der Baudirektion über die Abgasverluste 

von Feuerungsanlagen mit Prozesstemperaturen 

über 110° C  

› Empfehlungen zur Messung der Abgase von Feue-

rungen für Heizöl «extra leicht», Gas oder Holz 

› § 8 a Abs. 3 und 4 Verordnung zum Massnahmen-

plan Luftreinhaltung 

 www.zh.ch › Feuerungskon-

trolle Gemeinden  

 Feuerungskontrolle:  

Leitfaden für den Kanton  

Zürich, AWEL 

 Emissionsmessung bei Feue-

rungen für Öl, Gas und Holz, 

Messempfehlungen Feuerun-

gen, BAFU (2018)  

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-zu-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/leitfaden_feuerungskontrolle.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/emissionsmessung-bei-feuerungen-fuer-oel-gas-und-holz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/emissionsmessung-bei-feuerungen-fuer-oel-gas-und-holz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
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Sanierung von  

Feuerungen 

Sanierungsverfügungen erlassen 

Die Gemeinde ordnet die Sanierung von Feuerungen 

an, wenn die Emissionsgrenzwerte der LRV oder der 

Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

nicht eingehalten werden können oder die bestehen-

de Kaminmündungshöhe die Vorgaben der Kamin-

Empfehlungen des BAFU nicht erfüllt. In diesen Fäl-

len braucht es Massnahmen zur Minderung über-

mässiger Immissionen in der Nachbarschaft.  

Dies betrifft Öl- und Gasfeuerungen bis 1000 kW und 

Feststofffeuerungen bis 70 kW. 

› Art. 16–18 USG; Art. 7–11 und 32 LRV 

› §§ 4–6 Verordnung zum Massnahmenplan Luftrein-

haltung sowie § 1 der Übergangsbestimmungen zur 

Änderung vom 13. Januar 2016 

› Neu gilt zusätzlich zu § 2 der Übergangsbestim-

mungen zur Änderung vom 13. Januar 2016 der 

Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung 

vom 11. April 2018 der LRV, d.h. die Sanierungsfrist 

beträgt mindestens 4 Jahre und längstens 10 Jahre.  

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich  

 Mindesthöhe von Kaminen 

über Dach, Kamin-Empfeh-

lungen, BAFU (2018) 

 

Offene Verbrennung von 

Abfällen 

Verbrennungsverbot nichtpflanzlicher  

Abfälle durchsetzen 

Das Verbrennen von Abfällen im Freien ist – mit 

Ausnahme gewisser natürlicher Wald-, Feld- und 

Gartenabfälle – verboten. Die Gemeinde kontrolliert, 

dass dieses Verbot eingehalten wird. 

› Art. 30c Abs. 2 USG; Art. 26a LRV; §§ 14 und 35 

Abs. 4 AbfG; kommunale Polizeiverordnungen 

 www.zh.ch › Feuerung 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/feuerung.html
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Offene Verbrennung von 

Abfällen 

Verbrennungsverbot pflanzlicher Abfälle  

in den Monaten November bis Februar 

durchsetzen 

In den Monaten November bis Februar dürfen Wald-, 

Feld- und Gartenabfälle nach Art. 26b Abs. 1 LRV 

nicht im Freien verbrannt werden. Ausgenommen 

sind Brauchtumsfeuer und Grillfeuer. In bestimmten 

Fällen, welche abschliessend in § 17 der Verordnung 

zum Massnahmenplan Luftreinhaltung festgelegt 

sind, kann der/die zuständige Revierförster/-in bzw. 

die Gemeinde eine Ausnahmebewilligung erteilen. 

Dafür steht seit November 2014 die GIS-Applikation 

«Forstfeuer» zur Verfügung. 

In den übrigen Monaten dürfen natürliche Wald-, 

Feld- und Gartenabfälle in kleinen Mengen verbrannt 

werden, sofern sie trocken sind und praktisch keine 

Rauchemissionen entstehen. Frisch geschlagenes 

Holz, grüne Äste, frisches Gras oder nasses Laub 

dürfen nicht verfeuert werden.  

› Art. 26b LRV; § 14 Abs. 3 AbfG; § 17 Verordnung 

zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 GIS-Applikation «Forstfeuer»: 

web.maps.zh.ch › Anmelden › 

Karte Forstfeuer (Nutzung 

nach einmaliger Registrie-

rung) 

Industrie und Gewerbe Umweltschutz in Industrie und Gewerbe 

sicherstellen (Betrieblicher Umweltschutz) 

Der betriebliche Umweltschutz befasst sich mit dem 

Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung in den Be-

trieben. In speziellen Fällen ist ein koordiniertes Vor-

gehen Betrieblicher Umweltschutz / Emissionskon-

trolle angezeigt. Dabei werden sowohl der Bereich 

Abluft aus Industrie und Gewerbe als auch die Berei-

che Liegenschaftsentwässerung, Industrieabwasser, 

Abfallbewirtschaftung, Löschwasser-Rückhalt, Absi-

cherung Güterumschlag und Störfallvorsorge in der 

Bau- und Betriebsphase beurteilt. 

 www.zh.ch › Industrie &  

Gewerbe 

 www.zh.ch › Betrieblicher 

Umweltschutz  

 Anlagen, die durch die Baudirektion  

bewilligt werden 

Industrielle und gewerbliche Anlagen, die zu erhebli-

chen Emissionen führen, benötigen eine lufthygiene-

rechtliche Beurteilung des AWEL. Die Gemeinde 

leitet entsprechende Baugesuche an die kantonale 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Anhang Ziff. 4.1 BVV 

 www.zh.ch › Industrie &  

Gewerbe 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://maps.zh.ch/
http://maps.zh.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
http://www.maps.zh.ch/
http://maps.zh.ch/session/sign_up?group=forstfeuer-group-edit
http://maps.zh.ch/session/sign_up?group=forstfeuer-group-edit
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/industrie-gewerbe.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/industrie-gewerbe.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/industrie-gewerbe.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/industrie-gewerbe.html
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Industrie und Gewerbe Anlagen, die durch die Gemeinde bewilligt 

werden 

Die Gemeinde ist zuständig für die Beurteilung be-

züglich Luftreinhaltung von Anlagen der Holzbearbei-

tung, von Farbanwendern wie Autospritzwerken, 

Lackierwerkstätten, Malerbetriebe und Druckereien 

sowie von Gaststätten. Die lufthygienerechtlichen 

Nebenbestimmungen sind in die Baubewilligung auf-

zunehmen.  

› RRB Nr. 860/2005 

 Beschlüsse des Regierungs-

rates › Bestellformular Ältere 

Beschlüsse (vor 2008) 

 

 

 Industrie- und Gewerbebetriebe  

kontrollieren 

Für die Kontrolle von Anlagen, die in lufthygienischer 

Hinsicht durch die Gemeinde bewilligt werden, ist die 

Gemeinde zuständig. Anlagen, die zu erheblichen 

Emissionen führen, werden hingegen durch das 

AWEL in lufthygienischer Hinsicht bewilligt und kon-

trolliert. 

› RRB Nr. 860/2005 

 www.zh.ch › Industrie &  

Betriebe 

 www.zh.ch/rrb 

 

Landwirtschaft Beim Güllen emissionsmindernde Ausbring-

techniken einsetzen bzw. einfordern 

Die Gemeinden werden eingeladen, bei eigenen 

Landwirtschaftsbetrieben (oder solchen, die im Leis-

tungsauftrag der Gemeinde arbeiten), beim Güllen 

eine emissionsmindernde Ausbringtechnik anzuwen-

den. Dazu sollen auf einem möglichst grossen Anteil 

der Flächen Techniken wie Schleppschlauch, 

Schleppschuh, Schlitzdrill oder Gülleinjektion einge-

setzt werden.  

Bei der Erneuerung von Pachtverträgen sowie bei der 

Neuverpachtung von gemeindeeigenen landwirt-

schaftlichen Nutzflächen ist ein möglichst hoher Flä-

chenanteil festzulegen, auf welchem die Gülle mit 

emissionsmindernder Ausbringtechnik ausgebracht 

werden muss.  

› Massnahmenplan Luftreinhaltung, RRB Nr. 21/2016, 

Dispositiv I.B.5 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html#-2084177737
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html#-2084177737
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/industrie-gewerbe.html#877999573
http://www.zh.ch/rrb
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
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Baustellen Emissionsauflagen für Baubewilligungen 

erlassen 

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens bestimmt 

die Gemeinde die Massnahmenstufe eines Baupro-

jekts gemäss Baurichtlinie Luft (BauRLL) und nimmt 

die nötigen Auflagen in die Baubewilligung auf. Wich-

tigste Massnahme ist die lufthygienische Anforderung 

gemäss Art. 19a LRV an Baumaschinen, d.h. dass 

diese über ein geprüftes Partikelfiltersystem verfü-

gen. Die Anforderungen an den Bauprozess gemäss 

LRV sind in den «Allgemeinen Nebenbestimmungen 

zur Minderung der Baustellenemissionen» (siehe 

rechts) enthalten. Das Verbrennen von Bauabfällen 

ist grundsätzlich verboten. Diese sind soweit möglich 

der Wiederverwertung zuzuführen oder andernfalls in 

einer Kehrichtverbrennungsanlage zu entsorgen. 

Das AWEL stellt den Gemeinden entsprechende 

Textbausteine und verschiedene Versionen der «All-

gemeinen Nebenbestimmungen zur Minderung der 

Baustellenemissionen» für die Baubewilligung zur 

Verfügung. 

› Art. 19a und Anhang 4 LRV; § 14 Abs. 2 AbfG 

 www.zh.ch › Luftreinhaltung 

auf Baustellen › Formulare & 

Merkblätter 

 Baurichtlinie Luft (BauRLL), 

Richtlinie zur Luftreinhaltung 

auf Baustellen, BAFU (2016) 

 Anforderungen an Transportfahrzeuge 

Erzeugt die Baustelle einer Anlage, die der Pflicht zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung untersteht, Strassen-

transportvolumen von mehr als 20 000 m3, sind für 

die Transporte von Massengütern lediglich Fahrzeu-

ge der Emissionsnorm EURO 6 sowie solche der 

Emissionsnormen EURO 5 und EURO 4, die mit 

geprüften Partikelfiltersystemen nachgerüstet worden 

sind, zugelassen. 

› Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. c USG  

› Anhang 1 und 1a Schwerverkehrsabgabeverordnung 

› § 10 Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

  

 Umweltverträgliche Transportrouten  

festlegen 

Im Rahmen von baurechtlichen Entscheiden für Bau-

stellen mit grossem Kies- oder Aushubverkehr sind in 

Zusammenarbeit mit dem Bauherrn Vorgaben bezüg-

lich der Transportrouten zu treffen. Dabei sind mög-

lichst kurze Transportwege festzulegen. Zudem sol-

len Wohngebiete umfahren und somit vor weiteren 

Schadstoffimmissionen geschützt werden. 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel 5 Versorgung, Entsor-

gung; § 226 Abs. 5 PBG 

 www.zh.ch/richtplan   

› Kapitel 5 Versorgung, Ent-

sorgung  

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/abfall/bauabfaelle.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/641_811/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/richtplaene/kantonaler_richtplan.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zh.ch/richtplan
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Baustellen Umweltschutz-Kontrollen auf Baustellen 

durchführen 

Mit dem Baustellen-Umwelt-Controlling (BUC) wird 

überprüft, ob auf den Baustellen die Umweltauflagen 

während der Bauphase eingehalten werden. Die 

Gemeinde legt den Umfang der Kontrollen fest und 

entscheidet, wem sie die Ausführung des BUC über-

trägt. Dazu hat sie drei Möglichkeiten: 

 Ausführung durch die örtliche Baubehörde selbst, 

 durch Private (Gemeindeingenieur u.a.) oder  

 durch die Arbeitskontrollstelle Zürich (AKZ). 

Die Gemeinde informiert das AWEL über das gewähl-

te Vorgehen. Im Rahmen der Baubewilligung infor-

miert die Gemeinde die Bauherrschaft über die Kon-

trollen. Das AWEL stellt den Gemeinden Informati-

onsmaterial und Arbeitshilfen, z.B. das Umweltcontrol-

Web zur Verfügung. 

› §§ 226 und 327 PBG 

 www.zh.ch › Umweltschutz-

kontrolle 

Transporte von  

Massengütern 

Massengütertransporte im Auftrag der  

Gemeinde mit der Bahn durchführen 

Die Gemeinden werden eingeladen, Massengüter-

transporte im Auftrag der Gemeinde (z.B. Abfälle 

oder Baumaterialien) in erster Linie mit der Bahn 

durchführen zu lassen. 

› Massnahmenplan Luftreinhaltung, RRB Nr. 21/2016, 

Dispositiv I.B.5 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 

Verkehrsintensive  

Einrichtungen (VE) 

Hohe Erschliessungsqualität durch den 

öffentlichen Verkehr gewährleisten 

Als verkehrsintensive Einrichtungen (VE) gelten An-

lagen, welche wesentliche Auswirkungen auf die 

Umwelt haben und an mindestens 100 Tagen pro 

Jahr mehr als 3000 Fahrten generieren. Bei solchen 

Anlagen sind eine ausreichende Strassenkapazität 

und eine hohe Erschliessungsqualität durch öffentli-

che Verkehrsmittel erforderlich. Zudem ist auf eine 

gute Erreichbarkeit für Fussgänger/-innen und Velo-

fahrende zu achten. Die Gemeinde prüft im Bewilli-

gungsverfahren für verkehrsintensive Einrichtungen, 

ob diese Anforderungen genügend berücksichtigt 

werden. 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel 4 Verkehr, Unterkapi-

tel 4.5 Parkierung und verkehrsintensive Einrichtun-

gen 

 www.zh.ch/richtplan   

› Richtplantext  

› Kapitel 4 Verkehr  

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/umweltschutzkontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/umweltschutzkontrolle.html
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/luft_klima_elektrosmog/massnahmenplan.html
https://www.notes.zh.ch/appl/rrbzhch.nsf/0/C12574C2002FAA1FC1257E9000317B5D/$file/21.pdf?OpenElement
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://www.zh.ch/richtplan
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›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Beschaffungswesen  

und Submissionen 

Saubere Fahrzeugflotten beschaffen und 

betreiben 

Der Gemeinde wird empfohlen, Richtlinien für die 

Beschaffung und den Betrieb kommunaler Fahrzeuge 

zu erlassen, welche lufthygienische und energetische 

Kriterien beinhalten (analog zum Vorgehen des Kan-

tons). Auch bei der Vergabe von Aufträgen, bei de-

nen der Einsatz von Fahrzeugen zur umschriebenen 

Leistung gehört, sind diese Richtlinien zu berücksich-

tigen. 

› Weisung über die Emissionsminderung von Fahr-

zeugen bei der Beschaffung und dem Betrieb durch 

die kantonale Verwaltung und beauftragte Unterneh-

men, RRB Nr. 1425/2013  

 www.e-mobile.ch  

 www.verkehrsclub.ch  

› Auto-Umweltliste 

 Kommunalfahrzeuge: Drum 

prüfe, wer sich ewig bindet, 

Marcel Müller, Kommunalma-

gazin Nr. 5 (2010) 

 Ökologische Fahrzeugbe-

schaffung, beco, Berner Wirt-

schaft (2009) 

 Dem Feinstaub, Ozon & Co. 

zu Leibe rücken, ZUP, Nr. 45 

(2006) 

 RRB Nr. 1425/2013 mit An-

hang betr. Weisung über die 

Emissionsminderung von Fahr-

zeugen bei der Beschaffung 

und dem Betrieb durch die kan-

tonale Verwaltung und beauf-

tragte Unternehmen  

Maschinen und Geräte Emissionen bei eigenen Maschinen und 

Geräten vermindern 

Die Gemeinde wird eingeladen, kommunale Richtli-

nien betreffend Luftreinhaltung zu erlassen, welche 

zu einer Reduktion von Emissionen beim Maschinen- 

und Gerätepark (für Bau- und Unterhaltsarbeiten, 

Grünraumpflege, Land- und Forstwirtschaft) der Ge-

meindeverwaltung führt (analog zum Vorgehen des 

Kantons).  

Solche Richtlinien können auch bei der Vergabe von 

Aufträgen, bei denen der Einsatz von Maschinen und 

Geräten zur umschriebenen Leistung gehört, ange-

wendet werden. Weiter ist es sinnvoll, in den Richtli-

nien festzuhalten, dass aus gesundheitlichen Grün-

den für benzinbetriebene Arbeitsgeräte ohne Kataly-

sator Gerätebenzin zu verwenden ist.   

› Massnahmenplan Luftreinhaltung, Massnahme IG1; 

RRB Nr. 1979/2009 sowie Art. 41a Abs. 3 USG; Art. 

19a, Anhang 1 Ziff. 8, Anhang 2 Ziff. 88, Anhang 4 

Ziff. 31 und 32 LRV  

› Weisung über die Emissionsminderung von Ma-

schinen und Geräten bei der Beschaffung und dem 

Betrieb durch die kantonale Verwaltung und beauf-

tragte Unternehmen; RRB Nr. 1425/2013 

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 RRB Nr. 1426/2013 und An-

hang betr. Weisung über die 

Emissionsminderung von Ma-

schinen und Geräten durch 

die kantonale Verwaltung und 

beauftragte Unternehmen  

 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
http://www.e-mobile.ch/
https://www.verkehrsclub.ch/themen/auto/auto-umweltliste/
https://www.baublatt.ch/kommunal/drum-pruefe-wer-sich-ewig-bindet
https://www.baublatt.ch/kommunal/drum-pruefe-wer-sich-ewig-bindet
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/umwelt/luftreinhaltung/downloads_publikationen/luft_immissionen11.assetref/dam/documents/VOL/BECO/de/Luft/Verkehr_Geraete_Fahrzeuge/luft-verkehr-oek-fahrzeugbeschaffung_DE.pdf
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/umwelt/luftreinhaltung/downloads_publikationen/luft_immissionen11.assetref/dam/documents/VOL/BECO/de/Luft/Verkehr_Geraete_Fahrzeuge/luft-verkehr-oek-fahrzeugbeschaffung_DE.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP45-06_fahrzeuge.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP45-06_fahrzeuge.pdf
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
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Oberflächenbehandlung Umweltverträgliche Verfahren und Mittel 

verwenden 

Die Gemeinde verwendet für den kommunalen Bau 

und Unterhalt umweltverträgliche Verfahren und Be-

schichtungsmittel (lösemittelarm, schwermetallfrei, 

PAK-frei). Bei Arbeiten zum Oberflächenschutz an 

Objekten im Freien mit einer Oberfläche über 50 m2 

ist die staubhaltige Abluft zu erfassen und einer Ent-

staubungsanlage zuzuführen. Vor Beginn der Arbei-

ten ist vom Unternehmen eine Emissionserklärung bei 

der kantonalen Behörde einzureichen. 

› Art. 11 Abs. 1 und 3 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 Bst. c 

sowie Art. 28 und 29 USG; Art. 6 Abs. 1 LRV; § 14 

Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung  

 Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, Baudirektion Kanton  

Zürich 

 

Gemeindeeigene  

Baustellen 

Auf gemeindeeigenen Baustellen  

Partikelfilter verlangen 

Die Baumaschinen auf den gemeindeeigenen Bau-

stellen (Gemeindestrassen, Hochbauten usw.) haben 

den Anforderungen der LRV zu entsprechen.  

› Art. 19a LRV (mit Fristen gemäss Übergangsbe-

stimmung) 

 

Zudem wird die Gemeinde eingeladen, für alle Bau-

maschinen mit einer Leistung ab 37 kW eine Ausrüs-

tung mit einem Partikelfiltersystem zu verlangen. Die 

Gemeinde wird weiter eingeladen, auch für Bauma-

schinen mit einer Leistung von 18 bis 37 kW ab Bau-

jahr 2008 eine Ausrüstung mit einem Partikelfiltersys-

tem zu verlangen (analog zum Vorgehen des Kantons 

bei kantonalen Baustellen).  

› Weisung über die Emissionsminderung von Maschi-

nen und Geräten bei der Beschaffung und dem Be-

trieb durch die kantonale Verwaltung und beauftragte 

Unternehmen; RRB Nr. 1426/2013 

 www.zh.ch › Luftreinhaltung 

auf Baustellen  

 Baurichtlinie Luft (BauRLL), 

Richtlinie zur Luftreinhaltung 

auf Baustellen, BAFU (2016) 

 Partikelfilter bei Baumaschi-

nen. Die saubere Lösung, 

BAFU (2009) 

 Infoblatt Baumaschinen,  

Umweltfachstellen der  

Ostschweiz (2009) 

 RRB Nr. 1426/2013 und An-

hang betr. Weisung über die 

Emissionsminderung von Ma-

schinen und Geräten durch 

die kantonale Verwaltung und 

beauftragte Unternehmen 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/massnahmen-luft.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/partikelfilter-bei-baumaschinen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/partikelfilter-bei-baumaschinen.html
https://internet.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen/baurll/infoblatt_baumaschinen.pdf
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Raumplanungsverordnung (RPV) 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 

 Empfehlungen über die Mindesthöhe von Kaminen über 

Dach (Kamin-Empfehlungen), BAFU (2011) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I; inkl. verschiedene 

Richtlinien, Empfehlungen und Normalien gemäss An-

hang zur BBV I) 

 Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 Abfallgesetz (AbfG) 

 Wegleitung der Baudirektion zur Regelung des Park-

platz-Bedarfs in kommunalen Erlassen vom Oktober 

1997 (befindet sich in Überarbeitung)  

Gemeinden 

 kommunale Polizeiverordnungen 

 

›› WEITERES 

Beschwerden 

 

Beschwerden über Luftverunreinigungen 

bearbeiten   

Die Gemeinde bearbeitet Beschwerden über schädli-

che oder lästige Luftverunreinigungen oder Gerüche 

und leitet diese, wenn nötig, an das AWEL (Abteilung 

Luft, Klima und Strahlung) weiter. Beschwerden über 

Anlagen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind an 

das Amt für Landschaft und Natur weiterzuleiten. 

› § 226 PBG; § 19 BBV I; Anhang Ziff. 4.3 BVV; 
kommunale Polizeiverordnung 

 

Störfallvorsorge 

 

Unfälle mit grossen Luftverschmutzungen 

vermeiden 

Viele chemische Stoffe, Sonderabfälle oder Organis-

men können bei unkontrollierter Freisetzung aus 

Betrieben oder beim Transport Mensch und Umwelt 

gefährden. Die Störfallvorsorge hat zum Ziel, die 

Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädi-

gungen infolge von Störfällen zu schützen. Der Voll-

zug liegt beim AWEL. 

Für ausführliche Informationen zur Störfallvorsorge 

wird auf das Kapitel «Stoffe» verwiesen. 

 www.zh.ch › Störfallvorsorge 

 Kontakt: 

AWEL / Abteilung Abfallwirt-

schaft / Sektion Betrieblicher 

Umweltschutz und Störfall-

vorsorge 

Telefon: 043 259 32 62 

E-Mail: betriebe@bd.zh.ch 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge.html
mailto:betriebe@bd.zh.ch
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4. Strahlung (Strom, Mobilfunk, 
Licht, Radon) 

Strahlung ist in unserer Umwelt allgegenwärtig: Wärme und Licht der 

Sonne gelangen als Strahlung zur Erde. Wo Strom fliesst, entsteht auch 

immer Strahlung. Bei Radio-, Fernseh- und Mobilfunkanlagen wird Strah-

lung als Medium zu Informationsübertragung genutzt. Ionisierende Strah-

lung kommt nicht nur in Kernkraftwerken vor, sondern z. B. auch beim Zer-

fall von radioaktivem natürlichem Radongas, welches im Untergrund ent-

steht und sich in Gebäuden anreichern kann.  

Um was es geht

Strahlung erstreckt sich über ein weites 

Spektrum, das Rundfunk- und Mobilfunk-
wellen, Wärmestrahlung und Licht ebenso 
umfasst wie UV- und Röntgenstrahlung. 

Die verschiedenen Strahlungsarten unter-
scheiden sich in ihren Frequenzen, wobei 
mit steigender Frequenz die Energie der 

Strahlung zunimmt. Ist diese Energie hoch 
genug, um aus neutralen Atomen und Mo-
lekülen geladene Teilchen zu erzeugen, 

spricht man von ionisierender Strahlung. 
Hierzu gehört die Röntgenstrahlung sowie 
die hochenergetische Gamma- und Teil-

chenstrahlung, die von radioaktivem Mate-
rial ausgeht. Reicht die Strahlungsenergie 
nicht aus, um Atome und Moleküle zu ioni-

sieren, handelt es sich um nichtionisie-
rende Strahlung (NIS). Diese umfasst 
Strahlung, die z. B. von Stromanlagen, 

elektrischen Geräten und Funkanlagen 
ausgeht, sowie Wärmestrahlung und das 

sichtbare Licht. 

 
Mobilfunk: Der Ausbau der Mobilfunk-
netze schreitet rasch voran. Im Kanton Zü-

rich sind aktuell an rund 3200 Standorten 
Mobilfunkanlagen in Betrieb. Die Einfüh-
rung des neuen Mobilfunkstandards 5G er-

fordert eine grosse Anzahl zusätzlicher An-
tennenstandorte, die in den nächsten Jah-
ren errichtet werden sollen. Auch die meis-

ten bestehenden Anlagen müssen ent-
sprechend angepasst werden. Alle Mobil-
funkanlagen müssen Strahlungsgrenz-

werte einhalten, die in der der Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender 

Strahlung (NISV) des Bundes festgelegt 
sind. Gemäss NISV müssen zwei Grenz-
werte eingehalten werden: Der Immissi-

onsgrenzwert, welcher international har-
monisiert ist und vor wissenschaftlich aner-
kannten Gesundheitsschäden schützt, 

muss an allen für Menschen regulär zu-
gänglichen Orten eingehalten sein. Um 
dem im Umweltschutzgesetz (USG) veran-

kerten Vorsorgeprinzip Rechnung zu tra-
gen, muss an Orten, an denen sich Men-
schen über längere Zeit aufhalten (soge-

nannte «Orte mit empfindlicher Nutzung» 

[OMEN]; z. B. Wohnräume, Arbeitsplätze 
in Gebäuden, Kindergärten, Schulräume), 

zusätzlich der rund zehnmal strengere An-
lagegrenzwert eingehalten werden.  
Die Einhaltung dieser Grenzwerte muss 

vom Anlagenbetreiber mittels Berechnun-
gen im Standortdatenblatt im Rahmen des 
Baugesuchs für eine Mobilfunkanlage 

nachgewiesen werden. Sind die Vorgaben 
der NISV eingehalten sowie die baurecht-
lichen Rahmenbedingungen erfüllt, muss 

die zuständige Behörde den Neu- bzw. 
Umbau einer Mobilfunkanlage in der Regel 
bewilligen. Dies unabhängig davon, wel-

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  

Abteilung Luft, Klima und Strahlung 

Telefon: 043 259 30 53 

E-Mail: luft@bd.zh.ch 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
mailto:luft@bd.zh.ch
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che Technologien (2G, 3G, 4G, 5G) auf ei-

ner Anlage betrieben werden sollen, da die 
Wahl der Technologie nicht grenzwertrele-
vant ist. Eine kantonale oder kommunale 

Verschärfung der Strahlungsgrenzwerte, 
z. B. im Rahmen von Mobilfunk-Morato-
rien, ist rechtlich nicht zulässig. 

 
Strom: Auch von Stromanlagen wie Hoch-
spannungsfrei- und -kabelleitungen, 

Transformatorenstationen, Unterwerken 
und Zugsfahrleitungen geht NIS aus. 
Diese wird, wie beim Mobilfunk, durch Im-

missions- und Anlagegrenzwerte der NISV 
begrenzt. Die Einhaltung dieser Grenz-
werte muss vom jeweiligen Anlagebetrei-

ber mittels überschlagsmässiger Abschät-
zung oder detaillierter Berechnung nach-
gewiesen werden. Es wird dabei in der Re-

gel die Distanz zur Anlagen ausgewiesen, 
ab derer die Grenzwerte eingehalten sind. 
 

Licht: Die künstliche Beleuchtung von 
Aussenräumen in der Nacht hat in den 
letzten Jahrzehnten stark zugenommen. 

Ein erheblicher Teil des Lichts wird dabei 
nicht genutzt, sondern erhellt stattdessen 
den Nachthimmel. Diese Lichtverschmut-

zung hat weitreichende negative Auswir-
kungen auf Artengemeinschaften von Tie-
ren und Pflanzen und damit auf ganze 

Ökosysteme. Besonders betroffen sind 
hierbei geschützte Arten und Biotope. 
Tiere werden durch Nachtlicht häufig in ih-

rem normalen Verhalten beeinträchtigt. So 
werden zum Beispiel nachtaktive Zugvögel 
von den Lichtglocken über Agglomeratio-

nen angezogen und bei ihrem Flug in die 
Winter- oder Sommerquartiere behindert. 
Beim Menschen kann nächtliche Helligkeit 

Störungen des Biorhythmus verursachen, 
welche sich zum Beispiel in Form von 
Schlafstörungen und Folgeerkrankungen 

äussern können. 
 
Radon: Radon ist ein radioaktives Gas, 

das durch radioaktiven Zerfall aus natürlich 
im Gestein und Erdreich vorkommendem 
Uran und Thorium entsteht. Radongas 

kann durch undichte Durchführungen von 
Rohrleitungen oder Risse im Fundament in 

Gebäude gelangen, wo es sich unter Um-
ständen stark anreichert. Die Belastung 
des Untergrunds durch Radon ist, ebenso 

wie die Güte der Bausubstanz, sehr ver-
schieden. Daher kann die Radonbelastung 
von Gebäude zu Gebäude stark variieren. 

Radon und vor allem seine ebenfalls  
radioaktiven Zerfallsprodukte gelangen 
über die Atmung in die Lunge, wo die hoch-

Links 

 www.luft.zh.ch › Mobilfunk 

 www.luft.zh.ch › Lichtemissionen 

 www.luft.zh.ch › Radon 

 maps.zh.ch oder www.funksender.ch  

› Standorte von Sendeanlagen (Mobil- 

und Rundfunk) 

 www.bafu.admin.ch › Elektrosmog  

 www.bafu.admin.ch › Licht 

 www.bag.admin.ch › Strahlung 

 www.zh.ch/umweltpraxis 

› Artikelsuche 

 

Publikationen 

 Elektrosmog in der Umwelt, Diverse 

Schriften Nr. 5801, BUWAL (heute: 

BAFU, 2005)  

 Bericht «Mobilfunk und Strahlung», UVEK 

(2019) 

 Auswirkungen von künstlichem Licht auf 

die Artenvielfalt und den Menschen, Be-

richt des Bundesrates vom 29.11.2012 

 Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im 

Aussenraum, Norm SIA 491, SIA (2013) 

 Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 

Licht, Schw. Vogelwarte Sempach (2012) 

 Empfehlungen zur Vermeidung von Licht-

emissionen, Ausmass, Ursachen und 

Auswirkungen auf die Umwelt, BAFU 

(2005) 

 Vollzugshilfe Lichtemissionen, Konsulta-

tionsentwurf, BAFU (2017) 

 Effiziente Strassenbeleuchtung, Empfeh-

lungen für Gemeindebehörden und Be-

leuchtungsbetreiber: www.topten.ch  

 Informationsseite des BAG mit umfassen-

den Publikationen und rechtlichen Grund-

lagen zu Radon: www.radon.ch  

 Vollzugspraxis Radonsanierungen im pri-

vaten Bereich, AWEL (2020) 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk.html
https://internet.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelNISZH&scale=320000&x=692000&y=252000&offlayers=bezirkslabels
http://www.funksender.ch/
http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/13893/15176/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#-1173638277
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/publikationen-studien/publikationen/elektrosmog-in-der-umwelt.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/bericht-mobilfunk-und-strahlung.pdf.download.pdf/Bericht_MobilfunkStrahlung.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29575.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29575.pdf
http://www.sia.ch/
http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen.html?publicationId=686
http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen.html?publicationId=686
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/publikationen-studien/publikationen/empfehlungen-zur-vermeidung-von-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/publikationen-studien/publikationen/empfehlungen-zur-vermeidung-von-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
http://www.topten.ch/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau + Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Strahlung» 

3/13 

 

 

energetische Strahlung Gewebe und Erb-

gut schädigt. Dies macht Radon in der 
Schweiz nach dem Rauchen zur zweithäu-
figsten Ursache für Lungenkrebs. 

 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 

 
Strom- und Funkanlagen: Der Vollzug 
der NISV ist den für Bewilligungen, Plan-

genehmigungen oder Konzessionierungen 
von Anlagen zuständigen Behörden zuge-
wiesen. Benötigt eine Anlage, die nichtio-

nisierende Strahlung verursacht, eine Be-
willigung des Bundes (z. B. Strom- und Ei-
senbahnanlagen), ist die im betreffenden 

Sachbereich entscheidende Bundesbe-
hörde für den Vollzug der NISV verantwort-
lich. Beispielsweise ist das Eidgenössi-

sche Starkstrominspektorat für die Bewilli-
gung von Freileitungen oder Trafos zu-
ständig. Der Kanton wird aber zur Stellung-

nahme eingeladen und verfasst i.d.R. eine 
Beurteilung zuhanden der zuständigen 
Bundesbehörde. 

Bei kommerziellen Mobilfunkanlagen so-
wie weiteren Funkanlagen (z. B. Rundfunk, 
Amateurfunk) liegt die Zuständigkeit hinge-

gen bei den Kantonen. Das kantonale 
Recht bestimmt die Zuständigkeit für die 
Bewilligung solcher Anlagen. Im Kanton 

Zürich erteilen die Gemeinden die Baube-
willigung für Mobilfunkanlagen und andere 
Funkanlagen (§ 19c, Abs. 1 BBV I). Bei der 

Beurteilung und Kontrolle der von den An-
lagen ausgehenden NIS werden die Ge-
meinden von der kantonalen Fachstelle 

NIS fachlich unterstützt; die Städte Win-
terthur und Zürich unterhalten eigene NIS-
Fachstellen und nehmen diese Aufgaben 

selbst wahr (§ 19c Abs. 2 und 3 BBV I). 
 
Beleuchtungsanlagen: Um unnötige 
Lichtemissionen zu vermeiden und Beein-
trächtigungen durch nächtliche Beleuch-
tung möglichst zu verhindern, stellt der 
Bund im USG, NHG, JSG, RPG, sowie in 
der Signalisationsverordnung die gesetzli-
chen Grundlagen zur Verfügung. Konkrete 
Informationen zu Planung, Beurteilung, 
Bewilligung und Betrieb von Beleuchtungs-
anlagen finden sich in der «Vollzugshilfe 
Lichtemissionen» des BAFU, die derzeit 

als Konsultationsentwurf vorliegt und vo-
raussichtlich Ende 2020 publiziert wird. Bei 
bundes- bzw. kantonseigenen Bauten und 
Anlagen sowie Nationalstrassen und 
Bahnanlagen ist der Bund bzw. der Kanton 
selbst für die Beurteilung der Lichtemissio-
nen zuständig. Der Kanton informiert und 
berät die Gemeinden über Wirkungen und 
Rechtslage im Bereich Licht und setzt die 
planerischen und technischen Grundsätze 
zur Vermeidung von Lichtemissionen in 
kantonalen Bewilligungsverfahren um. Er 
hat die Norm SIA 491: 2013 «Vermeidung 
unnötiger Lichtemissionen im Aussen-
raum» als beachtlich erklärt (Anhang Ziff. 
2.32 BBV I). Die Gemeinden können in 
der kommunalen Bauordnung zulässige 
Nutzweisen mit zonenbedingten Immissi-
onsvorschriften festlegen und im Rahmen 
der Nutzungsplanung Gestaltungs- und 
Einordnungsvorschriften bezüglich Licht-
immissionen erlassen. Ferner können in 
der kommunalen Polizeiverordnung Vor-
gaben verankert werden. Im Baubewilli-
gungsverfahren prüfen Gemeinden ge-
plante Anlagen auf ihre Vereinbarkeit mit 
den Bau- und Umweltschutzvorschriften 
und ordnen Auflagen zur Begrenzung der 
Lichtemissionen an (§ 19d, Abs. 1 BBV I). 
 
Radongas: Die Strahlenschutzverord-
nung (StSV) begrenzt die maximal er-

laubte Radonkonzentration für Räume mit 
Personenaufenthalt auf 300 Becquerel pro 
Kubikmeter (Bq/m3). Verantwortlich für die 

Einhaltung dieses Radon-Referenzwertes 
sind die Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Gebäuden. Der Kanton sorgt dafür, 

dass in Schulen, Kindergärten und weite-
ren Kinderbetreuungseinrichtungen Ra-
donmessungen und bei Überschreitungen 

des Referenzwerts Radonsanierungen 
durchgeführt werden. Auch die Schulge-
meinden als Eigentümerinnen von Schulen 

und Kindergärten wurden oder werden 
vom Kanton aufgefordert, in ihren Schulen 
und  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860156/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163016/index.html
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Kindergärten Radonmessungen durchfüh-

ren zu lassen. Während Radonmessungen 
im privaten Bereich grundsätzlich freiwillig 
sind, überwacht der Kanton auch hier die 

Einhaltung der Sanierungsfristen (Voll-
zugspraxis Radonsanierungen im privaten 
Bereich). Die Gemeinden machen Bau-

herrinnen und Bauherren im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens darauf auf-
merksam, dass bei Neu- und Umbauten 

von Gebäuden mit Personenaufenthalt 
präventive bauliche Massnahmen ergriffen 
werden müssen, um einen genügenden 

Schutz vor Radon zu gewährleisten. Diese 
Verpflichtung kann als Auflage in der Bau-
bewilligung festgehalten werden. Unter-

stützung bei der Planung vorsorglicher Ra-
donschutzmassnahmen oder Radonsanie-
rungen bieten vom BAG anerkannte Ra-

donfachpersonen.  
 
 

Dienstleistungen des Kantons 

für die Gemeinden 

Die Abteilung Luft, Klima und Strahlung des 

Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft  

(AWEL) ist die kantonale Fachstelle für NIS, 

Licht und Radon (§ 19c Abs. 2 und § 19e Abs. 

1 BBV I).  

Die Fachstelle NIS informiert und berät Ge-

meinden bei Fragen zu verschiedenen Funk-

anwendungen. Sie prüft unter Einbezug der 

Gemeinden Gesuche für geringfügige Ände-

rungen (Bagatelländerungen) und aktualisierte 

Standortdatenblätter im Fall von nicht bewilli-

gungspflichtigen Änderungen an Mobilfunkan-

lagen. Sie prüft im ordentlichen Baubewilli-

gungsverfahren auf Anfrage für verschiedene 

Funkanwendungen Emissionserklärungen und 

Standortdatenblätter, führt Standortkontrollen 

und Immissionsberechnungen durch und gibt 

fachliche Beurteilungen ab. Weiter prüft sie 

Messberichte von Abnahmemessungen, kon-

trolliert stichprobenartig den bewilligungskon-

formen Betrieb von Mobilfunkanlagen und führt 

systematische Immissionsmessungen an aus-

gewählten Orten im Kanton durch. Die Ergeb-

nisse solcher Messungen werden auf der Inter-

netseite des Kantons publiziert. 

Die Prüfungen im Rahmen des ordentlichen 

Baubewilligungsverfahrens für Gemeinden 

werden nach Aufwand verrechnet, da die Ge-

bühren den Gesuchstellern weiterverrechnet 

werden können. Ansonsten sind Abklärungen 

für Gemeinden in der Regel kostenlos.  

Die Abteilung Luft, Klima und Strahlung unter-

stützt die Gemeinden bei der Beurteilung von 

Beleuchtungsvorhaben, wie z. B. bei Stras-

sen, Gebäuden und Parkanlagen und bei der 

Bearbeitung von Klagen wegen übermässiger 

Beleuchtung oder Blendung. Sie informiert die 

Gemeinden über ihre Aufgaben, das Vorgehen 

zur Beurteilung einer bestehenden oder ge-

planten Beleuchtung sowie über Massnahmen 

zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen.  

Die Fachstelle Radon informiert und berät die 

Gemeinden hinsichtlich der Radonthematik 

und ihrer Aufgaben im Bereich Radon. Sie 

überwacht und koordiniert die Radonmessun-

gen in Schulen und Kindergärten in den Ge-

meinden und unterstützt diese bei der Kommu-

nikation von Messergebnissen und der Durch-

führung von Radonsanierungen.  

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/beratung-durch-radonfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/beratung-durch-radonfachpersonen.html
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-1280739856
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/luft_klima_elektrosmog/radon.html
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 

›› PLANEN   

Ausscheiden von Bauzo-

nen nahe bei elektri-

schen Frei- und Kabel-

leitungen 

Anlagegrenzwert einhalten  

Die Gemeinde berücksichtigt bei der Ausscheidung 

von neuen Bauzonen entlang von Frei- oder Kabellei-

tungen sowie SBB-Fahr- und Versorgungsleitungen, 

dass diese nur dort ausgeschieden werden, wo der 

Anlagegrenzwert von 1 µT (Mikrotesla) eingehalten ist 

oder mit planerischen oder baulichen Massnahmen 

eingehalten werden kann. Planerische Massnahmen 

sind in der Regel Nutzungsbeschränkungen, die z. B. 

nur Garagen oder technische Räume innerhalb des 

NIS-Korridors erlauben.  

› Art. 16 NISV 

«NIS-Korridor» = Bereich bei-

derseits einer elektrischen 

Leitung, in dem der Anlage-

grenzwert (1 µT) überschrit-

ten sein kann 

 Auch zukünftige Freileitungen  

berücksichtigen 

Bei der Ausscheidung von Bauzonen sind nicht nur die 

bestehenden Stromanlagen zu berücksichtigen, son-

dern auch diejenigen Anlagen einzubeziehen, welche 

in Konzepten und Sachplänen des Bundes oder im 

Richtplan des Kantons enthalten sind. 

› Art. 16 NISV 

 www.are.admin.ch › Konzepte 

und Sachpläne 

 www.zh.ch/raumplanung   

› Kantonaler Richtplan 

 

Umzonen und Bauen 

nahe bei Frei- und Ka-

belleitungen 

Freiwillig auf OMEN-Bauten im NIS-Korridor 

verzichten 

In bestehenden Bauzonen und bei deren Umzonung 

muss der Anlagegrenzwert nicht eingehalten werden; 

hier darf mit einem gewissen Sicherheitsabstand zur 

Leitung frei nach den allgemeinen Regeln des Bau-

rechts gebaut werden. Trotzdem sollte bei solchen 

Bauvorhaben die Ausdehnung des NIS-Korridors be-

kannt sein und in die Planung einbezogen werden. 

Auskunft über die Ausdehnung des NIS-Korridors gibt 

die Leitungsinhaberin. 

Es empfiehlt sich, innerhalb des NIS-Korridors freiwil-

lig auf den Bau von OMEN zu verzichten und dort nur 

technische Räume wie Abstellräume oder Garagen 

einzurichten. Ausserdem ist vor Bewilligung eines 

Bauvorhabens oder der Genehmigung einer Nut-

zungsänderung im NIS-Korridor die Betreiberin der 

Leitung anzuhören, wenn neue OMEN entstehen oder 

entstehen können.  

› Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG; Art. 11a LeV 
 

OMEN = Orte mit empfindli-

cher Nutzung, wie z. B. Wohn- 

und Arbeitsräume, Kindergär-

ten, Schulen und raumplane-

risch ausgewiesene Kinder-

spielplätze 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940083/index.html
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Standortsteuerung von 

Mobilfunkanlagen 

Durch Antennenkonzept mehr Einfluss auf 

zukünftige Anlagen nehmen 

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, ein kommunales 

Antennenkonzept zur Standortsteuerung von Mobil-

funkanlagen zu erarbeiten. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass auf kommunaler Ebene getroffene Vor-

schriften das übergeordnete Recht zu beachten ha-

ben. Als wichtigste rechtliche Vorgabe muss der 

Grundsatz beachtet werden, dass innerhalb des Sied-

lungsgebietes Mobilfunkanlagen in der Regel zonen-

konform sind. Erfüllt ein Vorhaben die bau- und um-

weltschutzrechtlichen Anforderungen, so hat der Ge-

suchsteller einen Anspruch auf Erteilung der Bewilli-

gung.  

Die Gemeinden können dennoch in begrenztem Mass 

auf die Standorte von neuen Mobilfunkanlagen Ein-

fluss nehmen. Im Rahmen ihrer bau- und planungs-

rechtlichen Zuständigkeiten können sie dazu Bau- und 

Zonenvorschriften erlassen. Mit diesen Vorschriften 

dürfen jedoch lediglich ortsplanerische Interessen ver-

folgt werden, um empfindliche Gebiete von Mobilfunk-

anlagen, die deutlich als solche erkennbar sind, freizu-

halten. Kommunale Verschärfungen zum Schutz vor 

NIS sind nicht zulässig.  

 

 

 

  

 Durch Dialogmodell mehr Einfluss auf den 

Standort einer zukünftigen Anlage nehmen 

Die Gemeinden haben die Möglichkeit, durch den An-

schluss an das Dialogmodell mehr Einfluss auf den 

Standort einer projektierten Mobilfunkanlage zu neh-

men. Dies geschieht im Dialog mit der jeweiligen Mo-

bilfunkbetreiberin im Vorfeld des ordentlichen Baube-

willigungsverfahrens und kann so Konflikten zwischen 

Anwohnenden, Gemeinde und den Mobilfunkbetreibe-

rinnen vorbeugen.  

 www.zh.ch › Dialogmodell 

Kanton ZH  

 Anschlusserklärung zur  

Standortevaluation und  

-koordination für neue Mobil-

funksendeanlagen im Rahmen 

des Dialogmodells, AWEL 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk.html#-867437250
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk.html#-867437250
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk/anmeldeformular_dialogmodell_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk/anmeldeformular_dialogmodell_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk/anmeldeformular_dialogmodell_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk/anmeldeformular_dialogmodell_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/mobilfunk/anmeldeformular_dialogmodell_2020.pdf
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Lichtemissionen Unnötige Lichtemissionen vermeiden 

Die Gemeinde kann bezüglich Lichtemissionen für die 

Kern- und Quartiererhaltungszonen im Rahmen der 

Nutzungsplanung Gestaltungs- und Einordnungsvor-

schriften erlassen. Ferner können in der kommunalen 

Polizeiverordnung Vorgaben verankert werden (z. B. 

Verbot oder Einschränkung gewisser Beleuchtungsar-

ten wie Skybeamer, Vorgaben für die öffentliche Be-

leuchtung, Flutlichtanlagen). Eine gezielt eingesetzte 

Beleuchtung trägt zum Schutz von Pflanzen und Tie-

ren sowie Menschen bei und spart Strom und Kosten 

(vgl. Vollzugshilfe Lichtemissionen, Konsultationsent-

wurf, BAFU 2017 und Norm SIA 491: 2013 «Vermei-

dung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum».) 

› Empfehlung gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11, 

Art. 12 USG; Art. 1–3, Art. 18, Art. 20 Abs. 1 NHG;  

Art. 7 Abs. 4 JSG; Art. 3 RPG 

 Lichtverschmutzung vermei-

den, Merkblatt für Gemeinden, 

AWEL/ALN (2013) 

 Checkliste zur Beurteilung ei-

ner Beleuchtungseinrichtung, 

AWEL/ALN (2013) 

 Vollzugshilfe Lichtemissionen, 

Konsultationsentwurf, BAFU 

(2017) 

 Norm SIA 491: 2013 «Vermei-

dung unnötiger Lichtemissio-

nen im Aussenraum» (beacht-

lich gem. Anhang Ziff. 2.32 

BBV I) 

Bestellen unter www.sia.ch 

› Dienstleistungen › SIA-Norm 

 

Radonschutz bei Neu- 

und Umbauten 

Information zu radonsicherem Bauen im 

Baubewilligungsverfahren  

Die Baubewilligungsbehörden der Gemeinden sind ab 

2020 verpflichtet, Eigentümerinnen und Eigentümer 

bzw. Bauherrinnen und Bauherren über ihre Pflicht zu 

präventivem radonsicherem Bauen zu informieren, 

wenn Räume betroffen sind, in denen sich Personen 

länger als 15 Stunden pro Woche aufhalten. Diese In-

formation sollte so früh wie möglich im Baubewilli-

gungsverfahren weitergegeben werden, so dass allen-

falls notwendige Anpassungen an der Bauplanung 

noch möglich sind. Die Wegleitung Radon des BAG 

enthält ein Informationsblatt, in dem neben Basisinfor-

mation zur Radonthematik auch beschrieben ist, wel-

che präventiven Massnahmen im Einzelfall zu treffen 

sind, um die Radonkonzentration unter dem Referenz-

wert von 300 Bq/m3 zu halten. Die Vorgaben der SIA-

Norm 180/2014 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und 

Raumklima» sind in jedem Fall konsequent umzuset-

zen. 

Radonfachpersonen bieten Unterstützung bei der Pla-

nung und Umsetzung von präventiven Radonschutz-

massnahmen. 

› Art. 163 Abs. 1 und 2 StSV  

 Wegleitung Radon mit Infor-

mationsblatt zu Radon bei 

Neu- und Umbauten, BAG 

(2019) 

 Empfehlungen zu baulichen 

Radonschutzmassnahmen für 

Baufachleute unter  

www.ch-radon.ch 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860156/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163016/index.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjcwdb0-tnhAhULLFAKHTFgBYMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fstr%2Fsrr%2Fwegleitungradon.pdf.download.pdf%2FWegleitung.pdf&usg=AOvVaw2gHMpeV_QWlqcLc8Kr5GzT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjcwdb0-tnhAhULLFAKHTFgBYMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fstr%2Fsrr%2Fwegleitungradon.pdf.download.pdf%2FWegleitung.pdf&usg=AOvVaw2gHMpeV_QWlqcLc8Kr5GzT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjcwdb0-tnhAhULLFAKHTFgBYMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fstr%2Fsrr%2Fwegleitungradon.pdf.download.pdf%2FWegleitung.pdf&usg=AOvVaw2gHMpeV_QWlqcLc8Kr5GzT
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›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bewilligen von neuen 

und zu ändernden Mobil-

funkanlagen 

Innerhalb der Bauzone 

Innerhalb der Bauzonen beurteilt die Gemeinde Bau-

gesuche für Neu- und Umbauten von Mobilfunkanla-

gen. Grundsätzlich sind diese zonenkonform; ein Be-

dürfnisnachweis durch den Betreiber ist nicht erforder-

lich.  

Treten bei einer Anpassung im Vergleich zur bisheri-

gen Anlage nur kleine bauliche Veränderungen an der 

Mobilfunkanlage auf (§ 1 lit. i BVV) und ergibt die Ge-

genüberstellung mit dem bisherigen Standortdaten-

blatt, dass die Vorgaben der Empfehlungen der Bau-, 

Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) 

zur Bewilligung von Mobilfunkanlagen: Dialogmodell 

und Bagatelländerungen (2019) erfüllt sind, so bedarf 

die Anlage nicht zwingend einer neuen Baubewilli-

gung. Es liegt in der Kompetenz der Gemeinde zu ent-

scheiden, ob sie für eine solche geringfügige Ände-

rung ein Baubewilligungsverfahren durchführen will o-

der das Gesuch als sogenannte Bagatelländerung 

ohne ein solches Verfahren akzeptiert. 

Bei bewilligungspflichtigen baulichen Veränderungen 

an einer Mobilfunkanlage, wenn sich die Feldstärken 

an den umliegenden OMEN deutlich erhöht, oder der 

Einspracheperimeter grösser wird, ist das ordentliche 

Bewilligungsverfahren anzuwenden.  

› §§ 309 Abs. 1 lit. l, 310 f. und 318 PGB  

 Leitfaden Mobilfunk für 

Gemeinden und Städte,  

BAFU (2010) 

- Empfehlungen der Bau-, 
Planungs- und Umwelt-
direktoren-Konferenz (BPUK) 
zur Bewilligung von Mobil-
funkanlagen: Dialogmodell 
und Bagatelländerungen 
(2019) 

 Ausserhalb der Bauzone 

Bei Standorten ausserhalb der Bauzone ist eine raum-

planungsrechtliche Ausnahmebewilligung der Baudi-

rektion (Amt für Raumentwicklung) erforderlich. Die 

Gemeinde leitet entsprechende Gesuche immer an 

die kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

Bagatelländerungen sind ausserhalb der Bauzone 

nicht möglich. 

› Art. 24 RPG; § 2 lit. b PBG; Anhang Ziff. 1.2.1 BVV 

 www.zh.ch › Bauen 

ausserhalb Bauzone 

- Empfehlungen der Bau-, 

Planungs- und Umwelt-

direktoren-Konferenz (BPUK) 

zur Bewilligung von Mobil-

funkanlagen: Dialogmodell 

und Bagatelländerungen 

(2019) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/infrastruktur/leitfaden-mobilfunk-fur-gemeinden-und-stadte.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/infrastruktur/leitfaden-mobilfunk-fur-gemeinden-und-stadte.html
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/BPUK_Mobilfunkempfehlungen_19.09.2019.pdf
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Bewilligen von neuen 

und zu ändernden Mobil-

funkanlagen 

Prüfung des Standortdatenblatts 

Die Gemeinde prüft, ob das Standortdatenblatt für die 

projektierte Anlage oder deren Umbau vom Betreiber 

korrekt ausgefüllt wurde. Das AWEL leistet auf 

Wunsch fachliche Unterstützung in Bezug auf die Be-

urteilung der nichtionisierenden Strahlung. Hierzu lei-

tet die Gemeinde das Gesuch an die kantonale Leit-

stelle für Baubewilligungen weiter und erhält nach Ab-

schluss der Prüfung durch das AWEL einen entspre-

chenden Fachbericht. Das Standortdatenblatt dient als 

eine Emissionserklärung und ist von der Gemeinde auf 

Anfrage von betroffenen Anwohnenden auszuhändi-

gen. 

› Art. 11 NISV  

 

 
Natur- und Heimatschutz beachten 

Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) kann in 

gewissen Fällen eine Interessenabwägung vorsehen. 

Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, dürfen in 

der Regel in ihrer materiellen Substanz nicht verändert 

werden. So dürfen zum Beispiel Antennen von aussen 

praktisch nicht sichtbar sein. 

› Art. 3 NHG 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
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Kontrolle bestehender  

Mobilfunkanlagen 

Einhaltung der Grenzwerte kontrollieren 

Immissionswerte von Anlagen müssen ermittelt wer-

den, wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine 

Überschreitung der Grenzwerte vorliegt.  

Die Mobilfunkanlage muss auch dann den Anforderun-

gen der NISV genügen, wenn sich die Umgebung spä-

ter verändert und zum Beispiel Neubauten erstellt oder 

bauliche Änderungen (z. B. Gebäudeaufstockungen) 

vorgenommen werden. Falls die Grenzwerte dann 

nicht mehr eingehalten sind, ist die Anlage zu sanie-

ren. Dies setzt voraus, dass die Gemeinde der be-

troffenen Betreiberin oder der Abteilung Luft des  

AWEL die bauliche Änderung mitteilt. 

› Anhang 1 Ziff. 65 NISV, Art. 13 Abs. 1 NISV 

 

Betriebskontrollen 

Die Betriebsparameter aller Mobilfunkanlagen werden 

von den Qualitätssicherungssystemen der Betreiber 

permanent automatisch überwacht. Weichen Betriebs-

parameter vom bewilligten Bereich ab, wird automa-

tisch eine Fehlermeldung generiert und die Abwei-

chung in der Regel innerhalb weniger Stunden korri-

giert. Die Fehlerlisten werden dem AWEL alle zwei 

Monate zur Kontrolle übermittelt. Das AWEL verfügt 

zudem über einen Onlinezugang auf die Mobilfunk-

Datenbank des Bundesamts für Kommunikation 

(BAKOM). In dieser werden die Betriebs- und Bewilli-

gungsdaten aller Mobilfunkanlagen zweiwöchentlich 

aktualisiert. Das AWEL führt über diese Datenbank re-

gelmässig Stichkontrollen über den bewilligungskon-

formen Betrieb einzelner Anlagen durch. 

 Bewilligung und Kontrolle von 

Mobilfunk-Basisstationen, 

Zürcher Umweltpraxis (2017) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP88-17_Mobilfunk.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP88-17_Mobilfunk.pdf


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau + Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Strahlung» 

11/13 

 

 

 

Lichtemissionen Auflagen zur Vermeidung von unnötigen 

Lichtemissionen durch künstliche  

Beleuchtung formulieren 

Bei Bauvorhaben im Aussenraum ist das umweltrecht-

liche Vorsorgeprinzip konsequent anzuwenden: 

Lichtemissionen sind so weit zu begrenzen, als dies 

technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 

tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Ist zu erwarten, dass 

eine Beleuchtungsanlage schädliche oder lästige Ein-

wirkungen verursachen wird, müssen zudem ver-

schärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden 

(Art. 11 Abs. 3 USG). Da es keine generellen Grenz-

werte für die Beurteilung der Schädlichkeit und Lästig-

keit der Lichtimmissionen gibt, ist die Anordnung ver-

schärfter Emissionsbegrenzungen nach Massgabe 

der Art. 13 und 14 USG sowie Art. 16 bis 18 USG zu 

beurteilen. Als wertvolle Leitlinien dienen der Behörde 

die «Vollzugshilfe Lichtemissionen» des BAFU sowie 

die vorhandenen technischen Normen und Regel-

werke, insbesondere die in der BBV I beachtlich er-

klärte Norm SIA 491: 2013 «Vermeidung unnötiger 

Lichtemissionen im Aussenraum». 

In der Baubewilligung sollen nach Möglichkeit kon-

krete Auflagen zur Vermeidung von übermässigen und 

unerwünschten Lichtemissionen verfügt werden. Es ist 

sinnvoll, die Bemusterung und mögliche Anpassung 

einer Beleuchtung nach deren Errichtung oder Umbau 

im Falle von Reklamationen als Auflage in die Baube-

willigung aufzunehmen. Darüber hinaus können insbe-

sondere bei Leuchtreklamen, gestützt auf § 238 PBG 

unter dem Gesichtspunkt einer befriedigenden Einord-

nung in das Orts- und Landschaftsbild, Vorgaben ge-

macht werden.  

› Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11–14 USG; Art. 1–3, 

Art. 18 NHG; Art. 7 Abs. 4 JSG; Art. 3 RPG; 

§ 238 PBG 

 Lichtverschmutzung vermei-

den, Merkblatt für Gemeinden, 

AWEL/ALN (2013) 

 Checkliste zur Beurteilung ei-

ner Beleuchtungseinrichtung, 

AWEL/ALN (2013) 

 Auswirkungen künstlicher Be-

leuchtung, Grundlagenbericht 

für die Stadt Zürich, SWILD 

(2008) 

 Vollzugshilfe Lichtemissionen, 

Konsultationsentwurf, BAFU 

(2017) 

 Norm SIA 491: 2013 «Vermei-

dung unnötiger Lichtemissio-

nen im Aussenraum» (beacht-

lich gem. Anhang Ziff. 2.32 

BBV I) 

Bestellen unter www.sia.ch 

› Dienstleistungen › SIA-Norm 

 

 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c922_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
http://www.helldunkel.ch/index.html
http://www.helldunkel.ch/index.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/
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Kontrolle von Radonsa-

nierungen 

Überwachung der fristgerechten Radonsa-

nierung durch den Kanton 

Wird in einem Raum mit Personenaufenthalt der Ra-

don-Referenzwert überschritten, muss die Eigentü-

merschaft eine Radonsanierung durchführen. Die Sa-

nierungsfrist richtet sich nach den Vorgaben der 

«Wegleitung Radon» des BAG und wird der Eigentü-

merschaft zusammen mit dem Messresultat mitgeteilt. 

Bei Überschreitungen in Schulen, Kindergärten und 

weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen bestätigt die 

Eigentümerschaft dem Kanton schriftlich, die Sanie-

rung fristgerecht durchzuführen. Ohne diese Bestäti-

gung wird die Sanierung durch den Kanton verfügt. 

Der Kanton wendet dasselbe Verfahren auch im priva-

ten Bereich an, wenn das Messresultat die kürzeste 

Sanierungsfrist von drei Jahren erfordert. Bei längeren 

Fristen kontrolliert der Kanton erst bei Ablauf der Frist, 

ob die Sanierung durchgeführt wurde. Ist dies nicht der 

Fall, wird die Sanierung mit kurzen Fristen verfügt 

(Vollzugspraxis Radonsanierungen im privaten Be-

reich). 

Art. 166 Abs. 1–3 StSV 

 Wegleitung Radon, BAG 

(2019) 

 Vollzugspraxis Radonsanie-

rungen im privaten Bereich,  

AWEL (2020) 

›› Selbst betreiben und unterhalten 

Öffentliche Beleuchtung Unnötige Lichtemissionen vermeiden 

Die Gemeinde geht bei eigenen Bauten und Anlagen 

mit gutem Beispiel voran. Beim Bau neuer und bei der 

Umgestaltung bestehender Bauten und Anlagen ach-

tet sie schon in der Projektierungsphase darauf, dass 

unnötiges Kunstlicht vermieden wird.  

Die öffentliche Beleuchtung soll nur dort erfolgen, wo 

sie tatsächlich nötig ist. Beim Beleuchtungskonzept 

und bei Einzelvorhaben sind die Vorgaben der Voll-

zugshilfe Lichtemissionen, Konsultationsentwurf, 

BAFU (2017) zu berücksichtigen.  

› Empfehlung gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11, 

Art. 12 USG; Art. 1–3, Art. 18, Art. 20 Abs. 1 NHG; 

Art. 7 Abs. 4 JSG; Art. 3 RPG 

 Lichtverschmutzung vermei-

den, Merkblatt für Gemeinden, 

AWEL/ALN (2013) 

 Checkliste zur Beurteilung ei-

ner Beleuchtungseinrichtung, 

AWEL/ALN (2013) 

 Vollzugshilfe Lichtemissionen, 

Konsultationsentwurf, BAFU 

(2017)  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/srr/wegleitungradon.pdf.download.pdf/Wegleitung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/srr/wegleitungradon.pdf.download.pdf/Wegleitung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/luft-strahlung/radon/vollzugspraxis_radonsanierungen_privater_bereich.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c922_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender 

Strahlung (NISV) 

 Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Leitungsverordnung (LeV) 

 Jagdgesetz (JSG)  

 Signalisationsverordnung (SSV) 

 Strahlenschutzverordnung (StSV) 

 Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen 

durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 

Gemeinde 

 Bau- und Zonenordnung (BZO) 

 Polizeiverordnung 

 
 

›› Weiteres   

Lichtemissionen Behandlung von Reklamationen 

Reklamationen über Störungen durch nächtliches 

Kunstlicht oder Blendungen sind ernst zu nehmen. Die 

zuständige Gemeindebehörde muss vorab abklären, 

ob der gemeldete Sachverhalt verwaltungsrechtliche 

Massnahmen (z. B. Aufforderung, rechtswidrige Licht-

emissionen einzuschränken oder Einleitung eines 

Baubewilligungsverfahrens) erfordert oder ob es sich 

um eine Bagatelle handelt, die kein behördliches Ein-

greifen erfordert. Ist ein Einschreiten der Gemeinde 

angezeigt, muss die Inhaberin oder der Inhaber der 

störenden Baute oder Anlage aufgefordert werden, für 

Abhilfe zu sorgen. 

› Art. 7 und 11 ff. USG; Art. 22 RPG; §§ 238, 309 ff., 

341 PBG; § 19d Abs. 2 BBV I, kommunale Bau- und 

Zonenordnung; kommunale Polizeiverordnung 

 Lichtverschmutzung vermei-

den, Merkblatt für Gemeinden, 

AWEL/ALN (2013) 

 Vollzugshilfe Lichtemissionen, 

Konsultationsentwurf, BAFU 

(2017) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_710.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940083/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860156/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163016/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/nissg/bundesgesetz_nissg.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/licht.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen--lichtverschmutzung-/konsultation-vollzugshilfe-lichtemissionen.html
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5. Energie 
Der Energieverbrauch steigt im Kanton Zürich seit über 10 Jahren nicht 

mehr an. Dank vielfältiger Bemühungen nimmt der Wärmeverbrauch, noch 

rund die Hälfte der gesamten Energie, sogar stetig ab. Dieser rückläufige 

Verbrauch bedeutet bei starkem Bevölkerungswachstum eine deutliche 

Abnahme der Pro-Kopf-Werte. Die Zürcher Gemeinden können im Gebäu-

debereich viel dazu beitragen, dass der Energieverbrauch noch stärker 

sinkt. 

Um was es geht

Zur Deckung des Energiebedarfs im Ge-

bäudebereich werden heute mehrheitlich 
fossile Energien (Heizöl und Erdgas) 
verwendet. Dabei ist der Verbrauch fossi-

ler Brenn- und Treibstoffe eng an die 
Klimaproblematik gekoppelt. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Energiequel-

len effizienter zu nutzen und nicht erneu-
erbare durch erneuerbare Energien zu 
ersetzen.  

Fast die Hälfte der heute im Kanton Zü-
rich benötigten Energie wird für Raum-
heizung und Warmwasser eingesetzt. Da 

Gebäude einen langen Lebenszyklus 
haben, nimmt der Wärmebedarf über alle 
Bauten betrachtet nur langsam ab, trotz 

der technischen Fortschritte wie dem 
Minergie-Standard. Die neueren energie-
effizienteren Bauten machen nur einen 

kleinen Teil des Gebäudeparks aus und 
ersetzen in den wenigsten Fällen alte 
Liegenschaften.  

Um den Heizenergieverbrauch im Kanton 

Zürich zu senken, müssten in erster Linie 
die bestehenden Bauten mit hohem 

Energieverbrauch optimiert werden. Dies 
ist zwar schwieriger umzusetzen als bei 
einem Neubau, aber das Resultat ist be-

achtlich: Eine Erneuerung nach Minergie-
Standard bewirkt immerhin mehr als eine 
Halbierung des Wärmebedarfs. Dieses 

grosse Potenzial liegt bisher noch weit-
gehend brach. Dass bei Renovierungen 
noch zu wenig auf Energieeffizienz ge-

achtet wird, liegt an teilweise hohen In-
vestitionskosten, die viele Hausbesitzer/-
innen kurzfristig nicht tätigen können oder  

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Energie 

Telefon: 043 259 42 66 

E-Mail: energie@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/energie  

 www.energie-schweiz.ch  

 www.forumenergie.ch 

 www.minergie.ch  

 www.energieantworten.ch  

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 

Publikationen 

 Vollzugsordner Energie, AWEL  

(Nachschlagewerk bei Fragen zum Vollzug 

der energetischen Bauvorschriften, wird lau-

fend aktualisiert) 

 Energie in Gemeinden, AWEL (Übersicht 

kommunaler Aufgaben im Energiebereich)   

 EnergiePraxis-Bulletin, Energiefachstellen 

der Ostschweizer Kantone, erscheint halb-

jährlich 

 Energieplanungsbericht Kanton Zürich 

wollen, aber auch an fehlenden Informa-

tionen zu den besten, bereits erhältlichen 
Technologien. 
Der Beitrag der Zürcher Gemeinden, den 

Energieverbrauch im Wärmebereich zu 
senken, besteht u.a. beim Vollzug der 
Energievorschriften im Bauverfahren und 

durch ein vorbildliches Verhalten bei den 
eigenen Liegenschaften. Weiter können 
die Gemeinden mit einer kommunalen 

Energieplanung sowie einer Energiebera-

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/minergie.html
mailto:energie@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/energie
http://www.energie-schweiz.ch/
http://www.forumenergie.ch/
http://www.minergie.ch/
http://www.energieantworten.ch/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#1868110516
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energiepraxis.html#212521033
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#-1941837364
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tung für Firmen und Private zu einer effi-
zienteren Energienutzung bzw. vermehr-
ten Nutzung von erneuerbaren Energien 

im Gebäudebereich beitragen. 
 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 

Der Bund informiert und berät die Öffent-
lichkeit. In Zusammenarbeit mit den Kan-

tonen fördert er ferner die Aus- und Wei-
terbildung sowie die Grundlagenfor-
schung und Entwicklung im Bereich der 

erneuerbaren Energien und des Energie-
sparens. Weiter richtet er finanzielle Bei-
träge aus der CO2-Abgabe (Teilzweck-

bindung) an die Kantone, welche der 
Förderung erneuerbarer Energien und 
der Energieeffizienz dienen. Zudem defi-

niert der Bund die energietechnischen 
Anforderungen und Prüfverfahren für 
Fahrzeuge, Anlagen und Geräte.  

Die Kantone haben die notwendigen 
Regelungen im Gebäudebereich zu er-
lassen. Das kantonale Energiegesetz  

(§§ 4 ff. EnerG) verpflichtet den Regie-
rungsrat zur Energieplanung. Weiter för-
dert der Kanton Projekte und Pilotanla-

gen energiesparender Systeme und er-
neuerbarer Energien (§ 16 EnerG; §§ 8 ff. 
EnerV). 

Die Vollzugsaufgaben der Gemeinden 
betreffen in erster Linie das Bauwesen. 
Im Rahmen der kommunalen Bauvor-

schriften und der kommunalen Bewilli-
gungstätigkeit hat die Gemeinde u.a. die 
nachfolgend aufgezeigten energetischen 

Anforderungen / Richtlinien zu beachten 
und durchzusetzen. 
 

 
 
 

 
 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilung Energie des Amtes für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft (AWEL) bietet den 

Gemeinden ein breites Spektrum an Informa-

tionsmitteln, Veranstaltungen und Beratungen 

sowie Vergünstigungen für ihre Bürgerinnen und 

Bürger an. 

Die aktuellen Fördermassnahmen und -beiträge 

sind auf www.zh.ch/energiefoerderung zu fin-

den. 

 

GEAK – Ein freiwilliges Tool für 

mehr Energieeffizienz 

Der GEAK® ist der «Gebäudeenergieausweis 

der Kantone». Er wird von GEAK-Experten aus-

gestellt und zeigt auf, wie viel Energie ein Ge-

bäude im Normbetrieb benötigt. Dieser Energie-

bedarf wird in Klassen von A bis G in einer 

Energieetikette angezeigt. Damit ist eine Beur-

teilung der energetischen Qualität möglich, die 

im Hinblick auf zu erwartende Energiekosten 

und Komfort mehr Transparenz für Kauf- und 

Mietentscheide schafft. Zusätzlich zeigt der 

GEAK® auch das energetische Verbesserungs-

potenzial von Gebäudetechnik und Gebäudehül-

le, ähnlich einem energetischen Grobkonzept 

auf, und bildet die Grundlage für die Planung 

von baulichen und gebäudetechnischen Verbes-

serungsmassnahmen.  

Das GEAK®-Tool beschränkt sich vorderhand 

auf Wohnbauten (MFH, EFH), einfache Verwal-

tungs- und Schulbauten sowie Mischnutzungen. 

Zusätzlich ist ein «GEAK Plus» verfügbar. Die-

ser enthält neben dem GEAK auch einen von 

einem GEAK-Experten erstellten Beratungsbe-

richt und zeigt konkrete Massnahmen auf, wie 

ein Gebäude im Bereich Energie auf Effizienz 

getrimmt werden kann. 

Mehr Informationen gibt es unter www.geak.ch. 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.11
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#1485244283
http://www.zh.ch/energiefoerderung
http://www.geak.ch/
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Energieplanung Kommunale Energieplanung 

Die Gemeinde kann für ihr Gebiet eine eigene Ener-

gieplanung durchführen. Die kommunale Energiepla-

nung unterliegt der Genehmigung der Baudirektion. 

› § 7 EnerG; §§ 5–7 EnerV 

 www.zh.ch › Kommunale 

Energieplanung  

 www.maps.zh.ch  

› Energieplan 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Erdwärmenutzung Gesuche zur Erdwärmenutzung an Kanton 

weiterleiten 

Für die Erstellung von Anlagen zur Erdwärmenutzung 

mit Sonden, Erdregister, Erdwärmekörben oder ther-

moaktiven Elementen ist eine Bewilligung des AWEL 

erforderlich. Der mengen- und gütemässige Schutz 

des Grundwassers setzt den Erdwärmenutzungs-

anlagen Grenzen. Der Wärmenutzungsatlas zeigt, wo 

welche Erdwärmenutzungsanlagen möglich sind. 

› Anhang Ziff. 5.5.1 und 5.5.2 BVV 

 

Zusätzlich sind allenfalls eine kommunale Bewilligung 

(inkl. Spezialfälle bei Bahnlinien) sowie weitere kan-

tonale Bewilligungen (z.B. im Bereich von Altlasten, 
Archäologie oder kantonalen Baulinien, inkl. Spezial-

fälle bei Nationalstrassen) erforderlich. Die Koordina-

tion liegt bei der örtlichen Baubehörde.  

 www.zh.ch › Erdwärmesonden 

 www.zh.ch › Oberflächennahe 

Erdwärme 

 www.zh.ch › Wärmetechni-

sche Anlagen 

 Energienutzung aus Unter-

grund und Grundwasser,  

Planungshilfe, AWEL (2010) 

 www.maps.zh.ch  

› Wärmenutzungsatlas 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#1868110516
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#1868110516
http://maps.zh.ch/s/dbczmhlv
http://maps.zh.ch/s/yw7b3tqr
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/erdwaermesonden.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/oberflaechennahe-erdwaerme.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/oberflaechennahe-erdwaerme.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#1365329789
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#1365329789
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/oberflaechennahe-erdwaerme.html#-1310674235
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/oberflaechennahe-erdwaerme.html#-1310674235
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/oberflaechennahe-erdwaerme.html#-1310674235
http://maps.zh.ch/s/yw7b3tqr
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Energetische Anforde-

rungen an Bauten 

Energetische Vorschriften bei Bauvorha-

ben überprüfen 

Ein Bauvorhaben ist auf die Einhaltung der energeti-

schen Vorschriften zu überprüfen. Dazu braucht es in 

der Regel einen «Nachweis der energetischen und 

schalltechnischen Massnahmen» oder eine «Ener-

gienutzungs-Deklaration für geringfügige Umbauten». 

Der Nachweis der energetischen und schalltechni-

schen Massnahmen wird in der Regel nach der Bau-

bewilligung aber vor der Baufreigabe eingereicht und 

ist durch die Gemeinde zu genehmigen. Die Prüfung 

dieses Nachweises findet primär durch die Private 

Kontrolle statt (§§ 4–7 BBV I; Anhang 3 BBV I), die 

Gemeinde kann sich grundsätzlich auf diese Prüfung 

abstützen. Die durch die Private Kontrolle geprüften 

Nachweise werden zur Qualitätssicherung stichpro-

benweise durch die Gemeinde und das AWEL über-

prüft.  

› BBV I; Wärmedämmvorschriften 

 Vollzugsordner Energie:  

Der Vollzugsordner dient pri-

mär Gemeinden und Befugten 

für die Private Kontrolle als 

Nachschlagewerk bei Fragen 

zu den energetischen Bauvor-

schriften. Er enthält eine Kom-

mentierung der massgeblichen 

rechtlichen Bestimmungen so-

wie Interpretationen und Bei-

spiele aus der Vollzugspraxis 

(aufgeführt nach Bereichen wie 

Gebäudehülle, Heizung, Lüf-

tung oder Klimatisierung). 

 www.zh.ch › Private Kontrolle 

Energie 

 www.zh.ch › Energienachweis 

– Projektkontrolle 

 www.zh.ch › SIA-Norm 380/1 

 www.zh.ch › Minergie 

 Wärmedämmvorschriften, 

Baudirektion (2009) 

 www.zh.ch › Gebäude & 

Energie (Rechtsgrundlagen)  

›› KOMMUNIZIEREN 

Energieberatung Information und Beratung rund ums Thema 

Energie fördern 

Die Gemeinde fördert die Information und die Bera-

tung in Energiefragen.  

Der Verein «Forum Energie Zürich» (FEZ) unterstützt 

die Gemeinden durch Energieberatungsleistungen. 

Das FEZ wird durch den Kanton mitfinanziert. 

› § 15 EnerG 

 www.forumenergie.ch  

› Beraterliste Bau und Energie 

 

›› WEITERES 

Wärmeverbunde 

 

Ressourcen schonen  

In der Energieplanung der Gemeinde soll festgelegt 

werden, dass – wenn immer möglich – örtlich anfal-

lende Abwärme und Energie aus erneuerbaren Quel-

len genutzt werden (z.B. Abwärme aus KVA, ARA). 

Gegebenenfalls kann die Gemeinde privaten Liegen-

schaftenbesitzer/-innen den Anschluss an das öffent-

liche Fernwärmenetz verordnen. 

› § 295 PBG 

 Anschlusspflicht an Wärme-

verbunde - Kalkulationshilfe 

(XLSX) 

 www.zh.ch › Energienutzung 

aus Abwasser 

 AWEL-Standard zu «Heizen 

und Kühlen mit Abwasser», 
AWEL (2014) 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-im-energiebereich/energetische-bauvorschriften/rechtsgrundlagen/warmedaemmvorschriften_juli2009.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-energie.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-energie.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#1365329789
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#1365329789
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#1567707741
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/minergie.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-im-energiebereich/energetische-bauvorschriften/rechtsgrundlagen/warmedaemmvorschriften_juli2009.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.forumenergie.ch/images/fez/service/experten/pdf/FEZ_Energieberater.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://internet.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#1868110516
https://internet.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energieplanung.html#1868110516
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/abwasser.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/abwasser.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/baudirektion/awel/awel-standards/gew%C3%A4sserschutz-bei-wasser--und-energienutzung/awel_standard_heizen_und_kuehlen_mit_abwasser_2014.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/baudirektion/awel/awel-standards/gew%C3%A4sserschutz-bei-wasser--und-energienutzung/awel_standard_heizen_und_kuehlen_mit_abwasser_2014.pdf
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Rechtliche Grundlagen 

Bund 

 Art. 89 Bundesverfassung (BV)  

 Energiegesetz (EnG) 

 Energieverordnung (EnV) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Energiegesetz (EnerG) 

 Energieverordnung (EnerV) 

 Allgemeine Bauverordnung (ABV) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 Wärmedämmvorschriften der Baudirektion und weitere 

Richtlinien, Normen und Empfehlungen gemäss Anhang 

1 und 2 zur BBV I 

 
 

Kompostierbare Abfälle 

 

Verwertung in zentralen Anlagen  

Abfälle, welche nicht dezentral kompostiert werden 

können, sind (soweit dies technisch möglich und 

wirtschaftlich ist) in zentralen Anlagen unter Aus-

schöpfung des Energiepotenzials zu verwerten. 

› § 12a EnerG 

 www.energieschweiz.ch/ 

biomasse 

Elektrizitätserzeugungs-

anlagen, dezentrale 

Wärmekraftkoppelungs-

anlagen  

Abwärme effizient nutzen  

Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 

mit fossilen Brennstoffen ist generell nur zulässig, 

wenn die im Betrieb entstehende Wärme fachgerecht 

und vollständig genutzt wird. Beim Betrieb mit erneu-

erbaren Brennstoffen ist die Wärme weitgehend zu 

nutzen. 

› §§ 12 b–13 EnerG 

 www.zh.ch › Vollzugsordner 

Energie   

Energie-

Grossverbraucher 

Grossverbraucher mit Zielvereinbarungen  

Energie-Grossverbraucher, welche mit der Baudirek-

tion eine Zielvereinbarung getroffen haben, werden 

von verschiedenen energierechtlichen Detailvorschrif-

ten entbunden. Falls Grossverbraucher dies bei Bau-

vorhaben im Rahmen des Vollzugs der energetischen 

Anforderungen an Bauten bei der Gemeinde geltend 

machen, ist vom Grossverbraucher zu belegen, dass 

für das betreffende Gebäude eine Zielvereinbarung 

vorliegt.  

› § 13 a EnerG; § 48 BBV I 

 www.zh.ch  

› Grossverbraucher 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/730_0/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/730_01/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.2
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-im-energiebereich/energetische-bauvorschriften/rechtsgrundlagen/warmedaemmvorschriften_juli2009.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.energieschweiz.ch/biomasse
http://www.energieschweiz.ch/biomasse
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-gebaeude-energie.html#-1320781187
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/grossverbraucher.html
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6. Stoffe 
Umweltgefährdende Stoffe gelangen über verschiedene Wege in die Um-

welt und können zu langfristigen Beeinträchtigungen von Luft, Boden  

oder Gewässern führen. Der grösste Teil gelangt durch Abwasser aus 

Haushalt, Produktion oder Reinigung sowie durch unbeabsichtigte Frei-

setzungen in die Umwelt. Neben der Umwelt kann auch die Gesundheit 

der Bevölkerung gefährdet werden. 

Um was es geht

Unter dem Begriff «Stoffe» im Sinne des 
Umweltschutzgesetzes versteht man 

Substanzen, die in die Umwelt gelangen 
und dabei einen schädlichen oder lästi-
gen Einfluss auf Menschen, Tiere, Pflan-

zen oder deren Lebensräume haben 
können. Die zunehmende Belastung von 
Luft, Wasser und Boden ist vor allem die 

Folge davon, dass in verschiedenen All-
tagsbereichen Chemikalien eingesetzt 
werden.  

Umweltgefährdende Stoffe weisen oft 
eine oder mehrere der folgenden Eigen-
schaften auf: 

 Schlechte Abbaubarkeit (Persistenz): 

Stoffe, die sich über grosse Gebiete 
ausbreiten können, da sie kaum oder 

nur sehr langsam abgebaut werden 
(z.B. PCB, Asbest).  

 «Fettliebende» (lipophile) Eigenschaf-

ten: Stoffe, die sich im Fettgewebe 
von Fischen, Gliedertieren, Säugetie-
ren und Menschen anreichern (Bioak-

kumulation). Insbesondere Lebewe-

sen, die am Ende der Nahrungskette 
stehen, können durch die Nahrungs-

aufnahme starken Belastungen aus-
gesetzt werden (z.B. PCB). 

 Ökotoxizität: Stoffe, die Pflanzen, Mik-

roorganismen oder Tiere bereits in 
kleinen Mengen schädigen. Für den 
Menschen können solche Stoffe ver-

gleichsweise harmlos sein (z.B. Herbi-
zide). 

Gewisse problematische Stoffe, wie bei-

spielsweise Chemikalien zur Schädlings-
bekämpfung (Pflanzenschutzmittel), wer-
den gezielt in die Umwelt ausgebracht.  

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Gewässerschutz  

(Stoffe in Gewässern) 

Telefon: 043 259 32 07 

E-Mail: gewaesserschutz@bd.zh.ch 

AWEL / Abteilung Luft, Klima und Strahlung 

(Asbest, PCB und PAK) 

Telefon: 043 259 30 53 

E-Mail: luft@bd.zh.ch 

AWEL / Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe  

(Störfälle, Betrieblicher Umweltschutz) 

Telefon: 043 259 32 62 

E-Mail: betriebe@bd.zh.ch 

Kantonales Labor Zürich, Abteilung Chemikalien 

Telefon: 043 244 71 00 

E-Mail: chemikalien@kl.zh.ch 

Tox Info Suisse 

Telefon: 044 251 66 66 / Notfall Nr.: 145 

E-Mail: info@toxinfo.ch 

 

Links 

 www.zh.ch › Umgang mit Bauabfällen  

 www.zh.ch › Gewässerschutz 

 www.zh.ch › Asbest  

 www.zh.ch › Betrieblicher Umweltschutz  

 www.zh.ch › Störfallvorsorge  

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 www.zh.ch/chemikalien 

 www.toxi.ch (Tox Info Suisse) 

 

Publikationen 

 Umweltverträgliche Vegetationskontrolle auf 

und an Verkehrsflächen, AWEL (2011) 

 

mailto:gewaesserschutz@bd.zh.ch
mailto:luft@bd.zh.ch
mailto:betriebe@bd.zh.ch
mailto:chemikalien@kl.zh.ch
mailto:info@toxinfo.ch
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/asbest.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
http://www.zh.ch/chemikalien
http://www.toxi.ch/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserqualitaet/umweltvertraegliche_vegetationskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserqualitaet/umweltvertraegliche_vegetationskontrolle.pdf
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Ein grosser Teil gelangt jedoch durch 
Abwasser aus Haushalt, Industrie und 
Gewerbe, Reinigungsprozesse oder un-

beabsichtigte Freisetzungen in die Um-
welt. 
Die Verwendung von Herbiziden (Un-

krautvertilgungsmitteln) auf privaten so-

wie öffentlichen Strassen, Wegen, Plät-
zen, Terrassen und Dächern ist schon 

seit vielen Jahren nicht mehr erlaubt. 
Trotzdem wird immer noch zu viel Herbi-
zid eingesetzt. Gelangen Herbizide in die 

Gewässer, kann das – auch bei kleinsten 
Mengen – schwere Folgen für Pflanzen 
und Tiere haben. Über Trinkwasser und 

Nahrung können die Schadstoffe auch in 
den menschlichen Organismus gelangen. 
Abwasserreinigungsanlagen können viele 

Wirkstoffe aus Pflanzenschutzmitteln nur 
unvollständig entfernen. 
Bei Um- und Rückbauten können bei 

Vorhandensein schadstoffhaltiger Bau-
substanz Risiken für Arbeitnehmende auf 
der Baustelle, Menschen in deren Nach-

barschaft und spätere Nutzende entste-
hen. Besonders bei Bauten, die vor 1990 
erstellt oder umgebaut wurden, muss mit 

Schadstoffen wie Asbest, polychlorierten 
Biphenylen (PCB), polycyclischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) oder 

Blei gerechnet werden. 
 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Im Bereich der Stoffe liegt der Vollzug zur 
Hauptsache bei Bund und Kanton. Dabei 

kommt das Prinzip der Selbstkontrolle zur 
Anwendung, wonach die Hersteller von 
umweltgefährdenden Stoffen selber für 

die Einhaltung der einschlägigen Best-
immungen zu sorgen haben. Der Bund 
ist dafür zuständig, die Selbstkontrolle 

der Hersteller und die Einhaltung der 
damit verbundenen Vorschriften zu über-
prüfen. 

Der Kanton hat die Marktüberwachung 
und die Einhaltung der gesetzlichen Um-
gangsbestimmungen sicherzustellen. 

Dazu gehört die Überwachung stoffspezi-
fischer Verbote und Einschränkungen 
aller Art. Auch der Vollzug der Störfall-

verordnung obliegt dem Kanton. Dabei 
klärt er ab, ob schwere Schädigungen im 
Sinne der Störfallverordnung auszu-

schliessen sind und überprüft bei periodi-
schen Sicherheitsinspektionen den Stand 
der Sicherheitstechnik. Im Weiteren führt 

er den Kantonalen Chemierisikokataster. 

Vielfalt an Stoffen – verschiedene 

Gesetzgebungen 

Die Vielfalt der Stoffe, aber auch die unzähligen 

Verwendungszwecke haben zur Folge, dass 

verschiedene Gesetze den Umgang mit Stoffen 

regeln.  

So steht beim Lebensmittelgesetz und beim 

Heilmittelgesetz die menschliche Gesundheit im 

Vordergrund, während das Umweltschutz- und 

das Gewässerschutzgesetz sowie die Luftrein-

halte-Verordnung in erster Linie dem Schutz der 

Umwelt dienen. Das Chemikalienrecht enthält 

Vorschriften über den Umgang mit Stoffen und 

beschreibt die Pflichten, die schweizerische 

Hersteller und Importeure von Chemikalien erfül-

len müssen, damit sie Chemikalien in Verkehr 

bringen dürfen. Weiter werden bestimmte Stoffe 

bzw. Produkte einer Anmelde- oder Bewilli-

gungspflicht unterstellt. Die Verordnung über 

Belastungen des Bodens legt Richtwerte für die 

maximal zulässige Belastung des Bodens mit 

gefährlichen Stoffen fest.  

Die Verordnung über die Vermeidung und Ent-

sorgung von Abfällen (VVEA) verlangt, dass in 

Baubewilligungsgesuchen angegeben wird, ob 

bei Um- und Rückbauten schadstoffbelastete 

Bauabfälle anfallen und wie diese entsorgt wer-

den (Entsorgungskonzept). 

Zu beachten sind auch die Verordnung über den 

Verkehr mit Abfällen und die Störfallverordnung. 

Die Störfallverordnung gilt für Betriebe, in denen 

erhebliche stoffliche (oder biologische) Gefah-

renpotenziale vorhanden sind, aber auch für 

Verkehrswege, auf denen gefährliche Güter 

transportiert werden; sie soll die Bevölkerung 

und die Umwelt vor schweren Schädigungen 

durch Störfälle schützen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_012.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_012.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
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Die Gemeinden sind im Bereich umwelt-
gefährdende Stoffe insbesondere mit der 
Prüfung der Angaben zu den Bauabfällen 

und des Entsorgungskonzepts betraut.  
Um die Gemeinden zu entlasten, hat der 
Kanton Zürich den Einsatz von befugten 

privaten Fachleuten eingeführt. Seit Juni 

2018 werden nun die Entsorgungskon-
zepte durch sie geprüft.  

Zudem sind die Gemeinden als Anwen-
derinnen umweltgefährdender Stoffe in 
den gemeindeeigenen Betrieben und 

Gebäuden sowie beim Strassenunterhalt 
direkt angesprochen. Sie sind zu Sorgfalt 
im Umgang mit Stoffen und Abfällen ver-

pflichtet und müssen bestrebt sein, den 
Austrag in die Umwelt auf ein Minimum 
zu beschränken. Die Gemeinden sollen in 

Bezug auf den Umgang mit Stoffen ein 
vorbildliches Verhalten zeigen und eine 
angemessene Informationspolitik betrei-

ben. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilung Gewässerschutz des Amtes für 

Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gibt 

den Gemeinden Auskunft über Stoffe, welche 

die Gewässer gefährden können, und informiert 

sie über Verwendungsverbote und -einschrän-

kungen von bestimmten Stoffen und Produkten. 

Die Abteilung Luft, Klima und Strahlung des 

AWEL ist Ansprechstelle für Fragen rund um 

Asbest und PCB in Gebäuden und Bauwerken 

(ohne private Kontrolle beim Rück- und Umbau).  

Die Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe des 

AWEL unterstützt die Gemeinden bei Fragen zur 

privaten Kontrolle beim Rück- und Umbau und 

im betrieblichen Umweltschutz sowie bei Fragen 

zu gemeindeeigenen störfallrelevanten Betrie-

ben wie z.B. Eisbahnen, Kläranlagen oder 

Schwimmbädern.  

Das Kantonale Labor ist zuständig für die Pro-

duktkontrollen (Marktüberwachung) und die 

Kontrolle des Handels sowie für die Koordination 

der Vollzugsaktivitäten im Bereich des Chemika-

lienrechts. Eine Liste weiterer Fachstellen im 

Vollzug der Chemikaliengesetzgebung und ver-

wandter Rechtsgebiete findet sich unter 

www.zh.ch/chemikalien. 

 

 
 

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-99127126
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-1280739856
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#1453494363
https://www.zh.ch/de/gesundheitsdirektion/kantonales-labor.html
http://www.zh.ch/chemikalien
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Sorgfaltspflicht Sorgfaltspflicht im Umgang mit Stoffen  

Im Umgang mit Stoffen gilt eine allgemeine Sorg-

faltspflicht. Stoffe dürfen nur so weit direkt in die 

Umwelt ausgebracht werden, wie dies für den ange-

strebten Zweck erforderlich ist und keine für die Um-

welt weniger gefährliche bzw. weniger schädliche 

Methode vorhanden ist.  

Die Gemeinde informiert die Bevölkerung über ihre 

Pflicht zum sorgfältigen Umgang mit gefährlichen 

Stoffen und greift ein, wenn die Sorgfaltspflicht ver-

letzt wird.  

› Art. 28 USG; Art. 8 ChemG; Art. 55 ff. ChemV;  

Art. 41 VBP; Art. 61 und 68 PSMV 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_12.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_161.html
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Gebäudeschadstoffe Ermittlungspflicht für bewilligungspflichtige 

Rück- und Umbauten  

Bei Bauten, die vor 1990 erstellt wurden, muss erfah-

rungsgemäss mit Schadstoffen wie Asbest oder poly-

chlorierten Biphenylen (PCB) gerechnet werden. 

Werden bei Rück- oder Umbauten mehr als 200 m3 

Bauabfälle erwartet, oder wurde das Bauobjekt vor 

1990 erstellt, muss die Bauherrschaft ein Entsor-

gungskonzept erstellen. Das Entsorgungskonzept 

dokumentiert, welche Arten, Qualitäten und Mengen 

von Bauabfällen zu erwarten sind und beinhaltet bei 

Gebäuden mit Baujahr vor 1990 eine Schadstoffer-

mittlung.  

Das Vorliegen eines Entsorgungskonzeptes ist Vo-

raussetzung für die Baufreigabe. In besonders rele-

vanten Fällen wird das Konzept, einschliesslich 

Schadstoffgutachten, durch Fachleute mit der Befug-

nis zur privaten Kontrolle geprüft und zusammen mit 

dem Prüfbericht der Gemeinde vorgelegt. In den 

übrigen Fällen prüft die Gemeinde das Entsorgungs-

konzept selbst. Hinweise zum Vorgehen seitens der 

Baubehörde, einschliesslich Textbausteine für die 

Baubewilligung, sind im Merkblatt «Private Kontrolle 

beim Rück- und Umbau» dargestellt.  

Im Zuge der Bauarbeiten sind die Schadstoffe ge-

mäss Entsorgungskonzept zu entfernen und zu ent-

sorgen. Nach Ende der Bauarbeiten muss die Bau-

herrschaft nachweisen können, dass die belasteten 

Bauabfälle fachgerecht ausgebaut und umweltge-

recht entsorgt wurden (Entsorgungsnachweis). Im 

Anwendungsbereich der privaten Kontrolle «Rück- 

und Umbau» ist auch der Entsorgungsnachweis 

durch eine befugte Fachperson zu prüfen. Diese 

Prüfung ist Voraussetzung für die Bauabnahme. 

 

› Art. 16 VVEA; § 239 PBG; § 3a AbfV und  

Art. 3 BauAV 

 www.zh.ch › Umgang mit 

Bauabfällen  

 www.zh.ch › Asbest 

 Richtlinie Nr. 6503, Asbest, 

Eidgenössische Koordinati-

onsstelle für Arbeitssicherheit 

(EKAS, 2008) 

 www.suva.ch/Asbest 

 Private Kontrolle beim Rück- 

und Umbau, Merkblatt für 

Bauherren, Planer und kom-

munale Bauverwaltungen, 

AWEL (2018) 

 Private Kontrolle beim Rück- 

und Umbau – Textbausteine 

für die Baubewilligung der 

Gemeinde, AWEL (2018) 

 

Erste Anlaufstelle bei Fragen zu 

Asbest, PCB und PAK: 

Abteilung Luft, Klima und Strah-

lung, AWEL  

Tel: 043 259 30 53 

E-Mail: luft@bd.zh.ch 

 

Fachleute für Schadstoffabklärun-

gen und Entsorgungskonzepte: 

 Forum Asbest Schweiz: 

www.forum-asbest.ch   

 Schweizerischen Fachverband 

für Gebäudeschadstoffe (FA-

GES): www.fages.org 

 Vereinigung Asbestberater 

Schweiz (VABS):  

www.asca-vabs.ch 

 Liste befugter Fachpersonen 

im Fachbereich Rück- und 

Umbau (Private Kontrolle): 

www.zh.ch › Umgang mit 

Bauabfällen  

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_311_141.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/asbest.html
http://www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=34
http://www.suva.ch/Asbest
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen/entsorgungskonzept-rueck-umbau.html
http://www.forum-asbest.ch/
http://www.fages.org/
http://www.asca-vabs.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
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Pflanzenschutzmittel 

(Herbizide und Biozide) 

Verbot von Herbiziden und Bioziden auf 

Strasse, Wegen usw. kontrollieren 

Gelangen Pflanzenschutzmittel in die Gewässer, 

kann das – auch bei kleinsten Mengen – schwere 

Folgen für Pflanzen und Tiere haben. Über Trinkwas-

ser und Nahrung können die Schadstoffe auch in den 

menschlichen Organismus gelangen. Abwasserreini-

gungsanlagen können viele Wirkstoffe aus Pflanzen-

schutzmitteln nur unvollständig entfernen.  

Unkrautvertilgungsmittel (Herbizide) sind auf Stras-

sen, Wegen, Plätzen, Dächern und Terrassen (auch 

im privaten Bereich) verboten, weil sie von diesen 

befestigten Flächen sehr schnell den Weg in die 

ober- und unterirdischen Gewässer finden (sog. 

«Herbizidverbot»).  

Ab dem 1. Dezember 2020 wird auch der Einsatz von 

Biozidprodukten zur Bekämpfung von Algen und 

Moosen auf Strassen, Wegen usw. verboten sein. 

Dieses Verbot entspricht dem obenstehenden Herbi-

zidverbot. Das neue Verbot wurde notwendig, weil 

das Herbizidverbot zunehmend mit dem Einsatz von 

Biozidprodukten umgangen wurde. Die Wirkstoffe 

von Biozidprodukten sind aber genauso gefährlich für 

die Umwelt wie diejenigen von Unkrautvertilgungsmit-

teln. 

Die Gemeinde informiert die Bevölkerung und greift 

bei Widerhandlungen ein. 

› ChemRRV, Anhang 2.5 Pflanzenschutzmittel,  

Ziff. 1.1 Verbote und Einschränkungen 

› ChemRRV, Anhang 2.4 Biozidprodukte,  

Ziff. 4bis Biozidprodukte gegen Algen und Moose 

 www.bafu.admin.ch  

› Pflanzenschutzmittel 

 Stand der Umsetzung des 

Herbizidverbots, Studie zur 

Umsetzung des Anwen-

dungsverbots von Herbiziden 

auf und an Strassen, Wegen 

und Plätzen, BAFU (2018) 

 

 Schutzzonen und sensible Umweltbereiche 

beaufsichtigen 

Die Gemeinde hat die Aufsicht über die Schutzzonen 

und kontrolliert die Einhaltung der Verwendungsver-

bote und -einschränkungen von Pflanzenschutzmitteln 

in sensiblen Umweltbereichen gemäss ChemRRV 

(siehe auch Kapitel Wassernutzung und Gewässer-

schutz). 

› ChemRRV, Anhang 2.5 Pflanzenschutzmittel, Ziff. 

1.1 Verbote und Einschränkungen 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/chemikalien/dossiers/pflanzenschutzmittel.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/stand-der-umsetzung-des-herbizidverbots.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
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›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Unterhalt von  

Gemeindestrassen 

Unkraut umweltverträglich bekämpfen 

Bei der Unkrautbekämpfung sind mechanische oder 

andere geeignete Mittel einzusetzen. Es ist verboten, 

Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für die 

Pflanzenentwicklung auf und an Strassen, Wegen 

und Parkplätzen, samt ihren Böschungen, anzuwen-

den. Ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen 

von Problempflanzen bei National- und Kantons-

strassen, sofern diese mit anderen Massnahmen, wie 

regelmässigem Mähen, nicht erfolgreich bekämpft 

werden können. 

› ChemRRV, Anhang 2.5 Pflanzenschutzmittel,  

Ziff. 1.1 Verbote und Einschränkungen und  

Ziff. 1.2 Ausnahmen 

 Umweltverträgliche Vegetati-

onskontrolle auf und an Ver-

kehrsflächen, AWEL (2011) 

 Auftaumittel beim Winterdienst  

beschränken 

Im Winterdienst ist der Einsatz von Auftaumitteln zu 

minimieren. Es sind moderne Streugeräte mit genau-

er Dosierungsmöglichkeit einzusetzen. Die Verwen-

dungsverbote und Einschränkungen für spezielle 

Auftaumittel sind zu beachten.  

› ChemRRV, Anhang 2.7 Auftaumittel,  

Ziff. 3.3 Verwendung im öffentlichen Winterdienst 

 

Gebäudereinigung Einsatz von Chemikalien bei Gebäude-

reinigung (Verwaltung, Schulen usw.)  

minimieren 

Der Chemikalieneinsatz soll auf das Unumgängliche 

beschränkt werden. So soll soweit möglich mecha-

nisch statt mit Hilfe von Chemikalien gereinigt wer-

den, beispielsweise durch den Einsatz von Mikrofa-

sertüchern. Ist der Einsatz von Chemikalien notwen-

dig, so sollen möglichst unschädliche, d.h. biologisch 

leicht und vollständig abbaubare, Reinigungsmittel 

verwendet werden. Das Reinigungspersonal ist ent-

sprechend zu schulen. Desinfektionsmittel sind zu-

rückhaltend einzusetzen, und es sind nur zugelasse-

ne Produkte zu verwenden. 

› ChemRRV, Anhang 2.2 Reinigungsmittel,  

Ziff. 2 Verbote 

 www.kompass-

nachhaltigkeit.ch 

› IGÖB-Reinigungsmittelliste 

(Reinigungsmittel, welche die 

Anforderungen der Interes-

sengemeinschaft Ökologi-

sche Beschaffung einhalten)  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserqualitaet/umweltvertraegliche_vegetationskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserqualitaet/umweltvertraegliche_vegetationskontrolle.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserqualitaet/umweltvertraegliche_vegetationskontrolle.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/fileadmin/kundendaten/produkte-labels/Reingungsmittel/IGoeB_Empfehlungsliste.xlsx
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Kommunaler Gartenbau 

und Landwirtschafts-

betrieb 

Pflanzenschutz- und Düngemittel gemäss  

Vorschriften einsetzen 

Bei unsachgemässer Verwendung von Pflanzen-

schutz- und Düngemitteln werden Boden und Ge-

wässer stark beeinträchtigt. Die Vorschriften über den 

korrekten Einsatz finden sich in den Gebrauchsan-

weisungen, die Verwendungsverbote und Verwen-

dungseinschränkungen in der ChemRRV.  

Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in einem 

Gemeindebetrieb erfordert eine Fachbewilligung. 

› ChemRRV, Anhang 2.5 Pflanzenschutzmittel und 

Anhang 2.6 Dünger 

 www.blw.admin.ch  

› Produktionsmittel 

 www.zh.ch › Akteure Chemi-

kalien (Fachbewilligungen) 

Feuerwehr – Umgang 

mit Löschmitteln 

Umweltgerechter Umgang mit Löschmittel 

fördern 

Allenfalls vorhandene ozonschichtabbauende und in 

der Luft stabile (klimaaktive) Löschmittel dürfen nur 

bei der Bekämpfung von Bränden angewendet wer-

den. Zudem sind die entsprechenden Geräte und 

Anlagen gemäss ChemRRV fachgerecht zu warten, 

und nicht mehr benötigter Löschschaum ist umwelt-

gerecht zu entsorgen. Für solche Geräte und Anla-

gen besteht eine Meldepflicht. 

Löschschäume mit PFOS (Perfluoroctansulfonaten) 

dürfen von Feuerwehren seit November 2014 nicht 

mehr eingesetzt werden. Auch in Sprinkleranlagen 

dürfen seit November 2018 Feuerlöschschäume mit 

PFOS in nicht mehr verwendet werden. 

› ChemRRV, Anhang 2.11 Löschmittel, Anhang 2.16 

PFOS 

 

Feuerwehr –

Wespenbekämpfung 

Fachbewilligung erforderlich 

Die Wespenbekämpfung mit chemischen Mitteln 

erfordert eine Fachbewilligung. 

› Art. 7 ChemRRV  

 www.zh.ch › Akteure Chemi-

kalien (Fachbewilligungen) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien/akteure-chemikalien.html#1535322630
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien/akteure-chemikalien.html#1535322630
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Kältemittel Umweltgerechter Umgang mit Kältemitteln 

fördern 

Die Gemeinde kann darauf hinwirken, dass möglichst 

umweltgerechte Kältemittel verwendet werden, wel-

che über die gesetzlichen Anforderungen hinausge-

hen. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz. 

Weiter weist die Gemeinde Private und Firmen darauf 

hin, dass die Inbetriebnahme und Ausserbetriebnahme 

von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen mit 

mehr als 3 kg Kältemittel (in der Luft stabile und na-

türliche Kältemittel) der vom BAFU bezeichneten 

Meldestelle zu melden sind (www.smkw.ch). 

› ChemRRV, Anhang 2.10 Kältemittel 

 www.smkw.ch 

 

Schwimmbad Fachbewilligung und Chemikalien-

Ansprechperson melden 

Die Wasseraufbereitung in Gemeinschaftsbädern 

muss durch eine Person mit einer Fachbewilligung 

oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. Für 

das Bad muss dem Kantonalen Labor eine Chemika-

lien-Ansprechperson mitgeteilt werden. 

› Art. 7 ChemRRV  

 www.zh.ch › Akteure Chemi-

kalien (Fachbewilligungen) 

 www.zh.ch › Chemikalien-

Ansprechperson 

 

›› WEITERES 

Kennzeichnung gefähr-

licher Chemikalien 

 

Neue Gefahrenkennzeichnung 

Seit 2015 werden in der Schweiz alle Chemikalien 

gemäss den Vorschriften des GHS (Globally Harmo-

nized System for the Classification and Labelling of 

Chemicals) gekennzeichnet. Beim GHS handelt sich 

um das weltweit gültige System der Vereinten Natio-

nen zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemi-

kalien. Augenfälligstes Merkmal des GHS sind die 

Gefahrenpiktogramme, die auf die gefährlichen Ei-

genschaften von chemischen Produkten aufmerksam 

machen. Es sind dies schwarze Symbole in einem 

weissen, auf der Spitze stehenden Quadrat, das rot 

umrandet ist. Bei den Piktogrammen mit schwarzem 

Aufdruck auf orangegelbem Grund handelt es sich 

um Gefahrensymbole des alten Systems nach EU-

Recht.  

Die Gemeinde informiert ihre Angestellten über das 

GHS und unterstützt den Kanton bei der Information 

der Bevölkerung . 

 www.cheminfo.ch 

 www.suva.ch/ghs  

http://www.smkw.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.smkw.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien/akteure-chemikalien.html#1535322630
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien.html#1408408871
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien.html#1408408871
http://www.cheminfo.ch/
http://www.suva.ch/ghs
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Abgabe besonders ge-

fährlicher Chemikalien 

Keine Aufgaben für die Gemeinde 

Für die Kontrolle, ob jemand berechtigt ist, ein be-

stimmtes chemisches Produkt mit besonders gefähr-

lichen Eigenschaften zu erwerben, sind die Verkaufs-

stellen verantwortlich. Bei Fragen gibt das Kantonale 

Labor Auskunft. 

› ChemG; ChemV 

 www.zh.ch › Handel (Sach-

kenntnis) 

 

 

Störfallvorsorge Unfälle mit grossem Schadenspotenzial 

vermeiden 

Viele chemische Stoffe, Sonderabfälle oder Organis-

men können bei unkontrollierter Freisetzung aus 

Betrieben oder beim Transport Mensch und Umwelt 

gefährden. Die Störfallvorsorge hat zum Ziel, die 

Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädi-

gungen infolge von Störfällen zu schützen. Der Voll-

zug liegt beim AWEL. 

 www.zh.ch › Störfallvorsorge 

Kontakt: AWEL  

Abteilung Abfallwirtschaft  

Sektion Betrieblicher Umwelt-

schutz und Störfallvorsorge 

Telefon: 043 259 32 62 

E-Mail: betriebe@bd.zh.ch 

 Wegleitung zur Störfallvor-

sorge im Kanton Zürich,  

AWEL (2016) 

 Vollzugsunterstützend mitwirken und  

störfallrelevante Vorkommnisse melden  

Die Gemeinde unterstützt die kantonale Vollzugsbe-

hörde bei der Erfassung und Verarbeitung von Daten 

sowie bei Betriebskontrollen und bei der Einsatzpla-

nung der Feuerwehr. Ferner meldet die Gemeinde 

dem AWEL Vorkommnisse, die für den Vollzug der 

Störfallverordnung von Bedeutung sein können.  

› § 3 Verordnung über den Vollzug der StFV 

 

 Störfallrisiken begrenzen 

Am einfachsten minimiert man die Auswirkungen 

eines möglichen Störfalles präventiv, indem dieser 

Aspekt bereits bei Planungs- (Um- und Aufzonungen) 

oder Bauvorhaben in der Nähe von störfallrelevanten 

Anlagen berücksichtigt wird. Neben störfallrelevanten 

Betrieben und Erdgashochdruckleitungen können 

auch Kantonsstrassen, Autobahnen und Bahnlinien 

zu den störfallrelevanten Anlagen zählen.  

Die Fachstelle Störfallvorsorge des AWEL wird ideal-

erweise frühzeitig bei Planungs- oder Bauvorhaben in 

der Nähe von störfallrelevanten Anlagen mit einbezo-

gen.  

› Art. 3 Abs. 3 Bst. b RPG; Art. 11a StFV 

 www.zh.ch › Chemie-

Risikokataster  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien/akteure-chemikalien.html#-1611618057
https://www.zh.ch/de/gesundheit/chemikalien/akteure-chemikalien.html#-1611618057
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge.html
mailto:betriebe@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/stoerfallvorsorge/bewilligung-kontrollen-stoerfallvorsorge.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/stoerfallvorsorge/bewilligung-kontrollen-stoerfallvorsorge.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.6
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_012.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge/chemie-risikokataster.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge/chemie-risikokataster.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Chemikaliengesetz (ChemG) 

 Chemikalienverordnung (ChemV) 

 Biozidprodukteverordnung (VBP) 

 Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) 

 Düngerverordnung (DüV) 

 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) 

 Störfallverordnung (StFV) 

 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) 

 Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von 

Abfällen (VVEA) 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Arbeitsgesetz (ArG) 

 Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvorsorge, 

ArGV 3) 

 Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) 

 Bauarbeitenverordnung (BauAV) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz  

(EG GSchG) 

 Verordnung über den Vollzug der Störfallverordnung 

 Verordnung über den Hochwasserschutz und die Was-

serbaupolizei (HWSchV) 

 

 

Störfallvorsorge Störfallrelevante Betriebe in Hochwasser-

gefahrenbereichen 

Betriebe mit relevanten Mengen an gefährlichen 

Stoffen, die sich in einem Hochwassergefahrenbe-

reich (siehe Kapitel «Hochwasserschutz») befinden, 

haben ein auf die potenzielle Gefährdung abgestimm-

tes Objektschutzgutachten zu erstellen.  

Die Gemeinde hat die im Einzelfall notwendigen 

Massnahmen im baurechtlichen Verfahren anzuord-

nen. Diese bedürfen einer Genehmigung durch die 

Baudirektion.   

Werden relevante Mengen an gefährlichen Stoffen im 

Rahmen von Betriebskontrollen erfasst, so hat die 

Gemeinde dies der Fachstelle Störfallvorsorge des 

AWEL zu melden.  

› § 22 Abs. 4 WWG; §§ 9 und 9 a HWSchV; § 3 Ver-

ordnung über den Vollzug der StFV  

 

 www.zh.ch › Hochwasser-

schutz bei Tankanlagen 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_12.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_161.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_171.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_012.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_610.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c822_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/822_113/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_30.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_311_141.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.6
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge/bewilligung-kontrollen-stoerfallvorsorge.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge/bewilligung-kontrollen-stoerfallvorsorge.html
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7. Abfall und Rohstoffe 
Abfälle stecken voller Wertstoffe und Energie. Diese Ressourcen gilt es 

optimal zu nutzen und in sauberen Kreisläufen zu halten. Die Zürcher Ab-

fall- und Ressourcenwirtschaft ist dafür gut organisiert, und der Anteil 

umweltgerecht behandelter Abfälle befindet sich auf einem hohen Stand. 

Dies ist unter anderem dem grossen Engagement der Gemeinden und ih-

ren Anstrengungen bei den Separatsammlungen zu verdanken. Als End-

produkt der Abfallbehandlung sollen langfristig nur noch Abfälle anfallen, 

aus denen man wieder Rohstoffe herstellen kann, oder aber solche, die 

so deponiert werden können, dass keine umweltrelevanten Immissionen 

in Luft, Wasser und Boden entstehen. 

 

Um was es geht 

Die meisten Dinge werden irgendwann zu 

Abfall. Jährlich entsorgen Privatpersonen 
und Unternehmen im Kanton Zürich vier 
bis fünf Millionen Tonnen Material. In den 

letzten 100 Jahren hat die Menge an 
Siedlungsabfällen pro Einwohner/-in und 
Jahr um das Vier- bis Fünffache zuge-

nommen.  
Für die Sammlung und Verwertung nahe-
zu aller Arten von Abfällen stehen im 

Kanton Zürich Entsorgungswege und 
eine dazu angepasste Infrastruktur und 
Logistik zur Verfügung. Das gilt insbe-

sondere auch für die getrennt zu sam-
melnden Siedlungsabfälle in den Ge-
meinden. Für Sonderabfälle bestehen 

zudem gut funktionierende Sammelstruk-
turen.  
Die Abfallanlagen sind technisch auf ei-

nem hohen Ausbaustandard. Anlagen zur 
Sortierung von Bausperrgut orientieren 
sich am aktuellen Stand der Technik und 

die Bewirtschaftung von Bauabfällen gilt 
als fortschrittlich. Auch wird vermehrt 
Energie aus der Abfallverbrennung (Keh-

richtverwertungsanlagen, Biomassekraft-
werke) sowie aus der separaten Verwer-
tung biogener Abfälle (Vergärungsanla-

gen) gewonnen. Trotz dieser positiven 
Entwicklungen sind zusätzliche Anstren-
gungen notwendig. Durch weitere Fort-

schritte im stofflichen Recycling können 
Materialkreisläufe geschlossen werden. 
Indem aus Abfällen einwandfreie wieder-

verwendbare Rohstoffe hergestellt wer-
den, kann der Ressourcenverbrauch von 
primären Rohstoffen verringert werden. 

Denn nicht nur die Abfälle aus Haushal-
ten, auch unsere Bauten und Infrastruk-
turanlagen bilden riesige Rohstofflager. 

Der Begriff und Denkansatz des «Urban 
Mining» steht dafür, diese Rohstofflager 
am Ende ihres Gebrauchs wieder zu nut-

zen. «Urban Mining» soll daher auch als 
strategisches Werkzeug für eine optimier-

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe 

Sektion Abfallwirtschaft 

Telefon: 043 259 39 49 

E-Mail: abfall@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch › Abfälle 

 www.zh.ch › Sonderabfall 

 www.zh.ch › Klärschlamm 

 www.zh.ch › Umgang mit Bauabfällen 

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 www.bafu.admin.ch/abfall 

 www.abfall.ch 

 www.swissrecycling.ch 

 www.kommunale-infrastruktur.ch 

 www.umweltschutz.ch 

 www.littering-toolbox.ch  

 www.saubere-veranstaltung.ch 

 www.igsu.ch  

 

 

mailto:abfall@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/sonderabfall.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/klaerschlamm.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
http://www.bafu.admin.ch/abfall
http://www.abfall.ch/
http://www.swissrecycling.ch/
http://www.kommunale-infrastruktur.ch/
http://www.umweltschutz.ch/
http://www.littering-toolbox.ch/
http://www.saubere-veranstaltung.ch/
http://www.igsu.ch/
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te Verwertung von Abfällen dienen, die 
Rohstoffe schont, die Umwelt entlastet 
und Deponieraum spart. Eine nachhaltige 

und tragfähige Kreislaufwirtschaft ist 
dann gegeben, wenn die (Abfall-) Ver-
gangenheit der Wertstoffe und Materia-

lien nicht mehr von Bedeutung ist. Kreis-

laufwirtschaft ist ein ganzheitlicher An-
satz, der den gesamten Kreislauf von 

Produkten und Rohstoffen von der Roh-
stoffgewinnung über die Design-, Produk-
tions-, Distributions- und eine möglichst 

lange Nutzungsphase bis hin zum Recyc-
ling betrachtet. Bestehende Materialien 
und Güter werden so lange und so inten-

siv wie möglich geteilt, wiederverwendet, 
repariert, aufgearbeitet und schliesslich 
recycelt werden. Auf diese Weise wird 

der Lebenszyklus der Produkte verlän-
gert. Nachdem ein Produkt das Ende 
seiner Lebensdauer erreicht hat, bleiben 

die Materialien so weit wie möglich in der 
Wertschöpfungskette. Sie können mehr-
mals produktiv genutzt werden, um wei-

terhin Wertschöpfung zu generieren. Die 
Kreislaufwirtschaft steht im Gegensatz 
zum traditionellen, linearen Wirtschafts-

modell. 
Die Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (VVEA) 

räumt den Aspekten der Ressourcen-
schonung und Kreislaufschliessung einen 
hohen Stellenwert ein. Damit sich der 

Ressourcenverbrauch von primären Roh-
stoffen und der Einsatz von Energie mit-
tel- bis langfristig deutlich vermindert, 

sind aber zwingend auch Massnahmen 
und Aktivitäten zu fördern, die zu einer 
wirksamen Verringerung und Vermeidung 

von Abfällen beitragen. Ressourcen-
Effizienz und Ressourcen-Schonung be-
ginnen also mit Produktion und Konsum. 

Dies gilt besonders auch für den Umgang 
mit Lebensmitteln. Vermeidbaren Le-
bensmittelverlusten («Food Waste») ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette 
sind zu vermeiden oder wenigstens zu 

vermindern. Hier ist der Handlungsbedarf 
gross. 
Abfälle, die entsprechend den Grundsät-

zen der Abfallwirtschaft nicht vermieden 
oder verwertet werden können, müssen 
in «Sicheren Senken» deponiert werden. 

Dazu braucht es genügend Deponieraum 

im Kanton Zürich. Ziel ist es, nur umwelt-
verträgliches Material abzulagern. Das 

Freisetzungspotenzial der Schadstoffe in 
den nicht verwertbaren, abgelagerten 
Abfällen ist zu minimieren, indem diese 

gemäss dem Stand der Technik abgerei-
chert, zerstört oder immobilisiert werden. 
Denn insbesondere das Sickerwasser 

sollte, wenn möglich, ohne Umweg über 
eine Kläranlage direkt in ein Gewässer 
eingeleitet werden können. Das spart 

Kosten für die Nachsorge. Die Emissio-
nen von Deponietyp B (ehemals «Inert-
stoffdeponien») und Deponietyp C (ehe-

mals «Reststoffdeponien») sind weitge-
hend umweltverträglich. Deponietyp D 
(ehemals «Schlackendeponien») und 

Deponietyp E (ehemals «Reaktordepo-
nien») verursachen hingegen eine lange 
und damit kostspielige Nachsorge von bis 

zu 50 Jahren. Es braucht bedeutende 
Anstrengungen, die Kehrichtschlacke so 
aufzubereiten, dass sie emissionsfrei ist. 

Neue Technologien ermöglichen es, die 
in der Schlacke enthaltenen Rohstoffe 
(Metalle oder gewisse mineralische Stof-

fe) abzutrennen und wieder als Rohstoffe 
einzusetzen. 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Auf Bundesebene bilden das Umwelt-

schutzgesetz (USG) und das Gewässer-
schutzgesetz (GSchG) sowie die darauf 
gestützt ergangenen Verordnungen, wie 

z.B. die VVEA oder die Getränkeverpa-
ckungsverordnung (VGV), die rechtliche 
Grundlage im Bereich der Abfallwirt-

schaft. Der Vollzug der Bundesgesetzge-
bung wurde weitgehend an die Kantone 
delegiert. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
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Die kantonale Abfallwirtschaft ist im 
kantonalen Abfallgesetz (AbfG) und in 
der kantonalen Abfallverordnung (AbfV) 

umfassend geregelt. Die Aufgaben zwi-
schen Kanton und Gemeinden sind so 
aufgeteilt, dass der Kanton in erster Linie 

für die Erstellung eines kantonalen Ab-

fallkonzeptes, die Abfallplanung, die In-
formation und Beratung (inkl. Aus- und 

Weiterbildung), die Nachsorgepflicht der 
Deponien, die Altlastensanierung sowie 
die Oberaufsicht über die Abfallwirtschaft 

zuständig ist.  
 
Kernaufgabe der Gemeinden ist die Ent-

sorgung (Sammlung, Transport und Ver-
wertung) von Siedlungsabfällen aus 
Haushalten und Unternehmen sowie die 

Finanzierung der damit verbundenen 
Kosten durch Gebühren (siehe weiter 
unten). Diese Aufgabe begründet sich 

aus dem staatlichen Entsorgungsauftrag 
(«Entsorgungsmonopol») des Gemein-
wesens für Siedlungsabfälle (Art. 7 Abs. 

6 und Abs. 6bis sowie Art. 31b USG; Art. 3 
Bst. a und Bst. b und Art. 13 VVEA; §§ 16 
und 35 AbfG und § 3 AbfV). Die Gemein-

den organisieren bzw. regeln demnach 
auf ihrem Gebiet gesamthaft die Entsor-
gung und die Transportlogistik für Sied-

lungsabfälle und erlassen dazu eigene 
Abfall- und Gebührenverordnungen. In 
ihrem Zuständigkeitsbereich können sie 

die Vorschriften den örtlichen Gegeben-
heiten anpassen und die Ausführung 
ihrer Aufgaben auch teilweise oder ganz 

Privaten übertragen. Zudem können sie 
sich zur Lösung der Aufgaben mit ande-
ren Gemeinden oder Organisationen zu-

sammenschliessen. 
Weitere Aufgaben haben die Gemeinden 
bei der Erstellung und dem Betrieb von 

Behandlungsanlagen für Siedlungsabfäl-
le. Für die Bearbeitung dieser Aufgaben 
haben sich viele Gemeinden zu Zweck-

verbänden bzw. interkommunalen Anstal-
ten zusammengeschlossen. Allenfalls 
haben sie sich vertraglich an solche An-

lagen gebunden. Es ist auch möglich, 
dass die Gemeinden Private mit diesen 
Aufgaben betrauen. Die entstehenden 

Kosten (u.a. Logistik- und Behandlungs-
kosten) der Siedlungsabfallbewirtschaf-
tung müssen die Gemeinden den Verur-

sachern oder Inhabern der Siedlungsab-

fälle vollständig mittels kostendeckenden 
und verursachergerechten Gebühren 

überbinden (Art. 32a USG und § 37 
AbfG). 

Publikationen 

 Massnahmenplan Abfall- und Ressourcen-

wirtschaft 2019-2022, AWEL (2018)  

 Finanzierung der Siedlungsabfallentsor-

gung. Vollzugshilfe für die verursacherge-

rechte Finanzierung der Siedlungsabfallent-

sorgung, BAFU (2018)  

 Der richtige Umgang mit Bauabfällen – Eine 

Übersicht für Bauherren, Planer und Bau-

verwalter, Merkblatt, AWEL (2018) 

 Sammlung und Verwertung von Kunststof-

fen aus Haushalten, Faktenblatt, AWEL 

(2017) 

 Kunststoffabfälle aus Haushalten recyclen 

nutzt dem Klima, ZUP Nr. 97 (2020) 

 Abfall-Sammelstellen in der Gemeinde 

planen, errichten, betreiben, AWEL (2006) 

 Kehrichtlogistik in Gemeinden und Städten: 

Ein Leitfaden für die Grundlagen, AWEL 

(2013) 

 Illegale Abfallablagerung, Vollzugshilfe für 

Gemeinden zum Ablagerungsverbot, 

AWEL (2010)  

 Ratgeber «Abfallkalender», AWEL (2013) 

 No Waste Let’s Taste, Aktions- und Hand-

lungsvorschläge zur Verminderung von 

Food-Waste, Green About & AWEL (2016) 

 Handbuch Littering: Eine Praxishilfe zur 

Entwicklung von Massnahmen gegen  

Littering, seecon gmbh (2008) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallplanung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallplanung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/faktenblatt_kunststoffe_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/faktenblatt_kunststoffe_2017.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP97-20_Plastikrecycling.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP97-20_Plastikrecycling.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfall_sammelstellen_broschuere_2006.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfall_sammelstellen_broschuere_2006.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/kehrichtlogistik_leitfaden_awel_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/kehrichtlogistik_leitfaden_awel_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/ratgeber_abfallkalender_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/publikationen/no_waste_lets_taste_2016.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_0/publicationitems/littering_handbuch_l/download.spooler.download.1282817015318.pdf/handbuch_littering_version_2008.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_0/publicationitems/littering_handbuch_l/download.spooler.download.1282817015318.pdf/handbuch_littering_version_2008.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_0/publicationitems/littering_handbuch_l/download.spooler.download.1282817015318.pdf/handbuch_littering_version_2008.pdf
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Dienstleistungen und Hilfsmittel 

des Kantons für die Gemeinden 

Die Sektion Abfallwirtschaft der Abteilung Ab-

fallwirtschaft und Betriebe des Amts für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft (AWEL) unterstützt die 

Gemeinden mit Beratung, Ausbildungskursen 

und Seminaren sowie verschiedenen Informati-

onsmitteln (z.B. Merkblätter, Vollzugshilfen oder 

Leitfäden). Den Gemeinden steht zudem ein 

Beratungsteam für fachspezifische und/oder 

rechtliche abfallwirtschaftliche Fragen und Inhal-

te zur Verfügung.  

Diese Dienstleistungsangebote helfen den Ge-

meinden, eine geordnete und wirksame kommu-

nale Abfall- und Ressourcenbewirtschaftung 

sicherzustellen. Unter www.zh.ch gibt es umfas-

sende Informationen und Hilfsmittel, beispiels-

weise zu den verschiedenen Abfallarten, zu 

Sonderabfällen aus Haushalten, zur finanziellen 

Führung der Siedlungsabfallwirtschaft, zu Ge-

bühren, zum Vollzug bei illegalen Abfallablage-

rungen oder zu einem AWEL-Muster für die 

kommunale Abfallverordnung. 

 
 

Abfall von Unternehmen mit 250 

oder mehr Vollzeitstellen ist kein 

Siedlungsabfall  

In Art. 3 Bst. a VVEA wird der Begriff Siedlungs-

abfälle definiert. Die im Vergleich zu früher en-

ger gefasste Begriffsdefinition konkretisiert das 

staatliche «Entsorgungsmonopol» für Sied-

lungsabfälle, das in Art. 31b USG verankert ist.  

Siedlungsabfälle umfassen die aus Haushalten 

stammenden Abfälle sowie Abfälle aus Unter-

nehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, 

deren Zusammensetzung hinsichtlich Inhalts-

stoffen und Mengenverhältnissen mit Abfällen 

aus Haushalten vergleichbar sind. Diese Rege-

lung gilt seit dem 1. Januar 2019 (Art. 49 VVEA). 

Alle Abfälle aus Unternehmen mit 250 oder mehr 

Vollzeitstellen, auch die von der Zusammenset-

zung her mit Siedlungsabfällen vergleichbaren 

(u.a. Betriebskehricht), stellen also keine Sied-

lungsabfälle mehr dar. Folglich fallen sie auch 

nicht mehr unter das «Entsorgungsmonopol» 

bzw. den Entsorgungsauftrag des Gemeinwe-

sens gemäss Art. 31b USG. Da entsprechend 

auch Art. 32a USG nicht mehr Anwendung fin-

den kann, verfügen die Gemeinden über keine 

Grundlage mehr, bei den betroffenen Unterneh-

men Abfall-Grundgebühren und andere Gebüh-

ren für Siedlungsabfälle zu erheben. Diese sind 

selbst verantwortlich für die Entsorgung ihrer 

Abfälle. 

Als Unternehmen werden rechtliche Einheiten 

mit einer eigenen Unternehmens-Identifikations-

nummer (UID) oder solche in einem Konzern 

zusammengeschlossene Einheiten mit einem 

gemeinsam organisierten Abfallentsorgungssys-

tem (z.B. Grossverteiler) bezeichnet (Art. 3 

Bst. b VVEA). Mit Hilfe der Vollzugshilfe für die 

verursachergerechte Finanzierung der Sied-

lungsabfallentsorgung des Bundesamts für Um-

welt sowie weiterer Unterlagen und Hilfsmittel 

des AWEL können Gemeinden diejenigen Un-

ternehmen auf ihrem Gemeindegebiet identifizie-

ren, die nicht mehr unter das staatliche «Entsor-

gungsmonopol» fallen. 

 

Die Gemeinden können auch weiterhin die Ent-

sorgung von Abfällen aus solchen Unternehmen 

anbieten. Da für diese Abfälle der freie Markt 

gilt, setzt dies aber u.a. voraus, dass sich die 

Gemeinden mit den betroffenen Unternehmen 

vertraglich über die Konditionen der Entsorgung, 

einschliesslich der Kosten, einigen. Eine Querfi-

nanzierung aus dem gebührenfinanzierten Mo-

nopolbereich (Entsorgung von Siedlungsabfäl-

len) ist nicht zulässig. 

 

http://www.zh.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Neue Wege im  

Abfallwesen 

Fortschrittliche Abfallbeseitigung 

Damit die wichtigen Anliegen und Grundsätze der 

Abfallwirtschaft (Abfälle vermeiden und verwerten) 

wirksam umgesetzt werden, ist die Gemeinde stets 

gefordert, neue abfallwirtschaftliche Erkenntnisse in 

ihren Vollzug einfliessen zu lassen. Dadurch leistet 

die Gemeinde einen wertvollen Beitrag an eine zeit-

gemässe Ressourcenwirtschaft. 

› Art. 30 ff. USG; Art. 7, 11, 12, 13 und 14 VVEA; 

§§ 2, 3, 35 und 37 AbfG; §§ 1 und 3 AbfV 

 www.zh.ch › Urban Mining 

Potenzialbetrachtung 

 www.zh.ch › Informationen für 

Gemeinden 

 www.zh.ch › Abfälle aus 

Haushalten  

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauabfälle /  

Rückbaustoffe 

Entsorgungskonzepte einfordern 

Werden bei bewilligungspflichtigen Rück- oder Um-

bauten mehr als 200 m3 Bauabfälle erwartet, oder 

wurde das Bauobjekt vor 1990 erstellt, muss die 

Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept erstellen. Das 

Entsorgungskonzept dokumentiert, welche Arten, 

Qualitäten und Mengen von Bauabfällen zu erwarten 

sind. Bei Bauten mit Baujahr vor 1990 hat es zudem 

eine Schadstoffabklärung zu beinhalten, da in diesen 

Fällen erfahrungsgemäss mit Schadstoffen wie As-

best oder polychlorierten Biphenylen (PCB) zu rech-

nen ist.  

Das Vorliegen eines Entsorgungskonzeptes ist Vo-

raussetzung für die Baufreigabe. In besonders rele-

vanten Fällen wird das Konzept, einschliesslich 

Schadstoffgutachten, durch Fachleute mit der Befug-

nis zur privaten Kontrolle geprüft und zusammen mit 

dem Prüfbericht der Gemeinde vorgelegt. In den 

übrigen Fällen prüft die Gemeinde das Entsorgungs-

konzept selbst. Hinweise zum Vorgehen seitens der 

Baubehörde, einschliesslich Textbausteine für die 

Baubewilligung, sind im Merkblatt «Private Kontrolle 

beim Rück- und Umbau» dargestellt.  

Im Zuge der Bauarbeiten sind die Schadstoffe ge-

mäss Entsorgungskonzept zu entfernen und zu ent-

sorgen. Nach Ende der Bauarbeiten muss die Bau-

herrschaft nachweisen können, dass die belasteten 

Bauabfälle fachgerecht ausgebaut und umweltge-

recht entsorgt wurden (Entsorgungsnachweis). Im 

Anwendungsbereich der privaten Kontrolle «Rück- 

und Umbau» ist auch der Entsorgungsnachweis 

 www.zh.ch › private Kontrolle 

Rück- und Umbau 

› Liste der befugten Fachper-

sonen / 

› Formulare 

 Private Kontrolle beim Rück- 

und Umbau, Merkblatt für 

Bauherren, Planer und kom-

munale Bauverwaltungen, 

AWEL (2018) 

 Der richtige Umgang mit 

Bauabfällen – Eine Übersicht 

für Bauherren, Planer und 

Bauverwalter, Merkblatt,  

AWEL (2018) 

 Private Kontrolle beim Rück- 

und Umbau – Textbausteine 

für die Baubewilligung der 

Gemeinde, AWEL (2018) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/rohstoffe/urban-mining.html#227633211
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/rohstoffe/urban-mining.html#227633211
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfall-aus-haushalten.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfall-aus-haushalten.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/listen-befugte-pk/20_10_29_liste_pk_3_11.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/listen-befugte-pk/20_10_29_liste_pk_3_11.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-rueck-umbau.html#-1499335562
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_textbausteine_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_textbausteine_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_textbausteine_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/entsorgungskonzept/merkblatt_rueckbau_textbausteine_2018.pdf
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durch eine befugte Fachperson zu prüfen. Diese 

Prüfung ist Voraussetzung für die Bauabnahme. 

› Art. 16 VVEA; § 327 Abs. 1 PBG; § 3a AbfV;  

§ 4 in Verbindung mit Anhang Ziff. 3.11 BBV I  

Bauabfälle /  

Rückbaustoffe 

Anforderungen an die Trennung von Bau-

abfällen erhöhen und kontrollieren  

Auf den Baustellen werden heute wiederverwertbare 

Rückbaustoffe grundsätzlich getrennt. Neu wird in der 

VVEA auch Gips als zu trennende und einer stoffli-

chen Verwertung zuzuführende Fraktion genannt. 

Es empfiehlt sich, auf die die korrekte Trennung der 

Bauabfälle auf der Baustelle aufmerksam zu machen 

und diese auch zu kontrollieren. 

› Art. 17 VVEA; § 16a Abs. 1 AbfG; Anhang Ziff. 2.61 

BBV I (SIA 430) 

 www.zh.ch › Umgang mit 

Bauabfällen  

 www.arv.ch 

 Richtlinie für die Verwertung 

mineralischer Bauabfälle,  

BAFU (2006) 

 

Industrie und Gewerbe Umweltschutz in Industrie und Gewerbe 

sicherstellen (Betrieblicher Umweltschutz) 

Der betriebliche Umweltschutz befasst sich mit dem 

Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung in den Be-

trieben. Dabei werden neben Fragen zur Abfallbe-

wirtschaftung auch die Bereiche Liegenschaftsent-

wässerung, Industrieabwasser, Löschwasser-

Rückhalt, Absicherung Güterumschlag, Lagerung und 

Störfallvorsorge in der Bau- und Betriebsphase beur-

teilt. 

 www.zh.ch › Betrieblicher 

Umweltschutz 

 

 Industrie- und Gewerbebetriebe bewilligen 

Bei der (Bau-)Bewilligung von Industrie- und Gewer-

bebetrieben wird je nach Gefährdungspotenzial ein 

anderes Bewilligungsverfahren angewendet. Die 

verschiedenen Betriebskategorien mit den entspre-

chenden Verfahren können dem Wegweiser «Bewilli-

gungsverfahren beim betrieblichen Umweltschutz» 

entnommen werden.  

Abfallintensive Betriebe (z.B. Grossdruckereien, 

Grossküchen, Verteilzentren von Grosshandelsbe-

trieben, Warenhäuser / Einkaufszentren) müssen 

zudem ein Abfallbewirtschaftungskonzept erstellen. 

 Bewilligungsverfahren beim 

betrieblichen Umweltschutz, 

Wegweiser für die Baubehör-

de, Baudirektion Kanton  

Zürich (3. Auflage 2014) 

› Bestellen unter Tel. 043 259 

32 62 oder betriebe@bd.zh.ch  

 www.zh.ch › Bewilligungen 

 

 Industrie- und Gewerbebetriebe  

kontrollieren 

Die Kontrolle der Betriebe während der Betriebspha-

se erfolgt risikobasiert in kürzeren oder längeren 

Zeitabständen. 

 www.zh.ch › Kontrollen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umgang-mit-bauabfaellen.html
http://www.arv.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/richtlinie-verwertung-mineralischer-bauabfaelle.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/richtlinie-verwertung-mineralischer-bauabfaelle.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
mailto:betriebe@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html#243854660
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html#734746851
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Abfall-

Ablagerungsverbot 

Illegale Abfallablagerung im Freien  

verhindern / Ablagerungsverbot vollziehen 

Abfälle im Freien abzulagern oder stehen zu lassen, 

ist verboten. Es spielt dabei keine Rolle, ob dies auf 

privatem oder öffentlichem Grund geschieht und 

woher die Abfälle stammen. Für den Vollzug des 

Abfall-Ablagerungsverbots sind die Gemeinden zu-

ständig. Bei Verstössen gegen das Ablagerungsver-

bot (Abfallrecht) und allenfalls zusätzlich gegen ge-

wässerschutzrechtliche Bestimmungen muss zwin-

gend Anzeige bei der Polizei erstattet werden. 

Das AWEL unterstützt die Gemeinden mit Beratung 

und einer Vollzugshilfe zum Ablagerungsverbot. 

› Art. 7 Abs. 6, Art. 60 und 61 USG; Art. 3, 6 Abs. 1, 

70 und 71 GSchG; §§ 14 Abs. 1, 15, 35 Abs. 4 und 

39 Abs. 1 lit. d und f und Abs. 3 AbfG 

 

Hinweis zu Bussen bei Littering: 

Der zulässige Höchstbetrag für gemeinderechtliche 

Ordnungsbussen beträgt Fr. 300 (vgl. § 175 des 

Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisa-

tion im Zivil- und Strafprozess [GOG] i.V.m. § 171 

GOG und Art. 1 Abs. 4 Ordnungsbussengesetz). 

Solche Bussen werden vom Gemeindevorstand an-

geordnet und fallen der Gemeindekasse zu (§ 173 

GOG). Der Tatbestand des Litterings kann auch in 

der Polizeiverordnung geregelt werden. Der Bussbe-

trag ist in der kommunalen Bussenliste aufzuführen. 

Demgegenüber fällt die widerrechtliche Entsorgung 

von grösseren Abfallmengen unter die Strafbestim-

mung von § 39 Abs. 1 lit. d und f AbfG (Busse bis Fr. 

50 000, bei Gewinnsucht in unbeschränkter Höhe). 

Die Untersuchung und Beurteilung von Widerhand-

lungen obliegt hier den Statthalterämtern (§ 39 Abs. 3 

AbfG). 

Im Falle von Littering kann die Gemeinde also Bus-

sen bis Fr. 300 erteilen, sofern eine entsprechende 

Strafnorm in der kommunalen Polizeiverordnung 

verankert ist. Geschütztes Rechtsgut ist nicht die 

Umwelt, sondern die öffentliche Ordnung. Textvor-

schlag: «Mit Busse bis Fr. 300 wird bestraft, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig kleine Mengen von Abfäl-

len wie Verpackungen einschliesslich Flaschen, Ge-

tränkedosen und Plastiksäcke, Drucksachen, Speise-

reste, Kaugummis oder Zigarettenstummel wegwirft 

oder liegen lässt. Von diesem Verbot kann der Ge-

meindevorstand [oder untergeordnetes Gemeindeor-

gan] bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen 

Ausnahmen vorsehen. 

 

 www.zh.ch › Illegale Abfallbe-

seitigung 

 Illegale Abfallablagerung, 

Vollzugshilfe für Gemeinden 

zum Ablagerungsverbot, 

AWEL (2010) 

 www.zh.ch › Fahrzeug- und 

Reifenverwertung 

 Lagerung und Export von 

Fahrzeugen, Merkblatt,  

AWEL (2015) 

 Lagerung, Behandlung und 

Export von Alt- und Ge-

brauchtreifen, Merkblatt,  

AWEL (2015) 

 www.littering-toolbox.ch  

 Handbuch Littering: Eine 

Praxishilfe zur Entwicklung 

von Massnahmen gegen  

Littering, seecon GmbH 

(2008) 

 Wissenswertes zum Littering: 

Informationen für Gemeinden 

und Städte, AWEL (2011) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/fahrzeuge-reifenverwertung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/fahrzeuge-reifenverwertung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/branchen/auto-transport-brenn-und-treibstofflager/tt_lagerung_und_export_von_fahrzeugen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/branchen/auto-transport-brenn-und-treibstofflager/tt_lagerung_und_export_von_fahrzeugen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/branchen/auto-transport-brenn-und-treibstofflager/MB_Reifen_Lagerung_Export_interkantonal_inklZH.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/branchen/auto-transport-brenn-und-treibstofflager/MB_Reifen_Lagerung_Export_interkantonal_inklZH.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/branchen/auto-transport-brenn-und-treibstofflager/MB_Reifen_Lagerung_Export_interkantonal_inklZH.pdf
http://www.littering-toolbox.ch/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/publikationen/handbuch_littering_seecon_2008.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/publikationen/handbuch_littering_seecon_2008.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/publikationen/handbuch_littering_seecon_2008.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/publikationen/handbuch_littering_seecon_2008.pdf
https://www.littering-toolbox.ch/fileadmin/Media/Downloads/D18_littering_grundlagen_awel_wissenswertes_infos_gde_2011.pdf
https://www.littering-toolbox.ch/fileadmin/Media/Downloads/D18_littering_grundlagen_awel_wissenswertes_infos_gde_2011.pdf
https://www.littering-toolbox.ch/fileadmin/Media/Downloads/D18_littering_grundlagen_awel_wissenswertes_infos_gde_2011.pdf
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Abfall-

Verbrennungsverbot 

Illegales Verbrennen von Abfällen  

verhindern / Verbrennungsverbot vollziehen 

Das Verbrennen von Abfällen im Freien bzw. aus-

serhalb von bewilligten Anlagen ist verboten. Es 

spielt dabei keine Rolle, ob dies auf privatem oder 

öffentlichem Grund geschieht und woher die Abfälle 

stammen. 

Natürliche pflanzliche Abfälle (Wald-, Feld- und Gar-

tenabfälle) dürfen unter gewissen Einschränkungen 

(siehe weiter unten) verbrannt werden, sofern daraus 

keine übermässigen Immissionen entstehen. In be-

wohnten Gebieten können die Gemeinden das Ver-

brennen solcher Abfälle einschränken. In den Monaten 

November bis und mit Februar gilt im ganzen Kanton 

Zürich ein Verbrennungsverbot für natürliche pflanzli-

che Abfälle. Ausgenommen sind Brauchtums- und 

Grillfeuer. In folgenden Fällen kann der zuständige 

Revierförster Ausnahmebewilligungen erteilen: aku-

tes Auftreten von Forstschädlingen, Verklausungsge-

fahr in Fliessgewässern, Waldrandpflege in schwer 

zugänglichem Gebiet und extreme Waldschadenser-

eignisse. In folgenden Fällen kann die Gemeinde 

Ausnahmebewilligungen erteilen: Verklausungsge-

fahr in Fliessgewässern sowie Hecken- und Weide-

pflege in schwer zugänglichem Gebiet. 

Für den Vollzug des Abfall-Verbrennungsverbots sind 

die Gemeinden zuständig. Bei Verstössen gegen das 

Verbrennungsverbot muss zwingend auch eine An-

zeige bei der Polizei erstattet werden. Das AWEL 

unterstützt die Gemeinden mit Beratung und Hilfsmit-

teln. 

› Art. 7 Abs. 6, 30c Abs. 2, 60 und 61 USG; Art. 26a 

und 26b LRV; §§ 14 Abs. 2 und 3, 35 Abs. 4 und 39 

Abs. 1 lit. g und Abs. 3 AbfG; § 17 Verordnung zum 

Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 

 www.zh.ch › Illegale Abfallbe-

seitigung 

 www.zh.ch › Feuerungen   

 www.zh.ch › Feuerungskon-

trollen Gemeinden 

 Im Winter keine Feuer im 

Freien, Zürcher Umweltpraxis, 

Nr. 63 (2010) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=713.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/feuerung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-luftreinhaltung/feuerungsanlagen/feuerungskontrolle.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP63-10_verbrennungsverbot.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP63-10_verbrennungsverbot.pdf
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›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Kommunale Abfall-

bewirtschaftung 

Erlass einer kommunalen Abfallverordnung 

Das Abfallrecht besteht zu einem grossen Teil aus 

Erlassen des Bundes, insbesondere dem USG und 

der VVEA. Das kantonale Abfallrecht delegiert ver-

schiedene Aufgaben im Bereich der Siedlungsabfall-

wirtschaft an die Gemeinden (siehe auch «Aufgaben-

teilung Bund, Kanton, Gemeinden»).  

Eine wichtige gesetzliche Grundlage für die Organi-

sation und den Vollzug der kommunalen Abfallbewirt-

schaftung bildet die kommunale Abfallverordnung. 

Jede Gemeinde erlässt eine kommunale Abfallver-

ordnung, die durch das AWEL genehmigt werden 

muss. Die kommunale Abfallverordnung hat unter 

anderem auch die Grundsätze der Gebührenerhe-

bung zu regeln. Es wird empfohlen, weitere Einzel-

heiten wie die genaue Festlegung der Gebührenan-

sätze, Abfuhren und Sammlungen usw. in unterge-

ordneten Erlassen zu regeln, damit diese bei Bedarf 

vereinfacht angepasst werden können. 

Das AWEL stellt eine Muster-Abfallverordnung für 

Gemeinden zur Verfügung. Diese enthält Vorschläge 

zum Aufbau und zu geeigneten Formulierungen. 

› § 35 Abs. 1 AbfG 

 www.zh.ch › Muster-

Abfallverordnung 

für Gemeinden 

 Abfälle separat sammeln und verwerten 

Die Gemeinde führt getrennte Sammlungen für Glas, 

Papier, Metalle, Textilien, Karton Grünabfälle und 

Altöl aus Haushalten durch. Sie können weitere sepa-

rate Sammlungen für stofflich verwertbare Siedlungs-

abfallfraktionen anbieten, die nicht der Kehricht-

sammlung übergeben werden dürfen oder sollen (vgl. 

Art. 13 Abs. 1 VVEA).  

Das AWEL empfiehlt, alle biogenen Abfälle (Küchen- 

und Gartenabfälle pflanzlicher und tierischer Herkunft 

ohne übermässige Belastungen von Schadstoffen 

oder kritischen Keimen) zu sammeln und nach dem 

Stand der Technik zu verwerten (siehe auch «Ver-

wertung von biogenen Abfällen fördern», S. 10). Bei 

der Vergabe von Aufträgen an private Dritte ist das 

öffentliche Beschaffungsrecht zu beachten (siehe 

auch «Kehrichtabfuhr organisieren und ausschrei-

ben», S.11).  

› Art. 31b USG; Art. 3 Bst. a und b und Art. 12, 13 

und 14 VVEA; § 35 Abs. 1 und 5 AbfG; § 3 AbfV; 

IVöB-Beitrittsgesetz; VRöB; Submissionsverordnung 

 www.zh.ch › Informationen für 

Gemeinden  

 Abfall-Sammelstellen in der 

Gemeinde – planen, errich-

ten, betreiben, AWEL (2006) 

 Abfallsammelstellen hinder-

nisfrei, AWEL (2015) 

 Bauliche und gewässer-

schutztechnische Anforde-

rungen an kommunale Abfall-

sammelstellen, AWEL (2015) 

 www.abfall.ch/leitfaden 

 www.beschaffungswesen.zh.ch 

 Sicherheit und Haftung bei 

der Papiersammlung durch 

Vereine und Schulen, Merk-

blatt, AWEL (2016) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallverordnung.html#2054729878
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallverordnung.html#2054729878
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2003/196.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi66fXo9NDTAhXBCywKHWwtAuMQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bkb.admin.ch%2Fdam%2Fbkb%2Fde%2Fdokumente%2FRechtsgrundlagen%2FKantonale%2520Erlasse%2Fvroeb.pdf.download.pdf%2FMustervorlage%2520f%25C3%25BCr%2520Vergaberichtlinien%2520(VR%25C3%25B6B)%2520zur%2520rev.%2520IV%25C3%25B6B.pdf&usg=AFQjCNG9hjlfng-P5h468UPrIqO9fwOO-g&sig2=4N_7X2Ti1rUVMRDpSs0yMA&cad=rja
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=720.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfall_sammelstellen_broschuere_2006.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfall_sammelstellen_broschuere_2006.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfall_sammelstellen_broschuere_2006.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_hindernisfreie_sammelstellen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_hindernisfreie_sammelstellen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_bauliche_anforderungen_sammelstellen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_bauliche_anforderungen_sammelstellen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_bauliche_anforderungen_sammelstellen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/merkblatt_bauliche_anforderungen_sammelstellen_2015.pdf
http://www.abfall.ch/leitfaden/
http://www.beschaffungswesen.zh.ch/
http://www.geopartner.ch/wp-content/uploads/2017/03/AWEL-MB_Papiersammlungen_2016.pdf
http://www.geopartner.ch/wp-content/uploads/2017/03/AWEL-MB_Papiersammlungen_2016.pdf
http://www.geopartner.ch/wp-content/uploads/2017/03/AWEL-MB_Papiersammlungen_2016.pdf
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Kommunale Abfall-

bewirtschaftung 

Verwertung von biogenen Abfällen fördern 

Die Gemeinde bietet eine Abfuhr (Hol-Sammlung) 

oder eine zentrale Bring-Sammlung an, um biogene 

Abfälle oder mindestens Teilfraktionen der biogenen 

Abfälle separat zu sammeln und stofflich und energe-

tisch zu verwerten. 

Laut dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) sind Grün-

abfälle pflanzliche Abfälle, die im Wesentlichen aus 

Gemeinden, privaten Haushalten und der Landwirt-

schaft stammen. Zu den Grünabfällen zählen z.B. 

Gartenabfälle (Baum-, Strauch-, Rasenschnitt etc.) 

oder Abfälle aus der Pflege von öffentlichen Grünflä-

chen und Strassenrändern. 

Das AWEL empfiehlt nebst Gartenabfällen auch 

Küchenabfälle aus privaten Haushalten zu sammeln 

und nach dem Stand der Technik zu verwerten (Ver-

gärung oder Kompostierung). Sobald Essensreste 

oder nicht konsumierte Lebensmittel aus Haushalten 

ebenfalls durch die kommunale Grüngutabfuhr ge-

sammelt werden, darf das Sammelgut nicht in einer 

Feldrandkompostierung oder einer Co-Vergärung 

ohne ausgewiesene Hygienisierung verarbeitet, son-

dern nur einer geeigneten Anlage (thermophile Ver-

gärung, Platzkompostierung) zugeführt werden. 

Generell sollten für die Hol-Sammlung klare Vorga-

ben für die Bereitstellung von Grünabfällen gemacht 

werden. In der Praxis haben sich Norm-Container 

dafür weitgehend bewährt. 

Zur Deckung der Entsorgungskosten von Grünabfäl-

len fordert und empfiehlt die Vollzugshilfe zur Finan-

zierung der Siedlungsabfallentsorgung des Bundes-

amts für Umwelt (2018) eine separate verursacherge-

rechte (mengenabhängige) «Grüngutgebühr» zu 

erheben. Ein gewisser Anteil der Kosten für die Ent-

sorgung der Grünabfälle kann dabei auch über die 

Abfall-Grundgebühr gedeckt werden.  

› Art. 32a USG; Art. 3 Bst. a und b und Art. 12, 13, 14, 

33 und 34 VVEA 

 
Hinweis: Küchenabfälle aus dem gewerblichen Be-

reich (Gastronomie, Grossküchen usw.) sind durch 

spezialisierte Entsorgungsunternehmen separat zu 

sammeln und zu entsorgen. Dazu sind die Vorgaben 

des kantonalen Veterinäramts und der Verordnung 

über tierische Nebenprodukte (VTNP) zu beachten.  

 www.zh.ch › Kompostierung 

& Vergärung 

 www.biomassesuisse.ch 

 www.kompost.ch  

(Kompostforum Schweiz) 

 Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung. Vollzugshil-

fe für die verursachergerechte 

Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung, BAFU 

(2018) 

 www.zh.ch/tnp  

(Tierische Nebenprodukte) 

 www.zh.ch/tierseuchen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_441_22.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/kompostierung-vergaerung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/kompostierung-vergaerung.html
http://www.kompost.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
http://www.zh.ch/tnp
http://www.zh.ch/tierseuchen
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Kommunale Abfall-

bewirtschaftung 

Kehrichtabfuhr organisieren und  

ausschreiben 

Die Gemeinde ist dafür zuständig, dass der auf Ge-

meindegebiet anfallende Kehricht (einschliesslich 

Sperrgut) regelmässig und zu festgelegten Zeiten 

eingesammelt und entsorgt wird. Oft wird das Sperr-

gut gemeinsam mit dem Kehricht eingesammelt. Für 

Sperrgut kann allerdings auch eine Bring-Sammlung 

an einer betreuten kommunalen Sammelstelle einge-

richtet werden. 

Bei der Vergabe von öffentlichen Logistik- bzw. 

Transport- und Entsorgungs-Aufträgen ist das öffent-

liche Beschaffungsrecht zu beachten. Übersteigt ein 

Entsorgungsauftrag, der an Dritte vergeben wird, den 

durch das Submissionsrecht festgelegten Schwel-

lenwert für Dienstleistungen (Kosten über die gesam-

te Vertragsdauer), muss die einzukaufende Leistung 

öffentlich ausgeschrieben werden. Je nach Höhe des 

Schwellenwertes kommen verschiedene Ausschrei-

bungsverfahren zum Zug. Zudem ist die Gemeinde 

zu sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung 

verpflichtet. 

› Art. 31b USG; Art. 3 Bst. a und b und Art. 10 VVEA; 

§§ 16 und 35 Abs. 1 AbfG; IVöB-Beitrittsgesetz; 

VRöB; Submissionsverordnung;  

 www.zh.ch › Informationen für 

Gemeinden  

 Kehrichtlogistik in Gemeinden 

und Städten: Ein Leitfaden für 

die Grundlagen, AWEL 

(2013) 

 Faktenblatt «Unterflurcontai-

ner» und Faktenblatt 

«Empfehlungen zur Submis-

sion»: Zum Leitfaden Keh-

richtlogistik in Gemeinden 

und Städten, AWEL (2013) 

 Umweltfreundliche Kehrichtlo-

gistik – Ökologische Kriterien  

in Ausschreibungen, Fokus 

Fahrzeuge, Merkblatt AWEL 

(2016) 

 www.beschaffungswesen.zh.ch 

 www.kdmz.zh.ch › Bezug des 

Handbuchs für Vergabestel-

len der Kommission für das 

öffentliche Beschaffungswe-

sen 

 Überblick über die Kosten der Abfall-

wirtschaft schaffen 

Mit der Rechnungsführung über die Abfallwirtschaft 

gewährleistet die Gemeinde einen vollständigen 

Überblick über alle anfallenden Kosten. Sie ist ge-

mäss den Grundsätzen des Gemeindegesetzes zu 

führen. 

› Art. 32a USG; § 37 Abs.1 AbfG; § 165 GG 

 www.zh.ch › Abfallrechnung, 

Gebühren & Abfallstatistik 

 Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung. Vollzugshil-

fe für die verursachergerechte 

Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung, BAFU 

(2018)  

 Was gehört in die Abfallrech-

nung einer Gemeinde?, 

Merkblatt, AWEL (2016) 

 www.zh.ch › Finanzhaushalt 

der Gemeinden 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2003/196.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi66fXo9NDTAhXBCywKHWwtAuMQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bkb.admin.ch%2Fdam%2Fbkb%2Fde%2Fdokumente%2FRechtsgrundlagen%2FKantonale%2520Erlasse%2Fvroeb.pdf.download.pdf%2FMustervorlage%2520f%25C3%25BCr%2520Vergaberichtlinien%2520(VR%25C3%25B6B)%2520zur%2520rev.%2520IV%25C3%25B6B.pdf&usg=AFQjCNG9hjlfng-P5h468UPrIqO9fwOO-g&sig2=4N_7X2Ti1rUVMRDpSs0yMA&cad=rja
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=720.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html#1547468641
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html#1547468641
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/kehrichtlogistik_leitfaden_awel_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/kehrichtlogistik_leitfaden_awel_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/kehrichtlogistik_leitfaden_awel_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/faktenblatt_ufc_kehrichtlogistik_2013.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/faktenblatt_ufc_kehrichtlogistik_2013.pdf
http://www.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/formulare_und_merkblaetter/_jcr_content/contentPar/form_0/formitems/kein_titel_gesetzt__1/download.spooler.download.1369130224772.pdf/faktenblatt_submission_kehrichtlogistik_2013.pdf
http://www.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/abfall_rohstoffe_altlasten/formulare_und_merkblaetter/_jcr_content/contentPar/form_0/formitems/kein_titel_gesetzt__1/download.spooler.download.1369130224772.pdf/faktenblatt_submission_kehrichtlogistik_2013.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/umweltfreundliche_kehrichtlogistik_awel_2016.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/umweltfreundliche_kehrichtlogistik_awel_2016.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/umweltfreundliche_kehrichtlogistik_awel_2016.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/umweltfreundliche_kehrichtlogistik_awel_2016.pdf
http://www.beschaffungswesen.zh.ch/
http://www.kdmz.zh.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=131.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfallrechnung_merkblatt_a4_2016.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/abfallrechnung_merkblatt_a4_2016.pdf
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden.html
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Kommunale Abfall-

bewirtschaftung 

Kostendeckende Gebühren erheben 

Um die kommunale Abfallbewirtschaftung zu finanzie-

ren, erhebt die Gemeinde verursachergerechte und 

lenkungswirksame Gebühren, die nach Volumen oder 

Gewicht bemessen und insgesamt kostendeckend 

sind. Zusätzlich kann sie bei den privaten Haushalten 

(Grundeigentümern) und den ortsansässigen Betrie-

ben bzw. Unternehmen eine pauschale Abfall-

Grundgebühr erheben. Die Gebühren decken die 

Kosten für die Sammlung und Behandlung der Sied-

lungsabfälle, den Bau, Betrieb, Unterhalt und die 

Verzinsung und Abschreibung der Abfallanlagen 

sowie die übrigen Kosten der Abfallwirtschaft, ein-

schliesslich der kantonalen Abgabe zur Entsorgung 

von Kleinmengen von Sonderabfällen. 

› Art. 2 und 32a USG; § 37 Abs. 2 AbfG 

 www.zh.ch › Abfallrechnung, 

Gebühren & Abfallstatistik 

 Merkblatt: Was kann und darf 

die Abfall-Grundgebühr? 

AWEL (2008) 

 Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung. Vollzugshil-

fe für die verursachergerechte 

Finanzierung der Siedlungs-

abfallentsorgung, BAFU 

(2018)  

 

Behandlungsanlagen Kehrichtverwertungsanlagen ausbauen, 

betreiben und sanieren 

Die Gemeinden beteiligen sich am Ausbau, am Be-

trieb und an der Sanierung der Kehrichtverwertungs-

anlagen, an die sie angeschlossen sind. 

› Art. 31 f. VVEA; §§ 4 und 35 Abs. 1 und 6 AbfG;  

§ 6 Abs. 1 EnerG; § 2 AbfV 

 www.zh.ch › Kehrichtverwer-

tungsanlagen (KVA)  

 www.bafu.admin.ch   

› Abfallentsorgung  

 www.vbsa.ch 

 www.zar-ch.ch (Zentrum für 

nachhaltige Abfall- und Res-

sourcennutzung › Wertstoffe 

aus Schlacke) 

Deponien Deponien für die kontrollierte Ablagerung 

von Abfällen 

Die Gemeinde errichtet die nötigen Deponien für die 

Rückstände aus der Behandlung von Siedlungsabfäl-

len, soweit nicht Private diese Aufgabe übernehmen. 

Der Betrieb von Deponien erfolgt in der Regel durch 

Private.  

› Art. 30e USG; Art. 35–43 VVEA;  

§§ 4, 24 und 35 Abs. 3 AbfG; § 2 AbfV 

 www.zh.ch › Deponien 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/grundgebuehr_abfall_merkblatt_2008.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/grundgebuehr_abfall_merkblatt_2008.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/finanzierung-entsorgung-siedlungsabfaellen.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/kehrichtverwertungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/kehrichtverwertungsanlagen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallentsorgung.html
http://www.vbsa.ch/
http://www.zar-ch.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/deponien.html
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Klärschlamm  Klärschlamm fachgerecht behandeln und 

entsorgen 

Mit dem Abwasser gelangt der für Mensch und Natur 

lebenswichtige, aber begrenzte Nährstoff Phosphor in 

die Abwasserreinigungsanlagen und damit schliess-

lich in die Klärschlammasche. Gemäss dem kantona-

len Klärschlamm-Entsorgungsplan 2015 wird der 

gesamte Zürcher Klärschlamm in der neuen zentra-

len Klärschlammverwertungsanlage im Klärwerk 

Werdhölzli in der Stadt Zürich ökologisch und öko-

nomisch optimiert behandelt. So kann der Nährstoff 

Phosphor aus dem Abwasser in der Klärschlamma-

sche angereichert werden.  

Im Projekt «Phosphor Mining» wird intensiv daran 

gearbeitet, in naher Zukunft den Phosphor aus der 

Klärschlammasche zurückzugewinnen, um ihn erneut 

der Nutzung zuführen zu können. Die Pilotierung des 

favorisierten Verfahrens phos4life konnte im Auftrag 

des Kanton Zürich durch die Stiftung ZAR in Zusam-

menarbeit mit dem spanischen Technologieunter-

nehmen Técnicas Reunidas 2018 erfolgreich abge-

schlossen werden. Es konnte gezeigt werden, dass 

es damit möglich ist, mit grossem Umweltnutzen 

saubere Phosphorsäure als Baustein für den Phos-

phorkreislauf aus der Zürcher Klärschlammasche 

wirtschaftlich tragbar zu produzieren. Ein Vorprojekt 

am Standort Emmenspitz, Solothurn, mit Beteiligung 

der Stadt Zürich als Inhaberin der Zürcher Klär-

schlammasche (und Vertreterin aller Zürcher ARA) ist 

in Arbeit. Zurzeit wird die phosphorhaltige Klär-

schlammasche noch separat zwischengelagert. 

› Art. 18 GSchV; Art. 15 und 51 VVEA 

 www.zh.ch › Klärschlamm 

 www.zh.ch › Klärschlammbe-

handlung 

 www.bafu.admin.ch   

› Klärschlamm 

 

 Entsorgungssicherheit für Klärschlamm – 

Notfallkonzept 

Das für den Klärschlamm-Entsorgungsplan 2015 

entwickelte Notfall-Konzept garantiert die Entsor-

gungssicherheit auch während Revisionen und in 

Notfällen. Die Stadt Zürich (ERZ Entsorgung und 

Recycling) ist für die Umsetzung verantwortlich. Die 

Gemeinde sorgt – in Absprache mit ERZ – bei ihrer 

Abwasserreinigungsanlage dafür, dass vorhandene 

Klärschlamm-Stapelkapazitäten so gut wie möglich 

genutzt werden, bis eine umweltverträgliche Entsor-

gung sichergestellt ist.  

› Art. 19 GSchV 

 www.zh.ch › Klärschlamm 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/klaerschlamm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/klaerschlammbehandlung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/klaerschlammbehandlung.html
http://www.bafu/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/klaerschlamm.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/klaerschlamm.html
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Sonderabfälle Sonderabfallsammlung des Kantons  

durchführen lassen  

Die Gemeinde darf mit Ausnahme von Altöl aus 

Haushalten (Speiseöle und mineralische Öle), Gerä-

tebatterien (keine Autobatterien) und Leuchtstoffröh-

ren keine Sonderabfälle entgegennehmen.  

Kleinmengen von Sonderabfällen aus Haushalten 

können über drei Wege fachgerecht entsorgt werden:  

1. Zurück an die Verkaufsstelle:  

Der Handel ist zur Rücknahme von Produkten ver-

pflichtet, die zu Sonderabfällen werden, wenn Sie 

nicht mehr bestimmungsgemäss verwendet werden. 

2. Zurück zum Sonderabfallmobil:  

In fast jeder Gemeinde findet mindestens einmal 

jährlich eine durch den Kanton organisierte mobile 

Sammlung für Kleinmengen von Sonderabfällen aus 

Haushalten statt.  

3. Zurück an die kantonale Sonderabfall-Sammelstelle: 

Die Sonderabfall-Sammelstelle in Zürich-Hagenholz 

nimmt pro Abgeber/-in und Jahr bis zu 20 kg Sonder-

abfälle kostenlos entgegen. 

Gemeinden und Städte können beim AWEL Informa-

tions- und Werbematerial zum Sachbereich Sonder-

abfall aus Haushalten mittels passwortgeschütztem 

Zugang bestellen. 

› Art. 13 VVEA; Art. 8 Abs. 1 und 2 Bst. e VeVA;  

§§ 18, 19 und 35 Abs. 1 AbfG; §§ 5 f. AbfV;  

RRB Nr. 313/2004 

 www.zh.ch › Sonderabfall 

 www.zh.ch › Sonderabfall: 

Info- & Werbematerial  

(passwortgeschützt) 

 Gebühr für Entsorgung von Sonderabfällen 

erheben 

Für die Gemeinde besteht eine Abgabepflicht zu 

Gunsten des kantonalen Fonds zur Finanzierung der 

Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen. Die 

Höhe der Abgabe richtet sich nach der Anzahl Ein-

wohner/-innen. 

› Art. 13 VVEA; §§ 25 Abs. 3 und 36 AbfG; § 3 Son-

derabfall-Abgabeverordnung; RRB Nr. 313/2004 

 www.zh.ch › Sonderabfall 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_600.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_610.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/sonderabfall.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/cug_sonderabfall-info-werbematerial.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/cug_sonderabfall-info-werbematerial.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_600.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.41%2C57%2C167
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.41%2C57%2C167
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/sonderabfall.html


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau + Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Abfall und Rohstoffe» 

15/18 

 

  

      

11. Februar 201411. Februar 

2014 

 

 

Tierische  

Nebenprodukte 

Tierkörpersammelstellen betreiben 

Von toten Tieren und anderen tierischen Nebenpro-

dukten (TNP) kann ein Hygiene- und Seuchenrisiko 

ausgehen. Deshalb dürfen diese nur in Einrichtungen 

entsorgt werden, welche das Kantonale Veterinäramt 

(VETA) bewilligt hat.  

Die Gemeinden stellen das Sammeln von tierischen 

Nebenprodukten (Kadaver, Knochen, Schlachtabfäl-

le, Speisereste usw.) sicher, soweit die Entsorgungs-

verantwortung nicht bei der Abfallinhaberin oder beim 

Abfallinhaber liegt (siehe weiter unten). Die Gemein-

den errichten und unterhalten dazu kommunale Ka-

daversammelstellen, wo die Bevölkerung tote Heim- 

und kleine Nutztiere hinbringt. Ausserdem gibt es 10 

regionale Sammelstellen, über welche die aus den 

Gemeindesammelstellen zusammengeführten TNP in 

die Tiermehlfabrik Bazenheid entsorgt werden. Tote 

Heimtiere und Tiere wie Ferkel, Lämmer, Fallwild und 

kleine Mengen anderer TNP können somit der Sam-

melstelle abgegeben werden. Gewerbebetriebe wie 

Schlachthäuser oder Metzgereien lassen die TNP in 

der Regel direkt abtransportieren. 

› Art. 11, 15, 19, 20 und Anh. 4 VTNP; §§ 2, 5 und 7 

KTSG; §§ 12 und 13 KTSV 

 www.zh.ch/tnp  

(Tierische Nebenprodukte) 

 www.zh.ch/tierseuchen  

›› KOMMUNIZIEREN 

Information und  

Beratung 

Abfallwissen durch Information fördern 

Die Gemeinden informieren und beraten die Bevölke-

rung und die auf ihrem Gebiet ansässigen Betriebe 

bzw. Unternehmen in Abfallfragen. Dies kann unter 

anderem durch einen Abfallkalender geschehen. 

Darin werden Informationen zu den einzelnen Abfall-

arten, zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung, 

aber vor allem auch zur Entsorgung und Entsor-

gungsinfrastruktur – «Was kann ich wie, wann, wo 

und zu welchen Bedingungen entsorgen?» – vermit-

telt. 

› Art. 7 VVEA; § 35 Abs. 2 AbfG 

 www.zh.ch › Abfallkalender 

 Ratgeber «Abfallkalender», 

AWEL (2013) 

 Baukasten «Abfallkalender», 

AWEL (2012) 

 www.zh.ch › Kunststoffe 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_441_22.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=916.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=916.22
http://www.zh.ch/tnp
http://www.zh.ch/tierseuchen
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html#main_accordion_1926480327
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/ratgeber_abfallkalender_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/baukasten_abfallkalender_2012.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden.html#main_accordion_1575202183
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Information und  

Beratung 

Durch gezielte Aktionen verschiedene  

Bevölkerungsgruppen erreichen 

Es ist nicht immer einfach, die Bevölkerung nur mit 

Hilfe schriftlicher Informationen für einen bewussten 

Umgang mit Rohstoffen, Produkten und Abfällen zu 

sensibilisieren. Aktionen, bei denen Informationen im 

direkten Kontakt vermittelt werden, sind oft wirksa-

mer. Insbesondere trifft dies auch auf Migranten zu. 

Sie sind mit schriftlichen Informationen oft nur 

schwierig zu erreichen. 

› Art. 7 VVEA; § 35 Abs. 2 AbfG 

 www.zh.ch › Umweltunterricht 

im Bereich Abfall 

 www.zh.ch › Littering 

 www.swissrecycling.ch › Ge-

meinden › Dienstleistungen  

 Migranten für Umweltfragen 

sensibilisieren, Zürcher Um-

weltpraxis ZUP, Nr. 50 (2007) 

 www.pusch.ch 

 No Waste Let’s Taste, Leitfa-

den/Broschüre mit Aktions- 

und Handlungsvorschlägen 

zur Verminderung von Food-

Waste, Green About & AWEL 

(2016) 

 Abfallunterricht in Schulen durchführen 

Der Abfallunterricht vermittelt Grundwissen zur Ab-

fallentsorgung und Ressourcenwirtschaft, insbeson-

dere zum Recycling, sowie zur Bedeutung von Roh-

stoffen und ihrer Herkunft. Die Durchführung eines 

Abfallunterrichts ist sinnvoll und eignet sich für alle 

Stufen, vom Kindergarten bis in die achte Klasse. 

› Art. 7 VVEA; § 35 Abs. 2 AbfG 

 www.zh.ch › Umweltunterricht 

im Bereich Abfall 

 Wohin mit dem Abfall?  

Abfallmanagement für Ver-

waltungen und Schulen zahlt 

sich aus, Zürcher Umweltpra-

xis ZUP, Nr. 46 (2006) 

 www.pusch.ch › Für Schulen 

›› WEITERES 

Verstösse gegen das  

Abfallgesetz (AbfG) 

 

Fehlbares Verhalten anzeigen   

Wenn im Abfallbereich (z.B. bei widerrechtlicher 

Abfallablagerung oder -verbrennung) eine Strafnorm 

verletzt wird, erfolgt nach Ermittlung des Fehlbaren 

die Verzeigung an das Statthalteramt via Polizei. 

› § 39 AbfG 

 www.zh.ch › Illegale Abfallbe-

seitigung 

 Vollzugshilfe für Gemeinden 

zum Ablagerungsverbot, 

AWEL (2010) 

Verursacherprinzip Überwälzung der Kosten auf den  

Verursacher 

Aufwendungen, welche den Gemeinden mit der Be-

wirtschaftung der Siedlungsabfälle (siehe auch Teil-

bereich zu Abfall-Gebühren weiter oben) und im 

Zusammenhang mit der Nichtbefolgung von Vor-

schriften des Abfallgesetzes entstehen (z.B. Weg-

räumen von Abfällen, Verwaltungsaufwand usw.), 

werden dem Verursacher übertragen.  

› Art. 2 USG; § 12 AbfG 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/umweltunterricht-abfall.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/umweltunterricht-abfall.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/littering.html
http://www.swissrecycling.ch/dienstleistungen/#c627
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP50-07_Abfall-Migranten_33-34.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP50-07_Abfall-Migranten_33-34.pdf
http://www.pusch.ch/
http://greenabout.ch/pdf/No_Waste_Lets_Taste_Print_Alles.pdf
http://www.pusch.ch/index.php?pid=50&l=de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/umweltunterricht-abfall.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/umweltunterricht-abfall.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP46_abfallmanagement.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP46_abfallmanagement.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP46_abfallmanagement.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP46_abfallmanagement.pdf
http://www.pusch.ch/
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/illegale-abfallbeseitigung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
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Abfalldaten Führen einer Abfallstatistik 

Die Gemeinden sammeln in Zusammenarbeit mit 

dem AWEL Daten über Abfallmengen, -gebühren und  

-kosten (Abfallrechnung). Sie führen eine Abfallstatis-

tik.  

› Art. 46 USG; Art. 4 und 6 VVEA; § 8 AbfG;  

§ 4a Abs. 2 lit. c AbfV 

 www.zh.ch › Abfallrechnung, 

Gebühren & Abfallstatistik 

Vorbildfunktion Ressourcen schonen bei Verwaltungs-

tätigkeiten 

Die Gemeinden sollen im Rahmen ihrer Verwaltungs-

tätigkeiten eine Vorbildfunktion gegenüber der Bevöl-

kerung wahrnehmen und bei der Erfüllung ihrer Auf-

gaben die Grundsätze der Abfall- und Ressourcen-

wirtschaft beachten, beispielsweise durch die Ver-

wendung von Recyclingprodukten oder durch Mass-

nahmen zur Abfallvermeidung.  

› Art. 30 USG; §§ 2 und 3 AbfG; § 1 AbfV 

 

 Recyclingbaustoffe verwenden 

Die beim Rückbau von Gebäuden anfallenden mine-

ralischen Fraktionen sollen bei Neubauten wieder-

verwendet werden. Dadurch lässt sich der Baustoff-

kreislauf schliessen.  

Die Gemeinde kann ihre Vorbildfunktion wahrneh-

men, indem sie bei Neubauprojekten z.B. eine Miner-

gie-Eco-Zertifizierung erlangt, welche eine nachhalti-

ge Bauweise von der Herstellung bis zum Rückbau 

ausweist und den Einsatz von Recyclingbaustoffen 

(z.B. RC-Beton) als Bedingung voraussetzt. 

› § 3 AbfG; § 1 AbfV 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/informationen-gemeinden/abfallrechnung-gebuehren-abfallstatistik.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

 Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 

von Abfällen (VVEA) 

 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) 

 Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) 

 Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die 

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte 

(VREG) 

 Verordnung über tierische Nebenprodukte (VTNP) 

 Chemikalienverordnung (ChemV) 

 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) 

 

 

 

 

 

 

 

Kanton  

 Abfallgesetz (AbfG) 

 Abfallverordnung (AbfV) 

 Sonderabfall-Abgabeverordnung  

 Verordnung über den Vollzug der Chemikaliengesetzge-

bung  

 Kantonales Tierseuchengesetz (KTSG) 

 Kantonale Tierseuchenverordnung (KTSV) 

 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz  

(EG GSchG) 

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Submissionsverordnung  

 Gesetz über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen 

Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 

(IVöB-Beitrittsgesetz) 

 Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung 

über das öffentliche Beschaffungswesen (VRöB) 

 Gemeindegesetz (GG) 

 

Gemeinden 

 Kommunale Abfallverordnungen 

 Gebührenreglemente 

 Vollzugsverordnungen  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_610.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_621.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_620.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_441_22.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=712.41
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=715.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=916.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=916.22
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=720.11
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2003/196.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi66fXo9NDTAhXBCywKHWwtAuMQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bkb.admin.ch%2Fdam%2Fbkb%2Fde%2Fdokumente%2FRechtsgrundlagen%2FKantonale%2520Erlasse%2Fvroeb.pdf.download.pdf%2FMustervorlage%2520f%25C3%25BCr%2520Vergaberichtlinien%2520(VR%25C3%25B6B)%2520zur%2520rev.%2520IV%25C3%25B6B.pdf&usg=AFQjCNG9hjlfng-P5h468UPrIqO9fwOO-g&sig2=4N_7X2Ti1rUVMRDpSs0yMA&cad=rja
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=131.1
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8. Belastete Standorte 
Bis in die 1980er-Jahre wurde häufig sorglos mit umweltgefährdenden 

Stoffen umgegangen. Wo solche Stoffe in den Boden oder den Untergrund 

gelangten, belasten sie heute die Umwelt und können eine Bedrohung für 

die Gesundheit der Bevölkerung bilden. Die rund 5740 belasteten Stand-

orte im Kanton Zürich sind im «Kataster der belasteten Standorte» (KbS) 

eingetragen. 

Um was es geht

Belastete Standorte sind Zeugen einer 
Zeit, in der noch keine umweltverträgli-

chen Wege zur Abfallbeseitigung bekannt 
waren. Was bei der Erzeugung von Gü-
tern übrig blieb oder in Haushalten als 

nicht mehr verwertbare Resten anfiel, 
wurde häufig vergraben oder in offenen 
Gruben abgelagert. Diese unsachgemäss 

entsorgten Abfälle gilt es aufzuräumen.  
Belastete Standorte lassen sich unter-
scheiden in Ablagerungs-, Betriebs- und 

Unfallstandorte. Ablagerungsstandorte 
sind stillgelegte oder noch in Betrieb ste-
hende Deponien und andere Abfallabla-

gerungen. Betriebsstandorte sind stillge-
legte oder noch aktive Industrie- und Ge-
werbebetriebe, bei denen der Umgang 

mit umweltgefährdenden Stoffen zu Be-
lastungen des Untergrundes geführt hat. 
Unfallstandorte sind Bereiche, die wegen 

ausserordentlicher Ereignisse belastet 
sind. Solche Standorte sind oftmals mit 
problematischen Stoffen, wie Schwerme-

tallen (z.B. Blei) oder organischen Ver-

bindungen (z.B. chlorierte Kohlenwasser-
stoffe [CKW], polycyclische aromatische 

Kohlenwasserstoffe [PAK]) belastet. 
Der Kanton Zürich hat einen öffentlich 
zugänglichen Kataster der belasteten 

Standorte erstellt, wie ihn das Umwelt-
schutzrecht verlangt (siehe Kasten «Ka-
taster der belasteten Standorte [KbS]»,  

S. 3). Darin sind Standorte erfasst, bei 
denen feststeht oder mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie 

belastet sind. Die belasteten Standorte 
wurden aufgrund der im KbS enthalte-
nen Angaben (Lage, Art, Menge, Abla-

gerungszeitraum der Abfälle usw.) in 

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe 

Telefon: 043 259 39 73 

E-Mail: info.altlasten@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch › Altlasten & belastete Standorte  

 www.zh.ch › Bauen auf belasteten Standorten 

 www.zh.ch › Bauen auf Standorten mit Neo-

phyten 

 maps.zh.ch (Kataster belasteter Standorte) 

 www.zh.ch › Umweltschutz auf Baustellen 

 www.bafu.admin.ch/altlasten  

 ChloroNet: nationale Plattform für CKW-

Altlasten (2007-2018) 

 ChloroNetpraktisch – die Plattform für aktu-

elle Fragen zum Umgang mit chlorierten 

Kohlenwasserstoffen (CKW) 

Standorte eingeteilt, bei denen keine 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen 
zu erwarten sind, und solche, bei denen 

untersucht werden muss, ob sie überwa-

chungs- oder sanierungsbedürftig sind. 
Das Umweltschutzgesetz (USG) und die 

Altlasten-Verordnung (AltlV) verlangen, 
dass belastete Standorte saniert werden, 
wenn sie zu schädlichen oder lästigen 

Einwirkungen führen oder wenn die kon-
krete Gefahr besteht, dass solche Einwir-
kungen entstehen. Solche sanierungsbe-

dürftigen belasteten Standorte werden 
gemäss Art. 2 Abs. 3 AltlV als «Altlasten» 
bezeichnet. 

Der Inhaber des Standortes lässt mit ei-
ner Voruntersuchung die Frage der 
Überwachungs- oder Sanierungsbedürf-

tigkeit abklären. Im Rahmen der Vorun-

http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH
mailto:info.altlasten@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
http://www.bafu.admin.ch/altlasten
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/fachinformationen/chloronet.html
https://www.chloronet.ch/
https://www.chloronet.ch/
https://www.chloronet.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
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tersuchung werden die Ursachen für die 
Belastung eines Standorts ermittelt sowie 
technische Abklärungen zu Art und Men-

ge der Stoffe und deren Gefährlichkeit für 
Schutzgüter durchgeführt. Stellt sich her-
aus, dass ein Standort sanierungsbedürf-

tig ist, so ist eine Detailuntersuchung in 

die Wege zu leiten, welche die Ziele und 
die Dringlichkeit der Sanierung aufzeigt. 

Anschliessend wird ein Sanierungsprojekt 
ausgearbeitet. 
Die Kosten für Untersuchungen, Überwa-

chungen und Sanierungen von belasteten 
Standorten werden in der Regel vorerst 
vom Standortinhaber übernommen. Im 

Rahmen eines anschliessenden Kosten-
verteilungsverfahrens können die Kosten 
auf den bzw. die Verursacher verteilt 

werden. 

Aufgabenteilung Bund, Kantone, 

Gemeinden 
Die Bundesbehörde, die ein anderes 

Bundesgesetz oder einen Staatsvertrag 
vollzieht, ist bei der Erfüllung dieser Auf-
gabe auch für den Vollzug des USG zu-

ständig. Dies bedeutet, dass die betroffe-

ne Bundesbehörde z.B. auf Grundstü-
cken der SBB, der Flughäfen, der Auto-

bahnen und der Armee neben den ent-
sprechenden Gesetzen (Eisenbahn-
gesetz, Luftfahrtgesetz, Bundesgesetz 

über die Nationalstrassen und Militärge-
setz) ebenfalls das USG und die dazuge-
hörige AltlV vollzieht. Sie nimmt somit 

dieselben Aufgaben wahr, wie dies die 
Kantone in ihrem Bereich tun. Insbeson-
dere erstellen auch die Bundesbehörden 

einen KbS über die von ihnen 
verwalteten Areale. Sie informieren die 
Kantone regelmässig über den Inhalt 

dieses Verzeichnisses. 
Die Kantone haben dafür zu sorgen, 
dass sanierungsbedürftige belastete 

Standorte saniert werden. Es ist Aufgabe 
des AWEL (§ 4a Abs. 2 lit. d der Abfall-
verordnung [AbfV]), Altlastensanierungen 

anzuordnen und nötigenfalls auch gegen 
den Willen der Verursacher durchzuset-
zen. Das AWEL sorgt dafür, dass die 

betroffenen Grundeigentümer – auch im 
Zusammenhang mit Bauvorhaben – die 
nötigen Abklärungen vornehmen. Ist ein 

Standort zu sanieren, so muss eine De-
tailuntersuchung durchgeführt werden. 
Der Verursacher oder Inhaber der Altlast 

hat dem AWEL – gestützt auf die Detail-
untersuchung – ein Sanierungskonzept 
einzureichen. Das AWEL verfügt darauf-

hin die Sanierung nach den Anforderun-
gen der AltlV. 
Die Gemeinden erteilen für Bauvorhaben 

auf belasteten Standorten die Baubewilli-
gungen unter Berücksichtigung der abfall- 
und altlastenrechtlichen Anordnungen 

des AWEL. Voraussetzung dafür ist unter 
anderem die Erschliessung des Grund-
stücks. Eine solche ist allerdings erst 

Publikationen 

 Belastete Standorte und Altlasten,  

Handbuch, AWEL (2019) 

 Der richtige Umgang mit Bauabfällen –  

Eine Übersicht für Bauherren, Planer und 

Bauverwalter, AWEL (2018) 

 Modul der Vollzugshilfe «Allgemeine Altlas-

tenbearbeitung»: Umgang mit CKW-

Standorten, BAFU (2018) 

 Behandlungsregel für verschmutzte Bauab-

fälle und Aushub- und Ausbruchmaterial im 

Hinblick auf die Verwertung, AWEL (2020) 

 Merkblatt: Veräusserung und/oder Teilung 

von belasteten Grundstücken, die von ei-

nem Eintrag im Kataster der belasteten 

Standorte (KbS) betroffen sind, AWEL 

(2017) 

 Sicherstellung von altlasten-rechtlich be-

dingten Kosten, Merkblatt für Grundeigen-

tümer, Erwerber, Altlastenberater und Ge-

meinden, AWEL (2015) 

 Kreisschreiben: Bewilligung zur Veräusse-

rung oder Teilung von Grundstücken, AWEL 

(2014) 

 Merkblatt: Anleitung zur Erstellung einer 

Standortdokumentation im Hinblick auf eine 

Kostenverteilung, AWEL (2008) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_101.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_101.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c725_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c725_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/umgang-mit-ckw-standorten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/umgang-mit-ckw-standorten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/umgang-mit-ckw-standorten.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/201701_merkblatt_veraeusserung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/201701_merkblatt_veraeusserung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20150916_merkblatt_sicherstellung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20150916_merkblatt_sicherstellung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20150916_merkblatt_sicherstellung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20150916_merkblatt_sicherstellung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20180618Kreisschreiben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/ver%C3%A4usserung-oder-teilung-eines-grundst%C3%BCcks/20180618Kreisschreiben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/kostenverteilung/be090518_Anleitung_Standortdokumentation.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/kostenverteilung/be090518_Anleitung_Standortdokumentation.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/kostenverteilung/be090518_Anleitung_Standortdokumentation.pdf
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gegeben, wenn die einwandfreie Behand-
lung von belastetem Material und von 
Altlasten vor Ort gewährleistet ist (§ 236 

Abs. 1 Planungs- und Baugesetz [PBG]). 
 
 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Sektion Altlasten des AWEL ist die An-

sprechstelle für die Gemeinden zum Thema 

belastete Standorte und Altlasten. Deren Altlas-

tenspezialisten bieten Beratung und Information 

zu Fragen 

 im Hinblick auf den KbS, 

 bei Untersuchungen, Überwachungen und 

Sanierungen,  

 bei Bauvorhaben, Umnutzungen oder Hand-

änderungen im Zusammenhang mit belaste-

ten Standorten, 

 zur Behandlung, Verwertung und Entsor-

gung von belastetem Material bei Bauvor-

haben, 

 zur Behandlung, Verwertung und Entsor-

gung von belastetem Kugelfangmaterial, 

 der Kostentragung, z.B. bei Untersuchun-

gen, Überwachungen und Sanierungen, 

 der kantonalen Bewilligung zur Veräusse-

rung oder Teilung eines belasteten Grund-

stückes. 

Beratungen für die Gemeinden sind in der Regel 

kostenlos. 

 
 

 
 
 

Kataster der belasteten  

Standorte (KbS) 

Das USG und die AltlV verpflichten die Kantone, 

einen öffentlich zugänglichen Kataster der belas-

teten Standorte (KbS) zu erstellen und zu füh-

ren. Der Kanton Zürich hat den KbS 2011 fertig-

gestellt und ihn 2019 mit den belasteten Stand-

orten in den Zürcher Seen ergänzt (KbS im 

kantonalen GIS-Browser › maps.zh.ch). 

Der KbS gibt Auskunft darüber,  

 ob ein Standort belastet ist, jedoch keine 

schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf 

die Umwelt hat, 

 ob von einem belasteten Standort schädliche 

Einwirkungen zu erwarten sind und er unter-

sucht werden muss oder 

 ob ein belasteter Standort wegen der zu 

erwartenden Einwirkungen überwacht oder 

saniert werden muss. 

Der KbS enthält zudem Angaben zur Lage, Art 

und Menge der an den Standort gelangten Ab-

fälle; zum Ablagerungs-, Betriebszeitraum oder 

Unfallzeitpunkt; zu bereits durchgeführten Un-

tersuchungen und Massnahmen zum Schutz der 

Umwelt; zu bereits festgestellten Einwirkungen; 

zu gefährdeten Umweltbereichen sowie zu be-

sonderen Vorkommnissen wie Verbrennung von 

Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, 

Bränden und Störfällen. 

Der KbS ist ein wichtiges Informationsinstru-

ment, das über bestehende Umweltbelastungen 

Auskunft gibt und verhindert, dass durch Abfälle 

belastete Standorte übersehen werden und die 

Umwelt gefährden. Zudem ist er Teil des Katas-

ters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-

schränkungen (ÖREB-Kataster) und Planungs-

instrument der Umweltbehörden. Er dient zur 

Orientierung von Betroffenen wie Standortinha-

bern, Bauherren, Grundstückhändlern, Banken, 

Versicherungen und Nachbarn. Dadurch können 

Grundstücke objektiv bewertet werden. Baupro-

jekte lassen sich frühzeitig den Gegebenheiten 

anpassen, und Baustopps oder Bauverzögerun-

gen werden vermieden. 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-792208150
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Neue Nutzung  

belasteter Standorte 

Zweckmässige Nutzung belasteter  

Standorte fördern 

Die Gemeinde schafft Voraussetzungen und Anreize, 

damit Areale mit belasteten Standorten oder belaste-

ten Böden innerhalb der Bauzonen oder daran an-

grenzend zweckmässig genutzt werden können. 

› Richtplan: Kapitel Versorgung, Entsorgung   

 www.zh.ch › Bauen auf belas-

teten Standorten  

 www.zh.ch/richtplan 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauvorhaben auf  

belasteten Standorten 

Baubewilligung mit der abfall- und/oder 

altlastenrechtlichen Bewilligung  

koordinieren 

Bei Bauvorhaben auf Grundstücken, die im Kataster 

der belasteten Standorte (KbS) verzeichnet sind, 

braucht es eine Bewilligung des AWEL. Die Gemein-

de prüft bei Baugesuchen, ob das entsprechende 

Grundstück im KbS eingetragen ist. Falls dies der 

Fall ist, leitet sie das Gesuch mit dem Zusatzformular 

«Belastete Standorte und Altlasten» an die kantonale 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter.    

Bauvorhaben auf «nur» belasteten Standorten (d.h. 

belastete Standorte ohne schädliche oder lästige 

Einwirkungen, die nicht untersucht werden müssen, 

und belastete Standorte, die weder überwachungs- 

noch sanierungsbedürftig sind) werden im Rahmen 

der Privaten Kontrolle (PK) begleitet. Dabei ist zu 

beachten, dass das Zusatzformular durch einen für 

die PK befugten Altlastenberater visiert wurde. Eine 

Liste der zugelassenen Altlastenberater kann unter 

www.zh.ch › Private Kontrolle belastete Standorte 

heruntergeladen werden. 

› § 30 Abs. 2 Satz 2 AbfG; §§ 7 Abs. 1, 11 Abs. 2 und 

Anhang Ziff. 1.7.1 BVV; § 4 und Anhang Ziff. 3.10 

BBV I 

 www.zh.ch › Bauen auf belas-

teten Standorten 

 Der richtige Umgang mit Bau-

abfällen – Eine Übersicht für 

Bauherren, Planer und Bau-

verwalter, AWEL (2018) 

 www.zh.ch/bauvorschriften  

› Bodenschutz  

 maps.zh.ch › Kataster der 

belasteten Standorte (KbS) 

 

 

 Anforderungen an die Grundstück-

erschliessung prüfen 

Erschlossen und damit baureif ist ein im KbS einge-

tragenes Grundstück nur, wenn auch die einwand-

freie Behandlung von Abfallstoffen und Altlasten 

(belastetes Material) gewährleistet ist.  

› § 236 Abs.1 PBG; Art. 3 AltlV 

 www.bafu.admin.ch  

› Altlasten 

 www.zh.ch › Abfälle 

 www.zh.ch › Bauen auf belas-

teten Standorten  

 Belastete Standorte und  

Altlasten, Handbuch, AWEL 

(2019) 

http://www.richtplan.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
http://www.zh.ch/richtplan
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=de
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau + Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Belastete Standorte» 

5/7 

 

 

 

 

Bauvorhaben auf  

belasteten Standorten 

 

Abbruchbewilligung kann verlangt werden 

In der Regel besteht für den alleinigen Abbruch einer 

Baute nur eine Bewilligungspflicht, wenn ein Objekt in 

der Kernzone liegt oder als potenziell schutzwürdig in 

einem Inventar im Sinne von § 203 PBG enthalten ist. 

Bei Objekten, die auf belasteten Standorten liegen, 

kann durch den Abbruch aber ein Konflikt mit Art. 3 

AltlV auftreten, beispielsweise wenn eine Bodenplatte 

unsachgemäss entfernt wird, Niederschlagswasser 

eindringen und Schadstoffe lösen und ins Grundwas-

ser transportieren kann. Deshalb ist es Aufgabe der 

Gemeinde, bei solchen Objekten eine Bewilligung für 

den Abbruch bzw. dessen Modalitäten zu verlangen. 

Nur so ist eine einwandfreie Entsorgung bzw. Sanie-

rung gewährleistet. 

› Art. 16 VVEA; Art. 3 AltlV; § 309 Abs. 1 lit. c PBG; 

§§ 236 Abs. 1 i.V.m. 239 Abs. 2 und 327 Abs. 1 PBG; 

§ 3 a AbfV 

 

 Entsorgungskonzept für belastetes  

Material 

Sofern beim Bauvorhaben belastetes Material ent-

sorgt werden muss, darf die Baufreigabe erst erfol-

gen, wenn das Entsorgungskonzept vom AWEL 

genehmigt worden ist und die Zustimmung zur Bau-

freigabe in abfall- und altlastenrechtlicher Hinsicht für 

die örtliche Baubehörde vorliegt. Ein entsprechender 

Vorbehalt ist als Nebenbestimmung in die Baubewilli-

gung aufzunehmen. 

Bei Bauvorhaben, die im Rahmen der PK begleitet 

werden, braucht es für die Baufreigabe kein vom 

AWEL genehmigtes Entsorgungskonzept. In diesen 

Fällen erteilt das AWEL die Bewilligung zur Baufrei-

gabe bereits mit der kantonalen Bewilligung. 

› § 236 Abs.1 PBG; § 4 und Anhang Ziff. 3.10 BBV I 

 www.zh.ch › Bauen auf belas-

teten Standorten  

 www.zh.ch › Private Kontrolle 

belastete Standorte 

 Belastete Standorte und  

Altlasten, Handbuch, AWEL 

(2019) 

 Behandlungsregel für ver-

schmutzte Bauabfälle und 

Aushub- und Ausbruchmate-

rial im Hinblick auf die Ver-

wertung, AWEL (2020) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
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Bauvorhaben auf  

belasteten Standorten 

siehe auch Kap. «Neobiota» 

Bei Baugesuchen die Standorte  

hinsichtlich invasiver Neophyten  

(biologische Belastungen) prüfen 

Falls im Bereich des geplanten Bauvorhabens eine 

der Asiatischen Knötericharten oder der Essigbaum 

vorkommt, gilt der Standort als biologisch belastet.  

Die Gemeinde überprüft anhand der Hinweiskarte 

Neophytenverbreitung, ob die Eigendeklaration des 

Bauherrn bezüglich einer solchen Belastung korrekt 

ist. Falls eine biologische Belastung vorliegt, leitet sie 

das Baugesuch mit entsprechendem Zusatzformular 

(«Belastete Standorte und Altlasten») an die kantona-

le Leitstelle für Baubewilligungen weiter (Hinweis: 

Dies gilt auch für Standorte, die nicht im KbS einge-

tragen sind). 

Bauvorhaben, bei denen der Standort mit Neophyten 

belastet ist (aber nicht im KbS eingetragen ist), wer-

den im Rahmen der PK begleitet. Die Gemeinde 

prüft, ob das Zusatzformular durch eine für die PK 

befugte Fachperson visiert wurde (Liste unter 

www.zh.ch › Private Kontrolle belastete Standorte). 

› Art. 15 Abs. 3 FrSV; Anhang Ziff. 1.7.2 BVV; § 4 

und Anhang Ziff. 3.10 BBV I 

 www.zh.ch › Bauen auf 

Standorten mit Neophyten  

 Gebietsfremde Problempflan-

zen (invasive Neophyten) bei 

Bauvorhaben, AWEL (2019) 

 web.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung 

 

›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Schiessanlagen Schiessanlagen fristgerecht sanieren 

Der Boden bei Schiessanlagen – besonders der 

Bereich des Kugelfangs – ist in der Regel stark mit 

Schwermetallen belastet (Blei, Antimon). Solche 

Standorte sind fast ohne Ausnahme sanierungsbe-

dürftig. Liegt der Kugelfang in einer Grundwasser-

schutzzone, erfolgte die Sanierung bereits bis Ende 

2012. Für die Sanierung aller anderen Kugelfänge 

bestehen Fristen von 5, 10 oder 25 Jahren, je nach 

Lage in Bezug auf das Grundwasser oder Oberflä-

chengewässer. Einzelheiten dazu sind in der Voll-

zugshilfe «Altlastenbearbeitung bei Schiessanlagen» 

zu finden. Das AWEL informiert betroffene Gemein-

den über anstehende Sanierungen. Bis Ende 2020 

sind sämtliche Schiessanlagen mit künstlichen Kugel-

fangsystemen auszurüsten. Sonst wird das AWEL 

beim Amt für Militär und Zivilschutz der Sicherheitsdi-

rektion den Entzug der Betriebsbewilligung beantra-

gen (siehe auch www.zh.ch › Schiessanlagen). 

› Art. 32c ff. USG; AltlV; VASA; §§ 2 und 17 AbfG 

 Behandlungsregel für ver-

schmutzte Bauabfälle und 

Aushub- und Ausbruchmate-

rial im Hinblick auf die Ver-

wertung, AWEL (2020) 

 www.zh.ch › Schiessanlagen 

 

http://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
http://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html#-1849256535
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html#-1849256535
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
http://web.maps.zh.ch/s/11wjcq8e
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/schiessanlagen/vollzugshilfe_altlastenbearbeitung_schiessanlagen.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten-belastete-standorte/schiessanlagen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_681.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-auf-belasteten-standorten/merkblatt_behandlungsregel.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten-belastete-standorte/schiessanlagen.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Altlasten-Verordnung (AltlV) 

 Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlas-

ten (VASA) 

 Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 

von Abfällen (VVEA) 

 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) 

 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) 

 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 

 Freisetzungsverordnung (FrSV) 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

Kanton  

 Abfallgesetz (AbfG) 

 Abfallverordnung (AbfV) 

 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz  

(EG GSchG) 

 Verordnung über den Gewässerschutz (KGSchV) 

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 

 

›› KOMMUNIZIEREN 

Information der  

Öffentlichkeit und  

der Bauherrschaft 

Einsicht in den Kataster der belasteten 

Standorte (KbS) 

Der KbS ist im GIS-Browser öffentlich zugänglich. Die 

Gemeinde ist erste Anlaufstelle für abfall- und altlas-

tenrechtliche Auskünfte. Bei weitergehenden Fragen 

verweist sie auf das AWEL. 

› Art. 32c Abs. 2 USG; Art. 5 und 6 AltlV;  

§ 30 Abs. 2 AbfG 

 maps.zh.ch › Kataster der 

belasteten Standorte (KbS) 

 www.zh.ch › Altlasten & belas-

tete Standorte 

 www.bafu.admin.ch   

› Altlasten › Kataster 

 Belastete Standorte und  

Altlasten, Handbuch, AWEL 

(2019) 

 Information der Bauherrschaft 

Bei Bauvorhaben auf belasteten Standorten empfiehlt 

das AWEL den Gemeinden, die Bauherrschaft früh-

zeitig über Verfahren, Zuständigkeiten und An-

sprechpartner beim Kanton zu informieren. 

› Empfehlung 

 www.zh.ch › Bauen auf belas-

teten Standorten  

 Der richtige Umgang mit Bau-

abfällen – Eine Übersicht für 

Bauherren, Planer und Bau-

verwalter, AWEL (2018) 

 Belastete Standorte und  

Altlasten, Handbuch, AWEL 

(2019) 

 Gebietsfremde Problempflan-

zen (invasive Neophyten) bei 

Bauvorhaben - Massnahmen 

und Empfehlungen, AWEL 

(2019) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_681.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_610.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_12.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_680.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten-belastete-standorte.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/zustand/gedoatenmodelle.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-belastete-standorte.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/merkblatt_entsorgung_bauabfaelle_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/altlasten-startseite/Belastete_Standorte_und_Altlasten_Handbuch_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
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9. Neobiota 
Seit der Entdeckung Amerikas sind viele Tier- und Pflanzenarten – beab-

sichtigt wie auch unbeabsichtigt – in die Schweiz eingeführt worden. Ei-

nige dieser Arten breiten sich rasch aus und können heimische Arten ver-

drängen. Zudem gibt es verschiedene Problempflanzen, welche die Infra-

struktur beschädigen oder gesundheitliche Probleme verursachen. Für 

eine erfolgreiche Bekämpfung gilt es Prioritäten zu setzen und langfristig 

zu planen.  

Um was es geht

In der heutigen Zeit werden grosse Men-

gen an Gütern in Schiffen, Flugzeugen 
und Fahrzeugen um die Welt transportiert. 
So erstaunt es nicht, dass auch Tier- und 

Pflanzenarten mitreisen. In vielen Fällen 
geschieht dies absichtlich, da man z.B. 
eine neue Zierpflanze einführen will. An-

dere Lebewesen kommen jedoch als 
«blinde Passagiere» in die Schweiz, wie 
z.B. die Asiatische Buschmücke, deren 

Eier in Containern mit Autopneus den Weg 
nach Europa gefunden haben. Betrachtet 
man die Blütenpflanzen, so gibt es heute 

in der Schweiz neben den rund 3000 hei-
mischen Arten ungefähr 500 bis 600 neue 
Pflanzenarten, hauptsächlich aus Nord-

amerika und Asien.  
Lebewesen, die nach der Entdeckung 
Amerikas (um 1492: Beginn weltumspan-

nender Handel und Verkehr) an einem 
neuen Ort vorkommen, wo sie natürlicher-
weise nicht vorkommen würden, werden 

als Neobiota bezeichnet (altgriech. neo = 

neu, biota = Leben). Handelt es sich um 
eine Pflanze, bezeichnet man sie als Ne-

ophyt. Bei Tieren spricht man von Neo-
zoen. 
Einige der neu eingebrachten Arten – ak-

tuell ungefähr 100 – treffen hier auf Bedin-
gungen, unter denen sie sich massiv aus-
breiten, andere Arten verdrängen oder 

sonstige Schäden anrichten. Diese Arten 
heissen deshalb invasive gebietsfremde 
Organismen oder invasive Neobiota.  

Invasive Neobiota können Allergien auslö-
sen (z.B. Ambrosia), einheimische Arten 

Kontakt 

Erste Anlaufstelle: 

Neobiota-Kontaktpersonen der Gemeinden  

Kantonale Anlaufstelle (allg. Fragen): 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  

(AWEL), Sektion Biosicherheit  

Telefon: 043 259 32 60 

E-Mail: neobiota@bd.zh.ch   

Naturschutzgebiete / naturnahe Flächen: 

Amt für Landschaft und Natur (ALN)  

Fachstelle Naturschutz 

Telefon: 043 259 30 32 

E-Mail: naturschutz@bd.zh.ch   

Pflanzenschutz und Quarantäneorganis-

men (Ambrosia, ALB, Erdmandelgras): 

ALN / Fachstelle Pflanzenschutz (Strickhof) 

Telefon: 058 105 98 00 (Zentrale) 

E-Mail: info@strickhof.ch  

Links 

 www.zh.ch › Gebietsfremde Arten  

 www.strickhof.ch › Ambrosia  

 www.infoflora.ch (Nationales Daten- und 

Informationszentrum der Schweizer 

Flora) 

Publikationen 

 Invasive gebietsfremde Organismen,  

Massnahmenplan 2018-2021,  

Baudirektion (2018) 

 Gebietsfremde Problempflanzen (inva-

sive Neophyten) bei Bauvorhaben -  

Massnahmen und Empfehlungen, AWEL 

(2019)  

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
mailto:neobiota@bd.zh.ch
mailto:naturschutz@bd.zh.ch
mailto:info@strickhof.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten.html
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/wissen/#filter=.pflanzenschutz?subfilter=.ambrosia
http://www.infoflora.ch/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/massnahmenplan-invasive-gebietsfremde-organismen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/massnahmenplan-invasive-gebietsfremde-organismen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
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gefährden (z.B. Amerikanische Goldru-
ten), Krankheiten übertragen (z.B. Den-
gue durch Tigermücke), die Landschaft 

schädigen, insbesondere die Erosion von 
Uferbefestigungen entlang von Fliessge-
wässern fördern sowie Bauten und Infra-

strukturanlagen beschädigen (z.B. Japan-

Knöterich). Sie verursachen in zunehmen-
dem Masse naturschützerische, gesund-

heitliche oder wirtschaftliche Schäden. 
Die Einfuhr von gefährlichen exotischen 
Tieren (z.B. Giftschlangen), Fischen, Vö-

geln, Säugetieren und Landwirtschafts-
schädlingen ist schon länger gesetzlich 
geregelt. Bei besonders gefährlichen 

Schadorganismen besteht eine Melde-
pflicht, und Bekämpfungsmassnahmen 
sind obligatorisch gemäss Art. 8 und 13 der 

Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV) 
Für viele weitere Tier- und Pflanzengrup-
pen bestehen noch keine genügenden 

Rechtsgrundlagen. Der Bundesrat hat 
deshalb 2016 das BAFU beauftragt, das 
Umweltschutzgesetz und die Verordnung 

zum Umgang mit Organismen in der Um-
welt (Freisetzungsverordnung, FrSV) in 
Bezug auf gebietsfremde Organismen 

(Neobiota) zu verschärfen. Neben dem 
bisherigen Verbot des Umgangs hinsicht-
lich einiger weniger Arten sollen neu Be-

kämpfungs- Melde- und Duldungspflichten 
eingeführt werden.  
Oft ist der Auslöser einer Neubesiedlung 

durch eine Problempflanze eine Standort-
veränderung und die damit verbundene 
Störung in der Pflanzengemeinschaft. In 

erster Linie sind dies die Schaffung offener 

Flächen durch bauliche Eingriffe oder Ent-
buschung sowie die Vernachlässigung der 
Pflege. Aber auch Veränderungen im 

Wasserhaushalt oder in der Nährstoffver-
sorgung sowie der Klimawandel zählen zu 
den Ursachen für das Aufkommen von 

Problempflanzen. Damit keine grösseren 

Schäden an Mensch, Tier, Natur oder Inf-
rastruktur entstehen, muss die weitere 

Ausbreitung eingeschränkt werden. Dazu 
braucht es – je nach Pflanzenart – geeig-
nete Massnahmen zur Bekämpfung oder 

für den richtigen Umgang. Das Schadens-
risiko und die Kosten für eine wirksame 
Bekämpfung steigen, je länger mit Mass-

nahmen zugewartet wird. 
 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Der Bund erlässt die rechtlichen Grundla-
gen (u.a. mit der Freisetzungsverordnung 

[FrSV] und der PGesV) und koordiniert 
den Vollzug auf nationaler Ebene. Weiter 
erarbeitet er Richtlinien und koordiniert 

schweizweite Bekämpfungsmassnahmen. 
Er sorgt für den Aufbau eines Monitoring-
systems, mit welchem mögliche Gefähr-

dungen der Umwelt und Beeinträchtigun-
gen der biologischen Vielfalt frühzeitig er-
kannt werden können, und teilt diese den 

Kantonen mit. Der Bund kann Ausnahme-
bewilligungen für den Umgang mit verbo-
tenen Arten für Forschung oder Schulung 

erteilen. Seit 2016 gibt es eine Schweize-
rische Neobiota-Strategie. 
Der Kanton überwacht die Einhaltung der 

Freisetzungsverordnung (Umgangsver-
bot, spezielle Auflagen und Sorgfalts-
pflicht beim Umgang mit gebietsfremden 

Organismen), erstellt Bekämpfungskon-
zepte gegen Quarantäneschadorganis-
men gemäss Pflanzengesundheitsverord-

nung, überwacht die Einhaltung der Fi-
scherei- und der Jagdgesetzgebung und 
der Landwirtschaftsgesetzgebung. Dazu 

gehört auch die Überwachung des Pflan-
zen- und Tierhandels. Dadurch soll der 
Verkauf von schädlichen gebietsfremden 

Begriffe 

Invasiv: gebietsfremde oder auch einheimi-

sche Organismen, die sich unkontrolliert ver-

breiten 

Neobiota: Gebietsfremde Organismen (Tiere, 

Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen), die nach 

dem Jahr 1492 beabsichtigt oder unbeabsich-

tigt in einem neuen Gebiet eingebracht wur-

den, wo sie natürlicherweise nicht vorkommen 

würden  

Neophyten: gebietsfremde Pflanzenarten (Un-

terbegriff von Neobiota) 

Neozoen: gebietsfremde Tierarten (Unterbe-

griff von Neobiota) 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20181626/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101847/index.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf
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Organismen verhindert werden. Bei Ge-
fährdung oder Verstössen ordnet der Kan-
ton die notwendigen Massnahmen an. Als 

Grundeigentümer und Bewirtschafter hält 
sich der Kanton an die Auflagen für den 
Umgang, die Sorgfaltspflicht und die kor-

rekte Entsorgung von gebietsfremden Or-

ganismen. 
Die Gemeinden sind hauptsächlich als 

Grundeigentümer und Bewirtschafter be-
troffen. Dabei müssen sie sich an die Auf-
lagen für den Umgang, die Sorgfaltspflicht 

und die korrekte Entsorgung von gebiets-
fremden Organismen halten. Beobachtete 
Übertretungen melden sie dem Kanton. 

Jede Gemeinde hat eine für Ambrosia, 
Feuerbrand und Neobiota zuständige 
Kontaktperson ernannt. Diese ist das Bin-

deglied zwischen Kanton und Gemeinde. 
Die Gemeinden sind zuständig für die Ko-
ordination und Umsetzung von Massnah-

men, die durch den Bund oder den Kanton 
erlassen worden sind. Ausserdem über-
prüft die Gemeinde, ob die Angaben in 

Baugesuchen bezüglich biologischer Be-
lastungen korrekt sind und leitet diese bei 
Belastungen mit Asiatischem Stauden-

knöterich oder Essigbaum an den Kanton 
weiter. Wenn Schädlinge wie gebiets-
fremde Ameisen oder Mücken auftreten, 

obliegt deren allenfalls notwendige Be-

kämpfung ebenfalls der Gemeinde. 
 

 
Dienstleistungen des Kantons 

für die Gemeinden 

Die Sektion Biosicherheit des Amtes für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist die An-

sprechstelle für die Gemeinden zum Thema 

Neobiota. Sie unterstützt die Gemeinden mit 

Unterlagen (Bauflyer, Praxishilfe etc.) und bie-

tet Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten 

für Unterhaltsdienste und die Neobiota-Kon-

taktpersonen an. So werden auf Wunsch auch 

auf den Unterhalt zugeschnittene Kurse durch-

geführt. Zudem kann auf der Internetseite der 

Sektion Biosicherheit eine Vorlage für ein Ge-

meindekonzept heruntergeladen werden. Die 

Gemeinden haben weiter die Möglichkeit, ihre 

Neophyten in die Hinweiskarte Neophytenver-

breitung einzutragen. Die Sektion Biosicher-

heit wertet die Daten auf Wunsch der Ge-

meinde aus.  

Die Fachstelle Naturschutz des Amtes für 

Landschaft und Natur (ALN) berät die Gemein-

den bei Problempflanzen in kommunalen Na-

turschutzgebieten sowie auf naturnahen Flä-

chen. 

Die Fachstelle Pflanzenschutz des ALN berät 

und unterstützt die Gemeinden bei der Feuer-

brandbekämpfung und bildet deren Ambrosia- 

und Feuerbrandkontrolleure aus.  
 

 

Massnahmenplan invasive  

gebietsfremde Organismen 

Die Baudirektion hat am 4. Januar 2018 den 

«Massnahmenplan invasive gebietsfremde 

Organismen 2018–2021» festgelegt. Ziel des 

Massnahmenplans ist es, die Schutzgüter 

Mensch, Umwelt und Gesellschaft / Infrastruk-

tur vor übermässigen Beeinträchtigungen 

durch invasive gebietsfremde Organismen zu 

bewahren.  

Der Massnahmenplan definiert 15 Massnah-

men in den Bereichen Prävention, Bekämp-

fung und Grundlagen / Koordination. Mit zwei 

Pilotprojekten werden Grundlagen für eine 

weitere kantonale Strategie geschaffen; Mass-

nahmen gegen gebietsfremde Wasserorganis-

men (aquatische Neozoen) im «Projekt Pfäffi-

kersee» sowie Massnahmen gegen Neophy-

ten im Projekt «Gemeinsam gegen Neophy-

ten» im Reppischtal.  

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#1453494363
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Gezielter Einsatz von  

Ressourcen 

Konzept für Umgang mit Neobiota erstel-

len 

Es wird empfohlen, für die Gemeinde ein Konzept 

zum Umgang mit Neobiota zu erarbeiten, welches 

sich an der Vorlage des Kantons orientiert. Dadurch 

kann gewährleistet werden, dass die Ressourcen 

wirkungsvoll eingesetzt werden.  

Dieses Konzept sollte eine Bestandesaufnahme der 

wichtigsten Neophyten (mit Hilfe der Hinweiskarte 

Neophytenverbreitung), prioritäre Bekämpfungszo-

nen oder -arten, konkrete Bekämpfungspläne und 

Grundsätze für die die Zusammenarbeit mit den 

Nachbargemeinden enthalten. Die unten aufgeführ-

ten Aufgaben zur Kontrolle von gefährdeten Flächen 

sowie der Unterhalt von Grünflächen sind ebenfalls 

wichtige Bestandteile eines solchen Konzeptes. 

› Empfehlung 

 www.zh.ch › Informationen für  

Gemeinden 

 Leitlinie für die Erarbeitung  

eines Neophytenkonzepts in 

den Gemeinden, AWEL 

(2014)  

 Muster Einsatzplan Neophy-

tenkonzept für Gemeinden 

 Invasive gebietsfremde Orga-

nismen, Massnahmenplan 

2018-2021, Baudirektion 

(2018) 

 www.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung 

 

 

https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/leitlinie_konzept_invasive_neophyten_gemeinden_2014_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/leitlinie_konzept_invasive_neophyten_gemeinden_2014_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/leitlinie_konzept_invasive_neophyten_gemeinden_2014_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/vorlage_muster_einsatzplan_neophytenkonzept_gemeinden_2014_de.xlsx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/vorlage_muster_einsatzplan_neophytenkonzept_gemeinden_2014_de.xlsx
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/massnahmenplan-invasive-gebietsfremde-organismen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/massnahmenplan-invasive-gebietsfremde-organismen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/massnahmenplan-invasive-gebietsfremde-organismen.html
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
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›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauvorhaben auf  

biologisch belasteten 

Standorten 

siehe auch Kapitel  

«Belastete Standorte» 

Baugesuche hinsichtlich invasiver Neophy-

ten prüfen 

Boden/Untergrund mit vermehrungsfähigen Teilen be-

stimmter invasiver Neophyten gilt als biologisch belas-

tet. Das biologisch belastete Material muss am Entnah-

meort (gleiche Stelle) verwertet oder so entsorgt wer-

den, dass keine Weiterverbreitung stattfindet. 

Invasive Neophyten gelten als Bauabfälle. Der Bauherr 

hat im Rahmen der Baugesucheingabe im «Zusatzfor-

mular Entsorgung Bauabfälle» anzukreuzen, ob auf 

dem Baugrundstück folgende Pflanzen vorkommen: 

 Asiatischer Staudenknöterich oder Essig-

baum. Sofern diese Arten vorkommen, muss zu-

dem das Zusatzformular Belastete Standorte und 

Altlasten (inklusive Neobiota) bei der örtlichen 

Baubehörde eingereicht und eine befugte Fach-

person der Privaten Kontrolle 3.10 (Altlastenbera-

ter) beigezogen werden. 

 Ambrosia, Riesenbärenklau, Schmalblättriges 

Greiskraut oder Erdmandelgras. Belastungen 

des Bodens/Untergrunds mit diesen Pflanzen 

müssen gegenüber dem Abnehmer deklariert 

werden.  

 

Die Gemeinde überprüft anhand der Hinweiskarte Ne-

ophytenverbreitung und/oder durch eine Begehung vor 

Ort, 

 ob die Angaben im Zusatzformular Entsorgung 

Bauabfällen korrekt sind und 

 falls Asiatischer Staudenknöterich oder Essig-

baum auf dem Baugrundstück vorkommen, ob 

das das Zusatzformular («Belastete Standorte und 

Altlasten») ebenfalls eingereicht und durch die 

Fachperson der Privaten Kontrolle 3.10 (Altlasten-

berater) unterschrieben wurde 

 und leitet die Baugesuchunterlagen an die kanto-

nale Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

 

› Anhang Ziff. 1.7.2 BVV; Art. 15 Abs. 3 FrSV;  

Art. 16 VVEA 

 

 www.zh.ch › Bauen auf 

Standorten mit Neophyten 

 Neophyten bei Bauvorha-

ben: Massnahmen und 

Empfehlungen, AWEL 

(2019) 

 web.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung 

 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_entsorgung_bauabfaelle_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_entsorgung_bauabfaelle_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_belastete_standort_altlasten_inkl_neophyt_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_belastete_standort_altlasten_inkl_neophyt_2020.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html#-811391012
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html#-811391012
http://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
http://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_entsorgung_bauabfaelle_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_entsorgung_bauabfaelle_2019.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_belastete_standort_altlasten_inkl_neophyt_2020.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/zusatzformular_belastete_standort_altlasten_inkl_neophyt_2020.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/index.html#a16
http://www.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
http://web.maps.zh.ch/s/11wjcq8e
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Ameisen, gebietsfremde Lästige Ameisenvorkommen bekämpfen 

und allenfalls melden  

Es gibt gebietsfremde Ameisenarten wie z.B. die Ver-

nachlässigte Wegameise (Lasius neglectus), welche 

sogenannte Superkolonien bilden (das heisst, es be-

steht nicht ein Nest mit nur einer Königin, sondern das 

Volk hat Hunderte oder Tausende von Königinnen). 

Diese Ameisen bilden dann auffallend dichte und läs-

tige Bestände. Lassen sich diese Kolonien trotz inten-

siver herkömmlichen Bekämpfungsbemühungen nicht 

dezimieren, sind diese der Neobiota-Kontaktperson 

der Gemeinde zu melden. 

› Art. 52 FrSV; §17 Verordnung über Allg. und Wohn-

hygiene 

 www.zh.ch › Bekämpfung 

von Schädlingen 

 www.zh.ch › Neobiota- 

Kontaktpersonen der  

Gemeinden 

 

Asiatischer Laubholz-

bockkäfer (ALB) 

Verdächtige Käfer oder Ausfluglöcher  

melden 

Dieser aus dem asiatischen Raum eingeschleppte 

Baumschädling untersteht einer Bekämpfungs- und 

Meldepflicht. Verdächtige Käfer bzw. Laubbäume mit 

kreisrundem Ausflugloch sind der kantonalen Pflan-

zenschutzstelle des Strickhofs sofort zu melden. 

In Holzverpackungen von importierten Waren können 

Schadorganismen wie z.B. der ALB mitgeführt wer-

den.  

 www.strickhof.ch › Asiati-

scher Laubholzbockkäfer 

 Plakat «Korrekter Umgang 

mit Holzverpackungen auf 

Baustellen», BAFU  

 

Ambrosia Bestände von Ambrosia melden und  

bekämpfen 

Für die Ambrosia besteht eine Melde- und Bekämp-

fungspflicht. Vorkommen müssen in die Hinweiskarte 

Neophytenverbreitung eingetragen und bekämpft wer-

den.  

Grössere Vorkommen und Befälle in der Landwirt-

schaft sind schwieriger zu bekämpfen. Sie müssen 

deshalb der kantonalen Fachstelle Pflanzenschutz 

(www.strickhof.ch) gemeldet werden. Diese leistet bei 

der Bekämpfung Unterstützung. 

› Anhang 2 FrSV 

 www.strickhof.ch › Ambrosia  

 www.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.3
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1192000888
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1192000888
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/uebersicht/
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/uebersicht/
https://www.strickhof.ch/publikationen/asiatischer-laubholzbockkaefer-eine-uebersicht/
https://www.strickhof.ch/publikationen/asiatischer-laubholzbockkaefer-eine-uebersicht/
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf.download.pdf/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf.download.pdf/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf.download.pdf/plakat_korrekterumgangmitholzverpackungenaufbaustellen.pdf
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH&scale=1547&x=2681573,75&y=1241179,625&srid=2056&offlayers=perimeter%2Cbekaempf%2Cbekaempf-p&onlayers=beob-inakt%2Cbeob-inakt-p
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH&scale=1547&x=2681573,75&y=1241179,625&srid=2056&offlayers=perimeter%2Cbekaempf%2Cbekaempf-p&onlayers=beob-inakt%2Cbeob-inakt-p
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/uebersicht/
http://www.strickhof.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/wissen/#filter=.pflanzenschutz?subfilter=.ambrosia
http://maps.zh.ch/s/cxvp1eel
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Riesenbärenklau, 

Schmalblättriges  

Greiskraut 

Vollständige Tilgung einzelner invasiver 

Neophyten 

Riesenbärenklau und Schmalblättriges Greiskraut 

müssen auf dem gesamten Kantonsgebiet bekämpft 

werden, da von diesen Pflanzen an jedem Standort 

eine Gefahr für den Menschen ausgeht. Bekannte 

Standorte sollten in die Hinweiskarte Neophytenver-

breitung eingetragen werden.  

Für die Bekämpfung ist der Grundeigentümer zustän-

dig, auf kommunalem Gebiet überwacht die Gemeinde 

die Bekämpfung. Allenfalls kann die Sektion Biosicher-

heit beigezogen werden. 

Bei Fragen zur Bekämpfung des Schmalblättrigen 

Greiskrauts können sich die Gemeinden an die Regi-

onalkoordinatoren wenden. 

› Art. 52 FrSV; Anhang 2 FrSV 

 www.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung  

 Merkblatt Schmalblättriges 

Greiskraut, AWEL (2020) 

 www.zh.ch › Regionalkoor-

dinatoren Bekämpfung 

Schmalblättriges Greiskraut 

 

 

Hinweiskarte Neophy-

tenverbreitung  

(ehemals Neophyten-

WebGIS) 

Erfassen der wichtigsten invasiven Neo-

phyten in der Hinweiskarte Neophytenver-

breitung  

Mit der Hinweiskarte Neophytenverbreitung können 

Neophytenbekämpfungen geplant und überwacht wer-

den. Das AWEL bietet der Gemeinde Hilfe an und wer-

tet erhobene Daten auf Anfrage aus. Bei der Erhebung 

sollten (angelehnt an das kantonale Neophytenpro-

gramm) folgende Schwerpunkte gesetzt werden: 

Alle Bestände des Riesenbärenklaus, des Schmal-

blättrigen Greiskrauts, der Ambrosia, des Essigbaums 

und der Asiatischen Knötericharten sind in der Hin-

weiskarte Neophytenverbreitung zu erfassen. Weitere 

prioritäre Arten sind der Götterbaum und das Erdman-

delgras.  

In Naturschutzgebieten, im Wald und im Gewässer-

raum wird zudem die Erfassung von Henrys Geiss-

blatt, Goldruten, Drüsigem Springkraut, Schmetter-

lingsstrauch und Kirschlorbeer empfohlen. 

Neu steht auch eine App zur Erfassung von invasiven 

Neophyten zur Verfügung.   

 

 www.maps.zh.ch 

› Neophytenverbreitung 

 www.zh.ch  

› Gebietsfremde Arten 

 Anleitung Neophyten 

App, AWEL (2020) 

 Anleitung zur Erfassung 

von Neophyten auf dem 

GIS-Browser, AWEL 

(2020) 

 Kurzanleitung zur Erfas-

sung von Neophyten 

auf dem GIS-Browser, 

AWEL (2020) 

 

 

https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#1453494363
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#1453494363
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://maps.zh.ch/s/epit3fkr
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Merkblatt_Schmalbl%C3%A4ttriges%20Greiskraut.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Merkblatt_Schmalbl%C3%A4ttriges%20Greiskraut.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/Karte_Uebersicht_Regionalkoor_Gemeinden_www.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/Karte_Uebersicht_Regionalkoor_Gemeinden_www.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/Karte_Uebersicht_Regionalkoor_Gemeinden_www.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/gemeinde/Karte_Uebersicht_Regionalkoor_Gemeinden_www.pdf
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://maps.zh.ch/?topic=Neo2publicZH
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Anleitung_Neophyten_App_ZH.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Anleitung_Neophyten_App_ZH.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Anleitung_Neohphyten_WebGIS.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Anleitung_Neohphyten_WebGIS.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Anleitung_Neohphyten_WebGIS.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Kurzanleitung_NeophytenWebGIS.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Kurzanleitung_NeophytenWebGIS.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Kurzanleitung_NeophytenWebGIS.pdf
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Neupflanzungen /  

Begrünungen 

Neupflanzungen überwachen 

Es ist verboten, Arten des Anhangs 2 der Freisetzungs-

verordnung neu anzupflanzen. Die Gemeinde meldet 

Verstösse gegen dieses Verbot dem AWEL. 

Ab dem 1. April 2017 sind verschiedene invasive Pflan-

zenarten aufgrund eines Übereinkommens der AGIN mit 

dem Branchenverband JardinSuisse aus dem Verkauf 

genommen worden. 

Bei Baugesuchen kann zusätzlich darauf hingewiesen 

werden, dass auf Arten der Schwarzen Liste und 

Watch-Liste verzichtet werden soll, da Art. 15 Abs. 1 

FrSV bei diesen Pflanzen schwierig einzuhalten ist. 

Weiter kann empfohlen werden, möglichst einheimi-

sche Pflanzen zu verwenden. Listen mit einheimischen 

Ersatzpflanzen für beliebte gebietsfremde Pflanzen fin-

den sich im Internet auf der Onlineplattform «floretia», 

und es kann der «Bauflyer» des Kantons mitgegeben 

werden. 

› Art. 15 Abs. 1 und 2 FrSV 

 www.infoflora.ch › Invasive 

gebietsfremde Pflanzen  

› Schwarze Liste und Watch-

Liste 

 Neophyten bei Bauvorha-

ben: Massnahmen und 

Empfehlungen, AWEL 

(2019) 

 Einschränkungen beim Ver-

kauf gebietsfremder Prob-

lem-Pflanzen, Empfehlung, 

Cercle Exotique, ehemals 

AGIN (2015)  

 www.floretia.ch  

 

›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Neupflanzungen /  

Begrünungen 

Standortgerechte Begrünungen 

Es ist verboten, Arten des Anhangs 2 der Freiset-

zungsverordnung neu anzupflanzen. Alle anderen Ne-

ophyten, welche auf der Schwarzen Liste oder der 

Watch-Liste des nationalen Daten- und Informations-

zentrums der Schweizer Flora (Info Flora) stehen, dür-

fen nur verwendet werden, wenn sie sich nicht unkon-

trolliert verbreiten. In empfindlichen oder schützens-

werten Lebensräumen (im Wald, entlang von Gewäs-

sern und in Naturschutzgebieten) dürfen keine Neo-

phyten angepflanzt werden.  

Es wird empfohlen, bei Begrünungen einheimische 

Pflanzen zu bevorzugen und auf Pflanzen der Schwar-

zen Liste und der Watch-Liste zu verzichten. Empfehlun-

gen für regionale einheimische Pflanzen finden sich im 

Internet auf der Onlineplattform «floretia». 

› Art. 15 Abs. 1 und 2 FrSV 

 www.infoflora.ch › Invasive 

gebietsfremde Pflanzen  

› Schwarze Liste und 

Watch-Liste 

 Neophyten bei Bauvorha-

ben: Massnahmen und 

Empfehlungen, AWEL 

(2019) 

 www.floretia.ch 

 

 

http://www.floretia.ch/
file://///sbd3201/data$/gs/Kobu/KofU/Wegweiser%20Bau%20&%20Umwelt/Wegweiser%20Bau%20und%20Umwelt%202020/2-Produktionsphase/09%20Neobiota/Invasive%20Neobiota%20können%20Allergien%20auslösen%20(z.B.%20Ambrosia),%20einheimische%20Arten
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200227114707_20200227_CEEmpfehlung_zu_Einschraenkungen_beim_Verkauf_DE.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200227114707_20200227_CEEmpfehlung_zu_Einschraenkungen_beim_Verkauf_DE.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200227114707_20200227_CEEmpfehlung_zu_Einschraenkungen_beim_Verkauf_DE.pdf
http://www.floretia.ch/
http://www.floretia.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html
http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
http://www.floretia.ch/
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Wasserbauprojekte Korrekte Verschiebung von Sohlen- und 

Ufermaterial 

Invasive aquatische Neozoen (z.B. der Grosse Hö-

ckerflohkrebs, die Wandermuschel und der Rote Ame-

rikanische Sumpfkrebs) können bei der Verschiebung 

von Sohlen- und Ufermaterial bei Wasserbauprojekten 

leicht verschleppt werden und so allenfalls neue Ge-

wässer besiedeln. Um dies zu verhindern, sollten fol-

gende Grundsätze befolgt werden: 

 Kein Material aus einem See oder grossen Fliess-

gewässer in andere Gewässer einbringen. 

 Generell ist es ratsam, Material nur innerhalb ei-

nes Gewässers und in Fliessgewässern nur von 

oben nach unten zu verschieben oder an gesichert 

trockenen Standorten, beispielsweise in einer 

Kiesgrube, zu verwerten. 

 Wiedereinbau an einem anderen Ort ist allenfalls 

nach hinreichend langem Austrocknen und unter 

Beizug eines Experten möglich. 

› Empfehlung 

 www.maps.zh.ch  

› Aquatische Neozoen 

Grüngut Grüngut mit invasiven Neophyten korrekt 

entsorgen 

Invasive Neophyten können sich mit dem Grüngut wei-

terverbreiten. Das Grüngut muss deshalb mit der nöti-

gen Vorsicht transportiert und in einer professionellen 

Kompostieranlage (keine Feldrand- oder Platzkom-

postierung) entsorgt werden. Eine Ausnahme bildet 

die Ambrosia; sie muss immer in einer KVA entsorgt 

werden.  

› Art. 15 Abs. 2 FrSV 

 Praxishilfe Neophyten, 

Problempflanzen erkennen 

und richtig handeln, Baudi-

rektion (2015) 

Unterhalt von naturna-

hen Flächen  

(Uferbereiche von Gewäs-

sern, Strassenböschungen, 

Schulen, Friedhöfe etc.) 

Naturnahe Flächen mit Neophyten  

rechtzeitig schneiden 

Gewisse invasive Neophyten wie die Amerikanische 

Goldrute oder das schmalblättrige Greiskraut verbrei-

ten sich mit Flugsamen. Wenn diese Arten rechtzeitig 

vor dem Versamen geschnitten werden, kann die Aus-

breitung der Pflanzen massiv eingedämmt werden.   

› Empfehlung 

 Praxishilfe Neophyten, 

Problempflanzen erkennen 

und richtig handeln, Baudi-

rektion (2015) 

 Vegetation regelmässig vollständig mähen 

Mehrjährige Industriebrachen sind zu vermeiden. Die 

Vegetation ist regelmässig vollständig zu mähen.  

› Empfehlung 

 

http://maps.zh.ch/?topic=AwelNeozoenZH&offlayers=bezirkslabels%2Caquatische-neozoen-labels&scale=320000&x=692000&y=252000
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
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Unterhalt von naturna-

hen Flächen  

 

Beim Unterhalt offene Stellen vermeiden 

Problempflanzen fassen oft auf offenen oder kaum ge-

nutzten Flächen Fuss, bevorzugt auf vom Menschen 

beeinflussten Standorten und entlang von Flüssen und 

Bächen.  

Es ist darauf zu achten, beim Unterhalt von Uferberei-

chen, Strassenböschungen etc. keine offenen Stellen 

zu schaffen. Wo offene Stellen bewusst geschaffen 

werden (z.B. Neuanlage von Pionierflächen), ist eine 

regelmässige Kontrolle und sofortige Bekämpfung auf-

kommender Problempflanzen nötig.  

› Empfehlung 

 Merkblatt Problempflanzen,  

Information für die Bewirt-

schaftung von naturnahen Flä-

chen, ALN (2012) 

 

Bekämpfung Neophyten falls nötig bekämpfen 

Ambrosia, Riesenbärenklau und Schmalblättriges 

Greiskraut müssen im ganzen Kanton bekämpft wer-

den. Für alle weiteren Arten wird der Gemeinde emp-

fohlen, ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Neophy-

ten zielgerichtet einzusetzen.  

Amerikanische Goldruten, Drüsiges Springkraut, Es-

sigbaum und Berufkraut sollen in erster Priorität in Na-

turschutzgebieten und anderen ökologisch wertvollen 

Flächen, wie in Renaturierungsgebieten, bekämpft 

werden.  

Bei den Asiatischen Knötericharten ist es am wichtigs-

ten, die weitere Verbreitung zu verhindern. Dazu soll-

ten Gewässer unterhalb von Knöterichbeständen alle 

zwei Jahre abgesucht und dabei gefundene Jungbe-

stände sofort entfernt werden. Im Offenland ist es 

wichtig, die Position der vorhandenen Bestände zu 

kennen, um verhindern zu können, dass sie bei Bau-

arbeiten oder im Rahmen forst- oder landwirtschaftli-

cher Tätigkeiten verbreitet werden. Bestände mit ei-

nem hohen Verschleppungsrisiko sollten saniert wer-

den (Ausbaggern oder mehrjähriges Ausreissen). Be-

lastetes Erdmaterial und Grüngut müssen korrekt ent-

sorgt werden. Eine chemische Bekämpfung an dafür 

zugelassenen Standorten bedarf des Beizugs einer 

Fachperson und kann mehrere Behandlungsjahre be-

nötigen. 

› Art. 52 FrSV;  

 Praxishilfe Neophyten, Prob-

lempflanzen erkennen und 

richtig handeln, Baudirektion 

(2015) 

 www.zh.ch › Informationen für  

Gemeinden 

 www.strickhof.ch › Ambrosia  

 www.kvu.ch › Cercle Exotique 

(ehemals AGIN) › Bekämp-

fungsmerkblätter  

 

 

 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/praxishilfe_invasive_neophyten_2015_de.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html
https://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/ambrosia
http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
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Bekämpfung Neophyten in Naturschutzgebieten prioritär  

bekämpfen 

Ökologisch besonders wertvolle Flächen, wie Natur-

schutzgebiete, Ausgleichs- und Ersatzflächen (im Zu-

sammenhang mit grösseren Bauvorhaben), sowie de-

ren unmittelbare Umgebung (ca. 200 m-Streifen) sind 

bei der Bekämpfung von Neophyten prioritär zu be-

handeln.  

Die Fachstelle Naturschutz empfiehlt den Gemeinden, 

bei der Planung der Massnahmen eine naturkundliche 

Fachperson beizuziehen. 

› Empfehlung 

 www.zh.ch › Naturschutz 

 Merkblatt Problempflanzen,  

Information für die Bewirt-

schaftung von naturnahen 

Flächen, ALN (2012) 

 

›› KOMMUNIZIEREN 

Neobiota-Kontaktper-

son 

Neobiota-Kontaktperson als primäre  

Anlaufstelle 

Jede Gemeinde hat eine Neobiota-Kontaktperson er-

nannt, welche regelmässig Informationsmaterial erhält 

und durch die Baudirektion geschult wird. Die Neobi-

ota-Kontaktperson ist die primäre Anlaufstelle für alle 

Belange der Gemeinde zum Thema Neobiota und das 

Bindeglied zwischen der Gemeinde und dem Kanton. 

Sie ist dafür verantwortlich, dass Informationen inner-

halb der Gemeinde richtig gestreut werden. 

› Empfehlung 

 www.zh.ch › Neobiota-Kon-

taktpersonen der Gemein-

den 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Problempflanzen_Naturschutzgebiete.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten/gebietsfremde-arten-gemeinden.html#1824453224
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Freisetzungsverordnung (FrSV) 

 Pflanzengesundheitsverordnung (GesV) 

 Verordnung über die Vermeidung und  

die Entsorgung von Abfällen (VVEA) 

 Waldgesetz (WaG) 

 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 

Kanton  

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 

 Verordnung über allgemeine und Wohnhygiene 

 

 

Bauen Bauherren auf korrekten Umgang mit  

biologisch belastetem Aushub aufmerksam 

machen 

Bauherren müssen darauf aufmerksam gemacht wer-

den, dass Boden/Untergrund mit vermehrungsfähigen 

Teilen von Ambrosia, Asiatischem Staudenknöterich, 

Erdmandelgras, Essigbaum, Riesenbärenklau, Drüsi-

gem Springkraut und Schmalblättrigem Greiskraut als 

biologisch belastet gilt. Das biologisch belastete Mate-

rial muss am Entnahmeort (gleiche Stelle) verwertet o-

der so entsorgt werden, dass keine Weiterverbreitung 

stattfindet. 

Der korrekte Umgang mit Boden/Untergrund, welcher 

mit Ambrosia, Erdmandelgras, Essigbaum, Riesenbä-

renklau, Drüsigem Springkraut und Schmalblättrigem 

Greiskraut belastet ist, hat in Eigenverantwortung zu 

erfolgen. 

Kommen Essigbaum oder Asiatischer Staudenknöte-

rich auf dem Grundstück vor, muss eine Fachperson 

der Privaten Kontrolle (Anhang Ziff. 3.10 BBV I) die 

Aushubarbeiten begleiten.  

Weitere Informationen zu den einzureichenden Bau-

gesuchunterlagen und zur Deklaration der Belastun-

gen gegenüber dem Abnehmer siehe Abschnitt «Be-

willigen, Kontrollieren, Beaufsichtigen». 

Ausserdem ist den Bauherren zu empfehlen, dass bei 

der Begrünung auf Arten der Schwarzen und Watch-

Liste verzichtet werden soll.   

› Art. 15 Abs. 1 und 3 FrSV 

 www.zh.ch › Bauen auf 

Standorten mit Neophyten 

 Neophyten bei Bauvorha-

ben: Massnahmen und 

Empfehlungen, AWEL 

(2019) 

 Empfehlungen zum Umgang 

mit biologisch belastetem 

Aushub, Cercle Exotique, 

ehemals AGIN (2016) 

 www.infoflora.ch  

› Invasive gebietsfremde 

Pflanzen › Schwarze Liste 

und Watch-Liste 

 

   

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_20.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c910_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.3
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_911.html
http://www.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/neobiota/neophyten_dateien/Gebietsfremde_Problempflanzen_Bauvorhaben.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_definitiv20200325.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_definitiv20200325.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_definitiv20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html
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10. Boden 
Der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und 

Pflanzen. Er hat eine wichtige Regelfunktion für die natürlichen Kreisläu-

fe des Wassers, der Luft, der organischen und mineralischen Stoffe; er 

filtert, reinigt, baut ab und lagert. Boden ist eine unvermehrbare Res-

source, die vielfältigen, meist irreversiblen Belastungen ausgesetzt ist. 

Es gilt daher, die Fruchtbarkeit des Bodens vorsorglich und langfristig zu 

erhalten. 

Um was es geht

Boden besteht aus mineralischen und 

organischen Bestandteilen (wobei letzte-
re als Humus bezeichnet werden) sowie 
aus Wasser, Luft und Lebewesen. Die 

Bildung unserer Böden beanspruchte je 
nach natürlichen Gegebenheiten zwi-
schen 1000 und 10'000 Jahren. Boden 

kann daher nach einer Zerstörung oder 
Beeinträchtigung nicht einfach wieder-
hergestellt werden.  

Böden unterscheiden sich durch ver-
schiedene Eigenschaften wie z.B. Mäch-
tigkeit (ca. 30 bis 100 cm), Humusgehalt, 

Sand- und Tonanteil, Porosität, Gefüge, 
Säurepuffer. Diese Eigenschaften verän-
dern sich häufig kleinräumig und bilden 

so eine Grundlage für die Artenvielfalt 
von Pflanzen und Tieren. Ungefähr 50% 
des Bodens bestehen aus Hohlräumen, 

in denen Wasser und Luft gespeichert 
werden. Zudem enthält eine Handvoll 
gesunden Bodens mehr Lebewesen als 

Menschen auf der Erde leben. Dies zeigt 

die zentrale Bedeutung von Böden im 
Naturhaushalt, und nicht zuletzt auch als 

Produktionsgrundlage für Nahrungsmittel.  
Durch den Eintrag von Schadstoffen 
(Schwermetallen, organischen Verbren-

nungsrückständen, Säuren usw.) bei-
spielsweise über die Luft kann der Boden 
dauerhaft Schaden nehmen. Zudem kön-

nen mechanische Einwirkungen (Befah-
ren, Abgrabungen, Vermischungen, Ver-
siegelung, nicht standortgerechte Land-

bewirtschaftung usw.) den Boden dauer-
haft schädigen. Daraus resultierende 
Belastungen wie Verunreinigungen, Ver-

sauerung, Verdichtung, Humusabbau 

Kontakt 

Amt für Landschaft und Natur (ALN)  

Fachstelle Bodenschutz 

Telefon: 043 259 32 78 

E-Mail: bodenschutz@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/bauvorschriften › Bodenschutz 

 www.zh.ch/boden  

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 

Publikationen 

 Ressource Boden und Sachplan  

Fruchtfolgeflächen, Umsetzung in den Ge-

meinden, Baudirektion Kanton Zürich (2018) 

 Richtlinien für Bodenrekultivierungen,  

Baudirektion und Volkswirtschaftsdirektion 

des Kantons Zürich (2003) 

 Merkblatt Bodenprojekte – Anforderungen 

und Grundsätze für die Erarbeitung eines 

Bodenprojekts als Teil eines Bauprojekts 

ausserhalb Bauzonen, Baudirektion Kanton 

Zürich (2012) 

 Wegleitung Verwertung von ausgehobenem 

Boden (Wegleitung Bodenaushub),  

BUWAL (2001) 

 Handbuch Gefährdungsabschätzung und 

Massnahmen bei schadstoffbelasteten  

Böden, BUWAL (2005) 

 UVP Merkblatt Bereich Boden, Baudirektion 

des Kantons Zürich (2016) 

 Merkblatt Terrainveränderungen in der 

Landwirtschaftszone, Baudirektion des  

Kantons Zürich 

 

mailto:bodenschutz@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/boden.html
http://www.zh.ch/boden
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/fruchtfolgefl%C3%A4chen/merkblatt_ressource_boden_sachplan_fff.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/fruchtfolgefl%C3%A4chen/merkblatt_ressource_boden_sachplan_fff.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/fruchtfolgefl%C3%A4chen/merkblatt_ressource_boden_sachplan_fff.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenaufwertung/richtlinien_fuer_bodenrekultivierungen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenaufwertung/merkblatt_bodenprojekte.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/verwertung-ausgehobenem-boden-wegleitung-bodenaushub.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/verwertung-ausgehobenem-boden-wegleitung-bodenaushub.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/gefaehrdungsabschaetzung-schadstoffbelasteten-boeden.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/gefaehrdungsabschaetzung-schadstoffbelasteten-boeden.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/gefaehrdungsabschaetzung-schadstoffbelasteten-boeden.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/uvp/merkbl%C3%A4tter/UVP_Merkblatt_Boden_2016.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenaufwertung/merkblatt_terrainveraenderungen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenaufwertung/merkblatt_terrainveraenderungen.pdf
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oder Erosion können die Eigenschaften 
von Böden vollständig verändern. So 
gelangen z.B. schädliche Schwermetalle 

leichter über die Pflanzen in die Nah-
rungskette, wenn die natürliche Speicher-
funktion von Böden erschöpft ist. Dies 

kann dazu führen, dass die Nutzung für 

die Nahrungsmittelproduktion einge-
schränkt werden muss. 

Angereicherte Schadstoffe in Böden sind 
auch bei baulichen Eingriffen zu beach-
ten. Dabei gilt es, ein unkontrolliertes 

Verschieben von belastetem Bodenaus-
hub zu vermeiden, um nicht bisher unbe-
lastete Böden zu verunreinigen. Gut 20% 

von ca. 1.2 Millionen Kubikmetern Bo-
denaushub, welcher die Zürcher Baustel-
len jährlich verlässt, sind belastet. 

Der Einsatz zu schwerer Maschinen führt 
zu Verdichtungen des Bodens; folglich 
verringert sich dessen Porosität, der Bo-

den vernässt durch Stauwasser, der 
Gasaustausch im Boden wird einge-
schränkt, das Pflanzenwachstum wird 

gehemmt und der landwirtschaftliche 
Ertrag sinkt. Vollständig zerstört werden 
Böden bei der Überbauung und Versiege-

lung von Flächen, wobei häufig die land-
wirtschaftlich fruchtbarsten Böden betrof-
fen sind. 

Die natürliche Ressource und Lebens-

grundlage Boden ist zu schützen, um ihre 
Leistungsfähigkeit und ihre vielfältigen 

Funktionen langfristig zu bewahren. Ein 
haushälterischer und sorgfältiger Um-
gang mit der Bodensubstanz ist daher 

von grosser Wichtigkeit. Hier sind auch 
die Gemeinden stark gefordert. 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Die Hauptaufgaben des Bundes beim 

Vollzug sind, die Grundlagen und Voll-
zugshilfen bereit zu stellen, den Boden-
schutz bei der Erfüllung anderer Bundes-

aufgaben sicher zu stellen sowie Bestre-
bungen der Kantone zum Bodenschutz 
zu koordinieren. Weiter verfügt er über 

ein gesamtschweizerisches Bodenmess-
netz (NABO) zur Überwachung der Bo-
denfruchtbarkeit, welches auch den Kan-

tonen beim Vollzug dient.  
Zentrale Aufgaben im Vollzug des Bo-
denschutzrechts auf kantonaler Ebene 

sind die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
und der Schutz der Ressource Boden. 
Dies bedeutet konkret, dass durch bauli-

che Eingriffe nur möglichst kleine Flächen 
natürlichen Bodens beansprucht werden 
(haushälterischer Umgang). Zudem gilt 

es, bei baulichen Eingriffen den sachge-
rechten Umgang mit der Ressource Bo-
den, die Pflicht zur Verwertung von abge-

tragenem Boden und die Kompensation 
von Verlusten an Fruchtfolgeflächen 
durch Auflagen und Bauüberwachung 

sicherzustellen. Bei Böden, die stark mit 
Schadstoffen belastet sind und somit 
Menschen und Tiere gefährden können, 

verordnen die Behörden entsprechende 
Massnahmen (z.B. Nutzungsvorgaben 
bei landwirtschaftlichen Flächen). Weiter 

Bodenschutz ist eine Quer-

schnittsaufgabe 

Die Gesetzgebung in den Bereichen Raumpla-

nung, Natur- und Heimatschutz sowie Landwirt-

schaft dient der haushälterischen Nutzung des 

Bodens. Dabei sollen u.a. die Verluste an natür-

lich gewachsenem Boden verringert werden 

(quantitativer Bodenschutz). Gefordert ist hier 

die Richt- und Nutzungsplanung auf kantonaler 

und kommunaler Ebene.  

Grundlage für den qualitativen Bodenschutz, 

d.h. die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und 

der Schutz des Bodens vor Belastungen, sind 

die Artikel 33 bis 35 des Umweltschutzgesetzes 

(USG). Die Luftreinhalte-, die Gewässerschutz- 

und die Chemikaliengesetzgebung dienen dem 

Bodenschutz, indem sie den Eintrag schädlicher 

Stoffe in den Boden bereits an der Quelle ver-

hindern. Detaillierte Regelungen sind zudem in 

der Verordnung über Belastungen des Bodens 

(VBBo) vorhanden. 

 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/boden-gewaesser-naehrstoffe/nabo.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_12.html
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ist der Kanton verpflichtet, eine Boden-
überwachung zu betreiben. Diese dient 
u.a. dazu, Veränderungen, welche die 

Bodenfruchtbarkeit gefährden, frühzeitig 
zu erkennen oder belastete Böden zu 
überwachen.  

Die Fachstelle Bodenschutz des Kan-

tons Zürich ist grundsätzlich eingebunden 
in den koordinierten Vollzug bei sämtli-

chen Vorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen, bei bewilligungspflichtigen Vorhaben 
innerhalb der Bauzonen (welche nicht im 

kommunalen Baubewilligungsverfahren 
abgewickelt werden) und bei Richt- und 
Nutzungsplanungen.  

Die Gemeinden sind insbesondere für 
den Umgang mit mutmasslich belastetem 
Bodenaushub bei Bauvorhaben zustän-

dig. Diese Vollzugsaufgabe wurde 2003 
an Private delegiert, die Verfahrensab-
wicklung im Rahmen der kommunalen 

Baubewilligung erfolgt jedoch durch die 
Gemeinden.  
Für bauliche Eingriffe in Böden aus-

serhalb Bauzonen sind die Gemeinden 
für einen mit dem Kanton koordinierten 
Vollzug verantwortlich und müssen Bewil-

ligungsverfahren in die Wege leiten. Aber 
auch bei Bauvorhaben innerhalb der 
Bauzonen sorgen die Gemeinden für 

einen sachgerechten Umgang mit dem 
Boden. Grundsätzlich gilt es, die Boden-
fruchtbarkeit von nicht überbauten Flä-

chen zu erhalten. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Vollzugs- und Informationsmittel der Fachstelle 

Bodenschutz stehen unter www.zh.ch/boden 

sowie unter www.zh.ch/bauvorschriften › Boden-

schutz zur Verfügung (Hilfsmittel für Bauverfah-

ren, Bodenkarte und Karte der landwirtschaftli-

chen Nutzungseignung, Hinweiskarte für anthro-

pogene Böden usw.).  

Die Gemeinden können die Ergebnisse der 

kantonalen Bodenüberwachung abfragen oder 

sich über die aktuelle Bodenfeuchtigkeit infor-

mieren.  

Die Fachstelle Bodenschutz des Amts für Land-

schaft und Natur (ALN) ist die Ansprechstelle 

zum Thema Boden, z.B. bei Fragen zum korrek-

ten Umgang mit Boden, bei Bodenverschiebun-

gen, Bodenbelastungen und Rekultivierungen 

von Böden. 

 
 

http://www.zh.ch/boden
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/boden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/boden.html
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Haushälterische  

Nutzung und Schutz der 

Ressource Boden 

Grundsätze für die Nutzungsplanung 

 Bauliche Eingriffe in Böden minimieren 

 Bauvorhaben möglichst auf Flächen ohne Boden 

(Flächenrecycling) oder auf in ihrem Aufbau be-

reits massgeblich anthropogen, d.h. durch den 

Menschen, veränderte Böden (X-Böden) kon-

zentrieren 

 Bauvorhaben auf den landwirtschaftlich produk-

tivsten Flächen vermeiden 

› Art. 1 und 3 RPG; Art. 2, 26, 30, 44, 47 RPV;  

§ 18 PBG 

 www.zh.ch › Bodenschutz 

 www.zh.ch/raumplanung  

› Nutzungspläne 

 

 Bei Nutzungsplanungen der kantonalen 

Genehmigungsbehörde Bericht erstatten 

Die Baudirektion genehmigt die Nutzungspläne der 

Gemeinden. Dabei sind die Gemeinden gemäss Art. 

47 RPV verpflichtet, der kantonalen Genehmigungs-

behörde Bericht zu erstatten. Für den Bereich Boden 

sind folgende Aspekte zu thematisieren:  

 Lage (Plan) und Grösse (m2) der betroffenen 

Teilflächen mit Böden und ohne Böden (alle ver-

siegelten Flächen) 

 Ausgangszustand der betroffenen Böden: Quali-

tät (aus Bodenkarte des Kantons) und Hinweise 

auf Schadstoffbelastungen (aus Prüfperimeter für 

Bodenverschiebungen) 

 Fruchtfolgeflächen 

› Art. 47 RPV 

 web.maps.zh.ch › Bodenkarte 

der Landwirtschaftsflächen  

 web.maps.zh.ch  

› Prüfperimeter für Bodenver-

schiebungen  

 web.maps.zh.ch    

› Hinweiskarte anthropogene 

Böden 

 web.maps.zh.ch  

› Landwirtschaftliche  

Nutzungseignungskarte  

 web.maps.zh.ch › Kantonaler 

Richtplan 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bodeneingriffe  

ausserhalb Bauzonen 

Bei Bewilligungsverfahren den Kanton  

einbeziehen 

Veränderungen des Aufbaus und der Mächtigkeit von 

Böden sind raumplanungsrechtlich bewilligungspflich-

tig. Die Fachstelle Bodenschutz sichert mit Nebenbe-

stimmungen das Schutzgut Boden. Die Gemeinde 

sorgt bei Baugesuchen für bewilligungspflichtige 

Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzonen für einen 

koordinierten Vollzug und leitet die Gesuche an die 

kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Anhang Ziffer 1.8.1 BVV 

 www.zh.ch › Bodenschutz  

 www.zh.ch/bauvorschriften  

› Bauen ausserhalb Bauzo-

nen  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/nutzungsplanung.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.gis.zh.ch/gb/gb.asp?app=boka
http://maps.zh.ch/?topic=FaBoFFFZH&offlayers=&scale=310000&x=692000&y=252000
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
https://maps.zh.ch/s/kjrrc9so
https://maps.zh.ch/s/kjrrc9so
http://maps.zh.ch/s/kic5m8yk
http://maps.zh.ch/s/kic5m8yk
http://maps.zh.ch/s/s3qsnmsr
http://maps.zh.ch/s/s3qsnmsr
http://maps.zh.ch/s/lrxorw2k
http://maps.zh.ch/s/lrxorw2k
http://maps.zh.ch/s/qrjr64la
http://maps.zh.ch/s/qrjr64la
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
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Bauliche Eingriffe  

innerhalb Bauzonen 

Sachgerechter Umgang mit dem Boden 

sicherstellen 

Auch innerhalb der Bauzone gilt es, die Bodenfrucht-

barkeit zu erhalten. Bei Bauvorhaben setzt sich die 

Gemeinde für einen sachgerechten Umgang mit der 

Ressource Boden ein. 

Das ALN stellt den Gemeinden im Rahmen des Bau-

stellen-Umwelt-Controllings Textbausteine für das 

Bewilligungsverfahren zur Verfügung.  

› Art. 1 USG 

 www.zh.ch › Bodenschutz 

 www.zh.ch › Umweltschutz 

auf Baustellen 

Belastetes Bodenmate-

rial bei Bauvorhaben 

Bodenverschiebungen aus Bauarealen 

überwachen 

Die Gemeinde prüft frühzeitig, ob ein Bauvorhaben 

Flächen des Prüfperimeters für Bodenverschiebun-

gen betrifft bzw. ob sonstige Hinweise auf Bodenbe-

lastungen vorliegen. Werden mehr als 50 m3 mut-

masslich belastetes Bodenmaterial aus dem Bau-

areal verschoben, braucht es eine kommunale Bewil-

ligung. Das ALN stellt den Gemeinden Textbausteine 

zur Verfügung. 

Das Verfahren zum Umgang mit belastetem Bo-

denaushub bei Bauvorhaben ist in der kantonalen  

Weisung Bodenaushub geregelt.  

› Art. 35 USG; Art. 7 VBBo; Bundeswegleitung  

Verwertung von ausgehobenem Boden 

 web.maps.zh.ch  

› Prüfperimeter für Bodenver-

schiebungen (Hinweise auf 

mutmasslich belastete Böden) 

 www.zh.ch › Bodenschutz 

 Weisung zum Umgang  

mit ausgehobenem Boden-

material (Weisung Bodenaus-

hub), Baudirektion und Volks-

wirtschaftsdirektion Kanton 

Zürich (2003) 

 

›› WEITERES 

Störfallvorsorge 

 

Unfälle mit grossen Bodenverschmut-

zungen vermeiden  

Viele chemische Stoffe, Sonderabfälle oder Organis-

men können bei unkontrollierter Freisetzung aus 

Betrieben oder beim Transport Mensch und Umwelt 

gefährden. Die Störfallvorsorge hat zum Ziel, die 

Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädi-

gungen durch Störfälle zu schützen. Der Vollzug liegt 

beim Kanton. 

Für ausführliche Informationen zur Störfallvorsorge 

wird auf das Kapitel «Stoffe» verwiesen.  

 www.zh.ch › Störfallvorsorge 

 Kontakt: 

AWEL / Abfallwirtschaft  

Sektion Betrieblicher Umwelt-

schutz und Störfallvorsorge 

Telefon: 043 259 32 62 

E-Mail:  

stoerfallvorsorge@bd.zh.ch 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenverschiebung/weisung_bodenaushub.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_12.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/verwertung-ausgehobenem-boden-wegleitung-bodenaushub.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/verwertung-ausgehobenem-boden-wegleitung-bodenaushub.html
http://maps.zh.ch/s/kic5m8yk
http://maps.zh.ch/s/kic5m8yk
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenverschiebung/weisung_bodenaushub.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenverschiebung/weisung_bodenaushub.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenverschiebung/weisung_bodenaushub.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/wegweiser-bau-umwelt/wegweiser_stoffe.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/stoerfallvorsorge.html
mailto:stoerfallvorsorge@bd.zh.ch
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) 

 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

 Raumplanungsverordnung (RPV) 

 Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 

von Abfällen (VVEA) 

 Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden 

(Wegleitung Bodenaushub) 

 Handbuch Gefährdungsabschätzung und Massnahmen 

bei schadstoffbelasteten Böden 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Richtlinien für Bodenrekultivierungen des Kantons  

Zürich 

 Weisung zum Umgang mit ausgehobenem Boden-

material (Weisung Bodenaushub) 

 Verordnung über den Vollzug der Störfallverordnung 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_12.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/verwertung-ausgehobenem-boden-wegleitung-bodenaushub.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/gefaehrdungsabschaetzung-schadstoffbelasteten-boeden.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.aln.zh.ch/dam/baudirektion/aln/bodenschutz/bauen/pdf/richtlinien_fuer_bodenrekultivierungen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/bodenverschiebung/weisung_bodenaushub.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=710.6
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11. Natur und Landschaft 
Natur und Landschaft stehen unter hohem Druck durch Bautätigkeit,  

Erholungsnutzung, intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung und des-

sen Strukturwandel. Dies hat sich negativ auf die Vielfalt der Lebensräume 

ausgewirkt und zu einem Verlust der Artenvielfalt einheimischer Pflanzen 

und Tiere geführt.  

Um was es geht

Die Landschaft unterliegt einem steten 
Wandel. Dabei stehen Natur- und Land-
schaftsräume unter Druck und sind vieler-

orts durch menschliche Eingriffe monoton 
und artenarm geworden. Die Gründe dafür 
sind zahlreich: Ausdehnung der Sied-

lungsfläche, Infrastrukturbauten (Stras-
sen, Eisenbahnen), intensive landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung, gesteigerte 

Erholungsaktivitäten usw. Langfristig führt 
dies zu einer Schmälerung der Land-
schaftsqualitäten.  

Als Folge sind naturnahe, biologisch wert-
volle Lebensräume wie Ried- und Tro-
ckenwiesen, Moore oder Hecken stark zu-

rückgegangen. Mit zeitlicher Verzögerung 
nimmt auch die Vielfalt der einheimischen 
Tier- und Pflanzenarten ab. So sind im 

Kanton Zürich beispielsweise rund 50% 
der einheimischen Farn- und Blütenpflan-
zen gefährdet oder bereits ausgestorben. 

Viele dieser Pflanzen sind auf Lebens-
räume mit spezifischen Standortverhält-
nissen (z. B. nährstoffarm, trocken) ange-

wiesen. Um dieser Entwicklung entgegen-

zuwirken, sind die wertvollen Lebens-
räume zu schützen und fachgerecht zu 

pflegen. Zusätzlich braucht es eine aktive 
Förderung und Neuschaffung bestimmter 
Lebensräume. Auch im Siedlungsgebiet 

kann der Lebensraum für Natur – und Be-
völkerung – durch eine umsichtige Gestal-
tung und zusätzliche Massnahmen aufge-

wertet werden. 
Die starke Ausbreitung einzelner Problem-
pflanzen führt zunehmend zu einer Verar-

mung der Vielfalt an Pflanzen und Tieren 
und zum Verschwinden seltener Lebens-
gemeinschaften. Als problematisch erwei-

sen sich vor allem eingewanderte Arten,  

Kontakt 

Amt für Landschaft und Natur (ALN)  

Fachstelle Naturschutz  

Telefon: 043 259 30 32  

E-Mail: naturschutz@bd.zh.ch 

Amt für Raumentwicklung (ARE)   

Fachstelle Landschaft 

Telefon: 043 259 30 30 

E-Mail: fslandschaft@bd.zh.ch   

 

Links 

 www.zh.ch/naturschutz   

 www.zh.ch › Gebietsfremde Arten 

 www.zh.ch/raumplanung  

› Landschaftsschutz  

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 

Publikationen 

 Naturschutz-Gesamtkonzept, Baudirektion 

Kanton Zürich (1995) 

 Naturschutz-Gesamtkonzept: Bilanz 2015 

und weitere Umsetzung, Baudirektion Kan-

ton Zürich (2016) 

 Zustand der Landschaft in der Schweiz, 

Bundesamt für Umwelt (2010) 

sogenannte invasive Neophyten (siehe 
Kapitel «Neobiota»). Daneben verdrängen 

aber auch einheimische Pflanzenarten wie 
Schilf oder Adlerfarn an bestimmten 
Standorten seltene Lebensgemeinschaf-

ten. 
Neben dem Verlust wertvoller Biotope bil-
det die Zerschneidung der Landschafts-

räume ein weiteres Problem. Es existieren 
kaum mehr grössere zusammenhän-
gende, naturnahe Landschaften. Dies 

wirkt sich negativ auf die Mobilität und den 

mailto:naturschutz@bd.zh.ch
mailto:fslandschaft@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/naturschutz
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/gebietsfremde-arten.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/landschaftsschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz_gesamtkonzept_1995.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/nsgk_bilanz_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/nsgk_bilanz_2015.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/uz-umwelt-zustand/zustand_der_landschaftinderschweiz.pdf.download.pdf/zustand_der_landschaftinderschweiz.pdf
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Genaustausch und damit auf die Überle-
bensfähigkeit der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen aus. Die Zerschneidung beein-

trächtigt auch den Landschaftsraum. 
Neue Landschaftszerschneidungen sollen 
deshalb vermieden und bestehende, 

wenn immer möglich, rückgängig gemacht 

werden. 
Auch die durch den Menschen erschaf-

fene Kulturlandschaft gilt es zu schützen. 
Dabei sollen Landschaftseinheiten mit ein-
zelnen Baudenkmälern oder Spuren tradi-

tioneller Land- und Forstwirtschaft als Kul-
turzeugen erhalten bleiben. 
Schützenswerte Natur- und Landschafts-

objekte sind als Schutzobjekte auszu-
scheiden und in entsprechende Schutzin-
ventare aufzunehmen. Je nach Bedeu-

tung des Schutzobjektes (national, kanto-
nal, kommunal) geschieht dies durch den 
Bund, den Kanton oder die Gemeinde. Die 

zuständige Behörde hat die nötigen 
Schutzmassnahmen für die ungeschmä-
lerte Erhaltung zu treffen und für die sach-

gerechte Pflege zu sorgen. 
 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Der Bund führt verschiedene Inventare 

von Schutzobjekten, die von nationaler 
Bedeutung sind. So beispielsweise das In-
ventar der Moore und Moorlandschaften 

von besonderer Schönheit oder das Bun-
desinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler (BLN). Der Bund bezeichnet 

dazu Biotope oder Landschaftsräume von 
nationaler Bedeutung und legt die Schutz-
ziele fest. Die Anordnung der geeigneten 

Schutzmassnahmen ist Sache des Kan-
tons. Der Bund leistet im Rahmen von Pro-
grammvereinbarungen mit den Kantonen 

finanzielle Beiträge an den Schutz und Un-
terhalt der Biotope von nationaler, regio-
naler und kommunaler Bedeutung.  

 
 

Der Kanton, namentlich die Baudirektion, 
führt Inventare der Schutzobjekte von 
überkommunaler Bedeutung. Schutzob-

jekt können sein: Wertvolle Lebensräume 
für bedrohte Tiere und Pflanzen, wertvolle 
Hecken, Baumbestände oder Feldge-

hölze, Uferbestockungen usw. Die Baudi-

rektion erlässt konkrete Schutzbestim-
mungen für diese Objekte in Form von 

Verfügungen oder Verordnungen. Auch 
die Sicherstellung von Pflege und Unter-
halt dieser Objekte obliegt dem Kanton. 

Ausserdem unterstützt er die Gemeinden 
bei der Erhaltung, Pflege und Neuschaf-
fung von Objekten des Natur- und Land-

schaftsschutzes von kommunaler Bedeu-
tung mit Mitteln aus dem Natur- und Hei-
matschutzfonds.  

Die Gemeinden sind zuständig für die Be-
zeichnung, Erhaltung und Pflege der Na-
tur- und Landschaftsschutzobjekte von 

kommunaler Bedeutung. Sie erstellen ent-
sprechende Inventare, erlassen die nöti-
gen Schutzanordnungen und stellen die 

fachgerechte Pflege sicher. Gemeinden 
können auch Trägerinnen von Land-
schaftsentwicklungskonzepten und Ver-

netzungsprojekten nach der Direktzah-
lungsverordnung (DZV) des Bundes sein. 
Sie haben zudem verschiedene Möglich-

keiten, für eine gezielt eingesetzte Be-
leuchtung zu sorgen. 
 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130216/index.html
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Dienstleistungen des Kantons 

für die Gemeinden 

Naturschutz 

Die Fachstelle Naturschutz des Amts für Land-

schaft und Natur (ALN) ist die Anlaufstelle für 

Gemeinden bei Naturschutzfragen aller Art. 

Sie unterstützt die Gemeinden mit Unterlagen 

und Praxishilfen (www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden) und bietet fachliche Beratung 

bei Naturschutzprojekten wie kommunalen 

Schutzobjekten oder Vernetzungsprojekten 

nach DZV an. Zum Teil leistet sie auch finanzi-

elle Unterstützung.  

Landschaftsschutz 

Die Fachstelle Landschaft des Amts für Raum-

entwicklung (ARE) bietet den Gemeinden 

fachliche Unterstützung zum Thema Land-

schaft und Landschaftsschutz. So beispiels-

weise zur Umsetzung und zum Vollzug von 

Landschaftsschutzinventaren (kantonales In-

ventar, BLN) oder bei der optimalen Einpas-

sung von Bauten und Anlagen in die Land-

schaft.  

Daneben werden Vorhaben zur Bewahrung 

wertvoller Landschaftsräume bzw. -elemente 

sowie Projekte zur qualitativen Aufwertung und 

Landschaftsentwicklung unterstützt. 

 
 

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-landschaft-natur/organisation.html#14386412
http://www.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130216/index.html
http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/home.html
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Inventare von nationa-

ler und überkommunaler 

Bedeutung 

Schutzobjekte von nationaler und überkom-

munaler Bedeutung bei Planungen und Ent-

scheidungen berücksichtigen 

Die Gemeinde berücksichtigt bei ihren Planungen und 

Entscheidungen die nationalen Inventare wie z. B. das 

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmä-

ler von nationaler Bedeutung (BLN) oder die diversen 

Biotopinventare wie z.B. das Bundesinventar der 

Flach- und Hochmoore. Zudem berücksichtigt sie die 

kantonalen Inventare von überkommunaler Bedeu-

tung. 

› Art. 2–12 und Art. 23a–23d NHG; § 203 PBG; Richt-

plan: Kapitel 3 Landschaft 

 www.zh.ch/raumplanung   

› Kantonaler Richtplan 

 www.maps.zh.ch   

› Natur- und Landschafts-

schutzinventar 1980  

 www.maps.zh.ch   

› Bundesinventare 

 www.bafu.admin.ch › Themen  

› BLN 

 www.bafu.admin.ch › Themen  

› Landschaft 

Inventar der kommuna-

len Naturschutzobjekte 

Natur- und Landschaftsschutzobjekte 

schützen 

Die (potenziell) schutzwürdigen Objekte sind in Inven-

tare aufzunehmen. Eine solche Inventarisierung ist be-

hördenverbindlich. Will die Gemeinde verhindern, 

dass an diesen Objekten Veränderungen vorgenom-

men werden, braucht es eine schriftliche Mitteilung an 

die Grundeigentümer/-innen (vorsorglicher Schutz). 

Innert Jahresfrist muss dann über die definitive Unter-

schutzstellung entschieden werden.  

› §§ 203 (Abs. 1: Schutzobjekte, Abs. 2 Inventarisie-

rungspflicht) und 209 PBG; §§ 4 ff. KNHV 

 www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden  

Kommunale Freihalte-  

und Erholungszonen 

Genügend grosse Freihalte- und Erholungs-

flächen ausscheiden 

Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Richt- und Nut-

zungsplanung genügend grosse Freihalte- und Erho-

lungszonen vorzusehen. Freihaltezonen dienen u.a. 

der Bewahrung von Naturschutzobjekten. 

› § 61 PBG; §§ 29 ff. KNHV 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/richtplaene/kantonaler_richtplan.html
https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/richtplaene/kantonaler_richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://maps.zh.ch/?topic=FnsInvZH
http://maps.zh.ch/?topic=FnsInvZH
http://maps.zh.ch/?topic=BundInvZH
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-national.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
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Landschaftsverbindun-

gen / Ökologische Ver-

netzung 

Landschaftsverbindungen mit geeigneten 

Massnahmen fördern 

Der Kanton bezeichnet in seinem Richtplan Land-

schaftsverbindungen. Diese sollen die Fragmentie-

rung und Isolierung von Erholungsräumen für die Be-

völkerung und Lebensräumen für die Wildtiere redu-

zieren und die trennende Wirkung von Verkehrswegen 

vermindern. Bei Landschaftsverbindungen, die eine 

Über- oder Durchquerung von Siedlungsgebiet ein-

schliessen, sollen im Rahmen der kommunalen Nut-

zungsplanung geeignete Massnahmen zur Erfüllung 

des Landschaftsverbindungszwecks ergriffen werden.  

› Richtplan: Kapitel 3 Landschaft 

 www.zh.ch/raumplanung   

› Kantonaler Richtplan 

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Auflagen im Baubewilli-

gungsverfahren 

Auflagen zum Schutz von Natur und  

Landschaft formulieren 

In der Baubewilligung ist der Schutz von Natur und 

Landschaft zu gewährleisten. Dies kann durch Ver-

bote, Auflagen oder Bedingungen geschehen. Lässt 

sich eine Beeinträchtigung eines Naturschutzobjektes 

nicht vermeiden, so ist für bestmöglichen Schutz, Wie-

derherstellung oder angemessenen Ersatz zu sorgen. 

› Art. 18 Abs. 1ter NHG 

 www.zh.ch › Schutzverord-

nung  

 www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden 

 

 Einhaltung der Auflagen kontrollieren  

Baubewilligungen können oft nur mit Auflagen zum 

Schutz von Natur und Landschaft erteilt werden. Damit 

diese nicht toter Buchstabe bleiben, müssen sie auch 

kontrolliert und nötigenfalls durchgesetzt werden. 

› § 321 PBG 

 

Bestimmungen in 

Schutzverordnungen 

Erhöhte Anforderungen an Bewilligungs-

pflicht beachten 

Naturschutzgebiete sind besonders empfindlich. Ein-

griffe müssen sorgfältig geprüft werden. Deshalb be-

stehen erhöhte Anforderungen bei der Baubewilli-

gungspflicht. Beispiel: Die Erstellung einer Leitung, die 

im Landwirtschaftsgebiet bewilligungsfrei erstellt wer-

den kann, bedarf in einem Naturschutzgebiet einer 

bau- und naturschutzrechtlichen Bewilligung. 

› § 15 KNHV; Schutzbestimmungen in den Schutz-

verordnungen 

 www.zh.ch › Schutzverord-

nung  

 www.zh.ch/baubewilligung   

 

http://maps.zh.ch/?topic=KantRiZH
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
http://www.zh.ch/baubewilligung
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Bestimmungen in 

Schutzverordnungen 

Einhaltung von Schutzverordnungsbestim-

mungen kontrollieren 

Die (kantonalen und kommunalen) Schutzverordnun-

gen enthalten stets auch Bestimmungen, die verbieten 

 Bauten und Anlagen zu errichten, 

 Geländeveränderungen und Ablagerungen auszu-

führen. 

 Hecken, markante Bäume und Sträucher sowie 

Baumgruppen zu beseitigen.  

Die Einhaltung dieser Verbote ist von der Gemeinde 

zu kontrollieren. Zu beachten sind u.a. Geländeauffül-

lungen in Naturschutzumgebungs- und Landschafts-

schutzzonen. 

› § 15 KNHV; Schutzbestimmungen in den Schutz-

verordnungen 

 www.zh.ch › Schutzverord-

nung 

›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Kommunale  

Schutzobjekte 

Schutzmassnahmen erlassen 

Kommunale Schutzobjekte sind dauerhaft zu erhalten. 

Dazu sind Schutzverordnungen bzw. Schutzverfügun-

gen zu erlassen. Darin sind die Objekte genau zu be-

zeichnen sowie Schutzziele und entsprechende -mas-

snahmen festzulegen. 

Schutz von Tier- und Pflanzenarten:  

› Art. 18 ff. NHG; Art. 13–15 NHV 

Schutz von Natur- und Landschaftsschutzobjekten:  

› §§ 211 ff. PBG; §§ 9–22 KNHV 

 www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden 

 Naturschutz-Gesamtkonzept,  

Baudirektion Kanton Zürich 

(1995) 

 Schutzobjekte pflegen 

Gemeindeeigene kommunale Schutzobjekte sind dau-

erhaft zu pflegen und dem Schutzziel entsprechend zu 

unterhalten. Die Pflegemassnahmen für die übrigen 

kommunalen Schutzobjekte sind festzulegen und zu 

kontrollieren.  

Die kommunalen Naturschutzgebiete sind regelmäs-

sig durch Bewirtschaftende auf die Ausbreitung von in-

vasiven Neophyten zu überprüfen (siehe Kapitel «Ne-

obiota»).  

› § 16 KNHV 

 www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutzgebiete.html#-1905422725
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz_gesamtkonzept_1995.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
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Kommunale  

Schutzobjekte 

Schutzobjekte aufwerten und neu schaffen 

Die Qualität der Schutzobjekte kann oft durch geeig-

nete Massnahmen (ausmagern, Wasserhaushalt ver-

bessern usw.) erhöht werden. Schutzobjekte können 

auch neu geschaffen werden (z. B. Magerwiese auf 

Reservoir, stillgelegte Kiesgruben als Ruderalstan-

dorte gestalten). Die kantonale Fachstelle für Natur-

schutz bietet Hilfestellung bei der Umsetzung solcher 

Massnahmen an.  

 www.zh.ch › Biotopförderung 

 

Naturnahe Gestaltung Gemeindeeigene Grundstücke naturnah  

gestalten 

Bei gemeindeeigenen Projekten ist auf eine naturnahe 

Umgebungsgestaltung zu achten. Grundstücke im Ge-

meindeeigentum sind möglichst naturnah zu pflegen. 

› § 204 PBG; § 1 KNHV 

 www.zh.ch › Naturschutz in 

den Gemeinden 

Rechtliche Grundlagen 

Bund 

 Art. 78 Natur- und Heimatschutz, Bundesverfassung (BV) 

 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 

 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) 

 Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften 

und Naturdenkmäler (VBLN) 

 Verordnung über den Schutz der Auengebiete von natio-

naler Bedeutung (Auenverordnung) 

 Verordnungen über den Schutz von Hoch- und Über-

gangsmooren (Hochmoorverordnung), Flachmooren 

(Flachmoorverordnung) und Moorlandschaften (Moor-

landschaftsverordnung) 

 Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete 

von nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete- 

Verordnung) 

 Direktzahlungsverordnung (DZV) 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Jagdgesetz (JSG) 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Art. 724 Wissenschaftliche Gegenstände, Schweizeri-

sches Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den 

Natur- und Heimatschutz und für die Erholungsgebiete 

 Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) 

 Verordnung über Staatsbeiträge für den Natur- und Hei-

matschutz und für kommunale Erholungsgebiete 

 Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge für Natur-

schutzleistungen 

 Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von 

überkommunaler (kantonaler / regionaler) Bedeutung, 

Festsetzung mit RRB Nr. 126 / 4. Januar 1980 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/biotopfoerderung.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-gemeinden.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/451_11/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/451_32/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/451_33/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_35.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_35.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010968/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010968/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130216/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c922_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.21
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.25
http://maps.zh.ch/?topic=FnsInvZH
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12. Wald 
Rund ein Drittel der Waldfläche im Kanton Zürich steht in Gemeindeei-

gentum. Hier bestimmen die Gemeinden, wie der Wald im Rahmen der 

Waldgesetzgebung genutzt wird. Mit einer naturnahen Bewirtschaftung 

können sie – neben dem ökonomischen Ertrag – einen wichtigen ökologi-

schen Beitrag leisten. Aber auch bei Wäldern in Privatbesitz sind die Ge-

meinden bzw. die kommunalen Forstdienste als Bewilligungs- und Auf-

sichtsbehörde mitverantwortlich, dass der Wald seine vielfältigen Funkti-

onen nachhaltig erfüllen kann.  

Um was es geht

Der Kanton Zürich weist eine Waldfläche 
von 50'000 ha auf. Dies entspricht 29% 
der Gesamtfläche. Der Wald ist somit ein 

wichtiges, die Landschaft prägendes 
Element. Zudem umfasst der Wald eine 
Vielzahl naturnaher Lebensräume und 

erfüllt wichtige Schutzfunktionen (z. B. 
Vermindern von Hochwasser, Stein-
schlag oder Hangrutschungen). Weiter ist 

er für die Erholung der Bevölkerung von 
zentraler Bedeutung. 
Während Jahrhunderten wurden die Wäl-

der übernutzt, mit verheerenden Folgen, 
wie z. B. Überschwemmungen oder Erd-
rutschen. Bereits 1903 brachte das 

Forstgesetz des Bundes entscheidende 
Verbesserungen zum Schutz des Wal-
des. Eine nachhaltige Nutzung des Wal-

des ist auch der Leitgedanke des gelten-
den Waldgesetzes auf Bundes- und auf 
kantonaler Ebene. Konkret bedeutet dies, 

dass die Waldfläche nicht vermindert 

werden darf (Rodungsverbot) und nicht 
mehr Holz genutzt werden darf als nach-

wächst. Zudem ist der Wald von Bauten, 
Motorfahrzeugverkehr und überborden-
der Betriebsamkeit aller Art möglichst 

freizuhalten. Die Bewirtschaftung muss 
im Sinne des naturnahen Waldbaues 
erfolgen (vgl. Kasten «Naturnaher Wald-

bau kurz erklärt», S. 2). Dieser ist ein 
zentrales Element einer nachhaltigen 
Waldnutzung. 

Rund 16'000 ha, ein Drittel der Waldflä-
che im Kanton Zürich, gehören den Ge-
meinden. Auf dieser Fläche kann die 

Gemeinde (im Rahmen der Waldgesetz-  

Kontakt 

Amt für Landschaft und Natur (ALN)  

Abteilung Wald 

Telefon: 043 259 27 50 

E-Mail: wald@bd.zh.ch 

Forstkreiszentrum Zürich (Forstkreise 1, 6 und 7): 

Telefon: 043 259 29 70 

Forstkreiszentrum Wetzikon (Forstkreise 2 und 3): 

Telefon: 043 259 55 30 

Forstkreiszentrum Winterthur (Forstkreise 4 und 5): 

Telefon: 043 257 98 30 

 

Links 

 www.zh.ch/wald  

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 www.zueriwald.ch 

 www.lfi.ch (Landesforstinventar Schweiz) 

 www.bafu.admin.ch/wald 

 www.waldwissen.net  

 

Publikationen 

 Waldentwicklungsplan Kanton Zürich 2010, 

Baudirektion Kanton Zürich (2010)  

 Waldentwicklung Kanton Zürich – Zwischen-

bericht 2015, Baudirektion Kanton Zürich 

(2015) 

 Merkblätter 1–10, Abteilung Wald, ALN 

(www.zh.ch/wald › Seitenende) 

 Der dynamische Waldbegriff und die Raum-

planung, Stefan Jaissle, Diss. Zürich (1994)  

 Grundanforderungen an den naturnahen 

Waldbau, Projektbericht, BAFU (2010) 

 Wie geht es unserem Wald? Bericht 4. 34 

Jahre Walddauerbeobachtung (2018) 

mailto:wald@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/wald
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
http://www.zueriwald.ch/
http://www.lfi.ch/
http://www.bafu.admin.ch/wald
http://www.waldwissen.net/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/planung_bewirtschaftung/waldentwicklungsplan_kanton_zuerich_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/planung_bewirtschaftung/waldentwicklung_zh_zwischenbericht_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/planung_bewirtschaftung/waldentwicklung_zh_zwischenbericht_2015.pdf
http://www.zh.ch/wald
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/grundanforderungen-an-den-naturnahen-waldbau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/grundanforderungen-an-den-naturnahen-waldbau.html
http://www.iap.ch/publikationen/iap_waldbericht17_de.pdf
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gebung) weitgehend selbst entscheiden, 
ob und wie sie den Wald bewirtschaften 
will. Mit einer besonders naturnahen, den 

Boden und die Umwelt schonenden 
Waldbewirtschaftung kann sie Vorbild 
sein für andere Waldbesitzer/-innen. 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Der Bund gibt mit Waldgesetz und  

Waldverordnung den gesetzlichen Rah-
men vor. Dabei klärt das Bundesgesetz 
u.a. folgende Fragen: Welche Besto-

ckungen gelten als Wald? Wie ist der 

Wald vor Eingriffen zu schützen? Welche 
Nutzungen sind zulässig? 

Dem Kanton obliegt der Vollzug der 
Waldgesetzgebung und somit die Auf-
sicht über die Walderhaltung und -ent-

wicklung. Er erlässt Waldfeststellungsver-
fügungen, erteilt (Ausnahme-) Bewilli-
gungen für Rodungen, Kahlschläge, Bau-

ten im Wald oder Bauten, die den Wald-
abstand unterschreiten. Der Vollzug der 
Waldgesetzgebung erfolgt durch die sie-

ben Forstkreise des Kantons. Die jeweili-
gen Kreisforstmeister/-innen haben ge-
genüber den Revierförstern/-innen (siehe 

unten) ein fachliches Weisungsrecht.  
Alle Wälder in einer Gemeinde gehören 
zu einem Forstrevier. Die Gemeinden 

sind verpflichtet, solche Forstreviere zu 
bilden und Revierförster/-innen anzustel-
len. Dieser «kommunale Forstdienst» 

übernimmt Aufgaben im Vollzug und hat 
die unmittelbare Aufsicht über alle Wälder 
in der Gemeinde. Unabhängig davon, 

wem der Wald gehört, zeichnet er Holz-
schläge an und berät die Waldbesitzer/-
innen. Die Gemeinde ist Bewilligungs-

instanz für Veranstaltungen im Wald und 
für Ausnahmen vom Fahr- und Reitver-
bot. 

 

Naturnaher Waldbau kurz erklärt 

Das Zürcher Waldgesetz verlangt, dass bei der 

Waldbewirtschaftung der naturnahe Waldbau 

zur Anwendung kommt. Hinter diesem Begriff 

verbirgt sich im Wesentlichen eine Methode, die 

sich an den natürlichen Abläufen in vom Men-

schen unberührten Wäldern und am Gedanken 

einer nachhaltigen Entwicklung orientiert.  

Die vielfältigen Produkte und Dienstleistungen 

des Waldes, insbesondere der Rohstoff Holz, 

werden dabei wirtschaftlich, jedoch mit möglichst 

geringem Eingriff in das Ökosystem Wald ge-

nutzt. Die Naturwerte, die Bodenfruchtbarkeit 

und die Produktionsfähigkeit des Waldes sollen 

langfristig erhalten bleiben. Ebenso von Bedeu-

tung ist die regelmässige Aus- und Weiterbil-

dung der im Wald beschäftigten Personen in den 

Bereichen Standortskunde, Waldbewirtschaftung 

und –pflege, Naturschutz und Arbeitssicherheit.  

Zum naturnahen Waldbau gehören zwingend: 

 Verzicht auf Dünger, chemische Hilfsmittel 

und gentechnisch veränderte Organismen 

 Standortgerechte Baumartenwahl  

(Grundlage: Vegetationskarte) 

 Boden schonende Bewirtschaftung (Grund-

lage: Erschliessungs- und Holzernteplanung) 

 Verzicht auf Kahlschläge 

 Belassen von Alt- und Totholz 

 Vorrang der Naturverjüngung vor der Pflan-

zung 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://maps.zh.ch/?topic=WaldVKZH&scale=320000&x=692000&y=252000
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Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilung Wald des Amts für Landschaft und 

Natur (ALN) ist die kantonale Fachstelle für alle 

Fragen im Bereich des Waldes. Sie 

 unterstützt und berät die kommunalen Forst-

dienste.  

 fördert die Ausbildung des Forstpersonals, 

u.a. im Bereich der naturnahen Waldwirt-

schaft. 

 erstellt den Waldentwicklungsplan und sorgt 

für dessen Umsetzung. 

 beschafft Informationen und Geodaten über 

den Wald und stellt Grundlagen für die 

Waldbewirtschaftung, insbesondere für den 

Betriebsplan (Vegetationskarte, Bestandes-

karte, Schutzwaldkarte, Vorrats- und Zu-

wachszahlen usw.) und für das Monitoring 

der Waldentwicklung (Waldinventur, forstli-

che Statistiken) zur Verfügung. 

 richtet Beiträge an die Jungwald- und Wald-

randpflege, die Wildschadenverhütung, die 

Schutzwaldpflege, die Pflege steiler Privat-

wälder, die periodische Wiederinstandstel-

lung von Waldstrassen sowie für Natur-

schutzeingriffe aus. 

 unterstützt die Gemeinden bei forst- und 

raumplanungsrechtlichen Fragen im Wald 

bzw. im Waldabstandsbereich. 

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-landschaft-natur/organisation.html#-1223053713
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Waldabstandslinien Festsetzen eines genügend grossen  

Waldabstandes 

Waldränder sind wertvolle Lebensräume für Pflanzen 

und Tiere. Waldabstandslinien bewahren solche 

Werte, schützen beispielsweise aber auch Men-

schen, Haus und Garten vor Schattenwurf und herab-

fallenden Ästen. 

Die Gemeinde setzt die Waldabstandslinien im Rah-

men ihrer Zonenplanung fest. Oberirdische Gebäude 

dürfen die dort festgelegte Waldabstandslinie nicht 

überschreiten. Der Waldabstand beträgt grundsätz-

lich 30 m. Ohne festgesetzte Waldabstandslinie ist 

ein Grundstück nicht baureif im Sinne von § 234 

PBG.  

› Art. 17 WaG; § 3 KWaV; §§ 66 und 262 PBG 

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauvorhaben am  

Waldrand 

Waldabstand nicht eingehalten: Was tun? 

Oberirdische Gebäude dürfen die Waldabstandslinie 

nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur bei beson-

deren Verhältnissen zulässig. Die Gemeinde prüft bei 

Baugesuchen, ob der Abstand eingehalten wird und, 

falls dies nicht der Fall ist, ob eine Ausnahmesituation 

vorliegt.  

Liegt eine Ausnahmesituation vor, kann die Gemein-

de eine baurechtliche Ausnahmebewilligung erteilen. 

Zusätzlich zur baurechtlichen Bewilligung ist eine 

forstrechtliche Bewilligung des ALN erforderlich. 

Dazu sind die Gesuche, falls die Gemeinde einem 

Vorhaben zustimmen kann, der kantonalen Leitstelle 

für Baubewilligungen einzureichen.  

› Art. 17 WaG; § 3 KWaV; §§ 220 und 262 PBG; 

Anhang Ziff. 1.3 BVV 

 Baugesuche / Waldabstand –  

Was ist zu beachten, Merkblatt 

der Baudirektion (2018) 

 Waldrand – wertvoller Natur-

raum unter Druck, Zürcher 

Umweltpraxis Nr. 43 (2005) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_baugesuch_im_waldabstand_2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_baugesuch_im_waldabstand_2018.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP43-05_waldrand.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP43-05_waldrand.pdf
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Bauvorhaben im Wald Gesuche für Bauvorhaben im Wald an den 

Kanton weiterleiten 

Immer mehr Leute benutzen den Wald als Bewe-

gungs-, Spiel- und Freizeitraum. Ebenso steigt der 

Wunsch nach erholungs- und vergnügungsorientier-

ten Bauten und Anlagen. Der Wald ist jedoch grund-

sätzlich von Bauten freizuhalten. Die Voraussetzun-

gen für (Ausnahme-) Bewilligungen (Art. 22 oder 24 

RPG) sind restriktiv zu handhaben. Entsprechende 

Gesuche sind stets der kantonalen Leitstelle für Bau-

bewilligungen weiterzuleiten.  

› Art. 13a und 14 WaV; Art. 22 und 24 RPG,  

§§ 8 und 9 KWaG; Anhang Ziff. 1.2.2 BVV 

 Intensive Erholungs- und 

Freizeiteinrichtungen im Wald, 

Zürcher Wald Nr. 2 (2009) 

 

Aktivitäten im Wald Veranstaltungen im Wald 

Veranstaltungen, die den Wald erheblich beanspru-

chen können, sind bewilligungspflichtig. Dies trifft u.a. 

zu, wenn mehr als 500 Personen (inkl. Zuschauer/-

innen) beteiligt sind oder technische Anlagen (z. B. 

Verstärker, Licht) verwendet werden. Die Gemeinde 

ist Bewilligungsbehörde und prüft, ob die Walderhal-

tung oder andere öffentliche Interessen (Jagd, Natur-

schutz usw.) betroffen sind. Dazu holt sie die not-

wendigen Stellungnahmen von kantonalen Fachstel-

len ein (kant. Forstdienst, Jagdverwaltung). 

Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind bei 

der Gemeinde meldepflichtig. 

› Art. 14 WaG; § 5 KWaG; § 1 KWaV 

 Veranstaltungen im Wald,  

Merkblatt 7, ALN (2017) 

 Veranstaltungen im Wald: 

Was müssen die Gemeinden 

tun?, Zürcher Umweltpraxis 

Nr. 69 (2012) 

 

 
Befahren von Waldstrassen mit Motorfahr-

zeugen 

Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken, für 

die Ausübung der Jagd und der Landwirtschaft sowie 

für den Unterhalt von Gewässern und Versorgungs-

anlagen befahren werden. Sonst gilt ein generelles 

Fahrverbot. Die Gemeinde hat die Einhaltung des 

Fahrverbotes zu kontrollieren. Falls nötig sind in 

Absprache mit dem Forstdienst und der Kantonspoli-

zei Signale oder Barrieren aufzustellen.  

Die Gemeinde kann im Einzelfall eine Ausnahmebe-

willigung erteilen. Sie darf aber nicht einzelne Stras-

sen oder Strassenabschnitte vollständig vom Fahr-

verbot befreien. 

› Art. 15 WaG; Art. 13 WaV; § 7 KWaG 

 Besucher im Wald, Merkblatt 

2, ALN (2017) 

 Verkehr im Wald: Was gilt?, 

Zürcher Wald Nr. 5 (2012), 

Seite 10 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldbesucher/zuercherwald_intensive_erholungs-_freizeiteinrichtungen_2009.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldbesucher/zuercherwald_intensive_erholungs-_freizeiteinrichtungen_2009.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_7_veranstaltungen_im_wald_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldeigentuemer_korporationen_gemeinden/veranstaltungen_im_wald_gemeinde_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldeigentuemer_korporationen_gemeinden/veranstaltungen_im_wald_gemeinde_2012.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldeigentuemer_korporationen_gemeinden/veranstaltungen_im_wald_gemeinde_2012.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_2_besucher_im_wald_2017.pdf
http://www.zueriwald.ch/index.php/download_file/view/441/202/


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau+ Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Wald» 

6/8 

 

 

  

Aktivitäten im Wald Radfahren und Reiten im Wald 

Radfahren und Reiten ist nur auf Strassen und We-

gen erlaubt, nicht aber auf Rückegassen oder Tram-

pelpfaden. Bei Konflikten mit anderen Strassenbe-

nützer/-innen kann die Gemeinde Ausnahmeregelun-

gen treffen. 

› § 6 KWaG; § 2 KWaV 

 Besucher im Wald, Merkblatt 

2, ALN (2017) 

 Verkehrsregeln im Wald, 

Factsheet 1.13, Kantonspolizei 

Zürich 

Forstpolizeiliche  

Aufsicht 

Rechtswidrige Bauten und Ablagerungen 

melden 

Die Gemeinde meldet den kantonalen Forstbehörden 

widerrechtlich erstellte Bauten (Hütten, Unterstände, 

Zäune usw.) sowie Ablagerungen aller Art (Abfälle, 

Schutt, Grünmaterial usw.). 

› §§ 9, 10 und 28 lit. a KWaG; Art. 4, 5 und 18 WaG; 

§§ 14 und 35 AbfG; Art. 6 und 49 FrSV 

 Abfall im Wald – wie weiter?  

Merkblatt 3, ALN (2017) 

 Vollzugshilfe für Gemeinden 

zum Ablagerungsverbot,  

AWEL (2010) 

 Sauberer Wald, Zürcher Wald 

Nr. 5 (2012), Seite 14 

 Grüngut darf nicht verbrannt werden 

Das Verbrennen von Grüngut oder frischem Holz 

setzt viel Feinstaub und schädliche Abgase frei und 

ist deshalb verboten. Die Gemeinde informiert die 

Bevölkerung über das Verbot und greift bei Zuwider-

handlungen ein. 

In den Wintermonaten November bis Februar darf 

auch trockenes Material nicht im Freien verbrannt 

werden. Der Revierförster kann in definierten Fällen 

Ausnahmebewilligungen für das Verbrennen von 

Waldabfällen erteilen. 

› Art. 30c Abs. 2 USG; Art. 26a Abs. 2 LRV; § 14 

AbfG; § 17 VO zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 Waldfeuer belasten die Um-

welt, Merkblatt 8, ALN (2017) 

 www.luft.zh.ch › Feuerungen 

 Schlagräumung, Merkblatt für 

die Praxis, WSL (1998) 

 Umweltschädliche Stoffe vermeiden 

Pflanzenschutzmittel und Dünger sind im Wald und 

auf einem 3 m breiten Streifen entlang des Waldran-

des grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur für 

seltene Einzelfälle und nur für zugelassene Mittel 

möglich.  

Die Behandlung von geschlagenem Rundholz mit 

Pflanzenschutzmitteln im Wald erfordert in jedem Fall 

eine kantonale Bewilligung (Anwendungsbewilligung) 

und die anwendende Person muss über die nötigen 

Fachkenntnisse verfügen (Fachbewilligung). 

› Art. 6 lit. b ChemG; Anhang 2.5 Ziff. 1.1 sowie An-

hang 2.6 Ziff. 3.3.1 ChemRRV 

 Pflanzenschutzmittel und 

Dünger im Wald, Merkblatt 10, 

ALN (2017) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_2_besucher_im_wald_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/sicher-unterwegs/factsheets/factsheet_wald.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/sicher-unterwegs/factsheets/factsheet_wald.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_3_abfall_im_wald_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/informationen-f%C3%BCr-gemeinden/leitfaden_vollzugshilfe_ablagerungsverbot_2010.pdf
http://www.zueriwald.ch/index.php/download_file/view/441/202/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/D7766C932769F94CC12576B0004CAD75/$file/713.11_9.12.09_68.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_8_waldfeuer_belasten_die_umwelt_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_8_waldfeuer_belasten_die_umwelt_2017.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung/luftschadstoffquellen/feuerung.html#1392342448
https://www.wsl.ch/de/publikationen/schlagraeumung.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_10_pflanzenschutzmittel_duenger_im_wald_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_10_pflanzenschutzmittel_duenger_im_wald_2017.pdf
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›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Waldbewirtschaftung Naturnaher Waldbau 

In ihrem eigenen Wald ist die Gemeinde als Waldei-

gentümerin für die Bewirtschaftung zuständig. Die 

Bewirtschaftung hat gemäss den Prinzipien des na-

turnahen Waldbaus zu erfolgen (siehe Kasten «Na-

turnaher Waldbau kurz erklärt», S. 2). 

› Art. 1, 20 und 22 WaG; §§ 16 und 28 lit. b KWaG; 

§§ 10 und 11 KWaV 

 Holzschlag in meinem Wald,  

Merkblatt 1, ALN (2017) 

 Grundanforderungen an den 

naturnahen Waldbau, Pro-

jektbericht, Bundesamt für 

Umwelt (BAFU, 2010) 

 Wald und Klimawandel. Wald-

bauliche Empfehlungen des 

Zürcher Forstdienstes (2009) 

 Betriebsplan erstellen 

Besitzen Gemeinden (und Private) mehr als 50 ha 

Wald, müssen sie einen Betriebsplan ausarbeiten. 

Dieser nennt die Bewirtschaftungsabsichten, die 

waldbaulichen Massnahmen und die voraussichtli-

chen Nutzungsmengen. Die Grundsätze des natur-

nahen Waldbaus, Vorgaben aus dem kantonalen 

Waldentwicklungsplan und die maximal nachhaltig 

nutzbare Holzmenge müssen beachtet werden. Der 

Betriebsplan muss vom ALN genehmigt werden.  

› §§ 13 und 16 KWaG; §§ 7 und 8 KWaV 

 den zuständigen Forstkreis 

kontaktieren 

Vorbildfunktion Umweltverträgliche Treib- und Schmier-

stoffe einsetzen 

Die Gemeinde beeinflusst durch ihre Tätigkeiten auch 

das Handeln der übrigen Waldeigentümer/-innen. Um 

ihrer wichtigen Vorbildfunktion nachzukommen, sol-

len umweltverträgliche Fahrzeuge sowie Treib- und 

Schmierstoffe eingesetzt werden.  

› Empfehlung 

 Setzen Sie umweltverträgliche 

Treib- und Schmierstoffe ein, 

Merkblatt, BUWAL (2002) 

 Nutzung von Holz fördern 

Holzenergie sowie die Verwendung von Holz für 

Bauten aller Art sollen gefördert werden. 

› Empfehlung 

 Aktionsplan Holz, BAFU 

 Nachhaltige Holznutzung – wo 

stehen wir?, Zürcher Wald Nr. 

6 (2014), Seite 28 

›› KOMMUNIZIEREN 

Informieren über den 

Wald 

Bevölkerung regelmässig informieren 

Die Bevölkerung in der Gemeinde ist regelmässig 

über die Bedeutung und den Zustand des Waldes 

sowie über die Wald- und Holzwirtschaft zu informie-

ren. 

› Art. 34 WaG, § 28 lit. c KWaG 

 www.waldbeobachtung.ch 

 www.zh.ch/wald 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_1_holzschlag_in_meinem_wald_2017.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/grundanforderungen-an-den-naturnahen-waldbau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/grundanforderungen-an-den-naturnahen-waldbau.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldschutz_waldgesundheit/wald_klimawandel_2009.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldschutz_waldgesundheit/wald_klimawandel_2009.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldschutz_waldgesundheit/wald_klimawandel_2009.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wald.html#-1375621899
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/umweltvertraegliche-treib-schmierstoffe.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/umweltvertraegliche-treib-schmierstoffe.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/aktionsplan-holz.html
http://www.zueriwald.ch/files/8814/2044/1471/ZW6_14kl.pdf
http://www.zueriwald.ch/files/8814/2044/1471/ZW6_14kl.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.waldbeobachtung.ch/
http://www.wald.kanton.zh.ch/
http://www.wald.kanton.zh.ch/
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Waldgesetz (WaG) 

 Waldverordnung (WaV) 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 

 Chemikaliengesetz (ChemG) 

 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) 

 Freisetzungsverordnung (FrSV) 

 Jagdgesetz (JSG) 

 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

 Bundesgesetz über Unfallversicherung (UVG) 

 Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) 

 Geoinformationsgesetz (GeoIG) 

 Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 

Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV) 

Kanton  

 Waldgesetz (KWaG) 

 Waldverordnung (KWaV) 

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Abfallgesetz (AbfG) 

 Gesetz über Jagd und Vogelschutz (JG) 

 Jagdverordnung (JV) 

 Wildschadenverordnung (WSV) 

 VO zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 

 Geoinformationsgesetz (KGeolG)  

 Geoinformationsverordnung (KGeoIV) 

 Kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-

rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (KÖREBKV) 

 

›› WEITERES 

Kommunaler Forst-

dienst  

Forstreviere bilden und Fachleute  

anstellen 

Jede Waldfläche gehört einem Forstrevier an. Die 

Gemeinden bilden diese Reviere. Sie werden durch 

einen Förster/ eine Försterin geleitet. Der/die Revier-

förster/-in zeichnet Holzschläge an, berät die Wald-

besitzer/-innen und übt die unmittelbare forstpolizeili-

che Aufsicht vor Ort aus. 

› §§ 26 und 28 KWaG 

 den zuständigen Forstkreis  

kontaktieren 

 Grundlagen Revierbildung, 

Zürcher Wald Nr. 5 (2014), 

Seite 4 

 

Arbeitssicherheit Sicherheitsstandards beachten  

Waldarbeit ist gefährlich. Bei der Bewirtschaftung des 

Gemeindewaldes ist der Sicherheit hohes Gewicht 

beizumessen. Im Forstbereich sind die EKAS-

Richtlinien (Eidgenössische Koordinationskommissi-

on für Arbeitssicherheit) zwingend anzuwenden. 

› Art. 82 UVG; Art. 11a ff. VUV 

 EKAS Richtlinie Nr. 2134:  

Forstarbeiten 

 www.suva.ch › Prävention 

› Forst 

 Holzschlag in meinem Wald,  

Merkblatt 1, ALN (2017) 

 Keine Waldarbeit ohne Ausbil-

dung, Merkblatt 4, ALN (2017) 

Wildschadenverhütung 

im Wald 

Erforderliche Massnahmen festlegen  

Hat sich in einem Revier eine jagdbare Wildart über 

das tragbare Mass hinaus vermehrt, kann der Ge-

meinderat deren Verminderung verlangen. Es liegt im 

Ermessen der Behörden zu entscheiden, wann dies 

der Fall ist. Die Verjüngungskontrolle kann dazu ein 

Anhaltspunkt sein.  

› Art. 27 WaG; Art. 31 WaV; §§ 43, 45bis und 46 JG; 

§§ 1 und 5 WSV 

 Richtlinie zur Vergütung und 

Verhütung von Wildschäden, 

ALN (2015) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c922_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_30.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20050726/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081895/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=712.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=922.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=922.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=922.5
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/D7766C932769F94CC12576B0004CAD75/$file/713.11_9.12.09_68.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=704.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=704.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=704.13
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wald.html#-1375621899
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/waldeigentuemer_korporationen_gemeinden/zuercherwald_revierbildung_2014.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_30.html
https://www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=34&searchcategory=2&nodes=450&pagenum=0&partnumber=2134
https://www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=34&searchcategory=2&nodes=450&pagenum=0&partnumber=2134
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/branchenthemen/forst
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_1_holzschlag_in_meinem_wald_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_4_keine_waldarbeiter_ohne_ausbildung_2017.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/merkblaetter/merkblatt_4_keine_waldarbeiter_ohne_ausbildung_2017.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=922.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=922.5
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/beitraege-waldpflege-waldbewirtschaftung/wald-wild_richtlinien_wildschutzmassnahmen_2015.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wald/beitraege-waldpflege-waldbewirtschaftung/wald-wild_richtlinien_wildschutzmassnahmen_2015.pdf
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13. Wassernutzung und 
Gewässerschutz 

Ober- und unterirdische Gewässer sind Ressourcen für Trink-, Brauch- 

und Löschwasser. Durch die Nutzung der Wasserkraft dienen sie zudem 

der Energieversorgung. Die Gewässer sind aber auch Lebensraum für 

Tier- und Pflanzenarten, Elemente einer vielfältigen Landschaft, und sie 

dienen der ökologischen Vernetzung. Sie bieten Raum für Freizeit und 

Erholung. Durch die vielfältigen Nutzungen sind die Gewässer einem 

grossen Nutzungsdruck mit entsprechenden Risiken ausgesetzt. Es gilt 

daher, den Gewässern in ihrer natürlichen Form vorsorglich und langfris-

tig Sorge zu tragen. 

Um was es geht

Wasser ist eine zentrale Lebensgrund-
lage für Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Als Oberflächengewässer (Meere, Seen, 
Weiher, Flüsse, Bäche), Grundwasser 
oder Wasserdampf befindet es sich in 

einem stetigen, globalen Wasserkreislauf. 
Wasser kommt natürlicherweise in fes-
tem, flüssigem und gasförmigem Zustand 

vor.  
Die Reinheit des Regenwassers hängt 
von den Schwebestoffen in der Luft ab, 

welche durch den Regen ausgewaschen 
werden. Eine wichtige Rolle für die Was-
serqualität spielt der Boden; ein gesun-

der, tiefgründiger und biologisch aktiver 
Boden kann vorhandene Partikel, Krank-
heitserreger sowie gelöste Schadstoffe 

herausfiltern und abbauen. Auch natürli-
che Fliessgewässer verfügen über eine 

Selbstreinigungskraft, wodurch organi-

sche Stoffe abgebaut werden. Dies gilt 
jedoch nur selten für Schadstoffe, welche 
durch menschliches Zutun in die Gewäs-

ser gelangen (vgl. Kapitel «Stoffe»).  
Die natürliche Dynamik eines Gewässers 
schafft eine Vielfalt an Lebensräumen 

(stehende, fliessende und periodisch 
austrocknende Oberflächengewässer) mit 
einer artenreichen Tier- und Pflanzen-

welt. 
Der Mensch nutzt das Wasser auf vielfäl-
tige Weise: als Trinkwasser, für die Hygi-

ene, zur Bewässerung, zur Energie- 

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Gewässerschutz 

Telefon: 043 259 32 07 

E-Mail: gewaesserschutz@bd.zh.ch 

AWEL / Abteilung Wasserbau 

Telefon: 043 259 32 24 

E-Mail: wasserbau@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/wasser-gewaesser   

 www.zh.ch/bauvorschriften › Bauen im 

Gewässer- und Grundwasserbereich 

 www.zh.ch/umweltpraxis › Artikelsuche 

 www.bafu.admin.ch/wasser 

 

Publikationen 

 Wasser und Gewässer 2018, AWEL (2018) 

 Wegleitung zum finanziellen Führungssys-

tem der Wasserver- und Abwasserentsor-

gung, AWEL / Gemeindeamt (2007) 

 Management des Grundwassers in der 

Schweiz, Leitlinien des Bundesamts für 

Umwelt, BAFU (2008) 

 Wegleitung Grundwasserschutz, BAFU (2004) 

 Bauvorhaben in Grundwasserleitern und 

Grundwasserschutzzonen, AWEL (2019) 

 Kantonaler Trinkwasserverbund, Sicherstel-

lung der künftigen Versorgung, AWEL (2013) 

 Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN), 

Richtlinie, AWEL (2013); auf Anfrage erhält-

lich 

mailto:gewaesserschutz@bd.zh.ch
mailto:wasserbau@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/wasser-gewaesser
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html#344084153
http://www.bafu.admin.ch/wasser
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserqualitaet.html#-1798123639
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/management-grundwassers-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/management-grundwassers-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/management-grundwassers-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/wegleitung-grundwasserschutz.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-bei-grundwasservorkommen/Merkblatt_BauinsGW.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-bei-grundwasservorkommen/Merkblatt_BauinsGW.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Kantonaler_Trinkwasserverbund.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Kantonaler_Trinkwasserverbund.pdf
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gewinnung, zu Heiz- und Kühlzwecken, in 
Gewerbe und Industrie, für die Schifffahrt, 
für die Fischerei oder als Erholungsraum. 

Eine solch intensive Nutzung bringt für 
die Gewässer qualitative und quantitative 
Risiken mit sich: Der direkte oder indirek-

te Eintrag von Schadstoffen (Schwerme-

talle, organische Verbindungen, Medika-
mentenrückstände, Stickstoffverbindun-

gen, Pflanzenschutzmittel usw.) aus Ab-
wasserreinigungsanlagen, Sickerwasser 
oder Ausschwemmungen belasten die 

Gewässer. Wasserkraftwerke vermindern 
streckenweise die Wassermengen und 
verhindern (falls keine Massnahmen ge-

troffen wurden) die Fischwanderung. Die 
Bewässerung von landwirtschaftlichen 
Produktionsflächen oder sonstigen Flä-

chen verringert lokal die Grundwasser-
mengen und beeinflusst den Eintrag von 
Schadstoffen in die Gewässer.  

Vielen Gewässern fehlt der Raum zur 
Ausübung ihrer natürlichen Funktionen, 
da sie kanalisiert oder ganz unter die 

Erdoberfläche verlegt (eingedolt) wurden. 
 
 

 
Gewässerschutz ist eine  

Querschnittsaufgabe 

Den Kern der Gewässerschutzgesetzgebung 

bildet das eidgenössische Gewässerschutzge-

setz zusammen mit der zugehörigen Gewässer-

schutzverordnung. Diese legt nicht nur die An-

forderungen an die Einleitungen in Gewässer 

und in die öffentliche Kanalisation fest, sondern 

enthält auch die Qualitätsanforderungen an 

ober- und unterirdische Gewässer.  

Mit dem Gewässerschutz sind zahlreiche andere 

Bereiche verknüpft, so der Wasserbau (Schutz 

vor Naturgefahren), die Walderhaltung (Spei-

chern von Niederschlagswasser), die Landwirt-

schaft (Belastung der Gewässer durch Über-

düngung und Pflanzenschutzmittel), der Land-

schaftsschutz, die Energiegewinnung (Beein-

trächtigung von natürlichen oder naturnahen 

Gewässern, geringe Restwassermengen) usw. 

Die Erlasse, welche in den jeweiligen Bereichen 

massgebend sind, enthalten somit auch Best-

immungen zum Gewässerschutz. 

Der Gewässerraum sichert den Gewäs-
sern den für die Gewährleistung der na-
türlichen Funktionen, den Schutz vor 

Hochwasser und die Gewässernutzung 
erforderlichen Raumbedarf. 
Der Bund leitete 1956 mit dem ersten 

Bundesgesetz zum Schutz der Gewässer 

gegen Verunreinigungen den Gewässer-
schutz ein. Heute gibt es zahlreiche Ver-

ordnungen und Gesetze zum Schutz der 
Gewässer. Im Vordergrund stehen die 
Sicherstellung einer einwandfreien Trink-

wasserversorgung sowie die Sicherung 
der Gewässer als ökologisch und ideell 
wertvolle Lebensräume.  

Die natürliche Ressource Wasser ist zu 
schützen, um sie als elementare Lebens-
grundlage mit ihren vielfältigen Funktio-

nen langfristig zu sichern. Ein haushälte-
rischer Umgang mit dem Wasser ist da-
her von grosser Bedeutung. Hier sind 

auch die Gemeinden stark gefordert. 
 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Die Aufgaben des Bundes im Bereich 
Gewässerschutz beschränken sich auf 

die Erarbeitung von Vollzugshilfen, die 
Leistung finanzieller Beiträge an Gewäs-
serschutzmassnahmen sowie die Ermitt-

lung von Daten zur Wasserqualität der 
Oberflächengewässer und des Grund-
wassers, wie auch zur Wasserführung, 

soweit sie von schweizweitem Interesse 
sind. 
Dem Kanton obliegt die Kontrolle und 

Koordination des Vollzugs der Gewäs-
serschutzgesetzgebung. Dazu gehört die 
Beschaffung weiterer Daten, welche für 

den Vollzug und die Berichterstattung 
über den Zustand der Gewässer und der 
Infrastrukturanlagen (Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung) sowie deren 
Finanzierung benötigt werden. Im Rah-
men von Baubewilligungsverfahren erteilt 

der Kanton verschiedene Bewilligungen 
bzw. Konzessionen; so bei der Entsor-
gung von Industrieabwasser, bei der Ver-

sickerung oder Einleitung von ver-
schmutztem oder gereinigtem Abwasser 
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in Gewässer, bei der Nutzung von ober- 
und unterirdischen Gewässern oder bei 
Bauvorhaben in Grundwasserschutzzo-

nen und -arealen oder in Grundwasser-
trägern. Weiter koordiniert und bewilligt 
der Kanton die kommunale bzw. regiona-

le Wasserversorgungs- und Entwässe-

rungsplanung sowie die Konzepte über 
die Trinkwasserversorgung in schweren 

Mangellagen. Auch für die einzugsge-
bietsweise regionale Schutz- und Nut-
zungsplanung ist der Kanton zuständig. 

Zudem ist der Kanton für die Festsetzung 
von Grundwasserschutzarealen und die 
Genehmigung von Grundwasserschutz-

zonen besorgt. Der Kanton erarbeitet den 
Gewässerraum an den Gewässern von 
regionaler und kantonaler Bedeutung und 

legt sämtliche Gewässerräume mit Ver-
fügung fest. 
Die Gemeinden haben generelle Ent-

wässerungspläne (GEP) zu erstellen, die 
eine zweckmässige Siedlungsentwässe-
rung und einen sachgemässen Gewäs-

serschutz gewährleisten. Sie sorgen für 
eine technisch einwandfreie Behandlung 
des Abwassers, indem sie Kanalisations-

netz und ARA erstellen, unterhalten, be-
treiben, kontrollieren und deren ausrei-
chende Finanzierung sicherstellen. Zu-

dem erteilen sie die Bewilligung zum An-
schluss an das Kanalisationsnetz.  
Im Bereich der Wasserversorgung haben 

die Gemeinden generelle Wasserversor-
gungsprojekte (GWP) und Konzepte über 
die Trinkwasserversorgung in schweren 

Mangellagen (TWM) zu erstellen und die 
dazu notwendigen Massnahmen umzu-
setzen. Weiter sind die Gemeinden dafür 

zuständig, Grundwasserschutzzonen 
festzusetzen, Altölsammelstellen zu be-
treiben, für eine gesetzeskonforme Klär-

schlammentsorgung zu sorgen und si-
cherzustellen, dass die gewässerschutz-
rechtlichen Vorschriften – u. a. bei der 

Erteilung von Baubewilligungen – beach-
tet werden. Die Gemeinden erarbeiten 
den Gewässerraum an den Gewässern 

von lokaler Bedeutung im Siedlungsge-
biet. 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilungen Gewässerschutz und Wasserbau 

des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft 

(AWEL) sind die kantonalen Fachstellen für 

Fragen in den Bereichen Wassernutzung und 

Gewässerschutz. Sie 

 stellen Grundlagen zur Verfügung für die 

Wassernutzung und den Gewässerschutz 

(Planungshilfen, Messdaten, Statistiken, 

Kartenwerke, Meldeformulare, Gesuchsfor-

mulare, Normreglemente usw.), 

 koordinieren und kontrollieren die kommuna-

len und regionalen Wasserversorgungspla-

nungen und überprüfen deren Umsetzung, 

 kontrollieren die Wasserversorgungsanla-

gen auf deren Übereinstimmung mit dem 

Stand der Technik und den hygienischen 

Vorgaben des Lebensmittelrechts, 

 sorgen für die Aktualisierung der Planungen 

im Zusammenhang mit dem im Kantonalen 

Richtplan festgesetzten Kantonalen Trink-

wasserverbund, 

 fördern Wasserver- und Abwasserentsor-

gungsanlagen von überwiegendem öffentli-

chem Interesse bzw. von regionalem oder 

überregionalem Interesse, 

 überprüfen mit der Gemeinde die Werterhal-

tung und den Betrieb der Wasserversor-

gungs- und Abwasseranlagen (anhand 

GWP und GEP) und bieten Unterstützung 

bei der finanziellen Planung (siehe Weglei-

tung zum finanziellen Führungssystem der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung), 

 beraten die Gemeinden in Belangen der 

Wasserver- und der Abwasserentsorgung 

und im Bereich des Löschschutzes, 

 beraten die Gemeinden in den Bereichen 

der Liegenschaftsentwässerung und des 

baulichen Gewässerschutzes in der Land-

wirtschaft, 

 bieten fachliche Unterstützung für Inhaber 

sowie Betreiber von Abwasserreinigungsan-

lagen, 

 bieten fachliche Unterstützung in Fragen 

des planerischen und baulichen Grundwas-

serschutzes, 

 bieten rund um die Uhr fachliche Unterstüt-

zung bei akuten Gewässer- oder Bodenver-

schmutzungen. 

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html#1143854894
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/wasserversorgung.html
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Wasserversorgung Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) 

und Konzept für die Trinkwasserversorgung 

in schweren Mangellagen (TWM) als Pla-

nungsgrundlage erstellen 

Die Gemeinde ist verpflichtet, ein GWP und ein TWM 

als Planungsgrundlage zu erstellen und diese dem 

AWEL zur Genehmigung einzureichen. 

› § 27 WWG; § 4 WsVV; Art. 7 und 8 VTM  

 www.zh.ch › Wasserversor-

gung 

 Richtlinien für die Erstellung 

von Generellen Wasserver-

sorgungsprojekten (GWP), 

AWEL (2010) 

 Trinkwasserversorgung in 

Notlagen (TWN), Richtlinie, 

AWEL (2013); auf Anfrage 

erhältlich  

 Checkliste zur Vollständig-

keitsprüfung eines TWN-

Konzepts, AWEL (2015) 

 Erdbebenprävention bei An-

lagen der Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung, 

Merkblätter, AWEL (2018) 

Abwasserentsorgung 

und Entwässerung 

Generellen Entwässerungsplan (GEP) als 

Planungsgrundlage erstellen 

Die Gemeinde ist verpflichtet, einen GEP zu erstellen 

und diesen der Baudirektion zur Genehmigung einzu-

reichen.  

› Art. 7 Abs. 3 GSchG; § 14 EG GSchG;  

Art. 5 GSchV; § 8 KGSchV 

 www.zh.ch › Planung der 

Abwasserentsorgung  

Finanzierung Wasser-

versorgung und Abwas-

serentsorgung 

Finanzielles Führungssystem als Grundlage 

für die Finanzierung der Wasserversorgung 

und der Abwasserentsorgung erstellen 

Die Gemeinde ist verpflichtet, kostendeckende und 

verursachergerechte Gebühren zu erheben. Für 

deren Ermittlung müssen die massgebenden Kosten 

der Werke bekannt sein. Neben den Betriebs- und 

Unterhaltskosten, den Kosten für Abschreibung und 

Verzinsung müssen auch die geplanten Investitionen 

in den Ausbau und Werterhalt der Anlagen mitbe-

rücksichtigt werden. 

› Art. 3a, 10 Abs. 1bis und 60a GSchG; §§ 7 Abs. 2 lit. e, 

18 und 45 EG GSchG; § 29 WWG 

 www.zh.ch › Finanzierung & 

Werterhalt in der Siedlungs-

wasserwirtschaft 

 Wegleitung zum finanziellen  

Führungssystem der Wasser-

versorgung und Abwasser-

entsorgung, AWEL / Gemein-

deamt (2007) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.41
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c531_32.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/wasserversorgung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/wasserversorgung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Richtlinie_GWP.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Richtlinie_GWP.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Richtlinie_GWP.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/wassernutzung/wasserversorgung/twn/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1288_1432207487453.spooler.download.1432205118237.pdf/TWN+Checkliste.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/wassernutzung/wasserversorgung/twn/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1288_1432207487453.spooler.download.1432205118237.pdf/TWN+Checkliste.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/twn_checkliste.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/twn_checkliste.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/twn_checkliste.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Awel_Flyer_Erdbebensicherheit_180319.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Awel_Flyer_Erdbebensicherheit_180319.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/wasserversorgung/Awel_Flyer_Erdbebensicherheit_180319.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html#1143854894
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html#1143854894
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung-werterhalt-siedlungswasserwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung-werterhalt-siedlungswasserwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung-werterhalt-siedlungswasserwirtschaft.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/finanzierung---werterhalt-in-der-siedlungswasserwirtschaft/wegleitung_fwa.pdfzh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/finanzierung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/75_1427881116275.spooler.download.1425557234395.pdf/Wegleitung_FWA.pdf
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Gewässerschutz-

bereiche, Grundwasser-

schutzzonen und -areale 

Grundwasserschutzzonen planerisch  

festlegen 

Der Gemeinde obliegt die Festsetzung der Grund-

wasserschutzzonen. Die festgesetzten Schutzzonen 

sind durch das AWEL zu genehmigen.  

Die Gewässerschutzbereiche und die Grundwasser-

schutzareale werden von der Baudirektion nach An-

hörung der betroffenen Gemeinde festgesetzt.  

› Art. 19 ff. GSchG; Art. 29 ff. GSchV; §§ 7 Abs. 2 

lit. b und 34 ff. EG GSchG; § 2 lit. f, § 3 lit. u KGSchV 

 www.zh.ch › Grundwasser-

schutz 

 www.maps.zh.ch  

› Grundwasserkarte / Gewäs-

serschutzkarte 

Gewässerraum 

 

Raumbedarf der Gewässer sichern 

Auf den 1. Januar 2011 sind im GSchG und auf den 

1. Juni 2011 in der GSchV mehrere neue Bestim-

mungen zur Festlegung des Gewässerraums in Kraft 

getreten. 

Solange die Kantone den Gewässerraum nicht fest-

gelegt haben, gelten die Übergangsbestimmungen 

der GSchV. Diese legen für ein Fliessgewässer mit 

einer Gerinnesohle bis 12 m Breite einen beidseitigen 

Uferstreifen von je 8 m plus die Breite der bestehen-

den Gerinnesohle fest. Bei Fliessgewässern mit einer 

bestehenden Gerinnesohle von mehr als 12 m Breite 

sowie bei stehenden Gewässern mit einer Wasserflä-

che von mehr als 0.5 ha beträgt der Uferstreifen 

20 m. Im Gewässerraum dürfen nur standortgebun-

dene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen (z. 

B. Wanderwege, Brücken) erstellt werden. 

 

Übergangsbestimmungen prüfen (solange 

Gewässerraum nicht festgelegt ist) 

Die Gemeinde hat die Übergangsbestimmungen bei 

Baugesuchen zu prüfen.  

› Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung 

vom 4. Mai 2011 der GSchV; Art. 41c Abs. 1 GSchV 

 Kantonaler Richtplan: Kapitel 

Landschaft (3.4 Gewässer) 

 www.zh.ch › Gewässerraum 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/grundwasserschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/grundwasserschutz.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelGrundWaMWwwwZH&scale=320000&x=692000&y=252000&offlayers=bezirkslabels
http://maps.zh.ch/?topic=AWELWWgwsZH&scale=320000&x=692000&y=252000&offlayers=bezirkslabels
http://maps.zh.ch/?topic=AWELWWgwsZH&scale=320000&x=692000&y=252000&offlayers=bezirkslabels
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.richtplan.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum.html
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Gewässerraum 

 

Vereinfachtes Verfahren zur Festlegung 

des Gewässerraums  

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Hoch-

wasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) 

kann der Gewässerraum in einem vereinfachten 

Verfahren unabhängig von einem Nutzungsplanver-

fahren oder der Festsetzung eines Wasserbauprojek-

tes festgelegt werden. 

› § 15 e HWSchV 

 

Die Festlegung des Gewässerraums erfolgt nach den 

inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben der Baudirektion 

(vgl. Rundschreiben an die Gemeinden vom März 

2017). 

› § 15 Abs. 2 HWSchV 

 Festlegung des Gewässer-

raums im vereinfachten Ver-

fahren, im nutzungsplaneri-

schen Verfahren und im  

Projektfestsetzungsverfahren 

(Wasserbauprojekte),  

Merkblatt, AWEL (2018) 

 www.zh.ch › Gewässerraum  

 Gewässerraum im Rahmen von Nutzungs-

planung festlegen 

Der Planungsträger kann der Baudirektion im Rah-

men von nutzungsplanerischen Verfahren gemäss §§ 

36–89 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) bean-

tragen, den Gewässerraum nach Art. 41a und 41b 

GSchV festzulegen. 

› § 15 a HWSchV  

 Festlegung des Gewässer-

raums im vereinfachten Ver-

fahren, im nutzungsplaneri-

schen Verfahren und im  

Projektfestsetzungsverfahren 

(Wasserbauprojekte),  

Merkblatt, AWEL (2018) 

 

 Gewässerraum bei gemeindeeigenen  

Wasserbauprojekten festlegen 

Im Verfahren zur Festlegung von Wasserbauprojek-

ten gemäss § 18 Abs. 4 des Wasserwirtschaftsgeset-

zes (WWG) wird auch der Gewässerraum festgelegt. 

› § 15 j HWSchV 

 Festlegung des Gewässer-

raums im vereinfachten Ver-

fahren, im nutzungsplaneri-

schen Verfahren und im  

Projektfestsetzungsverfahren 

(Wasserbauprojekte),  

Merkblatt, AWEL (2018) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum.html
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/gewaesserraum/merkblatt-und-vorlagen-zur-festlegung-des-gew%C3%A4sserraums/1_merkblatt.pdf
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›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Liegenschaftsentwäs-

serung in und aus-

serhalb Bauzone sowie 

landwirtschaftliche  

Anlagen 

Anschluss an öffentliche Kanalisation  

prüfen 

Die Gemeinde erteilt die Bewilligung zum Anschluss 

von Abwasserleitungen an die öffentliche Kanalisati-

on.  

› Art. 11 GSchG; § 17 EG GSchG 

 

 Versickerung von Niederschlags- und  

Sickerwasser prüfen 

Die Gemeinde erteilt die Bewilligung für Versickerun-

gen von Niederschlags- und Sickerwasser. Bei be-

sonderen Fällen gemäss § 3 a Abs. 2 lit. a und b KGSchV 

erfolgt die Bewilligung durch das AWEL.  

› Art. 7 GSchG; § 3 a Abs. 1 lit. a Abs. 2 lit. a und b 

und Abs. 3 lit. a und b KGSchV; Anhang Ziffer 1.5.3, 

2.1.4 und 2.2.2 BVV 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

Abwasserentsorgung (Re-

genwasser) 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

Versickerungen 

 Richtlinie und Praxishilfe 

Regenwasserentsorgung, 

AWEL (Version 3.0, Februar 

2013) und die wesentlichen 

Neuerungen 2014 

 Landwirtschaftliche Anlagen prüfen 

Die Gemeinde erteilt die Bewilligung für Hofdünger-

anlagen von Landwirtschafts- und Intensivtierhal-

tungsbetrieben. Bei besonderen Fällen gemäss § 3a 

Abs. 2 lit. a und b KGSchV erfolgt die Bewilligung 

durch das AWEL. 

› § 3a Abs. 1 lit. e und § 16 Abs. 2 KGSchV 

 www.zh.ch › Gewässerschutz 

in der Landwirtschaft 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-versickerung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-versickerung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-versickerung.html#-724293563
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-versickerung.html#-724293563
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-landwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-landwirtschaft.html
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Liegenschaftsentwäs-

serung in und aus-

serhalb Bauzone sowie 

landwirtschaftliche  

Anlagen 

Einleitung von Regenabwasser in Gewäs-

ser prüfen 

Die Gemeinde erteilt die Bewilligung für die Einleitung 

von nicht verschmutztem Abwasser (insbesondere 

Regenabwasser) in ein Oberflächengewässer mittels 

Rohrleitung bis zu einem Durchmesser von 200 mm 

(DN 200).  

Bei grösseren Durchmessern ist eine gewässer-

schutzrechtliche resp. wasserbaupolizeiliche Bewilli-

gung des AWEL erforderlich.  

Bei Industrie- und Gewerbebetrieben mit sehr um-

weltrelevanten Prozessen, bei gemeindeeigenen 

Betrieben sowie bei übergeordneten Infrastrukturan-

lagen (z.B. Hauptverkehrsstrassen) ist auch für Ein-

leitungen mit einem Durchmesser bis zu 200 mm 

eine Bewilligung des AWEL erforderlich. 

Die Gemeinde leitet entsprechende Gesuche an die 

kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Art. 7 GSchG; § 3a Abs. 1 lit. a, Abs. 2 lit. a und b und 

Abs. 3 lit. a und b KGSchV; Anhang Ziffer 1.6.2 und 

2.1.4 BVV 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

Abwasserentsorgung (Re-

genwasser) 

 

 Ausserhalb öffentlicher Kanalisationen 

Abwasser zweckmässig beseitigen 

Die Gemeinde sorgt dafür, dass ausserhalb des 

Bereichs öffentlicher Kanalisationen verschmutztes 

Abwasser (aus Haushalten sowie aus Industrie und 

Gewerbe) zweckmässig beseitigt wird.  

Kann kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation 

erstellt werden, kommt für die Reinigung von häusli-

chem Abwasser ausserhalb der Bauzone eine Klein-

Abwasserreinigungsanlage (KLARA) oder aus-

nahmsweise der periodische Abtransport des Abwas-

sers zu einer ARA in Frage.  

Für jede andere Art der Abwasserbeseitigung als der 

Anschluss an das öffentliche Kanalnetz ist eine Be-

willigung des AWEL erforderlich.  

› Art. 17 lit. b GSchG; § 20 EG GSchG; Anhang Ziffer 

2.6 BVV 

 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

Abwasserentsorgung (Aus-

serhalb Bauzone)  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-534451298
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
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Liegenschaftsentwäs-

serung in und aus-

serhalb Bauzone sowie 

landwirtschaftliche  

Anlagen 

Baukontrollen durchführen 

Die Gemeinde kontrolliert die Liegenschaftsentwäs-

serung. Sie hat gegenüber Privaten die Aufsichts-

pflicht. Unregelmässigkeiten und Missstände müssen 

dem AWEL gemeldet werden. Dies gilt auch für den 

Bereich des baulichen Gewässerschutzes in der 

Landwirtschaft.  

› § 7 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c und d EG GSchG;  

§§ 10 und 11 KGSchV; Art. 12, 14 und 15 GSchG 

 www.zh.ch › Gewässerschutz 

in der Landwirtschaft 

 Aufsicht über private Entwässerungsanla-

gen 

Die Gemeinden haben die Aufsicht über die privaten 

Entwässerungsanlagen. Auch haben sie den geset-

zeskonformen Zustand zu überwachen und bei fest-

gestellten Mängeln deren Behebung zu verlangen. 

› Art. 3, 3a, 6 und 15 Abs. 1 GSchG; Art. 13 Abs. 1 
GSchV ; §§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d und 9 sowie 15 
Abs. 4 EG GSchG; § 11 Abs. 1 KGSchV 

 Empfehlung Grundstücksent-

wässerung VSA (2018)  

Bestellen unter www.vsa.ch 

 Färbversuche richtig durchführen 

Im Bereich der Abwasseranlagen werden Färbver-

suche vor allem zu Abklärungen der Leitungsführung 

oder zur Ermittlung von Verunreinigungen (z.B. Fehl-

anschlüsse) eingesetzt. Sind solche Versuche unum-

gänglich, hilft das Merkblatt «Ermittlung von Fliess-

wegen in Abwasseranlagen (Färbversuch)», AWEL 

(2004), die korrekten Farbstoffe in der richtigen Kon-

zentration einzusetzen.  

 www.zh.ch › Gewässer-

schutz-Pikettdienst 

 Merkblatt, Ermittlung von 

Fliesswegen in Abwasseran-

lagen (Färbversuch), AWEL 

(2004) 

Gewässerschutzberei-

che, Grundwasser-

schutzzonen und -areale 

Schutzzonen beaufsichtigen und  

Nutzungsbeschränkungen kontrollieren 

Die Gemeinde hat die Aufsicht über die Grundwas-

serschutzzonen und Grundwasserschutzareale und 

kontrolliert die Einhaltung der Nutzungsbeschränkun-

gen. 

› § 7 EG GSchG 

 

Die Gemeinden bewilligen Gesuche für Bauten und 

Anlagen in Grundwasserschutzzonen, sofern im 

Reglement dafür keine kantonale Bewilligungspflicht 

vorgeschrieben ist. Liegt eine Bewilligungspflicht vor, 

leitet die Gemeinde die Gesuche an die kantonale 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

› Anhang Ziff. 1.5.1, BVV 

 vgl. kommunale Schutz-

zonenpläne und -reglemente 

sowie kantonale Schutzare-

alpläne und -reglemente 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-landwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-landwirtschaft.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/gewaesserschutz/ereignisdienst/vorbeugen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/1294_1296026862506.spooler.download.1427974551507.pdf/Merkblatt_Faerbversuche.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/gewaesserschutz/ereignisdienst/vorbeugen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/1294_1296026862506.spooler.download.1427974551507.pdf/Merkblatt_Faerbversuche.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-pikettdienst.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-pikettdienst.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/gew%C3%A4sserschutz-pikettdienst/Merkblatt_Faerbversuche.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/gew%C3%A4sserschutz-pikettdienst/Merkblatt_Faerbversuche.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gew%C3%A4sserschutz/gew%C3%A4sserschutz-pikettdienst/Merkblatt_Faerbversuche.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
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Wasserversorgung Private Wasserversorgungen  

beaufsichtigen 

Die Gemeinde übt die Aufsicht über die privaten 

Wasserversorgungen aus. 

› § 27 Abs. 3 WWG 

 

Gewässerschutzrecht-

liche Erschliessungs-

voraussetzungen 

Bei Baubewilligungen gewässerschutz-

rechtliche Erschliessungsvoraussetzungen 

prüfen 

Bei der Erteilung von kommunalen Baubewilligungen 

prüft die Gemeinde die gewässerschutzrechtlichen 

Erschliessungsvoraussetzungen. 

Falls diese nicht gegeben sind, fordert die Gemeinde 

die Bauherrschaft zur Einreichung eines Kanalisati-

onsprojektes auf und lässt dieses durch Fachperso-

nen prüfen. Zudem prüft sie die Zweckmässigkeit und 

Zumutbarkeit eines Anschlusses an die öffentliche 

Kanalisation. 

› Art. 11 Abs. 2 und 12 GSchG; Art.19 RPG; §§ 236 

Abs. 1 und 318 PBG 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

Abwasserentsorgung (Aus-

serhalb Bauzone)  

 

Bauten und Anlagen in 

besonderer Lage in Be-

zug auf Grundwasser 

oder Oberflächenge-

wässer 

Bauten und Anlagen  

mit besonderer Art der 

Abwasserbeseitigung 

Baubewilligung mit den erforderlichen  

kantonalen Bewilligungen (gemäss Anhang 

BVV) koordinieren 

Bei Baugesuchen von Bauten, Anlagen und Vorha-

ben, die im Anhang der BVV aufgeführt sind, braucht 

es eine Bewilligung des AWEL. Diese ist mit der 

kommunalen Baubewilligung koordiniert zu erteilen. 

Die Gemeinde leitet entsprechende Gesuche an die 

kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

› Anhang Ziff. 1.5.1, 1.5.3, 1.6 und 2 BVV 

 www.zh.ch › Koordiniertes 

Verfahren 

 www.zh.ch › Bauen im Ge-

wässer- und Grundwasserbe-

reich 

 www.zh.ch › Bauvorschriften 

zu Abwasser & Versickerung 

 

Gewässernutzung Gesuche zur Nutzung von Gewässern 

(Oberflächengewässer / Grundwasser)  

an Kanton weiterleiten  

Die Baudirektion bzw. das AWEL erteilen Bewilligun-

gen / Konzessionen für die Wasserkraft-, Trink- und 

Brauchwassernutzung, Stauhaltung, Weiheranlagen, 

Bewässerung, Wärme- / Kühlnutzung, Bauten im 

Seegebiet, Bauten auf Landanlagen und das Unter-

schreiten des Gewässerabstands (Bauten und Anla-

gen im Uferstreifen bzw. Gewässerraum). Die Ge-

meinde leitet entsprechende Gesuche an die kanto-

nale Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Anhang Ziff. 1.5 und 1.6 BVV 

 www.zh.ch › Wassernutzung 

 www.zh.ch › Energienutzung 

aus Untergrund & Wasser 

 www.maps.zh.ch   

› Wärmenutzungsatlas 

 

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC125603200542579/$file/724.11_2.6.91_20.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-abwasserentsorgung.html#-550019679
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauvorschriften-abwasser-versickerung.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/wassernutzung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser.html
https://maps.zh.ch/?topic=AwelGSWaermewwwZH&scale=320000&x=692000&y=252000&offlayers=bezirkslabels
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Lagerung und Umschlag 

von wassergefährden-

den Flüssigkeiten 

 

Gesuche zur Erstellung von Tanks und  

Gebindelager an Kanton weiterleiten  

Die Erstellung von Lagerbehälter ab 450 Liter benö-

tigt eine Bewilligung des AWEL bzw. müssen durch 

den Inhaber dem AWEL gemeldet werden. Die Ge-

meinde leitet entsprechende Gesuche an die kanto-

nale Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

› Anhang Ziff. 2.5 BVV 

 www.zh.ch › Tankanlagen  

Schwimmbäder 

 

Schwimmbäder bis 200 m3 Inhalt  

bewilligen und überwachen 

Die Gemeinde bewilligt und überwacht öffentliche 

und private Schwimmbäder und Badeanlagen mit 

einem Systeminhalt von weniger als 200 m3.  

Schwimmbäder, welche über einen grösseren Inhalt 

verfügen, werden durch das AWEL bewilligt. Ent-

sprechende Baugesuche (auch für Umbauten) sind 

der kantonalen Leitstelle für Baubewilligungen einzu-

reichen. Auch die Betriebskontrollen werden durch 

das AWEL angeordnet bzw. durchgeführt. 

› § 7 Abs. 1 EG GSchG; Anhang Ziff. 2.4 und 2.5 BVV 

 Kreisschreiben der Baudirek-

tion betreffend Abwässer von 

Schwimmbädern und Bade-

anlagen vom 29. Juni 2001  

 Öffentliche Schwimmbäder, 

AWEL (2007) 

 

Heizen und Kühlen mit 

Abwasser 

Wärmeentnahme aus dem Abwasser bzw. 

Wärmeabgabe ins Abwasser bewilligen 

Im Hinblick auf den haushälterischen Umgang mit 

den Energieressourcen ist es angezeigt, die Abwär-

me aus dem Abwasser zu nutzen. Die energetische 

Nutzung ist grundsätzlich erwünscht, wenn sie im 

Einklang mit den Gewässerschutzvorgaben steht. Die 

Energienutzung aus Abwasseranlagen benötigt die 

Zustimmung des Werkeigentümers und des ARA-

Inhabers. Zusätzlich muss eine Bewilligung des  

AWEL eingeholt werden. 

› § 8 EG GSchG; Anhang Ziffer 2.1.3 BVV 

 www.zh.ch › Energienutzung 

aus Abwasser 

 Leitfaden für die Planung, 

Bewilligung und Realisierung 

von Anlagen zur Abwasser-

energienutzung, AWEL (2010) 

Stoffe (Dünger, Pflan-

zenschutzmittel) 

Einhaltung der Verwendungseinschränkun-

gen und -verbote kontrollieren 

Die Gemeinde kontrolliert, ob die Einschränkungen 

und Verbote bei der Verwendung von Dünger und 

Pflanzenschutzmitteln an Gewässern und in Grund-

wasserschutzzonen eingehalten werden. 

› Anhang 2.5 und 2.6 ChemRRV; Art. 27 GSchG;  

§ 36 EG GSchG; § 11 KGSchV 

 Anwendungsverbote für 

Pflanzenschutzmittel in der 

Grundwasserschutzzonen S2 

bzw. S2 und Sh, BLW (2018) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/tankanlagen.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/abwasser.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-untergrund-wasser/abwasser.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-aus-untergrund-und-wasser/abwasser/heizen_kuehlen_abwasser.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-aus-untergrund-und-wasser/abwasser/heizen_kuehlen_abwasser.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-aus-untergrund-und-wasser/abwasser/heizen_kuehlen_abwasser.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-aus-untergrund-und-wasser/abwasser/heizen_kuehlen_abwasser.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel/Nachhaltige%20Anwendung%20und%20Risikoreduktion/Schutz%20des%20Grundwassers/Grundwasserschutzzonen_S2_Sh.pdf.download.pdf/Anwendungsverbote%20f%C3%BCr%20Pflanzenschutzmittel%20in%20den%20Grundwasserschutzzonen%20S2%20bzw.%20S2%20und%20Sh.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel/Nachhaltige%20Anwendung%20und%20Risikoreduktion/Schutz%20des%20Grundwassers/Grundwasserschutzzonen_S2_Sh.pdf.download.pdf/Anwendungsverbote%20f%C3%BCr%20Pflanzenschutzmittel%20in%20den%20Grundwasserschutzzonen%20S2%20bzw.%20S2%20und%20Sh.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel/Nachhaltige%20Anwendung%20und%20Risikoreduktion/Schutz%20des%20Grundwassers/Grundwasserschutzzonen_S2_Sh.pdf.download.pdf/Anwendungsverbote%20f%C3%BCr%20Pflanzenschutzmittel%20in%20den%20Grundwasserschutzzonen%20S2%20bzw.%20S2%20und%20Sh.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel/Nachhaltige%20Anwendung%20und%20Risikoreduktion/Schutz%20des%20Grundwassers/Grundwasserschutzzonen_S2_Sh.pdf.download.pdf/Anwendungsverbote%20f%C3%BCr%20Pflanzenschutzmittel%20in%20den%20Grundwasserschutzzonen%20S2%20bzw.%20S2%20und%20Sh.pdf
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Baustellen Baustellenentwässerungs-Konzept prüfen  

Für die Entwässerung von Baustellen ist die SIA 

Empfehlung 431 «Entwässerung von Baustellen» 

(Ausgabe 1997) zu beachten. Grundsätzlich ist für 

jede Baustelle, auf welcher Abwasser anfällt, ein 

Entwässerungskonzept zu erstellen. Die Gemeinde 

prüft und genehmigt das Baustellen-Entwässerungs-

konzept. Zudem ist dieses bei übergeordneten Infra-

strukturprojekten dem AWEL zur Prüfung vorzulegen. 

Verschmutztes Baustellenabwasser muss behandelt 

werden. Es ist danach mit Bewilligung der Gemeinde 

via Schmutz- oder Mischabwasserkanalisation auf die 

Abwasserreinigungsanlage (ARA) abzuleiten. In 

Gebieten, die im Trennsystem entwässert werden, ist 

besonders wichtig, sicherzustellen, dass das Baustel-

lenabwasser nicht fälschlicherweise via Regenab-

wasserkanalisation in ein Oberflächengewässer ge-

langt. 

› SIA-Empfehlung 431 «Entwässerung von Baustellen» 

 www.zh.ch › Baustellenent-

wässerung 

 Baustellen-Entwässerung – 

die Übersicht, AWEL 

 Flyer Umweltschutz-

Vorschriften für Baustellen, 

AWEL / ALN / TBA (2019) 

 Empfehlung SIA 431 «Ent-

wässerung von Baustellen»  

Bestellen unter www.sia.ch 

› Dienstleistungen › SIA-Norm 

 

 

 

 Einleitung in ein Oberflächengewässer  

oder Versickerung 

In Ausnahmefällen kann ausreichend behandeltes 

Baustellenabwasser zur Versickerung gebracht oder 

in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden.  

Die Gemeinde leitet entsprechende Gesuche an die 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

› Art. 7 Abs. 1 GSchG; Anhang Ziffern 2.1.2 und 2.2.1 

BVV  

 

 Temporäre Grundwasserabsenkungen 

Temporäre Grundwasserabsenkungen zur Trocken-

haltung der Baugrube erfordern im Gewässerschutz-

bereich Au eine Bewilligung des AWEL. 

Die Gemeinde leitet entsprechende Gesuche an die 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter.  

› Anhang Ziffer 1.5.3 BVV 

 

 www.zh.ch › Bauen in 

Grundwasservorkommen 

 Bauvorhaben in Grundwas-

serleitern und Grundwasser-

schutzzonen, AWEL (2019) 

 

 

 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/baustellenentwaesserung.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/baustellenentwaesserung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/baustellenentw%C3%A4sserung/baustellen_entwaesserung_uebersicht.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/baustellenentw%C3%A4sserung/baustellen_entwaesserung_uebersicht.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/bewilligungshilfe/flyer_umweltschutzvorschriften_fuer_baustellen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/bewilligungshilfe/flyer_umweltschutzvorschriften_fuer_baustellen.pdf
http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-in-grundwasservorkommen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-in-grundwasservorkommen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-bei-grundwasservorkommen/Merkblatt_BauinsGW.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-bei-grundwasservorkommen/Merkblatt_BauinsGW.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-bei-grundwasservorkommen/Merkblatt_BauinsGW.pdf
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Baustellen Umweltschutz-Kontrollen auf Baustellen 

Mit dem Baustellen Umwelt Controlling (BUC) wird 

überprüft, ob auf den Baustellen die Umweltauflagen 

während der Bauphase eingehalten werden. Die 

Gemeinde legt den Umfang der Kontrollen fest und 

entscheidet, wem sie die Ausführung des BUC über-

trägt. Dazu hat sie drei Möglichkeiten: 

 Ausführung durch die örtliche Baubehörde selbst, 

 durch Private (Gemeindeingenieur u.a.) oder  

 durch die Arbeitskontrollstelle Zürich (AKZ). 

Die Gemeinde informiert das AWEL über das gewähl-

te Vorgehen. Im Rahmen der Baubewilligung infor-

miert die Gemeinde die Bauherrschaft über die Kon-

trollen. Das AWEL stellt den Gemeinden Informatio-

nen und Arbeitshilfen zur Verfügung. 

› §§ 226 und 327 PBG; § 7 Abs. 2 lit. c EG GSchG;  

§ 11 KGSchV; § 24 BVV 

 www.zh.ch › Umweltschutz auf 

Baustellen 

 Flyer Umweltschutz-

Vorschriften für Baustellen, 

AWEL / ALN / TBA (2019) 

 

Industrie und Gewerbe 

 

Umweltschutz in Industrie und Gewerbe 

sicherstellen (Betrieblicher Umweltschutz) 

Der betriebliche Umweltschutz befasst sich mit dem 

Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung in den Be-

trieben. Dabei werden die Bereiche Liegenschafts-

entwässerung, Industrieabwasser, Abluft aus indust-

riellen Anlagen, Abfallbewirtschaftung, Löschwasser-

Rückhalt, Absicherung Güterumschlag und Störfall-

vorsorge in der Bau- und Betriebsphase beurteilt.  

  www.zh.ch › Betrieblicher 

Umweltschutz 

 

 
Industrie- und Gewerbebetriebe bewilligen 

Bei der (Bau-)Bewilligung von Industrie- und Gewer-

bebetrieben wird je nach Gefährdungspotenzial ein 

anderes Bewilligungsverfahren angewendet. Je nach 

Bewilligungsverfahren werden Projekte direkt vom 

AWEL oder durch eine von der Baudirektion befugte 

Fachperson vorgeprüft. Informationen zum System 

der Privaten Kontrolle sind auf www.zh.ch › Private 

Kontrolle betrieblicher Umweltschutz zu finden.  

 www.zh.ch › Bewilligungen & 

Kontrollen 

 www.zh.ch › Private Kontrolle 

betrieblicher Umweltschutz 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://ww.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
https://ww.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/bewilligungshilfe/flyer_umweltschutzvorschriften_fuer_baustellen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/bewilligungshilfe/flyer_umweltschutzvorschriften_fuer_baustellen.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-betrieblicher-umweltschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-betrieblicher-umweltschutz.html
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Industrie und Gewerbe Industrie- und Gewerbebetriebe  

kontrollieren 

Grundsätzlich obliegt der Gemeinde die unmittelbare 

Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der Ge-

wässerschutzbestimmungen. 

› § 7 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a EG GSchG  

 

Das AWEL führt bei sehr umweltrelevanten Betrieben 

periodisch Kontrollen durch, um einen vorschriftsge-

mässen Betrieb sicherzustellen. In einzelnen Bran-

chen wurde die Kontrolle spezialisierten Branchenor-

ganisationen übertragen (Grosstanklager, Auto- und 

Transportgewerbe, Benzintankstellen, Malergewerbe 

und Zahnärzte). 

 

 www.zh.ch › Bewilligungen & 

Kontrollen 

›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Abwasserentsorgung 

(Entwässerung) und 

Abwasserreinigung 

Kanalisationsnetz und zentrale ARA bauen 

und unterhalten 

Die Gemeinde richtet sich beim Bau, bei der Erweite-

rung, beim Unterhalt (Gewährleistung der Funktions- 

und Leistungsfähigkeit) und der Sanierung (Werter-

haltung) des öffentlichen Kanalisationsnetzes sowie 

von zentralen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 

nach dem generellen Entwässerungsplan GEP. 

› Art. 5, 11 ff. GSchV; §§ 14 ff. EG GSchG;  

§§ 9 ff. KGSchV 

 

Abwasseranlagen und andere Vorhaben, welche die 

Gewässer in quantitativer oder qualitativer Hinsicht 

beeinflussen (z. B. Regenbecken, Regenüberläufe 

und Entwässerungs-Pumpwerke) sowie die zentralen 

Abwasserreinigungsanlagen (ARA) bedürfen der 

Bewilligung des AWEL. 

› § 8 und 15 Abs. 5 EG GSchG 

 Betrieb und Kontrolle von 

Abwasserreinigungsanlagen, 

BAFU (2014)  

 www.zh.ch › Abwasserreini-

gungsanlagen 

 www.zh.ch › Planung der 

Abwasserentsorgung 

 

Klärschlamm Klärschlamm der Entsorgung zuführen 

Die Entsorgungspflicht für Klärschlamm liegt beim 

Gemeinwesen. Die Gemeinden sind für die Abfallbe-

seitigung und damit für die Entsorgung von Klär-

schlamm zuständig. Der gesamte Zürcher Klär-

schlamm wird in den Abwasserreinigungsanlagen 

dezentral entwässert und dann in der neuen zentra-

len Klärschlammverwertungsanlage (KSV) auf dem 

Areal der Kläranlage Werdhölzli in Zürich thermisch 

behandelt. 

› Art. 31b USG; Art. 18 ff. GSchV; § 15 Abs. 1 EG 

GSchG 

 www.zh.ch › Klärschlamm 

 www.zh.ch › Klärschlammbe-

handlung 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/kontrollen-und-bewilligungen-betriebe.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/betrieb-kontrolle-abwasserreinigungsanlagen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/betrieb-kontrolle-abwasserreinigungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/abwasserreinigungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/abwasserreinigungsanlagen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/klaerschlamm.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/abfallanlagen/klaerschlammbehandlung.html
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Wasserversorgung Wasserversorgung sicherstellen und  

zielgerichtet ausbauen 

Die Gemeinde sorgt für die Behebung von Mängeln 

und Schwachstellen, die nachhaltige Nutzung, Wert-

erhaltung sowie den zielgerichteten Ausbau der 

Wasserversorgungsanlagen. Sie richtet sich dabei 

nach dem Generellen Wasserversorgungsprojekt 

(GWP). Zudem ist die Gemeinde als Eigentümerin 

von Wasserversorgungsanlagen zur Selbstkontrolle 

verpflichtet.  

› §§ 27 Abs. 2 und 30 lit. e WWG; § 3 WsVV;  
Art. 23 LMG 

 www.zh.ch › Finanzierung & 

Werterhalt in der Siedlungs-

wasserwirtschaft  

 

Rechtliche Grundlagen 

der Wasserversorgung, 

der Abwasserentsor-

gung und der Gebüh-

renerhebung 

Rechtliche Grundlagen (Verordnung) für die 

Wasserversorgung und Abwasserentsor-

gung ausarbeiten und genehmigen lassen 

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung 

sind wirtschaftlich zu betreiben. Die Gemeinde erhebt 

kostendeckende, verursachergerechte Gebühren und 

erlässt eine entsprechende Verordnung. Die Verord-

nung über die Abwasserentsorgung (SEVO) bedarf 

der Genehmigung durch die Baudirektion.  

› Art. 3a, 10 Abs. 1bis und 60a GSchG; §§ 7 Abs. 2  

lit. e, 18 und 45 EG GSchG; § 29 WWG 

 www.zh.ch › Finanzierung & 

Werterhalt in der Siedlungs-

wasserwirtschaft 

 www.zh.ch › Planung der 

Abwasserentsorgung 

 Wasserversorgungsregle-

ment, Vorlage des SVGW 

 

Subventionen Subventionen für Wasserver- und Abwas-

serentsorgungsanlagen 

Liegt ein gewichtiges öffentliches Interesse vor, kann 

die Baudirektion Massnahmen der Gemeinde und 

Dritter zugunsten der Wasserversorgung und der 

Abwasserentsorgung subventionieren. 

› § 34 WWG; § 46 EG GSchG 

 www.zh.ch › Finanzierung & 

Werterhalt in der Siedlungs-

wasserwirtschaft 

 

Gewässer- und Grund-

wasserschutz 

Sammelstellen für Altöl betreiben 

Altöl (Mineral- und Speiseöl) darf nicht über die Kana-

lisation (WC, Küche, Bad, Garagenablauf, Strassen-

schacht usw.) entsorgt werden. Die Gemeinden rich-

ten Sammelstellen für Altöl aus Haushalten ein, be-

treiben und unterhalten diese und machen sie in der 

Bevölkerung bekannt. Bei Unterflursammelstellen für 

Altöl sind die kantonalen Vorschriften für Tankanla-

gen zu beachten. 

› § 35 AbfG; § 3 AbfV; Art. 10 GSchV 

 www.zh.ch › Sonderabfall 

 www.zh.ch › Informationen für 

Gemeinden (Abfallkalender) 

 www.zh.ch › Tankanlagen 
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Gewässer- und Grund-

wasserschutz 

Öl- und Chemiewehr betreiben 

Die Gemeinde rüstet ihre Feuerwehr in Absprache 

mit der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) 
für Sofortmassnahmen bei C-Ereignissen (ein-

schliesslich Öl) bis zum Eintreffen der Stützpunktfeu-

erwehr aus. 

› Art. 49 GSchG; § 29 EG GSchG; § 40 ABCV 

 

›› KOMMUNIZIEREN 

Abwasserentsorgung Betrieb und Ereignisse in der ARA melden 

Die Gemeinde oder die Betreiber der ARA haben 

eine Meldepflicht gegenüber dem AWEL über den 

Betrieb der ARA und bei ausserordentlichen Ereig-

nissen in der (kommunalen) Abwasserreinigung. 

› Art. 14, 16 und 17 Abs. 1 GSchV 

 www.zh.ch 

› Abwasserreinigungsanlagen 

Gewässer- und Boden-

verschmutzungen 

Schadenereignisse unverzüglich melden 

Schadenfälle sind unverzüglich der Polizei oder der 

Feuerwehr zu melden. Der Gewässerschutz-

Pikettdienst des AWEL wird durch diese Dienste auf-

geboten.  

› § 31 Abs. 1 EG GSchG 

 www.zh.ch › Gewässerschutz-

Pikettdienst 

 

Wasserversorgung Konsumenten über Trinkwasserqualität 

informieren 

Falls die Gemeinde eine Wasserversorgungsanlage 

betreibt, hat sie mindestens einmal jährlich die Öf-

fentlichkeit umfassend über die Qualität des Trink-

wassers zu informieren.  

› Art. 5 Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie 

Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und 

Duschanlagen (TBDV)  

 

http://www.gvz.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=528.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/abwasserreinigungsanlagen.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=711.1
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-pikettdienst.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserschutz/gewaesserschutz-pikettdienst.html
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) 

 Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasser-

versorgung in schweren Mangellagen (VTM) 

 Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in 

öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Lebensmittelgesetz (LMG) 

 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung 

(LGV) 

 Landesversorgungsgesetz (LVG) 

 Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht (PrHG) 

 Preisüberwachungsgesetz (PüG) 

 Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) 

 Verordnung über Geoinformation (GeoIV) 

 

Kanton  

 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz  

(EG GSchG) 

 Verordnung über den Gewässerschutz (KGSchV) 

 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) 

 Verordnung der Wasserversorgung (WsVV) 

 Konzessionsverordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz 

(KonzV WWG) 

 Verordnung über den Hochwasserschutz  

und die Wasserbaupolizei (HWSchV)  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Besondere Bauverordnung (BBV I) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Verordnung über den ABC-Schutz (ABCV) 

 Abfallgesetz (AbfG) 

 Gesetz über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen 

(FFG) 

 Feuerwehrverordnung 

 Geoinformationsgesetz (KGeoIG) 

 Geoinformationsverordnung (KGeoIV) 

 Leitungskatasterverordnung (LKV) 

 

 

›› WEITERES 

Störfallvorsorge 

 

Unfälle mit grossen Gewässerverschmut-

zungen vermeiden  

Viele chemische Stoffe, Sonderabfälle oder Organis-

men können bei unkontrollierter Freisetzung aus 

Betrieben oder beim Transport Mensch und Umwelt 

gefährden. Die Störfallvorsorge soll die Bevölkerung 

und die Umwelt vor schweren Schädigungen durch 

Störfälle schützen. Der Vollzug liegt beim AWEL.  

Für ausführliche Informationen zur Störfallvorsorge 

wird auf das Kapitel «Stoffe» verwiesen.  

  www.zh.ch › Störfallvorsorge 

 Kontakt: 

AWEL / Abteilung Abfallwirt-

schaft / Sektion Betrieblicher 

Umweltschutz und Störfall-

vorsorge 

Tel: 043 259 32 62 

E-Mail: betriebe@bd.zh.ch 
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http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.211
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14. Hochwasserschutz und 
Gewässerrevitalisierung 

Hochwasser sind für viele Gemeinden wiederkehrende Ereignisse mit 

teilweise grosser Schadenfolge. Mit Gewässerunterhaltsmassnahmen, 

raumplanerischen, baulichen und organisatorischen Massnahmen können 

die Gemeinden wesentlich zur Schadensverminderung beitragen. 

Eine Gewässerrevitalisierung kann die Hochwassersicherheit ebenfalls 

verbessern. Erhalten die Gewässer mehr Raum, treten sie weniger über 

die Ufer. Dank einer naturnahen Gestaltung der Gewässer finden Tiere 

und Pflanzen geeignete Lebensräume, die Artenvielfalt erhöht sich und es 

entstehen attraktive Naherholungsgebiete für die Bevölkerung. 

Hochwasserschutz 

Hochwasser gehören zur natürlichen 
Dynamik des Wasserkreislaufes. Über-

schwemmungen reissen Erde, Pflanzen 
und Steine mit, bilden aber auch immer 
wieder neue Lebensräume und schaffen 

damit Platz für viele Tier- und Pflanzenar-
ten. Im dicht besiedelten und stark be-
wirtschafteten Kanton Zürich können 

Hochwasser jedoch auch grosse Gefah-
ren mit sich bringen. Sie können beste-
hende Bauten und Anlagen sowie Kultur-

land schädigen oder zerstören und sie 
können Menschen oder z. B. Fahrzeuge 
mitreissen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung und die 
zunehmende Besiedlung der Schweiz 
führten in der Vergangenheit zu ver-

schiedenen baulichen Massnahmen zum 

Schutz vor Hochwasser. Die grossen 
Schadenereignisse der vergangenen 

Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass 
diese Art des Hochwasserschutzes allein 
nicht ausreicht, um den gestiegenen 

Schutzansprüchen, aber auch dem grös-
seren Schadenpotenzial gerecht zu wer-
den.  

Geeignete Instrumente, das Risiko trotz 
dichter Besiedlung und starker Bewirt-
schaftung zu vermindern, bieten raum-

planerische Massnahmen. Eine der wich-
tigsten Grundlagen dazu bilden die Ge-
fahrenkarten, zu deren Erstellung und 

Umsetzung die Kantone gemäss Raum-

Kontakt 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  

Abteilung Wasserbau 

Telefon: 043 259 32 24 

E-Mail: wasserbau@bd.zh.ch 

 

Links  

 www.zh.ch/wasserbau   

› Grundlagen Naturgefahren 

 www.zh.ch/wasser-gewaesser   

› Hochwasserschutz 

 www.zh.ch/wasser-gewaesser   

› Gewässerunterhalt 

 www.hydrodaten.admin.ch 

 www.bafu.admin.ch › Naturgefahren 

 www.planat.ch (Nationale Plattform  

Naturgefahren) 

 

Publikationen  

 Hochwasserschutz im Fluss – Von der Ex-

pertensache zum Anliegen aller, Bundesamt 

für Wasser und Geologie (BWG, 2002) 

 Hochwasserabschätzung in schweizeri-

schen Einzugsgebieten, Praxishilfe, BWG 

(2003) 

 Ingenieurbiologische Bauweisen im  

naturnahen Wasserbau, Praxishilfe,  

überarbeitete Ausgabe 2010, Bundesamt 

für Umwelt (BAFU, 2010) 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein Leitfaden für 

Planer und Behörden (AWEL, 2018) 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/hochwasserabschaetzung-schweizerischen-einzugsgebieten.html
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https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
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planungsgesetz (RPG) und der Wasser-
bauverordnung (WBV) gesetzlich ver-
pflichtet sind. 

Der beste Schutz erfolgt durch eine an-
gepasste Nutzung des Raumes. Weiter 
wird der Schutz vor Hochwasser vor al-

lem durch einen sachgerechten Unterhalt 

der Gewässer langfristig gesichert. In 
Gebieten, in denen durch diese Mass-

nahmen der erforderliche Hochwasser-
schutz nicht gewährleistet werden kann, 
sind Schutzbauten am Gewässer oder 

Schutzmassnahmen an den gefährdeten 
Objekten durchzuführen. Den verbleiben-
den Restrisiken wird mit einer Notfallpla-

nung und eigenverantwortlichen Mass-
nahmen durch die Betroffenen begegnet. 
Staatliche Massnahmen zum Schutz vor 

Naturgefahren werden dann ergriffen, 
wenn das Schadenpotenzial genügend 
gross ist. Nur dann besteht ein öffentli-

ches Interesse an der Ergreifung von 
Massnahmen. Die Kosten von solchen 
Massnahmen müssen in einem vernünfti-

gen Verhältnis zum Nutzen stehen und 
für das Gemeinwesen wirtschaftlich trag-
bar sein. 

Bei baulichen Massnahmen ist den öko-
logischen Anforderungen an die Gewäs-
ser Rechnung zu tragen. 

 
Gefahrenkarte Hochwasser und 

Massenbewegungen 

Die Naturgefahrenkarte zeigt die Stärke 
und Eintretenswahrscheinlichkeit mögli-
cher Ereignisse auf. Dabei werden die 

untersuchten Gebiete verschiedenen 
Gefahrenstufen zugeordnet.  
 

Rote Gefahrenstufe (erhebliche Gefähr-

dung): 

Das rote Gebiet ist in der Regel ein Ver-

botsbereich, d.h. es dürfen keine neuen 
Bauzonen ausgeschieden und keine Bau-
ten und Anlagen, die dem Aufenthalt von 

Mensch und Tier dienen, errichtet oder 
erweitert werden. Ein Wiederaufbau nach 

einem Hochwasserereignis darf nur mit 
Auflagen erfolgen. 
 

Blaue Gefahrenstufe (mittlere Gefähr-

dung): 

Das blaue Gebiet ist ein Gebotsbereich, 

in dem schwere Schäden durch geeigne-

te Vorsorgemassnahmen verringert oder 
vermieden werden können. Personen in 

Unter- und Erdgeschossen sind zu schüt-
zen. 
 

Gelbe Gefahrenstufe (geringe Gefähr-

dung): 

Das gelbe Gebiet ist ein Hinweisbereich, 

d.h. die Grundeigentümer/-innen werden 
auf die bestehende Gefährdung aufmerk-
sam gemacht. Durch geeignete Vorsor-

gemassnahmen (Eigenverantwortung) 
können Schäden verringert oder vermie-
den werden. Personen in Untergeschos-

sen sind zu schützen. 
 
Gelb-weisse Gefahrenstufe (Restgefähr-

dung): 

Das gelb-weisse Gebiet ist ein Hinweis-
bereich, wobei die Eintretenswahrschein-

lichkeit sehr gering ist. Durch geeignete 
Vorsorgemassnahmen (Eigenverantwor-
tung) können Schäden verringert oder 

vermieden werden. Personen in Unterge-
schossen sind zu schützen. 
 

Weisse Gefahrenstufe:  

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
besteht im weissen Gebiet, sofern dieses 

innerhalb des Untersuchungsperimeters 
der Gefahrenkarte liegt, keine oder eine 
vernachlässigbare Gefährdung. Es sind 

keine Massnahmen notwendig. 
 
Die gelben und gelb-weissen Gefahren-

stufen sind nicht zu unterschätzen, da sie 
flächenmässig am häufigsten auftreten 
und bei einem Hochwasserereignis den 

Hauptteil der Schadensbilanz ausma-
chen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
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Die Gefahrenkarte Hochwasser und 
Massenbewegungen bildet die Fach-
grundlage für Massnahmen zum Schutz 

vor Naturgefahren bei allen raumwirksa-
men Tätigkeiten, so z. B. bei der Richt- 
und Nutzungsplanung oder im Baubewil-

ligungsverfahren. 

 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden (Hochwasserschutz) 
Der Bund ist verpflichtet, Erhebungen 
über die hydrologischen Verhältnisse der 

öffentlichen Gewässer durchzuführen und 
die Ergebnisse öffentlich zur Verfügung 
zu stellen.  

Der Kanton erarbeitet zusammen mit den 
Gemeinden Naturgefahrenkarten als 
Fachgrundlage für die Massnahmenpla-

nung der Gemeinden zum Schutz vor 
Naturgefahren. Er erarbeitet Risikokarten, 
sorgt für einen fachgerechten Unterhalt 

an den Fliessgewässern von regionaler 
und kantonaler Bedeutung sowie der 
kantonalen Rückhaltebecken und führt 

die notwendigen Hochwasserschutz-
massnahmen aus. Weiter scheidet der 
Kanton Schutzwälder aus und stellt die 

zu deren Pflege nötigen Mittel zur Verfü-
gung. Zudem gewährleistet der Kanton 
die frühzeitige Information der Bevölke-

rung und Behörden vor drohendem 
Hochwasser. 
Die Gemeinden setzen die Gefahrenkar-

ten um, erstellen eine Massnahmenpla-
nung Naturgefahren und berücksichtigen 
bei planungs- und baurechtlichen Ent-

scheiden die Gefährdung durch Hoch-
wasser und Massenbewegungen. Sie 
sorgen für die Sicherung des Raumbe-

darfs der Gewässer gemäss den Vorga-
ben des Kantons, kümmern sich um den 
Unterhalt und den Hochwasserschutz an 

den öffentlichen Oberflächengewässern – 
soweit dieser nicht vom Kanton über-
nommen wird – sowie um den Erhalt 

stabiler Schutzwälder. Weiter treffen die 
Gemeinden geeignete organisatorische 
Massnahmen zur Vermeidung bzw. Ver-

minderung von Schäden durch Naturge-
fahren und informieren die Grundeigen-
tümer/-innen über bestehende Gefähr-

dungen. 
 
 

Dienstleistungen des Kantons  

für die Gemeinden (Hochwasser-

schutz) 

Die Abteilung Wasserbau des Amts für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist die kanto-

nale Ansprechstelle für Fragen im Bereich Na-

turgefahren. Sie 

 erstellt für die Gemeinden die Gefahrenkarte 

Hochwasser und Massenbewegungen sowie 

eine Hochwasser-Alarmkarte (mit Hochwas-

ser-Diagrammen der Flusssysteme), 

 verfasst eine fachliche Stellungnahme zu den 

Massnahmenplanungen Naturgefahren der 

Gemeinden, 

 berät und unterstützt die Gemeinden bei bauli-

chen Massnahmen wie z. B. Gerinneausbau-

ten oder Hochwasserrückhaltebecken (Pla-

nung, Finanzierung, Bau und Unterhalt). 

 stellt Messdaten der aktuellen Abflüsse und 

Wasserstände zur Verfügung, 

 beobachtet bei drohendem Hochwasser die 

Situation und unterstützt die Einsatzkräfte mit-

tels Fachinformationen (Hochwasser-Fach-

stelle). 

 
 

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-2064557250
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Gewässerrevitalisierung 

Rund die Hälfte aller Flüsse und Bäche 
im Kanton Zürich ist stark verbaut oder 
ganz unter den Boden verlegt. Mit der 
Revitalisierung (Wiederherstellung der 

natürlichen Funktionen von verbauten, 
korrigierten, überdeckten oder eingedol-

ten oberirdischen Gewässern mit bauli-

chen Massnahmen) sollen die Gewässer 
wieder naturnaher werden. So wollen es, 
im Interesse von Natur und Mensch, das 

Gewässerschutzgesetz des Bundes und 
die Zürcher Kantonsverfassung. 
Dank Revitalisierungsmassnahmen, wie 

der Entfernung von Verbauungen, der 
Aufweitung des Bachbetts, der naturna-
hen Gestaltung der Bachsohle und der 

Ufer, erhalten Pflanzen und Tiere einen 
Teil ihres früheren Lebensraums zurück. 
An Land und im Wasser entstehen Schat-

tenplätze, welche in sommerlichen Hitze-
phasen für die Menschen und Tiere wich-
tig sind. 

Die Selbstreinigungskraft des Gewässers 
wird verbessert, womit die Wasserqualität 
steigt. Zudem trägt eine Revitalisierung 

zum Hochwasserschutz bei: Erhält ein 
Gewässer wieder mehr Raum, kann es 
im Hochwasserfall die Wassermassen 

besser aufnehmen und tritt weniger über 
die Ufer. Revitalisierte Gewässer steigern 
ausserdem nachweislich die Standortat-

traktivität einer Gemeinde, denn natürli-

che und naturnahe Gewässerlandschaf-
ten sind äusserst beliebte Naherholungs-

gebiete für die Bevölkerung. Kurz gesagt 
schaffen Revitalisierungen wichtige Le-
bensräume für Pflanzen und Tiere, stei-

gern die Wasserqualität, tragen zum 
Hochwasserschutz bei und die Bevölke-
rung profitiert von attraktiven Naherho-

lungsräumen. 
Im Kanton Zürich ist bereits auf Verfas-
sungsebene festgelegt, dass es Aufgabe 

des Kantons und der Gemeinden ist, die 
Renaturierung der Gewässer zu fördern 
(Art. 105 Abs. 3 Kantonsverfassung). 

Aufgrund des 2011 geänderten Gewäs-
serschutzgesetzes (Art. 38a GSchG) hat 
der Kanton Zürich eine Revitalisierungs-

planung erstellt. Die Revitalisierungspla-
nung weist je nach Revitalisierungspo-
tenzial für alle 3'600 km Fliessgewässer 

im Kanton den Nutzen für Natur und 

Landschaft im Verhältnis zum voraus-
sichtlichen Aufwand aus. Gut ein Viertel 

aller Gewässer in einem schlechten Zu-
stand (rund 400 km von rund 1'600 km) 
weist dabei einen grossen Nutzen aus 

und soll bis ins Jahr 2095 revitalisiert 
werden. Der Kanton hat sich das strate-
gische Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2035 

rund 50 Kilometer an kantonalen Flüssen 
zu revitalisieren. Zusätzlich sind 50 Kilo-
meter an kommunalen Bächen durch die 

Gemeinden zu revitalisieren. In der kan-
tonalen Planung sind diejenigen Gewäs-
serabschnitte, welche prioritär (d. h. bis 

ins Jahr 2035) revitalisiert werden sollen, 
gesondert ausgewiesen. Grundsätzlich 

Links  

 web.maps.zh.ch › Revitalisierungsplanung 

(zu revitalisierende Gewässerabschnitte) 

 web.maps.zh.ch  

› Gewässer-Ökomorphologie  

(heutiger ökologischer Zustand) 

 web.maps.zh.ch › Siegfriedkarte 1880 

(früherer Gewässerverlauf) 

 www.zh.ch/wasserbau › Planungsgrundla-

gen Wasserbau (Revitalisierungsplanung) 

(Video mit Bachrevitalisierungs-Beispielen 

aus dem Kanton Zürich) 

 www.youtube.com › Renaturierung von 

Schweizer Flüssen und Bächen, BAFU 

(2013) 

 www.bafu.admin.ch › Revitalisierungen 

(Hintergrundinformationen zum Thema) 

 

Publikationen 

 www.zh.ch/wasserbau  

› Revitalisierungsplanung (Technischer Be-

richt der Revitalisierungsplanung) 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein Leitfaden für 

Planer und Behörden, AWEL (2018) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://maps.zh.ch/s/qguvt3gs
http://maps.zh.ch/s/ojmewldu
http://maps.zh.ch/s/jdsuovgh
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/planungsgrundlagen-wasserbau.html#547129371
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/planungsgrundlagen-wasserbau.html#547129371
https://www.youtube.com/watch?v=Q6RTakTZNDg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q6RTakTZNDg&feature=youtu.be
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser/revitalisierungen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/planungsgrundlagen-wasserbau.html#547129371
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
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handelt es sich jedoch nicht um eine sta-
tische Planung, so dass nicht-prioritäre 
Abschnitte bei sich bietender Gelegenheit 

auch vorgezogen werden können. 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden (Gewässerrevitalisie-

rung) 
Der Bund verlangt mit dem 2011 revidier-

te Gewässerschutzgesetz von den Kan-
tonen, die Revitalisierung der Gewässer 
zu planen. Er begleitet und überwacht die 

Umsetzung von Gewässerrevitalisierun-
gen in den Kantonen und stellt fachliche 
Grundlagen und Bundesbeiträge zur Ver-

fügung.  
Der Kanton hat die geforderte Revitali-
sierungsplanung unter engem Einbezug 

der Planungsverbände und der Gemein-
den erarbeitet. Die Revitalisierungspla-
nung des Kantons Zürich wurde vom 

Bund genehmigt und enthält alle Gewäs-
serabschnitte, bei welchen eine Revitali-
sierung bis ins Jahr 2035 vorgesehen ist. 

Die in der Revitalisierungsplanung aufge-
führten Gewässerabschnitte, bei welchen 
der Kanton zuständig ist (Flüsse und 

grössere Bäche), sind im kantonalen 
Richtplan verzeichnet. Dadurch ist deren 
Revitalisierung für die kantonalen Behör-

den verbindlich. 
Die Gemeinden setzen die Revitalisie-
rungsplanung in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich um. Die in der Revitalisierungspla-
nung aufgeführten Abschnitte an kom-
munalen Bächen werden zurzeit in den 

regionalen Richtplänen verzeichnet. 
Dadurch wird deren Revitalisierung für 
die kommunalen Behörden verbindlich.  

 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden (Gewässerrevita-

lisierung) 

Die Abteilung Wasserbau des Amts für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist die kanto-

nale Ansprechstelle für Fragen zu Gewässerre-

vitalisierungen. Sie 

 berät und unterstützt die Gemeinden bei Un-

terhaltsmassnahmen, die der Gewässerrevita-

lisierung dienen, der Projektierung und Reali-

sierung von Revitalisierungsprojekten und bei 

begleitenden kommunikativen Massnahmen.  

 unterstützt die Gemeinden mit namhaften 

Beiträgen an die Projektkosten (Bundes- und 

Staatsbeiträge für Revitalisierungsmassnah-

men, vgl. S. 12 dieses Wegweisers, Absatz 

«Gemeindeaufgaben»). 

 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-abfall-wasser-energie-luft/organisation.html#-2064557250
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HOCHWASSERSCHUTZ  

Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Bau- und Zonenordnung Gefahrenkarte Hochwasser und Massen-

bewegungen berücksichtigen 

Die Gemeinde setzt die von der Baudirektion festge-

legte Gefahrenkarte Hochwasser in ihrer Bau- und 

Zonenordnung (z. B. Auszonungen wegen untragba-

ren Risiken, neue Bauzonen nur mit Auflagen, Ge-

wässerabstandslinien, etc.) sowie bei Gestaltungs- 

und Quartierplänen um. 

Die Baudirektion genehmigt die kommunalen Nut-

zungspläne. In der Berichterstattung gemäss Art. 47 

RPV ist das Thema Hochwasser umfassend zu erläu-

tern. 

› § 22 WWG, Art. 47 RPV, § 9 HWSchV  

 Umsetzung Gefahrenkarten – 

Leitfaden für die Gemeinden, 

AWEL / GVZ (2019) 

 web.maps.zh.ch  

› Naturgefahrenkartierung / 

› Risikokarte Naturgefahren 

 www.zh.ch/wasserbau  

› Gefahrenkarte 

 Raumplanung und Naturge-

fahren, Empfehlung, ARE / 

BWG / BUWAL (2005) 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauen in Gefahren-

bereichen 

Baugesuche hinsichtlich Gefährdung durch  

Hochwasser prüfen 

Die Gemeinde prüft die Baugesuche in Bezug auf die 

Gefahrenkarte Hochwasser und Massenbewegun-

gen. Zur Schadensverminderung sind je nach Objekt 

und Gefahrenbereich entsprechende Auflagen bzw. 

Massnahmen erforderlich. 

Bauen im roten Gefahrenbereich: 

Grundsätzlich gilt hier ein Bauverbot. Umbauten an 

bestehenden Gebäuden sind nur mit Auflagen zur 

Risikoverminderung möglich. 

Bauen im blauen Gefahrenbereich: 

Die Gemeinde formuliert Auflagen zum Schutz vor 

Naturgefahren. 

Bauen im gelben Gefahrenbereich:  

Auflagen für den Schutz vor Naturgefahren gelten für 

Sonderobjekte. Die Gemeinde weist jedoch die Bau-

herrschaft auf die Gefährdung hin und empfiehlt 

entsprechende Massnahmen umzusetzen (Objekt-

schutz). 

Hochwasserschutz-Auflagen zu Bauvorhaben im 

roten oder blauen Gefahrenbereich sowie im gelben 

Bereich bei Sonderobjekten benötigen eine Geneh-

migung des AWEL (siehe Aufgabe unten).  

› § 22 WWG 

 Umsetzung Gefahrenkarten – 

Leitfaden für die Gemeinden, 

AWEL / GVZ (2019) 

 Hochwasserschutz an Fliess-

gewässern, Wegleitung, BWG 

(2001) 

 Leitfaden Gebäudeschutz 

Hochwasser, AWEL (2017)  

 www.zh.ch/bauvorschriften  

› Bauen im Hochwasserge-

fahrenbereich 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein 

Leitfaden für Planer und Be-

hörden, AWEL (2018) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
http://maps.zh.ch/?topic=AwelGKHWsynoptischZH&offlayers=bezirkslabels&scale=298143&x=690215.24&y=256576.45
http://maps.zh.ch/s/5gytnlf9
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/grundlagen-naturgefahren/gefahrenkarte.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/grundlagen-naturgefahren/gefahrenkarte.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/empfehlung-raumplanung-und-naturgefahren.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/empfehlung-raumplanung-und-naturgefahren.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/hochwasserschutz-an-fliessgewaessern.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/hochwasserschutz-an-fliessgewaessern.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/Leitfaden_Objektschutz.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/Leitfaden_Objektschutz.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
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1 Massnahmen am Gewässer = Hochwasserschutz; Massnahmen am Gebäude = Gebäude-/Objektschutz 

Bauen in Gefahren 

bereichen 

Baubewilligung mit kantonaler Bewilligung 

bezüglich Hochwasserschutz koordinieren 

Bei Objekten im roten und blauen sowie Sonderob-

jekten im gelben Gefahrenbereich (gemäss Gefah-

renkarte) muss das Baugesuch Angaben zu den 

vorgesehenen Objektschutzmassnahmen1 enthalten. 

Die Gemeinde ordnet die notwendigen Hochwasser-

schutzauflagen an. Diese müssen durch das AWEL 

im koordinierten Baubewilligungsverfahren genehmigt 

werden. Die Gemeinde leitet das Baugesuch an die 

kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Ziff. 1.6.5 Anhang BVV 

 Umsetzung Gefahrenkarten – 

Leitfaden für die Gemeinden, 

AWEL / GVZ (2019) 

 Leitfaden Gebäudeschutz 

Hochwasser, AWEL (2017) 

 www.zh.ch › Bauen im Hoch-

wassergefahrenbereich 

 

›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Zuständigkeiten Hochwasserschutz bei kommunalen  

öffentlichen Fliessgewässern ergreifen 

Kanton und Gemeinden haben Menschen, Nutztiere 

und erhebliche Sachwerte vor den schädlichen Aus-

wirkungen von Naturgefahren zu schützen.  

Für den Hochwasserschutz ist bei überkommunal 

bedeutenden öffentlichen Oberflächengewässern die 

Baudirektion, bei den übrigen öffentlichen Oberflä-

chengewässern die Gemeinde und bei den privaten 

Oberflächengewässern der Eigentümer zuständig.  

Die Gemeinde ist in ihrem Zuständigkeitsbereich 

verpflichtet, die Oberflächengewässer so zu sichern, 

dass durch häufiges Hochwasser keine Menschen 

unmittelbar gefährdet werden und keine unzumutba-

ren Schäden an öffentlichem und privatem Eigentum 

entstehen. Bei der Umsetzung der Ziele besteht ein 

weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum. 

› Art. 3 WBG; Art. 105 Abs. 3 KV; § 13 WWG 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/arbeitshilfen_umsetzung_gefahrenkarte_hochwasser_neu_und_umbauten.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/Leitfaden_Objektschutz.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-im-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich/Leitfaden_Objektschutz.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-gewaesser-grundwasserbereich/bauen-im-hochwassergefahrenbereich.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
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Bauliche Massnahmen 

zum Schutz vor Hoch-

wasser 

Bauliche Massnahmen falls erforderlich 

umsetzen 

Hochwasserschutz ist in erster Linie durch den Unter-

halt der Gewässer und durch raumplanerische Mass-

nahmen (z. B. durch Um- und Auszonungen, Bauver-

bote, Gewässerabstandslinien) sicherzustellen. 

Staatliche Schutzmassnahmen sind dann zu ergrei-

fen, wenn das Schadenspotenzial genügend gross ist 

und die Kosten in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis stehen.  

Erst wenn der Unterhalt der Gewässer und raumpla-

nerische Massnahmen nicht ausreichen, kommen 

bauliche Massnahmen wie Eindämmungen, Ausbau, 

Geschiebe- und Hochwasserrückhalteanlagen usw. 

zum Zug. Fliessgewässer dürfen nur ausgebaut wer-

den, wenn der Schutz von Menschen und erhebli-

chen Sachwerten es erfordert. Statt bauliche Mass-

nahmen am Gewässer selbst können auch Objekt-

schutzmassnahmen an den Gebäuden getroffen 

werden.  

› Art. 3 WBG; Art. 37 Abs. 1 lit. a GSchG 

 Hochwasserrückhaltebecken:  

Fortschrittlich und bewährt, 

Zürcher Umweltpraxis, Nr. 55 

(2008) 

 So planen Sie ein Hochwas-

serrückhaltebecken – Ein Leit-

faden für Planer und Behör-

den, AWEL (2015) 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein 

Leitfaden für Planer und Behör-

den, AWEL (2018) 

 Bundes- und Staatsbeiträge an die  

Gemeinden 

Grundsätzlich haben die Verantwortlichen ihre Kos-

ten für den Hochwasserschutz selber zu tragen. 

Der Bund leistet Abgeltungen an Massnahmen des 

Hochwasserschutzes an die Kantone. Vorausgesetzt 

die Massnahmen sind zweckmässig und weisen ein 

gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Der Kanton 

wiederum leistet bei Massnahmen zum Hochwasser-

schutz Staatsbeiträge an die Gemeinden. 

Das kostenpflichtige Gemeinwesen kann von einem 

anderen Gemeinwesen, das aus einer Hochwasser-

schutzmassnahme einen besonderen Nutzen zieht, 

angemessene Beiträge an seine Kosten verlangen.  

Die Gemeinden sind berechtigt, höchstens drei Fünf-

tel ihres Kostenanteils auf die von der Hochwasser-

schutzmassnahme begünstigten Grundeigentümer 

und Wasserwerkbesitzer sowie auf andere Beteiligte 

zu überwälzen.  

Kommen die privaten Eigentümer ihren Pflichten 

nicht nach oder sind sie dazu nicht in der Lage, ord-

net die Gemeinde Ersatzvornahmen auf Kosten der 

Pflichtigen an. Die Kosten für bauliche Massnahmen 

an Gebäuden (Objektschutz) sind vom jeweiligen 

Eigentümer zu tragen. Die Gebäudeversicherung 

Zürich leistet Präventionsbeiträge. 

› §§ 14 ff. WWG; 10 ff. HWSchV; Art. 6 ff. WBG 

 Finanzierungsmodelle im Was-

serbau - Arbeitshilfe 

(Geltungsdauer 2020-2024),  

AWEL (2020) 

 Handbuch Programmvereinba-

rungen im Umweltbereich 2020-

2024, BAFU (2018) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP55-08_hochwasserrueckhaltebecken.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP55-08_hochwasserrueckhaltebecken.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/hochwasserschutz/hochwasserrueckhalt/teaser/Leitfaden_HRB.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/hochwasserschutz/hochwasserrueckhalt/teaser/Leitfaden_HRB.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/hochwasserschutz/hochwasserrueckhalt/teaser/Leitfaden_HRB.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/hochwasserschutz/hochwasserrueckhalt/teaser/Leitfaden_HRB.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/finanzierungsmodelle-im-wasserbau/finanzierungshilfe_im_wasserbau.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/finanzierungsmodelle-im-wasserbau/finanzierungshilfe_im_wasserbau.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/finanzierungsmodelle-im-wasserbau/finanzierungshilfe_im_wasserbau.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/recht/publikationen-studien/publikationen/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2020-2024.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/recht/publikationen-studien/publikationen/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2020-2024.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/recht/publikationen-studien/publikationen/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2020-2024.html
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Unterhalt von  

Gewässern 

Hochwasserschutz falls möglich durch 

fachgerechten Unterhalt der Gewässer 

sicherstellen 

Um den Hochwasserschutz sicherzustellen braucht 

es – neben raumplanerischen Massnahmen – auch 

einen fachgerechten Unterhalt der Gewässer. Die 

Gemeinden haben die kommunalen Gewässer so zu 

pflegen, dass allfällige Schäden vermieden oder 

minimiert werden können und, dass die ökologischen 

Funktionen der Gewässer bewahrt oder verbessert 

werden. Der Hochwasserschutz ist auch unter Be-

rücksichtigung der Siedlungsentwässerung sicherzu-

stellen. Wo Uferbereiche nicht im Eigentum der öf-

fentlichen Hand sind, obliegt der Unterhalt für Bö-

schungen und Ufermauern den privaten Eigentü-

mern. 

› § 12 WWG 

 www.zh.ch › Gewässerunterhalt 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein 

Leitfaden für Planer und Behör-

den, AWEL (2018) 

Schutzwald Schutzwälder in Ordnung halten 

Als natürliche Schutzmassnahme vor Naturgefahren 

unterhält die Gemeinde Schutzwälder. Der Forst-

dienst ermittelt diejenigen Waldflächen, die Schutz-

funktionen ausüben. Der Bund leistet Abgeltungen, 

der Kanton Kostenanteile bis 50% an die notwendi-

gen Pflegemassnahmen in Schutzwäldern. Nach 

Abzug des Bundes- und Staatsbeitrags verbleibende 

Restkosten sind durch die Gemeinde zu tragen. 

Der Forstdienst berät gemäss Waldgesetz die Wald-

eigentümer, falls im Einflussbereich der Gewässer 

waldbauliche Massnahmen (Pflege) notwendig sind. 

› Art. 37 WaG; § 23 KaWaG; § 9 KaWaV 

 web.maps.zh.ch › Schutzwald 

 web.maps.zh.ch   

› Waldentwicklungsplan  

Kanton Zürich 2010 

 Nachhaltigkeit und Erfolgskon-

trolle im Schutzwald (NaiS), 

BUWAL (neu: BAFU, 2005) 

›› KOMMUNIZIEREN 

Gefährdung durch  

Naturgefahren 

Grundeigentümer und Benutzer von Bauten 

und Anlagen informieren 

Die Gemeinde informiert die Grundeigentümer sowie 

Benutzer von Bauten und Anlagen über Gefährdun-

gen durch Naturgefahren und darüber, ob Massnah-

men zur Schadenverhütung geprüft werden müssen. 

› § 9 HWSchV 

 

 Kantonalen Genehmigungsbehörden  

Bericht erstatten 

Im Rahmen der Berichterstattung gegenüber den 

kantonalen Genehmigungsbehörden legt die Ge-

meinde dar, wie sie die Gefährdung durch Naturge-

fahren in der Bau- und Zonenordnung berücksichtigt.  

› § 89 PBG 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/gewaesserunterhalt.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
https://maps.zh.ch/s/odaqwd38
https://maps.zh.ch/s/j6mr6rez
https://maps.zh.ch/s/j6mr6rez
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/nachhaltigkeit-und-erfolgskontrolle-im-schutzwald.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/nachhaltigkeit-und-erfolgskontrolle-im-schutzwald.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
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›› WEITERES 

Alarm- und  

Notfallplanung 

 

Einsatzplanung auf Naturgefahren  

abstimmen 

Die Gemeinde berücksichtigt die Gefahrenbereiche in 

der Einsatzplanung (Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, 

Polizei, Technische Betriebe). 

› § 74 GG 

 

 
Restrisiken berücksichtigen 

Den stets verbleibenden Restrisiken begegnet die 

Gemeinde mit einer Notfallplanung und einer ent-

sprechenden Notfallorganisation. 

› §§ 9c und 9d HWSchV; § 74 GG 

 

GEWÄSSERREVITALISIERUNG  

 ›› PLANEN   

Kommunale Nutzungs-

planung 

 

Revitalisierungsplanung berücksichtigen 

Bachabschnitte, welche in der kantonalen Revitalisie-

rungsplanung als «1. Priorität» bezeichnet sind (d.h. 

bis 2035 zu revitalisieren sind), werden zurzeit in die 

regionalen Richtpläne übertragen. Diese Bachab-

schnitte sind aufgrund des Gewässerschutzgesetz 

des Bundes in der Nutzungsplanung zu berücksichti-

gen. Für die Gemeinden bedeutet dies, dass bei-

spielsweise im Rahmen von (Teil-) Revisionen der 

Bau- und Zonenordnung der Raum entlang dieser 

Bachabschnitte möglichst einer Nichtbauzone (z.B. 

Freihaltezone, Erholungszone) zugewiesen oder bei 

Gestaltungsplänen oder anderen Planungen die 

gleichzeitige Umsetzung eines Revitalisierungspro-

jektes geprüft wird. 

› Art. 38a GSchG; Art. 105 Abs. 3 KV 

 web.maps.zh.ch  

› Revitalisierungsplanung  

(zu revitalisierende Gewässer-

abschnitte) 

Gewässerraumplanung 

 

Revitalisierungsplanung berücksichtigen 

Der Raumbedarf für Bachabschnitte, welche in der 

kantonalen Revitalisierungsplanung als «1. Priorität» 

bezeichnet sind (d.h. bis 2035 zu revitalisieren sind) 

oder welche unabhängig davon einen hohen Revitali-

sierungsnutzen (Nutzen für Natur und Landschaft im 

Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand) aufwei-

sen, ist bei der Gewässerraumfestlegung zu berück-

sichtigen. 

› Art. 41a Abs. 3 lit. b GSchV; § 15 k HWSchV 

 Weitere Informationen zur Ge-

wässerraumfestlegung: Siehe 

Wegweiser Bau & Umwelt,  

Kapitel 13 «Wassernutzung und 

Gewässerschutz», Gewässer-

raum, S. 5 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=131.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=131.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
https://maps.zh.ch/s/m7b7h957
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/wegweiser-bau-umwelt/wegweiser_wassernutzung_gewaesserschutz.pdf
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›› SELBST BETREIBEN UND UNTERHALTEN 

Revitalisierungsprojekte 

planen und umsetzen 

Gewässerabschnitte, welche gemäss kan-

tonaler Revitalisierungsplanung bis 2035 

zu revitalisieren sind: 

Wenn auf Gemeindegebiet Bachabschnitte liegen, 

welche in der kantonalen Revitalisierungsplanung als 

«1. Priorität» bezeichnet sind (d.h. bis 2035 zu revita-

lisieren sind), sind die nötigen Massnahmen im Rah-

men der kommunalen Zuständigkeit für den Hoch-

wasserschutz gemäss § 13 Abs. 2 WWG zu planen 

und zu realisieren. 

Es empfiehlt sich, Synergien mit Hochwasserschutz-

Massnahmen an den kommunalen Bächen zu nutzen 

– beispielsweise, indem Revitalisierungsprojekte in 

die (allfällig bereits vorhandene) Massnahmenpla-

nung Naturgefahren der Gemeinde integriert werden. 

Ebenfalls empfiehlt es sich, Synergien mit der Erho-

lungsnutzung (Gewässer als Naherholungsgebiete) 

zu suchen. 

 

Weitere Gewässerabschnitte, welche ge-

mäss kantonaler Revitalisierungsplanung 

einen grossen oder mittleren Revitalisie-

rungsnutzen aufweisen:   

Bei diesen Gewässerabschnitten sind sich ergebende 

Gelegenheiten (z.B. Umsetzung von [Wasser-] Bau-

vorhaben in der Umgebung, Erwerb / Abtausch von 

Land entlang des Baches) zu nutzen, um kleinere 

oder grössere Aufwertungen der Gewässer zu errei-

chen (z.B. ein kombiniertes Hochwasserschutz- und 

Revitalisierungsprojekt, ein kombiniertes Erholungs-

nutzungs- und Revitalisierungsprojekt, die Entfernung 

von Schwellen und anderen Wanderhindernissen, die 

ökologische Aufwertung von bestehenden Bach-

durchlässen etc.). 

Auch Initiativen lokaler oder nationaler Naturschutz- 

und Umweltorganisationen (Natur- und Vogelschutz-

vereine, Pro Natura, WWF etc.) können für lokale 

Bachaufwertungen genutzt werden. 

› Art. 37 Abs. 2 und 38a GSchG; Art. 41d GSchV;  

Art. 105 Abs. 3 KV; §§ 2 lit. b, e, f, g, h, i, 13 Abs. 2 

und 15 WWG  

 web.maps.zh.ch  

› Revitalisierungsplanung  

(zu revitalisierende Gewässer-

abschnitte) 

 Faunagerechte Bachdurchläs-

se – Merkblatt für den Neubau 

und die Sanierung von Bach-

durchlässen bei Brücken etc., 

ALN (2017) 

 Kontakt für Beratungen und 

Anfragen zu Beiträgen: 

AWEL, Abteilung Wasserbau: 

Tel: 043 259 32 24; 

E-Mail: wasserbau@bd.zh.ch 

 Praxishilfe Wasserbau – Ein 

Leitfaden für Planer und Behör-

den, AWEL (2018) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
https://maps.zh.ch/s/m7b7h957
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_bachdurchlaesse.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_bachdurchlaesse.pdf
mailto:wasserbau@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/kommunale-wasserbauprojekte/praxishilfe_wasserbau_awel2018.pdf
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Rechtliche Grundlagen 

Bund 

 Raumplanungsgesetz (RPG) 

 Raumplanungsverordnung (RPV) 

 Bundesgesetz über den Wasserbau (WBG) 

 Wasserbauverordnung (WBV) 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

 Waldgesetz (WaG) 

 

Kanton  

 Verfassung des Kantons Zürich (KV) 

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) 

 Verordnung über den Hochwasserschutz  

und die Wasserbaupolizei (HWSchV)  

 Waldgesetz (KaWaG) 

 Waldverordnung (KaWaV) 

 Gemeindegesetz (GG)  

 Richtplan, Kanton Zürich 

 

Revitalisierungsprojekte 

planen und umsetzen 

Beiträge von Bund und Kanton klären 

Je nach Umfang der Revitalisierungsmassnahmen 

übernehmen Bund und Kanton einen Grossteil der 

Projektkosten. Die Eigenleistung der Gemeinden an 

den beitragsberechtigten Kosten liegt zwischen na-

hezu 0% bis maximal 55% und ist abhängig vom 

Nutzen für Natur und Landschaft, dem Mass für die 

Erholung der Bevölkerung, dem Verfolgen von stra-

tegischen Zielen des Kantons und weiteren Faktoren, 

welche in der Arbeitshilfe «Finanzierungsmodelle im 

Wasserbau» detailliert aufgeführt sind. Durch Dritte 

können weitere Beiträge an Revitalisierungsmass-

nahmen gesprochen werden (z.B. Naturemade-Star-

Beiträge des EWZ). 

 

 Aktuelle Angaben zu den 

Beiträgen durch Bund und 

Kanton:  

› www.zh.ch › Finanzierungs-

modelle im Wasserbau 

 web.maps.zh.ch  

› Revitalisierungsplanung  

(zu revitalisierende Gewäs-

serabschnitte) 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=724.112
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=921.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=131.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/finanzierungsmodelle-wasserbau.html#-628914185
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/finanzierungsmodelle-wasserbau.html#-628914185
https://maps.zh.ch/s/m7b7h957
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15. Kulturdenkmäler 
Der Kanton Zürich ist reich an Kulturgütern. Diesen gilt es Sorge zu tra-

gen. Neben dem kulturellen Wert sind sie erwiesenermassen auch wich-

tige Standort- und Wirtschaftsfaktoren für Gemeinden und Regionen.  

Ohne ausreichende Pflege würden viele Kulturdenkmäler Schaden neh-

men oder zerstört werden. Die Bereiche Archäologie, Denkmalpflege und 

Ortsbildschutz sind bestrebt, das historische Erbe auch für kommende 

Generationen zu erhalten. Dazu sind geeignete Lösungen zu finden.  

Um was es geht

Ortsbildschutz 

Der haushälterische Umgang mit dem 
Boden erfordert zunehmend eine Ent-
wicklung der Siedlungen nach innen. 

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die 
Qualität der Siedlungen erhalten bzw. 
gesteigert werden kann. Zentrales Anlie-

gen des Ortsbildschutzes ist die Wahrung 
der ortsbaulichen Strukturen wie Bauten, 
Strassen-, Platz- und Freiräume sowie 

die qualitative Eingliederung von neuen 
Bauvorhaben. Damit soll der historische 
Zeugniswert – und damit die Geschichte 

eines Ortes – erhalten und der Nachwelt 
überliefert werden. Der Wert und die 
Werterhaltung eines Ortsbildes ist mass-

geblich von der Identifikation der Bevöl-
kerung mit dem Ort abhängig. Der Orts-
bildschutz leistet somit einen Beitrag für 

die Erhaltung und Weiterentwicklung des 
Ortes als Lebens- und Wirtschaftsraum 
sowie Begegnungszentrum. 

 

Denkmalpflege 

Das Ziel der Denkmalpflege ist die unge-

schmälerte Weitergabe des architektoni-
schen Erbes an künftige Generationen. 
Dies erfordert ein sorgsames Abwägen 

zwischen den Interessen der Liegen-
schaftsbesitzer bzw. -nutzer und dem 
öffentlichen Auftrag, die Baudenkmäler 

umfassend zu erhalten. Die kantonale 
Denkmalpflege fördert das Verständnis 
für die historische Bau- und Siedlungs-

substanz des Kantons Zürich durch fach-
kompetente Beratung, wissenschaftlich 
fundierte Inventare und Baudokumentati-

onen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Pub-

likationen. In enger Zusammenarbeit mit 

den beteiligten Partnern erarbeitet sie 
zukunftsorientierte Lösungen für die Pfle-
ge und die Nutzung der Baudenkmäler. 

 

Kontakt 

Amt für Raumentwicklung (ARE) / Raumplanung 

Telefon: 043 259 30 22 

E-Mail: are@bd.zh.ch 

ARE / Kantonale Denkmalpflege  

Telefon: 043 259 69 00 

E-Mail: are.denkmalpflege@bd.zh.ch 

ARE / Kantonsarchäologie 

Telefon: 043 259 69 00 

E-Mail: are.archaeologie@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/raumplanung › Ortsbildschutz 

 www.zh.ch/raumplanung › Landschafts-

schutz 

 www.zh.ch/bauvorschriften › Bauen und 

Archäologie  

 www.zh.ch/bauvorschriften › Bauen und 

Denkmalpflege  

 

Publikationen 

 einst & jetzt – Eine Zeitschrift zu Archäolo-

gie und Denkmalpflege im Kanton Zürich  

zu bestellen unter www.starch-zh.ch  

 Zürcher Denkmalpflege, Berichte 1–21, 

1958-2012 (Tätigkeitsberichte)  

erhältlich unter unter www.zh.ch/kultur  

› Denkmalpflege (Publikationen) 

 Publikationen Kantonsarchäologie,  

Liste unter www.zh.ch/kultur › Archäologie 

(Publikationen) 

mailto:are@bd.zh.ch
mailto:are.denkmalpflege@bd.zh.ch
mailto:are.archaeologie@bd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/ortsbildschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/landschaftsschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/landschaftsschutz.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-in-archaeologischen-zonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-in-archaeologischen-zonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-und-denkmalpflege.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-und-denkmalpflege.html
http://www.starch-zh.ch/
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/denkmalpflege.html#-792208150
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/archaeologie.html#2133171081
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/archaeologie.html#2133171081


 Baudirektion 

Koordination Bau und Umwelt 

Wegweiser Bau + Umwelt / Oktober 2020 

Kapitel «Kulturdenkmäler» 

2/6 

 

 

Ob ein einzelnes Bauwerk, ganze En-
sembles oder Gartenanlagen als schüt-
zenswert gelten, ist nicht allein davon 

abhängig, wie alt sie sind. Vielmehr zählt 
gemäss § 203 Abs. 1 lit. c des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG), ob sie als wich-

tige Zeugen einer politischen, wirtschaftli-

chen, sozialen oder baukünstlerischen 
Epoche erhaltenswert sind. Auch jüngere 

Bauwerke können somit schutzwürdig 
sein. 
 

Archäologie 

Das Spektrum archäologischer Fundstel-
len im Kanton Zürich ist äusserst breit: 

von den urgeschichtlichen Siedlungen an 
den Seeufern, den sogenannten «Pfahl-
bauten», über römische Gutshöfe, mittel-

alterliche Burgen und Städte bis hin zu 
neuzeitlichen Produktionsstätten. 
Ebenso vielfältig sind die Fundgegen-

stände, wie zum Beispiel jungsteinzeitli-
che Fischernetze, römische Glasperlen 
aus Ägypten, feines Zürcher Porzellan 

aus dem 18. Jh. und vieles mehr. Rund 
5000 Fundorte aus mehr als 10'000 Jah-
ren sind bisher bekannt. Archäologische 

Überreste schaffen als fassbare Zeugen 
einen unmittelbaren Zugang zur Vergan-
genheit. Die Funde gehören im Sinne 

eines gemeinsamen Erbes der Allge-

meinheit und sind daher Eigentum des 
Kantons. Dieser ist zum Schutz der ar-
chäologischen Denkmäler verpflichtet. 

Inventarisieren, Schützen, Retten, Aus-
werten, Aufbewahren, Veröffentlichen 
und Informieren sind die Aufgaben der 

Kantonsarchäologie zur Bewahrung die-

ses Kulturguts. 
 

Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Nach der Bundesverfassung sind die 

Kantone für den Natur- und Heimatschutz 
zuständig (Art. 78 Abs. 1 BV). Der Bund 
nimmt jedoch bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des 
Natur- und Heimatschutzes und er kann 
entsprechende Bestrebungen unterstüt-

zen. Zudem müssen die folgenden Bun-
desinventare von den nachfolgenden 
Staatsebenen grundsätzlich berücksich-

tigt werden: das Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS), das Bundesinventar der histori-

schen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
und das Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler von nationaler 

Bedeutung (BLN). Diese sind in der kan-
tonalen Richtplanung und in der kommu-
nalen Nutzungsplanung zu berücksichti-

gen. Zu erwähnen ist auch das Kulturgü-
terschutz-Inventar des Bundes, welches 
sowohl die Objekte von nationaler Bedeu-

tung wie auch Objekte von regionaler 
Bedeutung enthält. 
Der Kanton und die Gemeinden sorgen 

für die Erhaltung von wertvollen Ortsbil-
dern, Gebäudegruppen und Einzelbauten 
sowie von Kulturgütern (Art. 103 Abs. 2 

KV). In erster Linie geschieht dies durch 
Massnahmen des Planungsrechts (z.B. 
durch Festlegen von grundeigentümer-

verbindlichen detaillierten Kernzonenplä-
nen zum Schutz erhaltenswerter Stadt- 
und Dorfkerne [§ 50 PBG]) sowie durch 

Verordnung, Verfügung und Vertrag 
(§ 205 PBG).  
  

Massgebende Inventare 

Zum Schutz der Kulturdenkmäler sind bei Pla-

nungen und Bewilligungen folgende Inventare zu 

berücksichtigen: 

 Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz (ISOS) 

 Bundesinventar der historischen Verkehrs-

wege der Schweiz (IVS)  

 Bundesinventar der Landschaften und  

Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung  

(BLN-Inventar) 

 Kulturgüterschutz-Inventar des Bundes  

(KGS-Inventar) 

 Kantonales Inventar der schutzwürdigen  

Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung  

(KOBI www.maps.zh.ch) 

 Kantonales Inventar der Denkmalschutzobjek-

te von überkommunaler Bedeutung  

( www.maps.zh.ch) 

 Inventare der kommunalen Schutzobjekte 

 Archäologische Zonen ( www.maps.zh.ch) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-national.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeutung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-national.html
http://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/kgs/inventar.html
http://maps.zh.ch/s/hfsfx8q6
http://maps.zh.ch/s/2pvwufu5
http://maps.zh.ch/s/ptbqzdte
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Für Objekte von überkommunaler Bedeu-
tung trifft der Kanton die erforderlichen 
Schutzmassnahmen. Er erstellt über die 

in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden 
Schutzobjekte Inventare. Bei Bauvorha-
ben prüft er deren Bewilligungsfähigkeit 

in Koordination mit der Gemeinde und 

verfügt allenfalls notwendige Schutz-
massnahmen.  

Der Kanton leistet finanzielle Unterstüt-
zung für Massnahmen der Gemeinden 
zur Erhaltung von Ortsbildern von über-

kommunaler Bedeutung und kann Sub-
ventionen für Objekte des Natur- und 
Heimatschutzes gewähren (gemäss 

§ 217 PBG und der Verordnung über 
Staatsbeiträge für den Natur- und Hei-
matschutz und für kommunale Erho-

lungsgebiete). 
Die Gemeinden treffen die erforderlichen 
Schutzmassnahmen für Objekte von 

kommunaler Bedeutung auf der Grundla-
ge der von ihnen zu erarbeitenden kom-
munalen Inventare. Sie beachten diese 

bei der Erteilung von Baubewilligungen 
und machen entsprechende Auflagen 
zum Schutz der Objekte. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Abteilung Raumplanung des Amtes für 

Raumentwicklung (ARE) berät die Gemeindebe-

hörden bei der Erarbeitung von detaillierten 

Kernzonenplänen. Auch bei Vorhaben, welche 

den überkommunalen Ortsbildschutz tangieren, 

bietet die Abteilung Beratung für Gemeinden 

und Private an. Ziel ist die Befähigung der Ge-

meinden zu einer möglichst autonomen Wah-

rung und Umsetzung der kantonalen Inventare 

auf Gemeindeebene. 

Die kantonale Denkmalpflege und die Kan-

tonsarchäologie des ARE unterstützen Gemein-

den und Private im Umgang mit Schutzobjekten. 

 
 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-raumentwicklung/organisation.html#-888248245
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-raumentwicklung/organisation.html#-1454947900
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-raumentwicklung/organisation.html#-1454947900
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Kommunale Richt- und 

Nutzungsplanung 

Übergeordnete Inventare berücksichtigen 

Bei der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung 

sind die Vorgaben aus kantonaler und regionaler 

Richtplanung sowie die Sachpläne und Inventare des 

Bundes zu berücksichtigen. Für die Nutzungsplanung 

im Vordergrund stehen dabei das Bundesinventar der 

schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), das 

Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 

Schweiz (IVS) sowie das kantonale Inventar der 

überkommunalen Ortsbilder (KOBI). Für die Umset-

zung des Letzteren ist das Instrument des detaillier-

ten Kernzonenplans umzusetzen. 

› Art. 5 NHG; BGE 135 II 209 (Fall Rüti); § 203 ff. PBG 

 maps.zh.ch › Inventar der 

schutzwürdigen Ortsbilder von 

überkommunaler Bedeutung 

 maps.zh.ch › Archäologische 

Zonen und Denkmalschutz-

objekte 

 ISOS 

 www.ivs.admin.ch 

 

Kommunale Inventare Inventare für Schutzobjekte erarbeiten 

Die Gemeinde hat in den Bereichen Ortsbildschutz 

und Denkmalpflege Inventare über ihre kommunalen 

Schutzobjekte zu erstellen und festzusetzen. Für 

Objekte von überkommunaler Bedeutung ist die Bau-

direktion zuständig.  

Im Bereich der Archäologie werden die Inventare 

ausschliesslich durch die Baudirektion erstellt. 

› § 203 Abs. 2 PBG 

 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bauvorhaben im  

Bereich Ortsbildschutz 

und Denkmalpflege 

Bei Baugesuchen sind die Inventare zu 

berücksichtigen 

Die Gemeinde prüft bei Bauvorhaben, ob Schutzob-

jekte eines kommunalen, kantonalen oder nationalen 

Inventars beeinträchtigt werden. Die Gemeinde hat in 

ihrer Tätigkeit dafür zu sorgen, dass Schutzobjekte 

geschont und, wo das öffentliche Interesse an diesen 

überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.  

› Art. 6 NHG; § 204 PBG 

 maps.zh.ch › Inventar der 

schutzwürdigen Ortsbilder 

von überkommunaler Bedeu-

tung 

 maps.zh.ch › Archäologische 

Zonen und Denkmalschutz-

objekte 

 

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=OrtsbildschutzZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
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Bauvorhaben im  

Bereich Ortsbildschutz 

und Denkmalpflege 

Überkommunale Schutzobjekte und Orts-

bilder: Baugesuche an Kanton weiterleiten  

Sind überkommunale (nationale, kantonale oder 

regionale) Schutzobjekte von Bauvorhaben betroffen, 

so ist dafür eine kantonale Bewilligung notwendig. 

Das Baugesuch ist der kantonalen Leitstelle für Bau-

bewilligungen zu überweisen. Das ARE formuliert die 

notwendigen Auflagen soweit dem Projekt eine Bewil-

ligung erteilt werden kann. 

› Anhang Ziff. 1.4.1.4 und 1.4.1.5 BVV 

 www.zh.ch › Koordiniertes 

Verfahren  

 Bei kommunalen Schutzobjekten Auflagen 

formulieren 

Sind kommunale Schutzobjekte von Bauvorhaben 

betroffen, obliegt der Gemeinde die sorgfältige Prü-

fung des Bauprojekts. Die Gemeinde formuliert die 

notwendigen Auflagen zum Schutz des Objekts in 

ihrem Baurechtsentscheid. 

› § 204 PBG 

 

Bauvorhaben in  

archäologischen Zonen 

Baugesuche an den Kanton weiterleiten 

Archäologische Zonen werden aufgrund des Fund-

stelleninventars ausgeschieden. Bauprojekte in die-

sen Zonen benötigen eine Bewilligung der Baudirek-

tion. Das Baugesuch ist an die kantonale Leitstelle für 

Baubewilligungen weiterzuleiten.  

› Anhang Ziff. 1.4.1.6 BVV 

 maps.zh.ch › Archäologische 

Zonen und Denkmalschutz-

objekte 

 www.zh.ch › Koordiniertes 

Verfahren  

 

Bodeneingriffe aus-

serhalb der Bauzone mit 

einer Fläche von mehr 

als 5000 m2 

Baugesuche an den Kanton weiterleiten 

Da auch ausserhalb von archäologischen Zonen mit 

bisher unbekannten Fundstellen gerechnet werden 

muss, benötigen Bodeneingriffe mit einer Fläche von 

mehr als 5000 m2 ausserhalb der Bauzone eine Be-

willigung der Baudirektion. Das Baugesuch ist an die 

kantonale Leitstelle für Baubewilligungen weiterzulei-

ten. 

› Anhang Ziff. 1.8.2 BVV 

 www.zh.ch › Koordiniertes 

Verfahren 

›› WEITERES 

Archäologische Funde 

 

Fundobjekte dem Kanton melden 

Archäologische Funde sind unverzüglich der Kan-

tonsarchäologie zu melden. Die Fundsituation darf 

nicht verändert werden, damit die Befundsituation 

untersucht werden kann. 

› Art. 724 ZGB; § 28 KNHV 

 www.zh.ch › Bauen und Ar-

chäologie (Fundmeldung) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
http://maps.zh.ch/?topic=ArchDenkmalZH&scale=320000&x=692000&y=252000
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-in-archaeologischen-zonen.html#1951178191
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-in-archaeologischen-zonen.html#1951178191
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Rechtliche Grundlagen 
Bund 

 Bundesverfassung (BV) 

 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

 Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 

 Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Kanton  

 Kantonsverfassung (KV) 

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) 

 Verordnung über Staatsbeiträge für den Natur- und Hei-

matschutz und für kommunale Erholungsgebiete 

 

Naturkörper 

 

Fundobjekte dem Kanton melden 

Werden Naturkörper wie Fossilien, Meteoriten, Ske-

lette und Mineralien gefunden, so ist der Fund unver-

züglich anzuzeigen. Die Fundsituation darf nicht 

verändert werden. Meldestelle ist die Abteilung Ar-

chäologie und Denkmalpflege.  

› Art. 724 ZGB; § 18 KNHV 

 www.zh.ch › Archäologie 

(Fundmeldung) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=101
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.3
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=702.11
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/archaeologie.html#1969771378
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/archaeologie.html#1969771378
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16. Kommunale Richt- und 
Nutzungsplanung 

Die Bevölkerung und die Siedlungsfläche im Kanton Zürich haben in den 

letzten Jahren stetig zugenommen. Um Landschaftsräume als Erholungs- 

sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und gleichzeitig 

dem Bevölkerungswachstum gerecht zu werden, braucht es eine bessere 

Nutzung bereits überbauter Flächen. Dabei ist auf eine hohe Siedlungs-

qualität zu achten. 

Um was es geht

Jede Sekunde wird in der Schweiz ein 
Quadratmeter Land überbaut, das ent-
spricht gut 12 Fussballfeldern pro Tag. Es 

ist bisher nicht gelungen, den Bodenver-
brauch zu reduzieren und die Zersiedlung 
zu stoppen. Die Bevölkerung und die 

Siedlungsfläche nehmen stetig zu. Die 
Wohnfläche pro Kopf hat sich nach einer 
Zeit der starken Zunahme zwischen 1980 

und 2010 von 34 m2 auf ca. 48 m2 inzwi-
schen stabilisiert. Das oberste Ziel der 
Raumplanung ist es, für eine haushälteri-

sche Nutzung des Bodens und eine ge-
ordnete Besiedlung des Landes zu sor-
gen. Ebenso soll das Bau- und Nichtbau-

gebiet konsequent voneinander getrennt 
werden. Das Raumplanungsgesetz 
(RPG) konkretisiert die Ziele (siehe Kas-

ten «Ziele der Raumplanung [gemäss 
Art. 1 RPG]») und hält die Grundsätze 
raumplanerischer Instrumente fest. Die 

Instrumente werden im Kapitel «Aufga-

benteilung Bund, Kanton, Gemeinden» 
(S. 2) erläutert. 

Um dem Anspruch einer haushälteri-
schen Nutzung des Bodens gerecht zu 
werden, ist zunehmend eine Entwicklung 

der Siedlungen nach innen erforderlich. 
Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass 
trotz einer Verdichtung nach innen die 

Qualität der Siedlungen erhalten bzw. 
gesteigert werden kann. Zu einer hohen 
Siedlungsqualität tragen verschiedene 

Aspekte bei, wobei diese individuell sehr 
unterschiedlich wahrgenommen werden. 
Die Siedlungsqualität umfasst u.a. The-

men wie Sicherheit, Freizeit- und Ein- 

Kontakt 

Amt für Raumentwicklung (ARE) 

Abteilung Raumplanung 

Telefon: 043 259 30 22 

E-Mail: are@bd.zh.ch 

 

Links 

 www.zh.ch/raumplanung  

(Amt für Raumentwicklung) 

 www.are.admin.ch 

(Bundesamt für Raumentwicklung) 

 www.vlp-aspan.ch 

(Schweiz. Vereinigung für Landesplanung) 

 www.rzu.ch  

(Regionalplanung Zürich und Umgebung) 

 

Publikationen 

 Langfristige Raumentwicklungsstrategie 

Kanton Zürich (2015) 

 Raumplanungsbericht 2017,  

Kanton Zürich (2018) 

 Raumentwicklung aktuell, ARE 

 Kantonaler Richtplan, Kanton Zürich 

kaufsmöglichkeiten, Lärmbelastung, Frei-

flächen, öffentlicher Verkehr, soziale Zu-
sammensetzung sowie bauliche und ge-
stalterische Aspekte. 

Mit den Instrumenten der Raumplanung, 
insbesondere mit Sondernutzungspla-
nungen (siehe Kasten «Gestaltungsplan 

und Sonderbauvorschriften», S. 2) lassen 
sich die baulichen Qualitäten sowie die 
Struktur einer Siedlung positiv beeinflus-

sen. Für den Erhalt und die Weiterent-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
mailto:are@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/raumplanung
http://www.are.admin.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/
http://www.rzu.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/strategien-konzepte-raumplanung/langfristige-raumentwicklungsstrategie.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/strategien-konzepte-raumplanung/langfristige-raumentwicklungsstrategie.html
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-raumentwicklung/publikationen.html#1639845456
https://www.zh.ch/de/baudirektion/amt-fuer-raumentwicklung/publikationen.html#-587247545
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
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wicklung bestehender Qualitäten in Kern-
zonen ist der detaillierte Kernzonenplan 
ein geeignetes Instrument. 

 
Aufgabenteilung Bund, Kanton, 

Gemeinden 
Der Bund stellt bei der Gesetzgebung die 
Grundsätze der Raumplanung auf, fördert 
und koordiniert die Raumplanung der 
Kantone und berücksichtigt bei der Erfül-
lung seiner eigenen Aufgaben die Erfor-
dernisse der verschiedenen Planungsträ-
ger. Der Bund stimmt mit Konzepten und 
Sachplänen seine raumwirksamen Auf-
gaben aufeinander ab und ordnet sie in 
einen räumlichen Gesamtzusammenhang 
ein. 
Die Hauptverantwortung für die Raum-
planung liegt gemäss Bundesverfassung 
bei den Kantonen. Das Planungs- und 

Baugesetz (PBG) bildet im Kanton Zürich 
die rechtliche Grundlage für die Raum-
planung. Der kantonale Richtplan bildet 

das zentrale Instrument zur strategischen 
Steuerung der räumlichen Entwicklung im 
Kanton Zürich. Der Richtplan gibt Auf-

schluss über den aktuellen Stand der 
Planung und regelt die Grundzüge der 
angestrebten räumlichen Entwicklung des 

Kantons. Insbesondere trennt er das 
Siedlungsgebiet vom Nichtsiedlungsge-
biet und legt fest, dass mindestens 80 % 

des zukünftigen Bevölkerungswachstums 
auf die urbanen Handlungsräume (ge-
mäss kantonalem Raumordnungskon-

zept) entfallen soll. Der Richtplan wird 

durch den Kantonsrat festgesetzt und ist 
verbindlich für die Behörden aller Stufen. 

Die für Grundeigentümer/-innen verbind-
liche Konkretisierung erfolgt mit den Fest-
legungen nachfolgender Planungen von 

Kanton und Gemeinden, insbesondere 
mit der Nutzungsplanung auf kommuna-
ler Stufe. 

 

Ziele der Raumplanung 

(gemäss Art. 1 RPG) 

 Der Boden ist haushälterisch zu nutzen. 

 Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, 

Luft, Wasser, Wald und die Landschaft sind zu 

schützen. 

 Die Siedlungsentwicklung ist nach innen zu 

lenken, unter Berücksichtigung einer ange-

messenen Wohnqualität. 

 Es sind kompakte Siedlungen zu schaffen. 

 Die räumlichen Voraussetzungen für die Wirt-

schaft sind zu schaffen und zu erhalten. 

 Das soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Leben in den einzelnen Landesteilen ist zu 

fördern und es ist auf eine angemessene De-

zentralisation der Besiedlung und der Wirt-

schaft hinzuwirken. 

 Eine ausreichende Versorgungsbasis des 

Landes ist zu sichern. 

 Die Gesamtverteidigung ist zu gewährleisten. 

 

Regionaler Richtplan und 

Planungsgruppen 

Die 162 Gemeinden des Kantons Zürich sind in 

insgesamt 11 Planungsgruppen zusammenge-

schlossen. Diese sind für die Erarbeitung der 

regionalen Richtpläne verantwortlich, welche 

letztlich vom Regierungsrat festgesetzt werden. 

Die Struktur der regionalen Richtpläne ist weit-

gehend dieselbe wie im kantonalen Richtplan. 

Die Vorgaben des kantonalen Richtplans wer-

den differenziert und auf die Bedürfnisse der 

einzelnen Region abgestimmt.  

Ende der 1990er-Jahre wurden die regionalen 

Richtpläne letztmals gesamthaft überarbeitet. 

Aufgrund der erfolgten Gesamtrevision des 

kantonalen Richtplans 2015 fanden in den letz-

ten Jahren erneut Gesamtrevisionen statt. Bis 

Anfang 2021 ist mit der Festsetzung der letzten 

Region zu rechnen. Seit Herbst 2018 können die 

regionalen Richtpläne auch auf dem GIS-

Browser in einer Gesamtsicht über den ganzen 

Kanton betrachtet werden.  

 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://maps.zh.ch/s/3cjlvy3a
http://maps.zh.ch/s/3cjlvy3a
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Die Gemeinden nehmen mit der kom-
munalen Nutzungsplanung eine Abgren-
zung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet 

vor. Dabei unterscheiden die Nutzungs-
pläne zwischen Bauzonen, Landwirt-
schaftszone sowie Schutzzonen. Für die 

Bauzonen legt die kommunale Nutzungs-

planung die zulässigen Nutzungen fest. 
Zur Nutzungsplanung gehört in erster 

Linie die Bau- und Zonenordnung (beste-
hend aus Zonenplan und Baureglement). 
Weitere Festlegungen können mit Er-

schliessungs-, Baulinien- und Gestal-
tungsplänen sowie mit Sonderbauvor-
schriften getroffen werden. 

Diese kommunalen Nutzungsplanungen 
sind grundeigentümerverbindlich. Weiter 
können die Gemeinden Quartierpläne 

erarbeiten, welche bestimmte Gebiete zur 
Baureife führen. Der Quartierplan sorgt 
insbesondere für eine sinnvolle Abgren-

zung der Grundstücke, sichert die not-

wendigen Flächen für gemeinsame Aus-
stattungen und die Erschliessung und 
regelt die Kostenaufteilung. Diese Festle-

gungen sind für die betroffenen Grundei-
gentümer/-innen ebenfalls verbindlich. 
Gemäss Raumplanungsgesetz (RPG) 

sind die Behörden aller Ebenen verpflich-

tet, ihre raumwirksamen Tätigkeiten zu 
koordinieren sowie die dazu nötigen Pla-

nungen zu erarbeiten und aufeinander 
abzustimmen (Art. 1 und 2 RPG). Die mit 
Planungsaufgaben betraute Behörde 

achtet darauf, den ihnen nachgeordneten 
Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nötigen Ermessensspielraum zu las-

sen. Gemäss dem Subsidiaritätsprinzip 
werden somit die Ziele der Raumplanung 
auf möglichst tiefer Entscheidungsstufe 

umgesetzt. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gestaltungsplan und Sonderbau-

vorschriften 

Der Gestaltungsplan ordnet für ein umgrenztes 

Gebiet eine spezielle baurechtliche Ordnung an: 

Zahl, Lage, äussere Abmessungen sowie Nutz-

weise und Zweckbestimmung der Bauten wer-

den bindend festgelegt. Mit diesem Instrument 

lassen sich geeignete ortsbauliche Strukturen 

schaffen und gestalterische Anforderungen an 

künftige Projekte detailliert festlegen.  

Die Sonderbauvorschriften ermöglichen und 

erleichtern die freiere Überbauung bestimmter 

geeigneter Gebiete nach einheitlichen Gestal-

tungsgrundsätzen. Sie können die Nutzweise 

näher umschreiben und sollen für die einwand-

freie Einordnung, Gestaltung, Erschliessung, 

Ausstattung und Ausrüstung der Überbauung 

sorgen. Es können z. B. auch energetische 

Anforderungen festgelegt werden.  

Bei beiden Instrumenten darf von den Bestim-

mungen über die Regelbauweise abgewichen 

werden (§ 83 PBG). Gestaltungspläne können 

von den Gemeinden oder von Privaten aufge-

stellt werden. Die Abweichung von der Regel-

bauweise darf diese jedoch nicht ihres Sinnes 

entleeren (z.B. kein Zulassen von Wohnnutzung 

in der Gewerbezone). 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
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Dienstleistungen des Kantons für 

die Gemeinden 

Die Gebietsbetreuer/-innen der Abteilung 

Raumplanung beraten die Gemeindebehörden 

bei der Erarbeitung der Bau- und Zonenordnung 

sowie der Sondernutzungspläne (Gestaltungs-

pläne, Quartierpläne etc.).  

› Gebietsbetreuer/-innen 

Die Fachstelle Landschaft der Abteilung Raum-

planung prüft Bauvorhaben ausserhalb der 

Bauzonen und in überkommunal geschützten 

Landschaften. Sie ist Ansprechpartnerin für 

Gemeinden und die Bauherrschaft und berät in 

rechtlichen und gestalterischen Fragen.  

› Gebietsbetreuer/-innen 

Die kantonale Denkmalpflege fördert durch 

fachkompetente Beratung, wissenschaftlich 

fundierte Inventare und Baudokumentationen 

sowie Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen 

das Verständnis für die historische Bau- und 

Siedlungssubstanz des Kantons Zürich.  

› Bauberatung 

Mit der Raumbeobachtung stellt das ARE den 

Gemeinden wertvolle Planungsgrundlagen zur 

Verfügung. Es werden u.a. regelmässig  

Gemeinde-Statistiken mit Angaben zur Bauzo-

nennutzung, zu den Nutzungsreserven in der 

Bauzone und zur Verkehrserschliessung erho-

ben.  

Das GIS-Zentrum des ARE bewirtschaftet den 

GIS-Browser, welcher den Gemeinden zu den 

verschiedensten Rahmenbedingungen, die bei 

einer Planung zu beachten sind, einen einfachen 

Zugang bietet. 

Mit dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Ei-

gentumsbeschränkungen (ÖREB) sowie den 

dazugehörigen ÖREB-DOCs stehen Instrumen-

te zur Verfügung, um die grundeigentümerver-

bindlichen Festlegungen der Nutzungsplanung 

kantonsweit auch online abzurufen.   
 
 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/gebietsbetreuende.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/gebietsbetreuende.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-und-denkmalpflege.html#-1427140878
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/daten-raum-und-siedlung.html
http://maps.zh.ch/
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/geoinformation/kataster/oeffentlich-rechtliche-eigentumsbeschraenkungs-kataster.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/geoinformation/kataster/oeffentlich-rechtliche-eigentumsbeschraenkungs-kataster.html
http://oerebdocs.zh.ch/
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Gemeindeaufgaben Das ist zu tun Informationen 

 ›› PLANEN   

Kantonaler Richtplan Vorgaben des neuen kantonalen Richtplans 

umsetzen 

Der gesamtüberarbeitete kantonale Richtplan wurde 

im März 2014 vom Kantonsrat festgesetzt und am 

29. April 2015 vom Bundesrat genehmigt. Am 22. 

Oktober 2018 bzw. am 28. Oktober 2019 setzte der 

Kantonsrat zudem die ersten beiden Teilrevisionen 

des kantonalen Richtplans (Teilrevisionen 2015 und 

2016) nach der Gesamtüberarbeitung fest. Der neue 

Richtplan macht deutlich, dass zukünftig die Sied-

lungsentwicklung nach innen im Vordergrund stehen 

wird. Zudem soll das Bevölkerungswachstum vor 

allem in städtischen Handlungsräumen aufgenom-

men werden.  

Das Kreisschreiben vom 4. Mai 2015 zeigt die Anfor-

derungen an die Richt- und Nutzungsplanung auf, 

welche sich bei der Umsetzung des neuen kantona-

len Richtplans ergeben.  

› Art. 2 Abs. 1 RPG; § 16 Abs. 1 PBG 

 Umsetzung kantonaler Richt-

plan: Anforderungen an die 

Richt- und Nutzungsplanung, 

Kreisschreiben vom 4. Mai 

2015, Baudirektion Kanton 

Zürich 

 www.zh.ch › Kantonaler 

Richtplan  

Regionale Richtplanung Interessen einbringen, regionale Lösungen 

anstreben, Interessen koordinieren 

Die Gemeinde bringt ihre Interessen in die regionale 

Planungsgruppe ein. Falls nötig sind Lösungen über 

die Gemeindegrenzen hinaus anzustreben und die 

Interessen mit Nachbarsgemeinden bzw. mit der 

Regionalplanungsgruppe zu koordinieren (Arbeitszo-

nen, Verkehrsanlagen, Golfplätze etc.). Um den künf-

tigen Herausforderungen zu begegnen, ist vermehrt 

eine überkommunale Zusammenarbeit erforderlich. 

Überkommunale räumliche Anliegen werden in den 

regionalen Richtplänen festgelegt. Die Vorgaben des 

kantonalen Richtplans sind dabei zwingend zu be-

rücksichtigen. Der regionale Richtplan dient vor allem 

auch der Strukturierung des Siedlungsgebiets, in dem 

er u.a. Teilgebieten Nutzungen, bauliche Dichten und 

Nutzungsdichten zuweist. 

› § 13 PBG 

 www.zh.ch › Regionale Richt-

pläne 

 www.rzu.ch 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20150504_Kreisschreiben_Umsetzung_kt_richplan.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20150504_Kreisschreiben_Umsetzung_kt_richplan.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20150504_Kreisschreiben_Umsetzung_kt_richplan.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20150504_Kreisschreiben_Umsetzung_kt_richplan.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/regionale-richtplaene.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/regionale-richtplaene.html
http://www.rzu.ch/
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Kommunale Richt- und 

Nutzungsplanung 

Übergeordnete Planungen berücksichtigen 

Bei der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung 

sind die Vorgaben der kantonalen und regionalen 

Richtpläne sowie die Sachpläne des Bundes zu be-

rücksichtigen. Es dürfen keine Widersprüche zu 

übergeordneten Planungen entstehen. 

Mit diesen raumplanerischen Instrumenten können 

günstige Rahmenbedingungen zur Sicherung der 

Siedlungsqualität, der Erschliessungsgüte, zur spar-

samen Energieverwendung etc. geschaffen werden. 

Auf kommunaler Stufe ist in der Richtplanung nur der 

Verkehrsrichtplan zwingend. Der kommunale Sied-

lungs- und Landschaftsplan bietet aber die Chance 

für grundsätzliche Diskussionen zur Siedlungsent-

wicklung nach innen sowie zur behördenverbindli-

chen Festlegung der Entwicklungsstrategie einer 

Gemeinde im Sinne einer Gesamtschau.  

› Art. 2 Abs. 1 RPG; § 16 Abs. 1 PBG 

 www.zh.ch › Kantonaler 

Richtplan 

 www.zh.ch › Regionale Richt-

pläne 

 www.are.admin.ch  

› Konzepte und Sachpläne 

 Bundesinventare (z.B. ISOS, IVS, BLN)  

berücksichtigen 

Die folgenden Bundesinventare sind bei der kommu-

nalen Richt- und Nutzungsplanung zu berücksichti-

gen: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz (ISOS); Bundesinventar der historischen 

Verkehrswege der Schweiz (IVS); Bundesinventar 

der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler 

Bedeutung (BLN). Zudem gibt es weitere Inventare, 

die ebenfalls zu berücksichtigen sind: Bundesinventar 

der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und 

von nationaler Bedeutung, Aueninventar, Bundesin-

ventar der Flach- und Hochmoore, Bundesinventar 

der Trockenwiesen und -weiden etc.  

› Art. 5 NHG; BGE 135 II 209 (Rüti ZH) 

 www.bak.admin.ch › ISOS 

 www.ivs.admin.ch  

 www.bafu.admin.ch/bln 

 www.bafu.admin.ch  

› Landschaft 

 Durch Kanton genehmigen lassen 

Die kommunalen Richt- und Nutzungspläne sind der 

Baudirektion zur Genehmigung einzureichen. Zur 

Sicherstellung der Abstimmung zu übergeordneten 

Planungen wird das Durchführen einer Vorprüfung 

durch die Baudirektion (Ansprechstelle: Amt für 

Raumentwicklung) empfohlen. 

› §§ 32 und 89 PBG 

 www.zh.ch › Kommunale 

Richtpläne 

 Ansprechpersonen Abteilung 

Raumplanung 

 Checkliste – Unterlagen für  

die Vorprüfung und Genehmi-

gung, ARE (2020) 

 Checkliste für den Erläutern-

den Bericht nach Art. 47 der 

Raumplanungsverordnung 

(RPV), ARE (2017) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/regionale-richtplaene.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/regionale-richtplaene.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/bln
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/isos.html
http://www.ivs.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/bln
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kommunale-richtplaene.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kommunale-richtplaene.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/gebietsbetreuende.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/gebietsbetreuende.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20_04_20_Checkliste_Dokumente.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20_04_20_Checkliste_Dokumente.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20_04_20_Checkliste_Dokumente.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2017_07_Checkliste_RPV_47.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2017_07_Checkliste_RPV_47.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2017_07_Checkliste_RPV_47.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2017_07_Checkliste_RPV_47.pdf
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Erschliessungsplan Erschliessungsplan erstellen 

Die Gemeinde erarbeitet den Erschliessungsplan. 

Dieser gibt Auskunft über die öffentlichen Werke und 

Anlagen, die für die Groberschliessung der Bauzonen 

notwendig sind. Er zeigt ferner auf, in welchen zeitlich 

bestimmten Etappen das Gemeinwesen die Grober-

schliessung der Bauzonen durchführt und wie sie auf 

die Angebotsplanung im öffentlichen Personenver-

kehr sowie auf die Güterverkehrsplanung abgestimmt 

ist. Der Erschliessungsplan bedarf der Genehmigung 

durch die Baudirektion. 

› §§ 91 und 95 PBG 

 

Quartierplan Quartierplan erstellen 

Die Gemeinde erarbeitet die Quartierpläne. Diese 

sorgen für die Bebaubarkeit der Grundstücke und 

legen die Feinerschliessung fest (z. B. Strassen, 

Leitungen, Lärmschutz). Mit der Quartierplanung soll 

zudem eine gute ortsbauliche Struktur sowie eine 

hohe Qualität beim öffentlichen (und soweit möglich) 

privaten Aussenraum erzielt werden.  

Die Einleitung des Verfahrens sowie die Festsetzung 

des Quartierplanes bedürfen der Genehmigung durch 

die Baudirektion. Es wird empfohlen, sowohl die 

Einleitung als auch die Festsetzung der Baudirektion 

zur Vorprüfung einzureichen. 

› §§ 123–177 PBG 

 Quartierplan, Merkblatt, ARE 

(2015) 

 Gestaltungsplan, Merkblatt, 

ARE (2012) 

 

 

Siedlungsentwicklung 

nach innen 

Dichtes Bauen fördern 

Die Gemeinde fördert eine dichte Bauweise, die 

Schliessung von Baulücken sowie die vollständige 

Ausnutzung der Grundstücke. 

Die Gemeinde soll bei einer Zonenplanrevision über-

prüfen, ob eine dichtere Bauweise ermöglicht werden 

kann, ohne dass die quartierspezifischen Qualitäten 

beeinträchtigt werden. Sie kann dabei mittels Areal-

überbauungsvorschriften, Sonderbauvorschriften, 

massgeschneiderten BZO-Regelungen oder mittels 

Gestaltungsplänen die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen schaffen. 

› Kantonaler Richtplan: Kapitel Siedlung 

 www.zh.ch › Kantonaler 

Richtplan › Kapitel 2 Siedlung 

 Die Siedlungsentwicklung 

nach innen umsetzen,  

Leitfaden, ARE (2015) 

 Dichtevorgaben umsetzen, 

Leitfaden, ARE (2015) 

 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2015_04_Merkblatt_Quartierplan.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2012_Merkblatt_Gestaltungsplan.pdf
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html#1066834329
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kantonaler-richtplan.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2015_04_Leitfaden_Siedlungsentwicklung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2015_04_Leitfaden_Siedlungsentwicklung.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2015_04_Leitfaden_Dichtevorgaben.pdf
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Siedlungsentwicklung 

nach innen 

Abstimmung Siedlung und Verkehr 

Im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben aus dem 

kantonalen Richtplan zeigte sich, dass bei der Sied-

lungsentwicklung nach innen insbesondere die Ab-

stimmung von Siedlung und Verkehr sehr anspruchs-

voll sein kann. So führt die Siedlungsentwicklung 

nach innen teilweise zu erhöhtem Verkehrsaufkom-

men mit überlasteten Verkehrsanlagen. Dies ist ins-

besondere in den urbanen Gebieten der Fall, da dort 

das Raumangebot für die Verkehrsabwicklung be-

schränkt ist. Seitens Kanton bestehen verschiedene 

Planungsgrundlagen, welche bei kommunalen Pla-

nungen für die Abstimmung von Siedlung und Ver-

kehr beigezogen werden können (vgl. u.a. kantonales 

Gesamtverkehrskonzept, GIS-Browser Tool «Monito-

ring Siedlung und Verkehr»). In komplexen Situatio-

nen (hoher Siedlungsdruck, knappe Verkehrskapazi-

täten) wird die Erarbeitung eines kommunalen Ge-

samtverkehrskonzeptes als Grundlage für die Über-

arbeitung des kommunalen Richtplans Verkehr emp-

fohlen. 

 Umsetzung kantonaler Richt-

plan: Ergänzende Hinweise 

zur Abstimmung von Siedlung 

und Verkehr, Informations-

schreiben vom 27. November 

2018, Amt für Raumentwick-

lung / Amt für Verkehr 

 Industrielle-gewerbliche Areale sichern 

Aufgrund des anhaltenden Umnutzungsdrucks sind 

geeignete Areale für gewerblich-industrielle Nutzun-

gen in vielen Regionen knapp geworden, gerade 

auch für weniger wertschöpfungsintensive Betriebe. 

Die Verlagerung gewerblicher Nutzungen an den 

Rand des Siedlungsgebiets ist keine Option mehr. 

Eine Umnutzung bisher industriell genutzter Areale 

zu Wohnen und / oder Dienstleistungen kann daher 

nur noch bei besonders günstigen Voraussetzungen 

in Frage kommen. Die verbliebenen, überkommuna-

len Arbeitsplatzgebiete werden über den regionalen 

Richtplan gesichert, wobei teilweise Nutzungsvorga-

ben erfolgen (z. B. Einschränkung von Dienstleis-

tungsbetrieben). 

 Arealverzeichnis gewerblich-

industrielle Areale, ARE 

(2013) 

 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20181127_Kreisschreiben_KTZH_AFV_ARE_Siedlung_und_Verkehr.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20181127_Kreisschreiben_KTZH_AFV_ARE_Siedlung_und_Verkehr.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20181127_Kreisschreiben_KTZH_AFV_ARE_Siedlung_und_Verkehr.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/20181127_Kreisschreiben_KTZH_AFV_ARE_Siedlung_und_Verkehr.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/strategien-konzepte-der-raumplanung/langfristige-raumentwicklungsstrategie/Gewerblich_industrielle_Areale_2013.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/strategien-konzepte-der-raumplanung/langfristige-raumentwicklungsstrategie/Gewerblich_industrielle_Areale_2013.pdf
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Siedlungsentwicklung 

nach innen 

Potenziale im ländlichen Umfeld  

erschliessen 

Auch in ländlich geprägten Gemeinden ist Verdich-

tungspotenzial vorhanden. Dazu braucht es u.a. 

Kernzonenvorschriften, welche zusätzlichen Spiel-

raum für zeitgemässe bauliche Lösungen schaffen. 

Die Gemeinde ist gefordert, ihre Kernzonenvorschrif-

ten bei Bedarf zu überarbeiten und mit einem detail-

lierten Kernzonenplan zu ergänzen. Dabei gilt es 

Vorschriften zu erarbeiten, welche bestehende Quali-

täten bewahren, aber gleichzeitig auch Raum geben 

für neue, zeitgemässe Lösungen. 

In Weilern, geschützten Ortsbildern sowie bei 

Schutzobjekten ist unter Wahrung der Schutzinteres-

sen nach geeigneten Lösungen zu suchen. Sowohl in 

zeitlicher als auch in qualitativer Hinsicht bewährt 

sich ein frühzeitiger Kontakt mit den zuständigen 

Fachstellen. 

› Empfehlung 

 www.zh.ch › Ortsbildschutz 

 Weilerkernzonen, Merkblatt, 

ARE (2016) 

 

Siedlungsqualität Siedlungsqualität mit Instrumenten der 

Raumplanung fördern 

Gestaltungspläne und Sonderbauvorschriften eignen 

sich besonders, um bauliche Aspekte einer Siedlung 

positiv zu steuern. Mit einer umsichtigen Planung der 

Bebauung, Erschliessung, Ausstattung und Gestal-

tung von Siedlungen kann die Siedlungsqualität ent-

scheidend beeinflusst werden. Im Rahmen der Quar-

tierplanung können zur Sicherstellung der Siedlungs-

qualität Bebauungskonzepte oder ein Gestaltungs-

plan verlangt werden. 

› § 123 Abs. 3 PBG; § 25 QPV 

 Förderung der Siedlungs-

qualität, ARE (2012) 

 Solaranlagen, Leitfaden, 

ARE (2016) 

›› BEWILLIGEN, KONTROLLIEREN, BEAUFSICHTIGEN 

Bewilligung von Bauten 

und Anlagen 

Bei Baugesuchen die raumplanerische 

Grundlage prüfen 

Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten 

und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entspre-

chen und das Land erschlossen ist. Die Gemeinde 

prüft die raumplanerischen Voraussetzungen. 

› Art. 22 RPG 

 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/ortsbildschutz.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/201606_Merkblatt_Weiler_KZ.pdf
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.13
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2012_Foerderung_Siedlungsqualitaet.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2012_Foerderung_Siedlungsqualitaet.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumentwicklung/dokumente/merkblaetter/2016_09_Leitfaden_Solaranlagen.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
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Rechtliche Grundlagen 

Bund 

 Bundesverfassung (BV) Art. 75 › Raumplanungsartikel  

 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

 Raumplanungsverordnung (RPV)  

 Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 

Kanton  

 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

 Bauverfahrensverordnung (BVV) 

 Quartierplanverordnung (QPV) 

 

Bewilligung von Bauten 

und Anlagen 

Bei Baugesuchen gestalterische Aspekte  

berücksichtigen 

Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in 

ihrem Zusammenhang mit der baulichen und land-

schaftlichen Umgebung so zu gestalten, dass eine 

befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird. Die Sied-

lungsqualität wird auch durch das Zusammenwirken 

einzelner Bauobjekte beeinflusst. Die Baugesuche 

sind unter diesem Aspekt zu prüfen. 

› § 238 Abs. 1 PBG 

 

Bauen ausserhalb 

Bauzone 

Gesuche an Kanton weiterleiten 

Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen benö-

tigen eine Bewilligung der Baudirektion. Die Gemein-

de leitet entsprechende Gesuche an die kantonale 

Leitstelle für Baubewilligungen weiter. 

› Art. 25 Abs. 2 RPG; Anhang Ziff. 1.2.1 BVV 

 www.zh.ch › Bauen aus-

serhalb Bauzone  

 www.zh.ch › Koordiniertes 

Verfahren  

 

Aufsichts- und  

Kontrollpflicht 

Einhaltung der Bestimmungen gemäss PBG 

prüfen 

Die Gemeinde hat die Aufsichts- und Kontrollpflicht 

über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

des PBG. Falls ohne Baubewilligung gebaut oder 

Auflagen aus einer Baubewilligung nicht umgesetzt 

werden, so sind die Gemeinden sachlich zuständig. 

Der Kanton selbst kann keine Vollzugsanordnungen 

treffen. 

Dies gilt auch für Bauten ausserhalb der Bauzone.  

› §§ 2 lit. c, 327 und 341 PBG 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.13
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.6
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-fachstellen/koordiniertes-verfahren.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.1
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17. Anhang 
 

Anhang 1 

Abkürzungsverzeichnis

 
ALN Amt für Natur und Landschaft 

ARA Abwasserreinigungsanlage 

ARE Amt für Raumentwicklung 
AWEL Amt für Abfall, Wasser, Ener-

gie und Luft 

BAFU Bundesamt für Umwelt 
BLN Bundesinventar der Land-

schaften und Naturdenkmäler 

von nationaler Bedeutung 
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald 

und Landschaft (heute: BAFU) 

BZO Bau- und Zonenordnung 
CO2 Kohlendioxid 
dB(A) Dezibel, Masseinheit für den 

Schallpegel 
FALS Fachstelle Lärmschutz 
GEP Genereller Entwässerungsplan 

GVZ Gebäudeversicherung Kanton 
Zürich 

GWP Generelles Wasserversor-

gungsprojekt 
GIS Geografisches Informations-

system 

IGW Immissionsgrenzwert 
KbS  Kataster der belasteten Stand-

orte 

KVA Kehrichtverbrennungsanlage 

kW Kilowatt 
LEK Landschaftsentwicklungskon-

zept 
μg Mikrogramm; Millionstelgramm 
μm  Mikrometer; Tausendstelmilli-

meter 
NH3 Ammoniak 
NIS Nichtionisierende Strahlung 

NO Stickstoffmonoxid 
NO2 Stickstoffdioxid 
NOx Stickoxide 

O3 Ozon 
ÖLN  Ökologischer Leistungsnach-

weis 

 

 
ÖQV Öko-Qualitätsverordnung 

öV Öffentlicher Verkehr 

PK Private Kontrolle 
PM10 Feinstaubpartikel bis 10 Mikrome-

ter (μm) Durchmesser 

RRB Regierungsratsbeschluss 
TBA Tiefbauamt 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VOC Flüchtige organische Verbindun-
gen (volatile organic compounds) 
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Anhang 2 

Verfahrenskoordination im baurechtlichen Bewilligungsverfahren 

 


